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Unterrichtung
durch die Bundesregierung 

Stellungnahme der Bundesregierung zu der Entschließung des 
Bundesrates zur Insolvenzsicherung der Rückstellungen für 
Stilllegung, Abbau und Entsorgung im Atombereich 

Bundesministerium 
für Wirtschaft  
und Energie 

Berlin, 3. August 2016

An den 
Präsidenten des Bundesrates 
Herrn Ministerpräsidenten 
Stanislaw Tillich 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

namens der Bundesregierung übersende ich Ihnen in der Anlage die Antwort der 

Bundesregierung zur Entschließung zur Insolvenzsicherung der Rückstellungen 

für Stilllegung, Abbau und Entsorgung im Atombereich vom 10. Oktober 2014  

(BR-Drs. 280/14(Beschluss)). 

Mit freundlichen Grüßen 

Brigitte Zypries 





Antwort der Bundesregierung zu der  

Entschließung des Bundesrates zur Insolvenzsicherung der Rückstellungen für 

Stilllegung, Abbau und Entsorgung im Atombereich (280/14 (Beschluss))

I. Zusammenfassung 

Die Empfehlungen des Bundesrates wurden von der Bundesregierung thematisch auf-

gegriffen und sind entweder bereits umgesetzt oder werden zeitnah noch umgesetzt. 

Hierzu hat die Bundesregierung im wesentlichen folgende Maßnahmen getroffen: 

1. Veröffentlichung der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie beauftragten 

gutachtlichen Stellungnahme zur Überprüfung der Rückstellungen im Kernenergiebe-

reich der Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vom 9. 

Oktober 2015 (sog. Stresstest). 

2. Beschluss des Bundeskabinetts vom 14. Oktober 2915 über den Regierungsentwurf 

des Gesetzes zur Nachhaftung für Rückbau- und Entsorgungskosten im Kernener-

giebereich (sog. NachhaftungsG). 

3. Beschluss des Bundeskabinetts vom 1. Juni 2016 über die beabsichtigte Umsetzung 

der Empfehlungen der Kommission zur Überprüfung der Finanzierung des Kernener-

gieausstiegs (KFK) vom 27. April 2016. 

Derzeit klärt die Bundesregierung die Detailfragen und erarbeitet einen Referentenent-

wurf mit den notwendigen gesetzlichen Regelungen zur Umsetzung der KFK-

Empfehlungen.  

II. Im Einzelnen 

Die Entschließung des Bundesrates vom 10. Oktober 2014 enthält sechs Empfehlun-

gen, welche von der Bundesregierung in der Zwischenzeit aufgegriffen und tlw. bereits 

umgesetzt wurden.  

III. Unabhängige Kostenstudien 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hatte die Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft Warth & Klein Grant Thornton AG (WKGT) beauftragt, die Rückstel-

lungen im Kernenergiebereich zu überprüfen. Gegenstand des Auftrags war auch die 

Überprüfung der Vollständigkeit der den Rückstellungen zu Grunde gelegten Kosten-

schätzungen. WKGT hat diese im Ergebnis bestätigt und ist auf den Aspekt von Kos-

tensteigerungen bei der Bilanzierung ausführlich eingegangen (siehe im Einzelnen An-

lage 1). 

Drucksache 402/16



1. Transparenz der Rückstellungen 

Gegenstand der Empfehlungen der KFK ist auch die Erhöhung der Transparenz der 

Kernenergie-Rückstellungen. Die bei den Unternehmen verbleibenden und noch zu bil-

denden Rückstellungen sollen transparenter und damit überprüfbarer ausgewiesen 

werden. Die KFK empfiehlt zudem ein behördliches Auskunftsrecht über die den Rück-

stellungen zu Grunde gelegten Kostenschätzungen zu schaffen. Die Bundesregierung 

hat am 1. Juni 2016 beschlossen, die Empfehlungen der KFK vollständig umzusetzen. 

Derzeit erarbeitet sie auch die entsprechenden Regelungen zur Erhöhung der Transpa-

renz der Rückstellungen. 

2. Überprüfung der Rückstellungen 

Wesentlicher Inhalt des unter 1. genannten Gutachtens ist die Überprüfung der Ange-

messenheit der Rückstellungen. WKGT hat in ihrer gutachtlichen Stellungnahme aus-

führlich zu diesem Aspekt Stellung genommen und die Bilanzierungspraxis der Unter-

nehmen bestätigt. Die Betrachtung des den Rückstellungen gegenüber stehenden 

Vermögens hat ergeben, dass es bzw. die daraus zu erwartenden Einnahmen ausrei-

chen, um die den Rückstellungen zu Grunde liegenden finanziellen Verpflichtungen zu 

tragen. 

3. Erhöhung der finanziellen Sicherheit 

Die von der Bundesregierung am 14. Oktober 2015 eingesetzte KFK sollte prüfen, wie 

die Sicherstellung der Finanzierung von Stilllegung und Rückbau der Kernkraftwerke 

sowie Entsorgung der radioaktiven Abfälle so ausgestaltet werden kann, dass die Un-

ternehmen auch langfristig wirtschaftlich in der Lage sind, ihre Verpflichtungen aus dem 

Atombereich zu erfüllen. Dabei ist die Bundesregierung von dem Grundsatz ausgegan-

gen, dass die Kosten von den Verursachern getragen werden.  

Mit dem Abschlussbericht vom 27. April hat die KFK diesen Auftrag erfüllt und Empfeh-

lungen zur Neuordnung der Verantwortung für die nukleare Entsorgung vorlegt. Kern 

der Empfehlungen ist die Zusammenführung der Handlungs- und der Finanzierungs-

verantwortung jeweils in einer Hand. Die Reaktorbetreiber sollen für Durchführung und 

rückstellungsgesicherte Finanzierung des Rückbaus verantwortlich bleiben. Für Zwi-

schen- und Endlagerung wird in Zukunft allein der Staat mit Hilfe eines unternehmensfi-

nanzierten Fonds verantwortlich sein. Hierfür sollen die Betreiber von Kernkraftwerken 

17,2 Mrd. EUR (Preisstand: 31.12.2014) an einen öffentlich-rechtlichen Fonds übertra-
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gen. Gegen Zahlung eines Risikozuschlags in Höhe von rund 35 % können sie zudem 

die Nachhaftung für Kosten- und Zinsrisiken vollständig an den Staat übertragen. 

Damit wird aus Sicht der KFK das auch vom Bundesrat ausdrücklich genannte Verur-

sacherprinzip genauso erfüllt wie auch die Sicherheit für die öffentlichen Haushalte in 

diesem Bereich erhöht. Die Bundesregierung beabsichtigt, diese Empfehlungen umzu-

setze. Derzeit klärt sie die Detailfragen und erarbeitet einen Referentenentwurf mit den 

notwendigen gesetzlichen Regelungen zur Umsetzung der KFK-Empfehlungen. Das 

Gesetzgebungsverfahren soll bis Endes dieses Jahres abgeschlossen werden. 

4. Insolvenzsicherung durch Konzernhaftung 

Die Bundesregierung hat am 14. Oktober 2015 den Regierungsentwurf des Gesetzes 

zur Nachhaftung für Rückbau- und Entsorgungskosten im Kernenergiebereich be-

schlossen. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Muttergesellschaften von Unterneh-

men, die Kernkraftwerke betreiben, dauerhaft für deren atomrechtliche Verpflichtungen 

haften. Im Ergebnis unterliegt damit das gesamte Konzernvermögen wirtschaftlich der 

Nachhaftung. 

Der Bundesrat hat zum Regierungsentwurf Stellung genommen und seine Empfehlun-

gen ausgesprochen. Dabei wurde das Gesetzesvorhaben überwiegend begrüßt. Derzeit 

wird der Entwurf im Deutschen Bundestag beraten. Im Zuge der Umsetzungen der 

KFK-Empfehlungen prüft und berücksichtigt die Bundesregierung den ggf. notwendigen 

und empfohlenen Anpassungsbedarf des Regierungsentwurfs.  

5. Ausnahme für öffentlich finanzierte Reaktoren 

Die Empfehlung des Bundesrats, Ausnahmen für öffentlich finanzierte Reaktoren zu 

schaffen, wird die Bundesregierung bei der nun anstehenden Erarbeitung von gesetzli-

chen Vorschriften berücksichtigen. 

Anlagen.:  

1) Stresstest-Gutachten vom 09.10.2015 

2) Regierungsentwurf NachhaftungsG vom 14.10.2015 

3) Abschlussbericht (3b) und Zusammenfassung (3a)der KFK vom 27.04.2016

Drucksache 402/16-3-





 

GUTACHTLICHE STELLUNGNAHME 

 

 

 

zur Bewertung der Rückstellungen im Kernenergiebereich 
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Hinweis des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 

 

 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass Ergebnisse und Feststellungen des Gutachtens die 

Bundesregierung in keiner Weise präjudizieren im Hinblick auf Schlussfolgerungen 

und Maßnahmen in politischen, gesetzgeberischen und gerichtlichen Zusammen-

hängen.  
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Disclaimer 

Hinweis auf Verantwortlichkeit  
Haftungsausschluss gegenüber Dritten 

 
Diese gutachtliche Stellungnahme beruht auf Informationen und Daten externer Quellen, 

insbesondere von Energieversorgungsunternehmen, die wir nach bestem Wissen und Ge-

wissen zusammengetragen und ausgewertet haben. In unserer Verantwortung liegen die 

angemessene Würdigung dieser Informationen sowie auf unseren Würdigungen beruhende 

eigene Berechnungen. Hinsichtlich der Vollständigkeit der uns zur Verfügung gestellten In-

formationen können wir keinerlei Verantwortung übernehmen. Hinsichtlich der Richtigkeit 

der uns zur Verfügung gestellten Informationen gehen wir bei Jahresabschlussdaten, bei 

durch Wirtschaftsprüfer bestätigten oder durch Drittgutachter, Ingenieurdienstleistern o-

der spezialisierten Servicegesellschaften erstellten Daten, sowie bei von Behörden genann-

ten Daten grundsätzlich von der Richtigkeit dieser Informationen aus und übernehmen in-

sofern keine eigene Verantwortung. Soweit wir uns auf andere Informationen beziehen, 

weisen wir ausdrücklich auf diese Bezugnahme hin. Soweit wir zukunftsbezogene Aussa-

gen und Prognosen verwenden und eigene zukunftsbezogene Aussagen treffen, weisen wir 

darauf hin, dass solche zukunftsbezogenen Aussagen naturgemäß mit Unsicherheiten ver-

bunden sind. Für den tatsächlichen Eintritt künftiger Ereignisse übernehmen wir keinerlei 

Verantwortung.  

Zu den von uns gewürdigten Sachverhalten und Fragestellungen bestehen Beurteilungs-

spielräume, die bei Beurteilung durch andere Personen, in einem anderen Gesamtkontext 

oder für eine andere Fragestellung auch andere als die von uns gezogenen Schlussfolge-

rungen erlauben können. 

Unsere Verantwortlichkeit bezieht sich nur auf die vollständige und ungekürzte, im Ge-

samtkontext zu lesende gutachtliche Stellungnahme. 

Wir weisen darauf hin, dass unsere gutachtliche Stellungnahme ausschließlich für unseren 

Auftraggeber, das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, bestimmt ist und nicht 

dazu geeignet oder dazu bestimmt ist, als Entscheidungsgrundlage für Dritte, d. h, von 

anderen als unserem Auftraggeber herangezogen zu werden. Dritten gegenüber, die von 

unserer gutachtlichen Stellungnahme oder Teilen davon Kenntnis erhalten, übernehmen 

wir keinerlei Haftung, insbesondere nicht dafür, dass die in der gutachtlichen Stellung-

nahme enthaltenen Informationen für Zwecke Dritter vollständig, tauglich oder ausrei-

chend sind. Sofern Dritte die in der gutachtlichen Stellungnahme enthaltenen Informatio-

nen verwenden, liegt die Verantwortung dafür ausschließlich bei dem jeweiligen Dritten. 
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HAW Hochradioaktive Wärme entwickelnde Abfälle (High Active  

Waste) 
HGB Handelsgesetzbuch 
i. H. v. in Höhe von 
IAEA International Atomic Energy Agency 
IAS International Accounting Standards 
IDW Institut der Wirtschaftsprüfer 
IFRS International Financial Reporting Standards 
kWh Kilowattstunde 
MAW Radioaktiver Abfall mit mittlerer Strahlungsaktivität (Medium Ac-

tive Waste) 
Mio. Millionen 
Mrd. Milliarden 
MW Megawatt 
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WA Wiederaufarbeitung 
WACC Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten (Weighted Average 

Cost of Capital) 
z. B. zum Beispiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die in dieser gutachtlichen Stellungnahme dargestellten Berechnungen wurden mit meh-
reren Nachkommastellen gerechnet, auch wenn sie zur besseren Übersichtlichkeit ohne 
oder mit nur einer Nachkommastelle dargestellt sind. Aus diesem Grund kann die Additi-
on der Tabellenwerte zu Abweichungen bei den ausgewiesenen Zwischen- oder Gesamt-
summen führen. 
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A. AUFTRAG UND AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG 

Mit Schreiben vom 11.06.2015 hat uns das Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie (BMWi) mit einer gutachtlichen Stellungnahme zur Bewertung der zukünftigen Ent-
sorgungsverpflichtungen im Kernenergiebereich beauftragt. Für diese Verpflichtungen 
haben die Energieversorgungsunternehmen in den jeweiligen Jahres- und Konzernab-
schlüssen Rückstellungen gebildet. 

Gegenstand unserer Begutachtung sind die zum 31.12.2014 bestehenden Verpflichtungen 
zur Stilllegung und zum Rückbau der Kernkraftwerke, zur Entsorgung und zur Endlage-
rung der radioaktiven Abfälle in Deutschland (übergreifend hier kurz als Entsorgungsver-
pflichtungen bezeichnet) der 

- E.ON SE, Düsseldorf (E.ON) 

- RWE AG, Essen (RWE) 

- EnBW AG, Karlsruhe (EnBW) 

- Vattenfall GmbH, Berlin (Vattenfall D) 

- Stadtwerke München GmbH, München (SWM) 

einschließlich ihrer Tochtergesellschaften, die wir gemeinsam als Energieversorgungsun-
ternehmen (EVU) bezeichnen.  

Unsere Arbeiten zielen nicht auf eine Beurteilung der Angemessenheit und der Konformi-
tät der jeweils bilanzierten Rückstellung für Zwecke der Rechnungslegung im Jahres- und 
Konzernabschluss ab. Dies ist Aufgabe der jeweiligen Jahres- und Konzernabschlussprü-
fer. 

Vielmehr sind die zu begutachtenden Fragen, die Aufgliederungstiefe der Rückstellungen 
und der Umfang der Berichterstattung konkret in einer Leistungsbeschreibung und einem 
Eckpunktepapier festgehalten, dem die EVU zugestimmt haben. Danach soll unsere Be-
gutachtung folgende Aspekte umfassen: 

- Vollständigkeit der von den EVU für die Rückstellungsbildung zu Grunde geleg-
ten Aufgaben und Kostenarten und Darstellung möglicher Unvollständigkeit. 

- Übereinstimmung der bilanzierten Rückstellungswerte mit den Referenzwerten 
(Gutachten, Verträge, sonstige Schätzungen) bei korrekter Berechnung auf Basis 
der Realabzinsungsrate (Kostensteigerungsrate und Diskontierungsrate) und Dar-
stellung möglicher Abweichungen. Die Beurteilung der Belastbarkeit der zugrunde 
gelegten Referenzwerte selbst ist nicht Gegenstand unseres Auftrags. 

 1

 2

 3

 4
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- Überblicksartige gruppenweise Darstellung der Vermögenswerte im Hinblick auf 
deren Eignung für die Finanzierung der künftigen Stilllegungs- und Entsorgungs-
kosten. 

Über unsere Arbeiten sollen wir einen grundsätzlich veröffentlichungsfähigen Abschluss-
bericht erstellen, der folgende Punkte erfüllt: 

- Darstellung über alle technischen Schritte der Stilllegung und der Entsorgung, wie 
sie von den EVU zu Grunde gelegt wurden mit einer Stellungnahme zur Vollstän-
digkeit. 

- Konkrete Angaben zu allen Kostenarten (Bezifferung der Kosten/Erfüllungs-
beträge und der Rückstellungen).  

- Aggregierte Darstellung der Werte über alle EVU. 

Mit der vorliegenden gutachtlichen Stellungnahme erfüllen wir diese Berichtspflichten. 

Zur Durchführung unseres Auftrags haben wir von den EVU Zugang zu den für die Pla-
nung und Durchführung der Prüfung relevanten Unterlagen und Informationen erhalten. 
Bei jedem EVU hatten wir einen Einführungstermin, bei dem die benötigten und vorhan-
denen Informationen besprochen wurden. Danach haben wir mit den EVU jeweils Ver-
traulichkeitsvereinbarungen abgeschlossen, die unser Auftraggeber vorab zur Kenntnis 
genommen hat. Anschließend haben uns die EVU alle erbetenen Informationen in einem 
geschützten elektronischen Datenraum zur Verfügung gestellt; eine wechselseitige Ein-
sichtnahme in Unterlagen anderer EVU war dabei ausgeschlossen. Bei den Informationen 
handelte es sich insbesondere um Kostenschätzungen, Gutachten, technische Dokumen-
tationen, Berechnungen der EVU, Auszüge aus Datenbanken, interne Memoranden und 
Jahresabschlussinformationen. Diese Informationen haben wir uns jeweils, teils vor Ort 
und teils telefonisch in Gesprächen mit den fachlich zuständigen Mitarbeitern der EVU 
erläutern lassen und hinterfragt. Ein im Rückbau befindliches Kernkraftwerk haben wir 
besichtigt und uns dort einzelne Arbeitsschritte erläutern lassen. Vor Fertigstellung dieses 
Berichts hatten die EVU Gelegenheit, auf eventuelle Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
oder etwaige sachliche Fehldarstellungen hinzuweisen. Weiterhin wurden im Zuge der 
Entwurfsabstimmung nach Rücksprache mit dem Auftraggeber und den EVU weitere 
Sensitivitätsrechnungen in unseren Bericht aufgenommen, um die Relevanz einzelner 
Werttreiber, über deren zukünftige Entwicklung in besonderem Maße Unsicherheit be-
steht, für die Höhe der Entsorgungsverpflichtung zu verdeutlichen.  

Unsere Arbeiten haben wir überwiegend in unserem Büro in Düsseldorf durchgeführt. 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Prüfung der Buchführung, der Kon-
zern- bzw. Jahresabschlüsse oder der Geschäftsführung der beteiligten Gesellschaften 
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vorgenommen haben. Hinsichtlich der Vollständigkeit der Jahres- und Konzernabschlüsse 
und der Beachtung bilanzieller Bewertungsvorschriften gehen wir insofern von der Kor-
rektheit der uns vorgelegten Unterlagen aus. 

Unsere gutachtliche Stellungnahme richtet sich ausschließlich an den Auftraggeber, das 
BMWi. Inhalt und Umfang unserer Tätigkeit ist in unserem Auftragsverhältnis definiert. 
Mit dieser gutachtlichen Stellungnahme erfüllen wir diesen definierten Auftrag. Wir über-
nehmen keine Verantwortung dafür, ob unsere gutachtliche Stellungnahme als Entschei-
dungsgrundlage für das BMWi oder Dritte geeignet oder ausreichend ist. Einer möglichen 
Veröffentlichung durch den Auftraggeber haben wir zugestimmt. Diese Veröffentlichung 
darf nur vollständig und ungekürzt erfolgen. Hinsichtlich unserer Verantwortung und 
Haftung weisen wir ausdrücklich auf unseren dem Inhaltsverzeichnis vorangestellten 
Disclaimer hin. 
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B. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 

VORBEMERKUNG 

Diese gutachtliche Stellungnahme befasst sich mit der Bewertung der Entsorgungsver-
pflichtungen der EVU im Kernenergiebereich. Ausgangspunkt sind die bei den EVU in 
ihren Konzernabschlüssen zum 31.12.2014 bilanzierten Kernenergierückstellungen. Auf-
tragsgemäß trifft die Stellungnahme Aussagen zu: 

- der Vollständigkeit der von den Energieversorgungsunternehmen (EVU) bei der 
Ermittlung ihrer Kernenergierückstellungen zu Grunde gelegten Aufgaben und 
Kosten, 

- der Übereinstimmung der Rückstellungen mit den zu Grunde gelegten Gutach-
ten, Verträgen und Schätzungen und der Berechnung der Rückstellungen zum 
31.12.2014 nach IFRS sowie 

- der Eignung der Vermögenswerte der EVU für die Finanzierung der künftigen 
Entsorgungskosten. 

Die Betreiber von Kernkraftwerken sind gesetzlich verpflichtet, sämtliche Entsorgungs-
kosten, bestehend aus den Kosten der Stilllegung und des Rückbaus ihrer kerntechnischen 
Anlagen und Einrichtungen sowie der Entsorgung des radioaktiven Abfalls (Konditionie-
rung, Zwischenlagerung und Endlagerung), zu tragen. Diese Entsorgungskosten fallen vo-
raussichtlich über einen Zeitraum von über 80 Jahren an und sind hinsichtlich ihrer Höhe 
und ihrer Fälligkeit in hohem Maße ungewiss. 

Für diese Verpflichtungen haben die EVU in ihren Bilanzen Rückstellungen gebildet. Zur 
Bewertung von Rückstellungen gibt es nach Handelsrecht, Steuerrecht und internationa-
len Bilanzierungsstandards (IFRS) unterschiedliche Berechnungsmethoden, die unter-
schiedliche Zielsetzungen verfolgen. Auftragsgemäß beziehen wir uns grundsätzlich auf 
die Rückstellungen aus IFRS-Konzernabschlüssen. Dies bedeutet jedoch ausdrücklich 
nicht, dass wir mit unserer anlassbezogenen Begutachtung Aussagen zur Richtigkeit be-
stimmter Konzernabschlüsse einzelner EVU treffen. 

Rückstellungen sind Schulden, die hinsichtlich ihrer Höhe oder Fälligkeit ungewiss 
sind. Ihre Bewertung ist naturgemäß immer eine Bewertung von ungewissen Prognosen. 
Die Bestimmung eines sicheren, absolut richtigen Werts der Entsorgungsverpflichtung ist 
grundsätzlich nicht möglich. Wir tragen dem dadurch Rechnung, dass wir eine Bewer-
tungsbandbreite unter Zugrundelegung verschiedener Parameter darstellen. 
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ENTSORGUNGSVERPFLICHTUNGEN 

Ausgangspunkt unserer Arbeiten und somit dieser Stellungnahme sind die Rückstellun-
gen, die in den Konzernabschlüssen von E.ON, RWE, EnBW, Vattenfall D und SWM 
für die Entsorgungsverpflichtungen aus dem Betrieb von 23 kommerziellen Kernkraft-
werken gebildet wurden. Zum 31.12.2014 haben diese Konzerne in der Summe 38,3 Mrd. 
EUR Kernenergierückstellungen bilanziert: 

  

Tabelle 1: Kernenergierückstellungen zum 31.12.2014 

Die dabei berücksichtigten Verpflichtungen betreffen: 

a) die Stilllegung und den Rückbau von Kernkraftwerken (soweit dazu eine Verpflich-
tung besteht); 

b) die Konditionierung (Verpackung) von radioaktiven Abfällen, Behälter, Transporte, 
Betriebsabfälle sowie die Rückführung von wiederaufbereiteten Abfällen; 

c) die Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen; 

d) die Endlagerung von radioaktiven Abfällen mit vernachlässigbarer Wärmeentwick-
lung im Schacht Konrad; 

e) die Endlagerung von hochradioaktiven Wärme entwickelnden Abfällen (HAW) in 
einem HAW-Endlager einschließlich der Kosten der Suche und Auswahl eines 
Standortes für das HAW-Endlager. 

Diese Schritte umfassen insgesamt die für eine vollständige Erfüllung der Entsorgungs-
verpflichtung notwendigen Tätigkeiten. 

 

Kernenergierückstellungen 31.12.2014

(Deutschland) Mio. EUR

E.ON1)
16.567

RWE1)
10.367

EnBW1)
8.071

Vattenfall D2)
3.014

SWM3)
564

davon Auslandsverpflichtungen -295

Summe 38.288

Quellen: 1) IFRS-Geschäftsbericht

2) IFRS-Geschäftsbericht in SEK; 9,3930 SEK = 1 EUR

3) HGB-Geschäftsbericht
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ENTSORGUNGSKOSTEN 

Die Prognose der für diese Entsorgungsaufgaben zu erwartenden Kosten erfolgt zunächst 
auf der Basis des heutigen Preisniveaus zum 31.12.2014, mithin auf dem Preisniveau P2014. 
Für die einzelnen Entsorgungsschritte basieren die Prognosen auf unterschiedlichen, un-
ten genannten Grundlagen. Auftragsgemäß haben wir diese Grundlagen lediglich auf 
Plausibilität hinterfragt. Wir haben sie weder vollständig hinsichtlich aller verwendeten 
Annahmen und Parameter überprüft noch durch eigene grundlegende neue Kostenschät-
zungen ersetzt. 

Die EVU und das BMWi haben sich für unsere Beauftragung auf die folgende Gliederung 
der Entsorgungskosten verständigt, die teilweise von der für Zwecke der Jahres- und 
Konzernabschlusserstellung von den jeweiligen EVU gewählten Untergliederungen ab-
weicht: 

a) Stilllegung und Rückbau 
Ausgehend von zwei Referenzkonzepten für die Stilllegung von Druckwasser- und Siede-
wasserreaktoren liegen für nahezu alle 23 Kernkraftwerke Kostenberechnungen einer spe-
zialisierten Ingenieurgesellschaft vor. Erfahrungen aus laufenden und abgeschlossenen 
Rückbauarbeiten sowie Entwicklungen im regulatorischen und ökonomischen Umfeld 
fließen auskunftsgemäß im Rahmen jährlicher Aktualisierungen in diese Kostenschätzun-
gen ein. Den Rückstellungen der EVU liegen Kostenschätzungen von insgesamt 
19,6 Mrd. EUR zu Grunde. Im Rahmen unserer Untersuchung haben wir einige zwischen 
den EVU divergierende Kostenannahmen und Zuordnungen festgestellt und diese für 
Zwecke einer aggregierten Darstellung der Kostenschätzung vereinheitlicht. Die einheitli-
che Neuberechnung führt zu Kosten von insgesamt 19,7 Mrd. EUR. 

b) Behälter, Transporte und Betriebsabfälle 
Diese Position umfasst Kosten für Behälter (für HAW-Abfälle CASTOR und POLLUX, 
für MAW- und LAW-Abfälle MOSAIK, Container und Betonbehälter), die Transporte 
dieser Behälter wie auch der Behälter aus der beendeten Wiederaufbereitung, sowie die 
notwendigen Anlagen zur Konditionierung der Abfälle in diese Behälter. Die Kosten je 
Behälter und je Transport sowie die Kosten der Konditionierungsanlage wurden zum 
31.12.2014 von der Gesellschaft für Nuklear-Service mbH (GNS) einheitlich zusammen-
gestellt. Überwiegend auf diesen Daten basierend haben die EVU entsprechend ihren je-
weiligen spezifischen Gegebenheiten und Mengen ihre jeweiligen Kosten selbst ermittelt. 
Sie betragen in der Summe 10,3 Mrd. EUR. Im Rahmen unserer Arbeiten haben wir eini-
ge uneinheitliche Prämissen und Nebenrechnungen angepasst. Die einheitliche Neube-
rechnung führt zu Kosten von 9,9 Mrd. EUR. 
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c) Zwischenlagerung 
Bis zu ihrer Endlagerung werden die Abfälle teilweise zentral, teilweise an Kraftwerks-
standorten zwischengelagert. Für die zentralen Zwischenlager und die Pilotkonditionie-
rungsanlage liegen Kostenangaben der GNS vor. Die Standortzwischenlager werden von 
den EVU selbst geplant. Die Kosten betragen in der Summe 5,7 Mrd. EUR. Unsere ein-
heitliche Neuberechnung führt zu Kosten von 5,8 Mrd. EUR. 

d) Endlager Schacht Konrad 
Die Rückstellung für die Endlagerkosten Konrad basiert auf einer vom Bundesamt für 
Strahlenschutz (BfS) vorgelegten Projektkostenrechnung. Von den Errichtungs-, Betriebs- 
und Stilllegungskosten für Konrad tragen die EVU grundsätzlich einen leistungsabhängi-
gen Anteil an 64,4 % der Kosten. Auch die Zusagen für Zahlungen an die Stiftung Salz-
gitter lassen sich dieser Position zuordnen. Die Kosten abzüglich bereits gezahlter Vo-
rausleistungen betragen in der Summe 3,82 Mrd. EUR. Unsere einheitliche Neuberech-
nung führt zu Kosten von 3,75 Mrd. EUR. 

e) HAW-Endlager 
Die Kosten für das HAW-Endlager setzen sich aus den Kosten für das vorgelagerte 
Standortauswahlverfahren sowie die Errichtung, den Betrieb und die Stilllegung des End-
lagers zusammen. Die Kostenschätzung für das Standortauswahlverfahren i. H. v. 
2,8 Mrd. EUR beruht auf den Angaben der Bundesregierung in der Begründung zum 
StandAG. Da noch kein HAW-Standort ausgewählt wurde, beruhen die Kostenschätzun-
gen für das HAW-Endlager auf Projektkostenermittlungen für das früher geplante Endla-
ger Gorleben aus den 1990er Jahren, die mit 3 % p. a. gesteigert zum 31.12.2014 rd. 
8 Mrd. EUR betragen. Die Kraftwerksbetreiber tragen grundsätzlich einen leistungsab-
hängigen Anteil an 96,5 % der Kosten. Abzüglich bereits geleisteter Vorausleistungen 
ergibt dies 8,1 Mrd. EUR. Unsere einheitliche Neuberechnung führt zu Kosten von rd. 
8,3 Mrd. EUR. 

Insgesamt betragen die erwarteten Entsorgungskosten auf der Preisbasis P2014 
47,5 Mrd. EUR: 
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Tabelle 2: Entsorgungskosten P2014 laut EVU und einheitlich neuberechnet 

Diese Kostenschätzungen umfassen die am 31.12.2014 bestehenden Verpflichtungen. Der 
konventionelle Rückbau der Kraftwerke „bis auf die grüne Wiese“ ist nur dort berück-
sichtigt, wo er verpflichtend vorgeschrieben ist. Wir schätzen die zusätzlichen Kosten für 
einen vollständigen Rückbau grob auf ca. 400 Mio. EUR. Bis zur Beendigung der Strom-
produktion werden in den Jahren 2015 bis 2022 weitere Brennelemente verbraucht („ab-
gebrannt“). Die Entsorgungskosten für diesen zusätzlichen Abbrand schätzen die EVU 
grob auf über 900 Mio. EUR. Diese beiden Kostenschätzungen dienen lediglich einem 
vollständigen Bild über künftige Entsorgungskosten und wurden von uns im Weiteren 
nicht in die Betrachtung der Verpflichtungen zum 31.12.2014 einbezogen. 

Die Tragfähigkeit der oben genannten Kostenermittlungen haben wir nicht im Einzelnen 
geprüft. Im Rahmen unserer Arbeiten haben wir aber keine Erkenntnisse gewonnen, die 
gegen eine grundsätzliche Verwendbarkeit dieser Kostenschätzungen sprechen würden. 
Explizite Kostenzuschläge für unerwartete Mehrkosten sind in der Kostenermittlung 
nicht enthalten. Es sind aber auch mögliche Kostensenkungen, wie z. B. Änderungen im 
Kostenverteilungsschlüssel aufgrund der Asse-Abfälle oder eine Vermeidung der Umsatz-
steuerdoppelbelastung durch die derzeitige Beitragsregelung der Endlager, nicht in der 
Kostenplanung enthalten. 

Die veraltete Grundlage der Kostenermittlung für das HAW-Endlager kann nur als 
unbefriedigend bezeichnet werden, was jedoch aufgrund des laufenden Standortaus-
wahlverfahrens derzeit kaum verbesserbar sein dürfte. Ein Vergleich mit den Kosten-
schätzungen für Endlager in anderen Ländern ist aufgrund unterschiedlicher Konzepte 
und Abfallmengen schwierig. Es fällt jedoch auf, dass die Kostenschätzungen für das 
HAW-Endlager in Frankreich, UK, Japan und USA deutlich höher liegen, während sie in 
Schweden geringer ausfallen. Auffallend ist ebenfalls, dass die Stilllegungs- und Rückbau-
kosten je Kraftwerk in Deutschland über den internationalen Vergleichswerten liegen. 

Entsorgungskosten EVU vereinheitlicht

(Preisniveau 2014) Mio. EUR Mio. EUR

a) Stilllegung und Rückbau 19.614 19.719

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle 10.252 9.915

c) Zwischenlagerung 5.653 5.823

d) Endlager Schacht Konrad 3.824 3.750

e) HAW-Endlager 8.109 8.321

Summe 47.451 47.527
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Es ist davon auszugehen, dass die künftigen Kosten steigen werden. Zum einen werden 
die künftigen Entsorgungskosten von einer allgemeinen, inflatorischen Kostensteige-
rung betroffen sein. Diese kann für die nächsten Jahre mit 1,6 % p. a. geschätzt werden. 

Zum anderen haben die EVU in ihren Rückstellungsberechnungen Vorsorge für zukünf-
tige nuklearspezifische Kostensteigerungen (im Folgenden „nuklearspezifische Kos-
tensteigerung“ oder „reale Kostensteigerung“ genannt) gebildet. Erfahrungen mit tatsäch-
lichen Rückbauprojekten sowie aus der Überarbeitung früherer Entsorgungskostenprog-
nosen deuten darauf hin, dass die gesamte Kostensteigerung von nuklearspezifischen Pro-
jekten deutlich über der allgemeinen Kostensteigerung liegt. In ihrer Rückstellungsbe-
rechnung gehen die EVU von unterschiedlichen über der allgemeinen Inflationsrate lie-
genden nuklearspezfischen realen Kostensteigerungsraten aus, die im gewichteten Durch-
schnitt 1,97 % p. a. betragen. Unseres Erachtens sind die Gründe für die zusätzlichen 
nuklearspezifischen Kostensteigerungen in den einzelnen Entsorgungsschritten unter-
schiedlich zu würdigen. Aus diesem Grunde haben wir zur Ableitung einer Bewertungs-
bandbreite ein alternatives Szenario zu der von den EVU bislang angesetzten nuklearspe-
zifischen realen Kostensteigerung betrachtet und dabei im Zeitablauf für die unterschied-
lichen Entsorgungsstufen unterschiedliche Verläufe der nuklearspezifischen Kostensteige-
rung angenommen. 

Aufgrund der Bedeutung der nuklearspezifischen Kostensteigerung und ihrer Unsicher-
heit (insbesondere mit Blick auf Endlagerkosten) wäre es angemessen, diese Annahmen 
hinsichtlich der Wahrscheinlichkeiten von Chancen und Risiken eingehender und diffe-
renzierter zu analysieren. Dies erscheint uns geboten, weil die Beeinflussbarkeit künftiger 
Kostensteigerungen wie auch Kostenminderungen zwischen EVU und staatlichen Orga-
nen höchst unterschiedlich verteilt ist. 

ABZINSUNG 

Die Entsorgungskosten fallen weitgehend erst in vielen Jahren an. Zur Ermittlung ihres 
heutigen Werts sind die künftigen Ausgaben daher auf den Bewertungsstichtag abzuzin-
sen. Die EVU verwenden dabei in ihrer Rechnungslegung unterschiedliche Zinssätze zwi-
schen 4,0 % und 4,8 %, was im gewichteten Durchschnitt einem Zinssatz von 4,58 % 
entspricht. Diese Zinssätze basieren auf durchschnittlichen Renditen langfristiger deut-
scher Staatsanleihen der letzten sieben (HGB) bzw. 15 bis 22 Jahre. 

Anders als Staatsanleihen sind Entsorgungsverpflichtungen mit einem hohen Risiko be-
haftet. Unter Risiko ist dabei die Unsicherheit zu verstehen, dass die tatsächlichen Ausga-
ben für die Entsorgung über oder unter den Erwartungen liegen können. Grundsätzlich 
kann in der Rückstellungsbewertung die Unsicherheit künftiger Kosten entweder berück-
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sichtigt werden, indem die Kostenschätzung vorsichtig erhöht wird oder indem der Zins-
satz um einen Risikoabschlag gemindert wird. Davon zu unterscheiden ist das Risiko, das 
die tatsächlichen Einnahmen aus der Anlage von Vermögen unter oder über den Erwar-
tungen liegen können. Die risikobehaftete Anlagerendite, mit der sich Vermögenswerte 
der EVU verzinsen, hat für die Bewertung der Entsorgungsverpflichtung keine Bedeu-
tung, weil die Entsorgungsverpflichtung objektiviert und unabhängig davon zu bewerten 
ist, welche Risiken der Verpflichtete individuell in seiner Anlagestrategie eingeht. 

Aufgrund des Ansatzes nuklearspezifischer Kostensteigerungen kann im vorliegenden Fall 
von einer Kostenschätzung ausgegangen werden, die Risiken grundsätzlich bereits reflek-
tiert. Ausgangspunkt der Zinsableitung ist daher die Rendite risikofreier, hinsichtlich ihrer 
Laufzeit dem zeitlichen Verlauf der Entsorgungskosten entsprechenden Wertpapiere. Als 
weitgehend risikofrei können deutsche Staatsanleihen angesehen werden. Für deutsche 
Staatsanleihen sind am Kapitalmarkt Renditen für Laufzeiten bis maximal 30 Jahre be-
obachtbar. Die Entsorgungsverpflichtungen erstrecken sich über einen Zeitraum bis vo-
raussichtlich 2099. Da am Markt keine Renditen für solch lange Zeiträume beobachtbar 
sind, stellen alle EVU bei ihrer Zinsableitung auf historische Durchschnitte langfristiger 
Zinsen aus den vergangenen Jahren ab.  

Diese seit Jahren für Zwecke der IFRS-Rechnungslegung geübte Praxis der EVU ist auch 
insoweit erklärbar, als dass bis vor wenigen Jahren die wesentlichen Entsorgungsaufgaben 
in ferner Zukunft zu liegen schienen, die derzeit niedrigen Marktzinsen als ein möglicher-
weise vorübergehendes Phänomen empfunden wurden und die EVU bestrebt waren, ei-
nen einzigen, identischen Zinssatz für sämtliche Entsorgungspflichten zu verwenden 
 – unabhängig davon, dass die Endlagerung in deutlich fernerer Zukunft liegt als der 
Rückbau der Kraftwerke. Zudem ist eine vergangenheitsorientierte Festlegung des Rück-
stellungszinssatzes z. B. nach § 253 II HGB (dort allerdings als Durchschnitt über nur 
sieben bzw. fünfzehn Jahre), in § 6 Abs. 1. Nr. 3 EStG (fester Zins von 5,5 %) oder in 
Frankreich (wo den Rückstellungen allerdings zweckgebundene Aktiva gegenüberstehen) 
vorgeschrieben. Das Festhalten an seit Jahren geübten Vorgehensweisen ist auch vor dem 
Hintergrund der Zielsetzung bilanzieller Bewertungen verständlich, die neben anderen 
Zielsetzungen auch Vergleichbarkeit und Stetigkeit gewährleisten sollen. 

Anlass unserer Tätigkeit ist jedoch eine aktuelle Beurteilung der Entsorgungsverpflichtun-
gen. Für eine aktuelle Bewertung kann es nicht auf historische, früher einmal beobachtba-
re Zinsen ankommen. Auch nach dem Wortlaut von IAS 37.47 soll der Zinssatz die aktu-
ellen Markterwartungen widerspiegeln. 
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Vor allem aber betrachten wir die Kernenergierückstellungen auftragsgemäß aufgegliedert 
in die einzelnen Entsorgungsschritte, begonnen mit der Stilllegung und dem Rückbau 
über die Konditionierung und Zwischenlagerung bis hin zur Endlagerung. Diese Aufglie-
derung entspricht nicht der Vorgehensweise, die die EVU für Zwecke der Jahres- und 
Konzernabschlusserstellung regelkonform praktizieren; hier wird die Rückstellung als ein-
heitliche Verpflichtung betrachtet und einer einheitlichen Abzinsung unterzogen. Bei auf-
tragsgemäßer Aufgliederung ist festzustellen, dass der Rückbau des letzten Kernkraftwer-
kes in 30 Jahren beendet sein soll. Die Duration (durchschnittliche Kapitalbindungsdauer) 
der Rückstellung für Stilllegung und Rückbau beträgt rd. 12 Jahre, die Duration für das 
Endlager Konrad rd. 20 Jahre. Für solche Zeiträume sind am Kapitalmarkt Zinsen be-
obachtbar. Einer Schätzung unter Verwendung Zinsen früherer Jahre bedarf es daher 
nicht. Wir erachten es daher unter wirtschaftlichen Erwägungen wie auch mit Blick auf 
IFRS als für unseren Bewertungsanlass geboten, die tatsächlichen aktuellen Marktzin-
sen zu verwenden.  

In einem ersten Schritt haben wir daher die Barwerte der Entsorgungsverpflichtungen un-
ter Verwendung der von der Deutschen Bundesbank zum 30.12.2014 ermittelten Zins-
strukturkurve neu berechnet. Entsprechend der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) für Bewertungen vorgeschlagenen Vorgehensweise haben wir dabei ab dem drei-
ßigsten Jahr den Zinssatz fest fortgeschrieben.  

Die von der Bundesbank veröffentlichte Zinsstrukturkurve soll insbesondere den kurz- 
bis mittelfristigen Laufzeitbereich abbilden. Die dabei verwendete Berechnungsmethodik 
ist nicht für Zahlungsströme konzipiert, die sich – wie das HAW-Endlager – erst in ferner 
Zukunft aufbauen und in sehr ferner Zukunft enden. Daher haben wir in einem zweiten 
Schritt die Barwerte der Entsorgungsverpflichtungen mit einer Zinsstrukturkurve neu be-
rechnet, die ausdrücklich eine sehr langfristige Entwicklung der Zinsen berücksichtigt. Für 
diesen zweiten Schritt haben wir die Zinsen verwendet, die die Europäische Aufsichtsbe-
hörde für das Versicherungswesen (EIOPA, Frankfurt am Main) entsprechend der Me-
thodik des EIOPA-Stresstests für Versicherungen zum 31.12.2014 veröffentlicht hat. 
Diese Methodik ist unseres Erachtens die belastbarste Abschätzung langfristiger Zinsen 
für die Abzinsung sehr langlaufender Verpflichtungen. Sie entspricht grundsätzlich auch 
der Vorgehensweise der Swedish Radiation Safety Authority (SSM) bei der Ableitung der 
schwedischen Entsorgungsgebühren. 

EIOPA und SSM gehen dabei davon aus, dass sich die Zinsen ausgehend von dem nied-
rigen kurzfristigen Zinsniveau sehr langfristig einem nachhaltigen Zinssatz (ultimate for-
ward rate, UFR) von 4,2 % annähern. Indem sich dieser nachhaltige Zinssatz aus einer 
nachhaltigen Realrendite von 2,2 % und einer nachhaltigen allgemeinen Inflationserwar-
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tung von 2,0 % zusammensetzt, ist er nicht exakt kompatibel mit der Inflationserwartung 
von 1,6 %, die der Entsorgungskostenprognose zu Grunde liegt. Wir haben daher in ei-
nem dritten Schritt die Barwerte der Entsorgungsverpflichtungen unter Verwendung der 
EIOPA-Zinsen und einer langfristig von 1,6 % auf 2,0 % steigenden Inflationserwar-
tung neu berechnet. Wir erachten die grundsätzliche Berechnungsmethodik, die den 
EIOPA-Zinsen zu Grunde liegt, als die für unsere Aufgabenstellung angemessenste.  

Da es sich um sehr langfristige Zinsprognosen handelt, mit denen naturgemäß Schätzun-
sicherheiten verbunden sind, haben wir in einem vierten Schritt Variationen dieses lang-
fristigen Zinssatzes unter Beibehaltung der grundsätzlichen methodischen Vorgehenswei-
se der EIOPA vorgenommen. Dabei haben wir alternativ zu der Annahme der Annähe-
rungen an einen langfristigen Zinssatz von 4,2 % (UFR mittel) auch mit langfristigen Zin-
sen von 5,6 % (UFR hoch) und 3,0 % (UFR niedrig) gerechnet. Zur Information stellen 
wir weiterhin eine Berechnung dar, die sich ergibt, wenn man ungeachtet etwaiger IFRS-
Regelungen einen risikobehafteten Anlagezinssatz verwendet. Dazu haben wir beispielhaft 
mit einem einheitlichen Zins von 5,25 % gerechnet, der den in Abschnitt F. angenomme-
nen Kapitalkosten des Geschäftssegments Vertrieb/Netze entspricht. Bei den laufzeitspe-
zifischen Zinsen nach EIOPA haben wir zugleich die Annahmen zur nuklearspezifischen 
realen Kostensteigerung in der oben beschriebenen Weise (zum einen Steigerung um 
1,97 % und zum anderen spezifisch 0 % bis 1,97 %, wobei die spezifische Betrachtung zu 
einer durchschnittlichen nuklearspezifischen Kostensteigerung von rd. 1 % führt) variiert. 
Somit verwenden wir für unsere Berechnungen die nachfolgend dargestellten Zinsszenari-
en. Den laufzeitspezifischen Zinssätzen liegen Zinsstrukturkurven zu Grunde. Wir haben 
aus diesen Zinsstrukturkurven nachfolgend exemplarisch die Jahre 10, 20 und 60 darge-
stellt. Die letzte Spalte der Tabelle zeigt beispielhaft zusätzlich den zugrundeliegenden 
durchschnittlichen (einheitlichen) Realzins der Betrachtung des Szenarios UFR mittel bei 
Ansatz der durchschnittlichen nuklearspezifischen Kostensteigerung von 1,97 %: 

  

Tabelle 3: Übersicht über die den Szenarien zugrunde liegenden Realzinssätze 

  

Realzins

EVU 5,25% flat

10 Jahre 20 Jahre UFR hoch UFR mittel UFR niedrig UFR mittel

Ø nuklearspez. Kostensteigerung 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

Ø Zinssatz 2,44%

Zinssatz 4,58% 5,25% 0,72% 1,27% 5,60% 4,20% 3,00% 2,44%

Inflationserwartung -1,60% -1,60% -1,60% -1,60% -2,00% -2,00% -2,00% -1,71%

Realzins 2,98% 3,65% -0,88% -0,33% 3,60% 2,20% 1,00% 0,73%

Spot Rates

Einheitlicher Zinssatz

Forward Rate ab dem Jahr 60

Laufzeitspezifische Zinssätze
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Der wesentliche Unterschied zwischen den einheitlichen Zinssätzen und den laufzeitspe-
zifischen Zinssätzen liegt in den niedrigen, real negativen Marktzinsen der nächsten Jahre, 
die in der einheitlichen Betrachtung außer Acht gelassen werden, während sie den Durch-
schnitt der laufzeitspezifischen Zinsen deutlich absenken. Gleichwohl ist der sich aus 
Zinssatz abzüglich Inflationserwartung ergebende Realzins in allen Szenarien langfristig 
positiv. 

Neben dieser auf Grundlage der IFRS und ökonomischer bzw. regulatorischer Überle-
gungen vorgenommenen Bewertung haben wir auch andere denkbare methodische Vor-
gehensweisen betrachtet. Eine naheliegende Betrachtung ist die Bewertung auf der 
Grundlage der Abzinsungssätze für Rückstellungen nach § 253 II HGB. So beträgt der 
Zinssatz z. B. für Rückstellungen mit einer Laufzeit von 15 Jahren gemäß Deutscher 
Bundesbank zum 31.12.2014 4,53 %. Dieser Zinssatz ist ein Durchschnitt über die letzten 
sieben Jahre und läuft der tatsächlichen Marktentwicklung hinterher. Vor diesem Hinter-
grund gehen aktuell verfügbare Hochrechnungen von Aktuaren im Durchschnitt davon 
aus, dass dieser Zinssatz zum 31.12.2020 ca. 2,26 % betragen wird. 

Unter Verwendung dieser Zinsszenarien ergibt sich für den Barwert der Entsorgungsver-
pflichtungen eine Bewertungsbandbreite, die zwischen rd. 29,9 Mrd. EUR und rd. 77,4 
Mrd. EUR liegt: 

 

Tabelle 4: Werte der Entsorgungsverpflichtungen bei Variation des Zinssatzes und Variation der An-
nahmen zur nuklearspezifischen Kostensteigerung 

  

#

Entsorgungsverpflichtungen

Zinsszenario EVU 5,25% flat EIOPA EIOPA EIOPA EIOPA HGB 2014 HGB 2020

UFR hoch UFR mittel UFR mittel UFR niedrig

Ø Zinssatz 4,58% 5,25% 2,59% 2,26% 2,44% 2,03% 4,53% 2,26%

nuklearspez.  Kostensteigerung 1,97% 0 - 1,97% 0 - 1,97% 0 - 1,97% 1,97% 1,97% 0 - 1,97% 1,97%

Barwerte zum 31.12.2014 Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR

a) Stilllegung und Rückbau 17.784  15.332  23.924  23.966  26.462  26.511  16.139  22.924  

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle 7.370  5.045  8.639  10.262  14.302  18.184  5.834  16.662  

c) Zwischenlagerung 4.305  2.809  5.498  6.377  8.824  10.685  3.332  9.526  

d) Endlager Schacht Konrad 3.137  2.385  3.905  4.119  5.328  5.720  2.689  4.991  

e) HAW-Endlager 5.886  4.346  8.744  10.517  12.581  16.287  4.418  14.833  

Summe 38.482  29.918  50.711  55.241  67.498  77.387  32.412  68.936  
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Variiert man die beiden HGB-Zinssätze und die beiden unterschiedlichen Annahmen zur 
nuklearspezifischen Kostensteigerung ergeben sich im Detail folgende Werte: 

 

Tabelle 5: Werte der Entsorgungsverpflichtungen unter Verwendung von HGB-Zinssätzen zum 
31.12.2014 und prognostiziert zum 31.12.2020 bei Variation der Annahmen zur nuklearspezifischen 
Kostensteigerung 

Im Ergebnis resultiert aus dieser alternativen Berechnung eine Bewertungsbandbreite von 
rd. 32,4 Mrd. EUR bis rd. 68,9 Mrd. EUR. Dabei ist festzustellen, dass die Verwendung 
der zum 31.12.2020 prognostizierten HGB-Zinssätze zu vergleichbaren Bewertungser-
gebnissen führt wie die Anwendung der Zinsstrukturkurve und Annahme einer UFR von 
4,2 %. 

Wesentliche Treiber für den Barwert der Entsorgungsverpflichtungen sind neben den zu 
Grunde gelegten Kostenschätzungen die verwendeten Diskontierungszinssätze sowie die 
Annahmen hinsichtlich künftiger Kostensteigerungen. Insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass die Einschätzung der EVU über eine künftige über die allgemeine Inflation 
hinausgehende nuklearspezifische Kostensteigerung von 1,97 % auf wenigen Erfah-
rungswerten beruht, und mögliche Kosteneinsparungen und Effizienzgewinne darin nicht 
reflektiert sind, haben wir weitere Berechnungen von Barwerten mit niedrigeren Kosten-
steigerungsrate vorgenommen. 

  

Entsorgungsverpflichtungen

Zinsszenario EVU HGB 2014 HGB 2014 HGB 2020 HGB 2020

Ø Zinssatz 4,58% 4,53% 4,53% 2,26% 2,26%

Ø nuklearspez. Kostensteigerung 1,97% 1,97% 0 - 1,97% 1,97% 0 - 1,97%

Barwerte zum 31.12.2014 Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR

a) Stilllegung und Rückbau 17.784  17.875  16.139  22.924  20.510  

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle 7.370  7.471  5.834  16.662  11.246  

c) Zwischenlagerung 4.305  4.368  3.332  9.526  6.583  

d) Endlager Schacht Konrad 3.137  3.164  2.689  4.991  4.029  

e) HAW-Endlager 5.886  5.982  4.418  14.833  9.598  

Summe 38.482  38.860  32.412  68.936  51.965  
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Tabelle 6: Sensitivität der Höhe der Entsorgungsverpflichtung in Abhängigkeit von der angenommenen 
nuklearspezifischen Kostensteigerung, Bandbreite 0 % - 1,97 % 

Neben einer Variation der Zinssätze und Kostensteigerungsannahmen haben wir auch be-
trachtet, welche Werte sich für die Entsorgungsverpflichtungen ergeben, wenn man diese 
mit dem Kostengerüst der EVU und den Bewertungsparametern bewertet, die in anderen 
europäischen Ländern üblich sind (Erläuterung vgl. Abschnitt E. V. 4.). 

 

Tabelle 7: Internationaler Vergleich der Rückstellungsparameter und Darstellung der sich danach erge-
benden Werte der Entsorgungsverpflichtungen in Deutschland 

FINANZIERUNG DER KOSTEN 

Die Finanzierung künftiger Entsorgungskosten kann unterschiedlich geregelt werden. Un-
ternehmen können in einen unternehmensexternen Fonds einzahlen, der für die Kosten 
aufkommen soll (so z. B. in Schweden). Oder sie können durch Zweckbindung einen in-
ternen Fonds bilden, der die Finanzierung sichert (so z. B. in Frankreich). Liegt, wie in 
Deutschland, keine externe oder interne Fondsbildung vor, so steht zur Bedienung der 

Entsorgungsverpflichtungen

Zinsszenario EVU EIOPA EIOPA EIOPA 5,25% flat HGB HGB

Zinssatz (langfristig) 4,58% UFR hoch UFR mittel UFR niedrig 5,25% 4,53% 2,26%

Inflation (langfristig) 1,60% 2,00% 2,00% 2,00% 1,60% 1,60% 1,60%

Barwerte zum 31.12.2014 Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR

Ø nuklearspez. Kostensteigerung 0,00 % 40.970 43.427 46.433 25.134 27.662 40.899

Ø nuklearspez. Kostensteigerung 0,50 % 44.663 47.908 51.947 26.921 29.852 45.834

Ø nuklearspez. Kostensteigerung 1,00 % 48.994 53.301 58.751 28.976 32.412 51.965

Ø nuklearspez. Kostensteigerung 1,50 % 54.129 59.871 67.258 31.367 35.441 59.683

Ø nuklearspez. Kostensteigerung 1,97 % 38.482 59.926 67.498 77.387 34.017 38.860 68.936

Internationaler Vergleich

Rückstellungsparameter Frankreich Großbritannien Deut

EDF

2014 bis 2014 ab 2015

1 - 5 6 - 10 ab 11

Zinssatz p.a. 4,6%  5,0%  3,5%  0,7%  1,15%  4,4%  

Inflation p.a. -1,7%  -3,0%  -1,5%  -2,2%  -2,20%  -2,2%  

Realzins p.a. 2,9%  2,0%  2,0%  -1,5%  -1,05%  2,2%  

Risiko weiterer p.a. / -

Kostensteigerungen pauschal -

Barwert (auf D übertragen) 27,8 33,6

Schweiz Schweden

NDA

Zuschlag 30% steigerung, Hinweis auf Risiken

Fonds und EVU

laufzeitspezifisch

keine Angaben zu Kosten-

ca. 35%

ab 2015

SSM

laufzeitspezifisch

4,45%  

UFR

-2,00%  

2,45%  

41,4 59,7

Zuschlag von 
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künftigen Entsorgungskosten ohne konkrete Zuordnung oder Zweckbindung der künfti-
ge Nettozahlungsstrom aus dem gesamten Vermögen (ggf. nach Bedienung vorrangiger 
anderer Schulden) der EVU zur Verfügung. Einen ersten Überblick über die vorhandenen 
Vermögenswerte vermittelt eine aggregierte Bilanz der EVU. 

Nach Schulden, Anteilen Dritter und hybridem Kapital steht zur Abdeckung der Rück-
stellungen ein bilanzielles Reinvermögen von 81,3 Mrd. EUR zur Verfügung: 

 

Tabelle 8: Aggregiertes bilanzielles Reinvermögen der EVU 

Das bilanzielle Reinvermögen ist ausreichend hoch, um den Wert der Entsorgungsver-
pflichtungen abzudecken, auch wenn man diesen Betrag mit den Werten aus Tabelle 4 an-
setzt.  

Bei der Beantwortung der Frage nach der Eignung des Vermögens für die Finanzierung 
der künftigen Entsorgungskosten ist allerdings zu beachten, dass bilanzielle Werte dazu 
nur sehr eingeschränkt geeignet sind. Zum einen sind stille Reserven und nicht aktivierte 
immaterielle Vermögenswerte dabei nicht berücksichtigt. Zum anderen sind negative 
Entwicklungen nach dem Bilanzierungsstichtag wie das sinkende Niveau der Stromerzeu-
gerpreise darin möglicherweise nicht vollständig reflektiert. Vor allem aber ermöglicht ei-
ne rein bilanzielle Betrachtung keine unmittelbaren Aussagen darüber, welche künftigen 
Einnahmen aus den jeweiligen Geschäftsaktivitäten der EVU zu erwarten sind, die zur 
Abdeckung der Entsorgungskosten geeignet sind. 

Aggregierte Bilanzwerte von E.ON, RWE, EnBW,

Vattenfall D und SWM zum 31.12.2014 Mio. EUR

Langfristige immaterielle Vermögenswerte 31.413

Sachanlagen 98.271

Nettoumlaufvermögen -12.096

At-Equity bilanzierte Beteiligungen 10.828

Operatives Vermögen (inkl. at-Equity bilanzierter Beteiligungen) 128.416

Übrige Finanzanlagen 3.362

Liquide Mittel 20.711

Sonstiges Finanzvermögen 16.044

Finanzverbindlichkeiten -46.934

Pensionsrückstellungen -22.821

Sonstige verzinsliche Rückstellungen -9.097

Anteile Minderheitsgesellschafter -5.715

Hybridgesellschafter -2.705

Reinvermögen vor Kernenergierückstellungen 81.261

Kernenergierückstellungen -38.288

Eigenkapital der Aktionäre und Gesellschafter 42.973
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Aus diesen Gründen haben wir in einem nächsten Schritt aktuelle Marktwerte betrachtet. 
E.ON, RWE und EnBW sind börsennotiert. Die Anzahl ihrer Aktien multipliziert mit 
dem Aktienkurs ergibt ihre jeweilige Marktkapitalisierung. Den Rückstellungen der 
SWM stehen mit Marktwerten bewertbare Vermögenswerte gegenüber. Der Marktwert 
der Vattenfall D lässt sich durch Analogieschluss mittels der Marktwertparameter der üb-
rigen EVU schätzen. In der Summe ergibt sich so zum 18.08.2015 ein Marktwert des Ei-
genkapitals der EVU von 44,5 Mrd. EUR. Geht man davon aus, dass in dieser Marktka-
pitalisierung auf Basis der bekannten Buchwerte Kernenergierückstellungen von 
38,5 Mrd. EUR wertmindernd reflektiert sind (Presseberichte über höhere Rückstellungs-
beträge haben erst Mitte September zu signifikanten Kursrückgängen geführt), folgt dar-
aus ein Marktwert des zur Finanzierung der Entsorgungsverpflichtungen vorhandenen 
Reinvermögens von 83,0 Mrd. EUR. 

Auch das anhand von Marktpreisen bewertete Reinvermögen ist ausreichend hoch, um 
den Wert der Entsorgungsverpflichtungen abzudecken, auch wenn man diesen mit den 
Werten aus Tabelle 4 angesetzt. 

Auftragsgemäß haben wir in einem weiteren Schritt mittels einer „überblicksartigen grup-
penweisen Darstellung der Vermögenswerte“ deren Eignung für die Finanzierung der 

Entsorgungskosten hinterfragt. Uns standen dazu keine unternehmensinternen Informa-
tionen, insbesondere keine internen Planungen der EVU, zur Verfügung. Es existieren je-
doch sehr fundierte, ausführliche Unternehmensanalysen und Branchenstudien, welche 
die aktuellen Marktbewertungen von EVU durch Addition der Werte einzelner Ge-
schäftsaktivitäten „sum of the parts“ (SOP) ermitteln. Anhand der Verteilung der Ge-
samtunternehmenswerte der aktuellsten SOP-Analysen auf die einzelnen Geschäftsaktivi-
täten haben wir durchschnittliche Verteilungsschlüssel gebildet. Anschließend haben wir 
mit diesem Schlüssel die aktuell gemessenen (für Vattenfall D geschätzten) Marktkapitali-
sierungen der EVU auf die einzelnen Geschäftsaktivitäten der EVU zugeordnet. 

Den Rückstellungen stehen demnach folgende Vermögenswerte gegenüber: 
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Tabelle 9: Aggregierte Vermögenswerte (Marktwerte) der EVU zum 18.08.2015 

Es ist festzustellen, dass die EVU auch bei dieser marktorientierten Betrachtung in der 
Summe über ausreichende Vermögenswerte zur Abdeckung der Entsorgungsverpflich-
tungen verfügen. Das mit den Kernenergierückstellungen korrespondierende operative 
Vermögen der Stromproduktionsbereiche alleine reicht hingegen nicht zur Abdeckung 
der Entsorgungsverpflichtungen aus. 

Letztlich ist jedoch nicht entscheidend, ob das Vermögen die Rückstellungen abdeckt, 
sondern ob die künftigen Nettoeinnahmen die künftigen Entsorgungsausgaben abde-
cken. Wir haben daher ausgehend von den Analystenprognosen und den Ergebnissen der 
Marktwertanalyse implizite, mit der SOP-Bewertung korrespondierende zu erwartenden 
Nettoeinnahmen abgeleitet. Diese Vorgehensweise beruht auf der Logik, für jede betrach-
tete Geschäftsaktivität die Nettoeinnahmen anzusetzen, deren Barwert dem oben genann-
ten Marktwert entspricht. 

Die so geschätzten jährlichen Nettoeinnahmen lassen sich den von den EVU erwarteten 
jährlichen Entsorgungsausgaben gegenüberstellen: 

Aggregierte SOP-Bewertung von E.ON, RWE, EnBW,

Vattenfall D und SWM zum 18.08.2015 Mrd. EUR

Stromerzeugung Kernkraftwerke 3,6
Stromerzeugung Kohlekraftwerke 10,0
Stromerzeugung Gas- und Ölkraftwerke 1,9

Stromerzeugung konventionell 15,5

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 20,8

Vertrieb Deutschland 49,8
Vertrieb Ausland 28,6

Vertrieb gesamt 78,4

Sonstiges 2,9

Operatives Vermögen (inkl. at-Equity bilanzierter Beteiligungen) 117,6

Übrige Finanzanlagen 3,3
Liquide Mittel 25,9
Sonstiges Finanzvermögen 16,2
Finanzverbindlichkeiten -46,5 
Pensionsrückstellungen -18,3 
Sonstige Rückbauverpflichtungen -6,6 
Anteile Minderheitsgesellschafter -6,0 
Hybridgesellschafter -2,7 

Reinvermögen vor Kernenergierückstellungen 83,0

Kernenergierückstellungen -38,5 

Marktwert Eigenkapital 44,5
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Grafik 1: Nettoeinnahmen und Entsorgungskosten 

Nach dieser Analyse reichen die von uns wie erläutert geschätzten Nettoeinnahmen der 
EVU insgesamt aus, um die zu erwartenden Entsorgungskosten abdecken zu können. 

BERÜCKSICHTIGUNG VON UNSICHERHEIT 

Aus dieser Feststellung und daraus, dass das Vermögen der EVU die Verpflichtungen ab-
deckt, kann jedoch nicht abgeleitet werden, dass die Finanzierung der künftigen Entsor-
gungskosten sicher ist.  

Die Prognosen sowohl der Nettoeinnahmen als auch der Entsorgungskosten sind mit er-
heblichen Schätzunsicherheiten verbunden. Interpretiert man die hier genannten 
Schätzwerte als Erwartungswerte, also als Mittelwerte von Wahrscheinlichkeitsvertei-
lungen, bedeutet dies, dass bei einer Gleichverteilung von künftigen Chancen und Risiken 
die Entsorgungskosten und auch die Nettoeinnahmen mit einer Wahrscheinlichkeit von 
50 % zu niedrig, aber ebenso mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % zu hoch angesetzt 
worden sind. 

Die vorstehende Zusammenfassung soll dem Leser unserer gutachtlichen Stellungnahme 
einen schnellen Überblick über unsere Ergebnisse ermöglichen. Dieser Zielsetzung ist es 
geschuldet, dass durch die vorgenommenen Kürzungen der Zusammenfassung um aus-
führliche Begründungen, Erläuterungen, Darstellungen, Hinweise sowie Anmerkungen 
ein missverständliches und unvollständiges Bild über die begutachteten Sachverhalte, un-
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sere Tätigkeit und unsere Würdigungen entstehen kann. Ein vollständiges Bild sollen die 
folgenden Abschnitte vermitteln. 

Drucksache 402/16



- 21 - 

 

 

 

 

C. BEGUTACHTETE ENTSORGUNGSVERPFLICHTUNGEN 

I. Entsorgung kommerzieller deutscher Kernkraftwerke 

Die Betreiber von Kernkraftwerken sind nach dem Atomgesetz verpflichtet, sämtliche 
Entsorgungskosten, bestehend aus den Kosten der Stilllegung und des Rückbaus ihrer 
kerntechnischen Anlagen und Einrichtungen sowie der Entsorgung des radioaktiven Ab-
falls, zu tragen. Gegenstand unseres Gutachtens sind die aus dem kommerziellen Betrieb 
deutscher Kernkraftwerke resultierenden Entsorgungsverpflichtungen zum 31.12.2014. 
Unsere Betrachtung umfasst daher nicht  

- die Entsorgung von Kernkraftwerken, die lediglich Forschungszwecken dienen o-
der gedient haben, 

- die Entsorgung von Kernkraftwerken, die auf dem Gebiet der ehemaligen DDR 
stehen oder standen, 

- die Entsorgung von ausländischen Kernkraftwerken, sowie 

- die Entsorgung von radioaktiven Abfällen aus sonstigen Quellen, z.B. aus Klinikbe-
trieb.  

Aus historischen Gründen bestehen bei einzelnen EVU auch noch Entsorgungsverpflich-
tungen für frühere, Forschungszwecken dienende Einrichtungen. Dies betrifft Entsor-
gungskosten für radioaktive Abfälle des bei EWN im Rückbau befindlichen Mehrzweck-
forschungsreaktors Karlsruhe (MZFR) aus den Jahren 1974 bis 1984 und des bereits voll-
ständig zurückgebauten Versuchsatomkraftwerks Kahl (VAK). Nicht in unserer Betrach-
tung enthalten sind hingegen Entsorgungskosten für den im sicheren Einschluss befindli-
chen Hochtemperaturreaktor in Hamm (THTR). 

Darüber hinaus haben wir auch überschlägig künftige Entsorgungskosten betrachtet, für 
die zum 31.12.2014 noch keine Rückstellungsbildung vorzunehmen war. Diese Kosten 
umfassen den noch während des geplanten Leistungsbetriebs bis zur Abschaltung erfol-
genden Abbrand von Brennelementen. Zudem haben wir für einzelne Kraftwerke und 
Anlagen, für die keine Verpflichtung für einen Rückbau der atomrechtlich freigemessenen 
Gebäudestrukturen bis zur sogenannten „grünen Wiese“ besteht, die Kosten eines sol-
chen Rückbaus überschlägig abgeschätzt. 
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II. Betrachtete Kernkraftwerke 

Unsere Betrachtung umfasst die Verpflichtungen zur Stilllegung und zum Rückbau sowie 
zur Entsorgung und Endlagerung der Abfälle aus dem kommerziellen Betrieb der folgen-
den 23 deutschen Kernkraftwerke: 

 

Tabelle 10: Aufstellung der 23 betrachteten Kernkraftwerke 

III. Entsorgungspflichtige Unternehmen 

Im Rahmen der Betrachtung der Rückstellungen sowie ihrer Verteilung auf die einzelnen 
EVU ist zu beachten, dass nur 13 Kernkraftwerke zu 100 % einem EVU gehören. Bei 10 
Kernkraftwerken sind mehrere Unternehmen beteiligt. Je nach rechtlicher Ausgestaltung 
der Kraftwerksbeteiligung kann es zu einem Auseinanderfallen zwischen dem Eigen-
tumsanteil des jeweiligen EVU am Kraftwerk bzw. an der Kraftwerksgesellschaft und 
dem bilanzierten Anteil des jeweiligen EVU an dem Kraftwerk sowie an den zu bilanzie-
renden Rückstellungen für ein Kraftwerk kommen: 

 
Betrachtete Kernkraftwerke Typ Beginn des Ende Bruttoleistung Nettoleistung

Betriebs Leistungsbetrieb in MWel in MWel

1 Gundremmingen A SWR 12.04.1967 13.01.19771) 250 237

2 Lingen SWR 01.10.1968 05.01.19771) 268 183

3 Mülheim-Kärlich DWR 01.10.1987 09.09.19881) 1302 1219

4 Würgassen SWR 11.11.1975 26.08.19941) 670 640

5 Stade DWR 19.05.1972 14.11.20031) 672 640

6 Obrigheim DWR 01.04.1969 11.05.20051) 357 340

7 Biblis A DWR 26.02.1975 06.08.20111) 1225 1167

8 Biblis B DWR 31.01.1977 06.08.20111) 1300 1240

9 Brunsbüttel SWR 09.02.1977 06.08.20111) 806 771

10 Isar 1 SWR 21.03.1979 06.08.20111) 912 878

11 Krümmel SWR 28.03.1984 06.08.20111) 1402 1346

12 Neckarwestheim 1 DWR 01.12.1976 06.08.20111) 840 785

13 Philippsburg 1 DWR 26.03.1980 06.08.20111) 926 890

14 Unterweser DWR 06.09.1979 06.08.20111) 1410 1345

15 Grafenrheinfeld DWR 17.06.1982 27.06.20151) 1345 1275

16 Gundremmingen B SWR 19.07.1984 31.12.20171) 1344 1284

17 Philippsburg 2 DWR 18.04.1985 31.12.20191) 1468 1402

18 Brokdorf DWR 22.12.1986 31.12.20211) 1480 1410

19 Grohnde DWR 01.02.1985 31.12.20211) 1430 1360

20 Gundremmingen C SWR 18.01.1985 31.12.20211) 1344 1288

21 Emsland, Lingen DWR 20.06.1988 31.12.20221) 1406 1335

22 Isar 2 DWR 09.04.1988 31.12.20221) 1485 1410

23 Neckarwestheim 2 DWR 15.04.1989 31.12.20221) 1400 1310

1) Das Kraftwerk befindet sich noch im Leistungsbetrieb. Das Datum stellt den Zeitpunkt des Erlöschens der

   Berechtigung zum Leistungsbetrieb gemäß Atomgesetz dar. Der Leistungsbetrieb endet ggf. bereits früher, 

   wenn die zugteilte Reststrommenge vorher verbraucht ist.
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Tabelle 11: Zuordnung der 23 betrachteten Kernkraftwerke 

In der Summe ist sichergestellt, dass die Entsorgungsverpflichtungen für jedes Kraftwerk 
vollständig in unserer Begutachtung berücksichtigt sind: 

Bei fünf Kernkraftwerken ist die Vertragsgestaltung so, dass zwei EVU sie jeweils mit ih-
rem Anteil bilanzieren (Gundremmingen A, B und C, Krümmel und Isar 2; aufgrund des 
25 %igen Bruchteilseigentums der SWM an Isar 2 sind diese hier mit in die Betrachtung 
einbezogen). 

Bei weiteren fünf Kraftwerken (in der Tabelle 11 farbig hervorgehoben) konsolidiert das 
mehrheitlich beteiligte EVU das Kernkraftwerk einschließlich der daraus resultierenden 
Entsorgungsverpflichtungen vollständig. Dies führt einerseits ebenfalls dazu, dass die 
Entsorgungskosten bei einer aggregierten Betrachtung aller EVU vollständig erfasst sind. 
Andererseits hat dies zur Konsequenz, dass das mehrheitlich beteiligte Unternehmen auf 
der Passivseite Minderheitsanteile an dem Kraftwerk bilanziert, und das minderheitlich 
beteiligte Unternehmen auf der Aktivseite einen Buchwert für die Beteiligung an dem 
Kraftwerk ausweist. Diese sich gegenüberstehenden Minderheitsanteile und Beteiligungs-
buchwerte haben wir in den folgenden Betrachtungen nicht bereinigt. Soweit im Folgen-
den aggregierte Bilanzen und Zahlen der fünf EVU dargestellt werden, sind diese daher 
nicht als konsolidierte Bilanzen und Zahlen zu verstehen. Die einzige nicht einem anderen 

 
Betrachtete Kernkraftwerke Ende

Leistungsbetrieb Anteil bilanziert Anteil bilanziert Anteil bilanziert Anteil bilanziert Anteil bilanziert

1 Gundremmingen A 13.01.19771) 25% 25% 75% 75%

2 Lingen 05.01.19771) 100% 100%

3 Mülheim-Kärlich 09.09.19881)
100% 100%

4 Würgassen 26.08.19941)
100% 100%

5 Stade 14.11.20031) 67% 100% 33% at equity2)

6 Obrigheim 11.05.20051) 100% 100%

7 Biblis A 06.08.20111) 100% 100%

8 Biblis B 06.08.20111) 100% 100%

9 Brunsbüttel 06.08.20111)
33% at equity2) 67% 100%

10 Isar 1 06.08.20111) 100% 100%

11 Krümmel 06.08.20111)
50% 50% 50% 50%

12 Neckarwestheim 1 06.08.20111) 100% 100%

13 Philippsburg 1 06.08.20111) 100% 100%

14 Unterweser 06.08.20111) 100% 100%

15 Grafenrheinfeld 27.06.20151) 100% 100%

16 Gundremmingen B 31.12.20171) 25% 25% 75% 75%

17 Philippsburg 2 31.12.20191) 100% 100%

18 Brokdorf 31.12.20211) 80% 100% 20% at equity2)

19 Grohnde 31.12.20211) 83% 100%

20 Gundremmingen C 31.12.20211) 25% 25% 75% 75%

21 Emsland, Lingen 31.12.20221) 12,5% 0% 87,5% 100%

22 Isar 2 31.12.20221) 75% 75% 25% 25%

23 Neckarwestheim 2 31.12.20221) 100% 100%

1) Das Kraftwerk befindet sich noch im Leistungsbetrieb. Das Datum stellt den Zeitpunkt des Erlöschens der Berechtigung zum Leistungsbetrieb gemäß  

   Atomgesetz dar. Der Leistungsbetrieb endet ggf. bereits früher, wenn die zugeteilte Reststrommenge vorher verbraucht ist.

2) Die Beteiligung an der Kraftwerksgesellschaft ist im Abschluss nach der Equity-Methode bewertet.

EON RWE EnBW Vattenfall SWM
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EVU zuzuordnende Minderheitsbeteiligung betrifft den Anteil von 1/6 der Stadtwerke 
Bielefeld an dem Kernkraftwerk Grohnde. Da das Kernkraftwerk Grohnde (anders als 
das Kernkraftwerk Isar 2) bei E.ON vollkonsolidiert wird, blieben die Stadtwerke Biele-
feld außerhalb des betrachteten Kreises von Energieversorgungsunternehmen.  

IV. Bilanzierte Kernenergierückstellungen zum 31.12.2014 

Zum 31.12.2014 haben die EVU in der Summe rd. 38,3 Mrd. EUR Kernenergierückstel-
lungen bilanziert. Die folgende Tabelle 12 zeigt die beim jeweiligen EVU bilanzierte 
Rückstellung nach den jeweils angewandten Rechnungslegungsstandards: 

 

Tabelle 12: Kernenergierückstellungen zum 31.12.2014 

Im Rahmen der Bilanzierung werden einige Sachverhalte von den EVU unterschiedlich 
behandelt. So sind auskunftsgemäß Verpflichtungen für den Rückbau von radiologisch 
freigemessenen Gebäudestrukturen sowie Stiftungszusagen bei einigen EVU innerhalb 
der Kernenergierückstellungen und bei anderen außerhalb in anderen Rückstellungsposi-
tionen bilanziert. Manche Entsorgungsverpflichtungen sind als Verbindlichkeiten bilan-
ziert. Diese Unterschiede werden unten in Abschnitt D.II.2.a) im Rahmen der Entsor-
gungsschritte inhaltlich aufgegriffen. 

Auf der Aktivseite berücksichtigen manche, aber nicht alle EVU auskunftsgemäß Anzah-
lungen für Entsorgungsbehälter (CASTOR). Demnach betreffen die Anzahlungen Behäl-
ter, die noch nicht mit Brennelementen beladen wurden. Mit Beladung der Behälter er-

Kernenergierückstellungen 31.12.2014

(Deutschland) Mio. EUR

E.ON1)
16.567

RWE1)
10.367

EnBW1)
8.071

Vattenfall D2)
3.014

SWM3)
564

davon Auslandsverpflichtungen -295

Summe 38.288

Quellen: 1) IFRS-Geschäftsbericht

2) IFRS-Geschäftsbericht in SEK; 9,3930 SEK = 1 EUR

3) HGB-Geschäftsbericht
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folgt dann auskunftsgemäß die Berücksichtigung eines Verbrauchs im Rahmen der Rück-
stellungen, so dass wir hier keine Anpassungen vorgenommen haben.  
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D. GRUNDSÄTZLICHE ANNAHMEN ZU ENTSORGUNGSAUFGABEN UND KOSTEN 

I. Allgemeine rechtliche Verpflichtung zur Entsorgung 

Grundlegend ergeben sich die atomrechtlichen Verpflichtungen der EVU zur Entsorgung 
aus dem „Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen 
ihre Gefahren“ (Atomgesetz, AtG). Daneben ergeben sich vornehmlich aus dem „Gesetz 
zur Suche und Auswahl eines Standortes für ein Endlager für Wärme entwickelnde radio-
aktive Abfälle“ (Standortauswahlgesetz, StandAG) und der „Verordnung über Vorausleis-
tungen für die Einrichtung von Anlagen des Bundes zur Sicherstellung und zur Endlage-
rung radioaktiver Abfälle“ (Endlagervorausleistungsverordnung, EndlagerVlV) Verpflich-
tungen. Hinsichtlich des StandAG ist hierbei zu beachten, dass einige EVU gegen dieses 
Gesetz zurzeit auf dem Rechtsweg vorgehen. 

Angesichts der vorgennannten und weiterer atomrechtlicher Regelungen wird vom sog. 
Verursacherprinzip gesprochen, das den EVU bzw. den Kernkraftwerksbetreibern als Ab-
fallverursachern Verpflichtungen zur Entsorgung auferlegt. 

Für den konventionellen Rückbau bzw. Gebäudeabriss von Kernkraftwerken bzw. Kern-
kraftwerksteilen werden seitens der EVU keine atomrechtlichen Verpflichtungen gesehen. 
Derartige Verpflichtungen können jedoch aus Sicht der EVU aus anderen Gründen be-
stehen. Hierbei nehmen die EVU in ihren Erläuterungen Bezug u. a. auf Erbbaurechte, 
mögliche Rückbauverpflichtungen aus dem Landesrecht, auf Betriebsgenehmigungen der 
Kernkraftwerke oder auf Auflagen der strom- und schifffahrtspolizeilichen- und der was-
serrechtlichen Genehmigungen sowie auf Nutzungsverträge. 

II. Konkrete Durchführung der Entsorgung 

 Rechtliche und technische Rahmenbedingungen 1.

Technisch wird hinsichtlich der Stilllegung und des Rückbaus von Kernkraftwerken zwi-
schen dem direkten Abbau und dem sog. sicheren Einschluss unterschieden. Beim siche-
ren Einschluss wird das Kernkraftwerk in einen Zustand gebracht, der eine Versiegelung 
zum Einschluss der verbleibenden Kraftwerksteile über einen längeren Zeitraum ermög-
licht. Indem sich die Radioaktivität über diesen Zeitraum reduziert, sollen spätere Rück-
bauarbeiten vereinfacht werden. Regelfall ist jedoch die Stilllegung und der Rückbau des 
Kernkraftwerks im Wege des direkten Abbaus. Hierbei geht das Kraftwerk nach dem 
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Leistungsbetrieb zunächst in eine sog. Nachbetriebsphase, worauf dann der eigentliche 
Abbau folgt. 

Hinsichtlich der Endlager unterscheidet die EndlagerVlV zwischen dem „Endlager für ra-
dioaktive Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung“ und dem „Endlager für alle 
Arten radioaktiver Abfälle“. Ersteres bezieht sich auf das Endlager Schacht Konrad, in 
dem leicht- und mittelaktive Abfälle endgelagert werden sollen. Unter dem zweitgenann-
ten Endlager wird das sog. HAW-Endlager für hochaktive Abfälle verstanden. 

 Entsorgungsschritte 2.

a) Stilllegung und Rückbau 

Für die hier betrachteten kommerziellen deutschen Kernkraftwerke sehen die EVU die 
Stilllegung und den Rückbau der Anlage vor. Der sogenannte nukleare Rückbau erfolgt 
hierbei bis zur Entlassung der Anlage aus dem Atomgesetz. Diese Entlassung kann nach 
einer sog. Freimessung der Gebäudestrukturen erfolgen, die eine Unbedenklichkeit hin-
sichtlich der Radioaktivität ergibt. 

Soweit aus Sicht des EVU eine weitergehende Verpflichtung zum Abriss der Anlage be-
steht (sog. „Rückbau konventionell“), wird diese bei einigen EVU innerhalb von Stillle-
gung und Rückbau, bei anderen auskunftsgemäß außerhalb der Kernenergierückstellun-
gen bilanziert. 

Stilllegung und Rückbau können im direkten Rückbau oder nach dem sog. sicheren Ein-
schluss erfolgen. Für die hier betrachteten kommerziellen Kernkraftwerke ist bis auf ein 
Kraftwerk der direkte Rückbau vorgesehen. Nach der endgültigen Einstellung des Leis-
tungsbetriebs des Kernkraftwerks beginnt hierbei eine mehrjährige sog. Nachbetriebspha-
se, in der der Rückbau vorbereitet sowie die Stilllegungs- und Abbaugenehmigung einge-
holt wird. An die Nachbetriebsphase schließt der eigentliche Abbau an. Dieser umfasst 
grundsätzlich Demontagearbeiten, die Handhabung der nicht-radioaktiven und radioakti-
ven Massen sowie administrative Tätigkeiten wie Genehmigungen. Hierbei ist auch die 
Verpackung der radioaktiven Massen in Behältern und deren Transport zum Endlager 
vorgesehen. Hinsichtlich der bei Stilllegung und Rückbau relevanten Massen sind grund-
sätzliche Dekontaminations- und Reinigungsmaßnahmen zur Verringerung der Radioakti-
vität vorzunehmen. In Abhängigkeit der verbleibenden Radioaktivität erfolgt die Bestim-
mung eines Entsorgungswegs. Hierbei ist als Endlager für radioaktive Abfälle mit ver-
nachlässigbarer Wärmeentwicklung grundsätzlich der Schacht Konrad vorgesehen. 
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Nicht Teil von Stilllegung und Rückbau ist das Endlager selbst, d. h. der eigentliche 
Schacht Konrad und dessen Betrieb und Stilllegung. Grundsätzlich nicht Teil der Stillle-
gung und des Rückbau der Kernkraftwerke ist auch die Entsorgung von Brennelementen, 
d. h. der hochaktiven Kernbrennstoffe mit nicht-vernachlässigbarer Wärmeentwicklung, 
die zum Leistungsbetrieb des Kernkraftwerks benötigt werden. In Ausnahme hierzu wird 
in manchen Fällen die Entsorgung des sog. Mindestreaktivitätskerns unter Stilllegung und 
Rückbau gefasst. Beim Mindestreaktivitätskern handelt es sich um die Menge an Brenn-
elementen, die zwar beim Betrieb des Reaktors stets vorhanden sein muss, sich jedoch 
nicht als Einsatzstoff für die Wärmeerzeugung verwerten lässt. 

b) Behälter, Transporte und Betriebsabfälle 

Die wärmeentwickelnden Abfälle müssen vom jeweiligen Kernkraftwerk bzw. von den 
Wiederaufarbeitungsanlagen in La Hague, Frankreich (AREVA NC), und Sellafield, 
Großbritannien (NDA), in Zwischenlager und später zum noch zu bestimmenden Endla-
ger transportiert werden. Hierfür sind bestimmte, zum Transport geeignete Behälter (z. B. 
CASTOR V/19 bzw. CASTOR HAW28M) erforderlich. 

Die Transportkosten richten sich wesentlich nach den zu transportierenden Mengen und 
der Entscheidung, in welches Zwischenlager bzw. Endlager sie verbracht werden sollen. 
Für ausgediente Brennelemente und Wiederaufarbeitungsmengen waren zunächst die 
zentralen Zwischenlager in Ahaus (Transportbehälterlager Ahaus, TBL-A) und Gorleben 
(Transportbehälterlager Gorleben, TBL-G) vorgesehen. Mit der Novellierung des AtG 
vom 19.07.2002 wurde festgelegt, dass zusätzliche Zwischenlager an den Standorten der 
Kernkraftwerke einzurichten sind. Zurückzuführende Wiederaufarbeitungsmengen sollten 
ursprünglich in das zentrale Zwischenlager in Gorleben verbracht werden. Im Rahmen 
der Verhandlungen zum Standortauswahlgesetz vom 23.07.2013 wurde jedoch festgelegt, 
dass die Rückführung nicht in das TBL-G erfolgen soll, sondern die Behälter in mehrere 
Standortzwischenlager zu verbringen sind. 

Transport- und Zwischenlagerbehälter können nach derzeitigem Stand nicht unmittelbar 
in ein Endlager verbracht werden. Im Falle der Direkten Endlagerung (DE) müssen die in 
den Behältern enthaltenen Brennelemente daher vorher in endlagerfähige POLLUX-
Behälter umgeladen werden. Abfälle aus der Wiederaufarbeitung (WA) werden dagegen 
der Bohrlochlagerung zugeführt und benötigen somit keine besonderen Endlagerbehälter. 
Die Umladung der DE-Mengen bzw. Vorbereitung der WA-Mengen zur Endlagerung er-
folgt in einer Konditionierungsanlage am Endlagerstandort. 
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Schwach- und mittelaktive Abfälle, sowie Betriebsabfälle werden ebenfalls in diversen 
spezifischen, den jeweiligen Strahlungsintensitäten entsprechenden Behältern transportiert 
und zwischengelagert. Die Endlagerung soll im Endlager Schacht Konrad erfolgen. 

c) Zwischenlagerung 

Bis zur Einlagerung in einem noch zu bestimmenden Endlager werden die hochradioakti-
ven Abfälle in Zwischenlagern aufbewahrt. Hierfür wurden neben den zentralen Zwi-
schenlagern TBL-G und TBL-A Zwischenlager an den Kernkraftwerksstandorten und 
Kernforschungszentren eingerichtet. Darüber hinaus ist eine Pilotkonditionierungsanlage 
vorgesehen, in der schadhafte Transportbehälter repariert werden können. 

d) Endlager Schacht Konrad 

Als Endlager für radioaktive Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung ist der 
Schacht Konrad vorgesehen. Die gerichtliche Klärung zum Planfeststellungbeschluss ist 
im Jahr 2007 erfolgt. Die Inbetriebnahme ist für Anfang des Jahres 2023 geplant. Der an-
schließende Einlagerungszeitraum soll 40 Jahre bis zum Jahr 2062 umfassen. Zugelassen 
ist eine Einlagerungskapazität von 303.000 m³ TGV. 

Unter den radioaktiven Abfällen mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung werden sog. 
schwach- und mittelaktive Abfälle verstanden. Hinsichtlich der hier betrachteten kom-
merziellen Kernkraftwerke sollen insbesondere Betriebsabfälle und Abfälle aus Stilllegung 
und Rückbau im Schacht Konrad endgelagert werden. 

Die an dieser Stelle betrachteten Kosten umfassen grundsätzlich nur den Schacht Konrad 
selbst, d. h. Investition, Betrieb und Stilllegung. Unter die Kosten für den Schacht Konrad 
wird in manchen Fällen zusätzlich die Stiftung Salzgitter gefasst. In anderen Fällen wird 
diese Stiftung innerhalb der Kernenergierückstellungen unter Entsorgungsschritt b) be-
rücksichtigt oder auskunftsgemäß außerhalb der Kernenergierückstellungen bilanziert. Die 
Stiftung Salzgitter geht auf einen Stiftungsvertrag aus dem Jahr 2011 zurück, der u.a. die 
EVU zu Zahlungen verpflichtet. 

e) HAW-Endlager 

Das sog. HAW-Endlager bezeichnet das Endlager für alle Arten radioaktiver Abfälle in 
dem hochradioaktiver Abfall (sog. High Active Waste) endgelagert werden soll. Nach dem 
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Standortauswahlgesetz wird hierfür ein Standortauswahlverfahren zur Suche und Auswahl 
des Standorts durchgeführt. 

Mit dem Standortauswahlgesetz erfolgte die Unterbrechung der Erkundungsarbeiten am 
Standort Gorleben. Der Salzstock Gorleben ist hierbei, wie jeder andere potentielle End-
lagerstandort, in das Standortauswahlverfahren miteinbezogen. 

Hinsichtlich der hier betrachteten kommerziellen Kernkraftwerke sollen insbesondere 
hochradioaktive Abfälle aus Brennelementen im HAW-Endlager endgelagert werden, d. h. 
die hochaktiven Kernbrennstoffe, die zum Leistungsbetrieb des Kernkraftwerks benötigt 
werden. Die an dieser Stelle betrachteten Kosten umfassen ausschließlich das Standort-
auswahlverfahren sowie die Errichtung, den Betrieb und die Stilllegung des HAW-
Endlagers selbst. 

III. Vollständigkeit der Entsorgungsschritte 

Mit den beschriebenen Entsorgungsschritten sind die heute absehbar notwendigen Ent-
sorgungsaufgaben vollständig abgebildet. 
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E. RECHNERISCHE ERMITTLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN 

Zur Erfüllung der beschriebenen Entsorgungsverpflichtungen entstehen bei den EVU 
künftig Ausgaben, die hinsichtlich ihrer Höhe und ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Für diese 
künftigen Ausgaben sind in den Jahresabschlüssen wegen ihres Verpflichtungscharakters 
Rückstellungen zu bilden. 

Die rechnerische Ermittlung der Kernenergierückstellungen erfolgt bei den EVU in drei 
Schritten: 

a) Der erste Schritt besteht in der Schätzung der zu aktuellen Preisen zu erwartenden 
künftigen Ausgaben für Stilllegung, Rückbau, Entsorgung und Endlagerung (im 
Folgenden übergreifend als „Entsorgungskosten“ bezeichnet“). 

b) In einem zweiten Schritt werden die aktuellen Kostenschätzungen um voraussichtli-
che künftige Kostensteigerungen erhöht. 

c) Die so geschätzten Kosten werden schließlich mit einem angemessenen Zinssatz 
auf den Bewertungsstichtag abgezinst. 

Unsere gutachtliche Stellungnahme folgt in ihrem Aufbau diesen logischen Schritten. Da-
bei erläutern wir die Vorgehensweise der EVU, würdigen diese, vollziehen sie rechnerisch 
nach und führen eigene Neuberechnungen sowie alternative Berechnungen durch. 

Vereinbarungsgemäß stellen wir dabei die Kosten und Werte aggregiert über alle EVU 
dar. Auch wenn die jeweiligen Berechnungen der EVU grundsätzlich derselben Logik fol-
gen und auf weitgehend ähnlichen Annahmen beruhen, existieren im Detail einige Be-
rechnungsunterschiede. Um insgesamt zu einheitlichen und konsistenten Bewertungen zu 
kommen, haben wir daher soweit möglich relevante divergierende Annahmen vereinheit-
licht. 

Hinsichtlich der verwendeten Bewertungsmethodik und Zahlenbasis arbeiten wir auf-
tragsgemäß auf der Grundlage von IFRS bzw. der IFRS-Abschlüsse zum 31.12.2014. Die 
SWM bilanziert jedoch ausschließlich nach HGB. Dies führt dazu, dass für die Kosten-
schätzung des Kraftwerks Isar 2 leicht divergierende Schätzungen seitens SWM (25 % be-
teiligter HGB-Bilanzierer) und E.ON (75 % beteiligter IFRS-Bilanzierer) vorliegen. Wir 
haben daher die HGB-Kernenergierückstellung der SWM als Ausgangsgröße übernom-
men und im Rahmen unserer Vereinheitlichungen die das Kraftwerk Isar 2 betreffenden 
Kosten einheitlich nach IFRS angesetzt. 
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I. Kostenschätzung (Preisniveau 2014) 

 Grundsätzliche Vorgehensweise 1.

Die EVU nehmen in einem ersten Schritt Schätzungen der nach dem Jahresende 2014 an-
fallenden Entsorgungskosten auf Basis des Preisniveaus 2014 vor. Diese Kostenverläufe 
wurden uns im Wesentlichen aufgegliedert nach den oben in Abschnitt D.II.2. beschrie-
benen Entsorgungsschritten zur Verfügung gestellt. 

Die Entsorgungskosten nach Preisniveau 2014 sind bestmögliche Schätzungen und kön-
nen als Erwartungswerte vor inflationsbedingten oder nuklearspezifischen realen Kosten-
steigerungen interpretiert werden. Sie können damit als Ausgangspunkt für die Berück-
sichtigung von Kostensteigerungen aus Inflation und aus nuklearspezifischen Risiken her-
angezogen werden. 

Die Entsorgungskosten nach Preisniveaus 2014 ermöglichen zudem eine inhaltliche Be-
trachtung der konkreten Entsorgungskostenschätzungen separiert von inflationsbedingten 
und nuklearspezifischen realen Kostensteigerungen. 

 Konkrete Kostenschätzungen 2.

Die nachfolgende Darstellung folgt der zuvor zwischen den EVU und dem BMWi abge-
stimmten Gliederung der Entsorgungskosten von a) bis e), vgl. Abschnitt D.II.2.  

a) Stilllegung und Rückbau 

(1) Annahmen der EVU 

Die Entsorgungskosten für Stilllegung und Rückbau basieren für nahezu alle hier betrach-
teten Kernkraftwerke auf jährlich aktualisierten Kostenschätzungen der spezialisierten In-
genieurgesellschaft NIS (NIS-Berichte). Diese Schätzungen zeigen die zukünftig noch an-
fallenden Kosten auf Basis des Preisniveaus 2014. 

Die Kostenschätzungen der Ingenieurgesellschaft berücksichtigen den aktuellen Realisati-
onsstand am Kernkraftwerk und umfassen grundsätzlich Demontagearbeiten, die Hand-
habung der nicht-radioaktiven und radioaktiven Massen sowie administrative Tätigkeiten 
wie Genehmigungen. Hierbei ist auch die Verpackung der radioaktiven Massen in Behäl-
tern und der Transport zum Endlager Schacht Konrad vorgesehen. Die Schätzungen 
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durch NIS zeigen zum Teil detaillierte Kostenflüsse. Diese werden von einigen EVU un-
verändert übernommen, in anderen Fällen erfolgen hierzu Anpassungen. 

Im Detail unterscheiden sich die Schätzungen durch NIS. Zum Beispiel gehen in einigen 
Fällen Betriebsabfälle aus dem Leistungsbetrieb und der Nachbetriebsphase ein. In ande-
ren Fällen werden diese nicht durch die Ingenieurgesellschaft betrachtet. In manchen Fäl-
len werden beispielsweise auch die Stilllegungskosten der Standortzwischenlager nicht 
durch NIS betrachtet. Bei den Behälterpreisen beziehen sich die NIS-Berichte auf Preise 
der GNS oder auf Preisinformationen der EVU. Eine Detailprüfung zu den Unterschie-
den der NIS-Berichte haben wir angesichts der Vielschichtigkeit der Thematiken nicht 
vornehmen können. Vor diesem Hintergrund haben wir auch nicht im Detail prüfen kön-
nen, ob sich diese Unterschiede spiegelbildlich in den übrigen Entsorgungskostenkatego-
rien wiederfinden. 

In wenigen Fällen liegt keine Schätzung der Ingenieurgesellschaft vor, so dass die EVU 
die noch ausstehenden Entsorgungskosten für Stilllegung und Rückbau auf Basis eigener 
Überlegungen berücksichtigen. 

In manchen Fällen werden die Kosten für Stilllegung und Rückbau um einen Gemeinkos-
tenzuschlag für Verwaltungstätigkeiten in der Zentrale der EVU erhöht. Daneben berück-
sichtigen einige EVU mögliche Kostenerhöhungen im Zusammenhang mit dem Behälter-
typ Mosaik II-S auf Basis eigener Schätzungen. Hierbei gehen (mögliche) Behältermehr-
kosten und fallweise Entwicklungskosten unter Stilllegung und Rückbau ein. Daneben 
werden kraftwerksbezogene Sondersachverhalte und zum Teil Kostenverlagerungen zwi-
schen den Jahren durch die EVU berücksichtigt. 

Grundsätzlich nicht Teil der Stilllegung und des Rückbaus der Kernkraftwerke ist die 
Entsorgung von Brennelementen, d. h. der Kernbrennstoffe, die im Leistungsbetrieb des 
Kernkraftwerks eingesetzt werden. In manchen Fällen wird jedoch die Entsorgung des 
sog. Mindestreaktivitätskerns unter Stilllegung und Rückbau gefasst. Beim Mindestreakti-
vitätskern handelt es sich um den die Menge an Brennelementen, die zwar beim Betrieb 
des Reaktors stets vorhanden sein muss, sich jedoch nicht als Einsatzstoff für die Wärme-
erzeugung verwerten lässt. 

In nahezu allen Fällen werden durch die Ingenieurgesellschaft auch zusätzliche Kosten für 
den konventionellen Rückbau geschätzt, d. h. für einen weitergehenden Abriss. Diese 
Kostenschätzung wird von den EVU nur berücksichtigt, wenn diese eine Verpflichtung 
oder mögliche Verpflichtung zum konventionellen Rückbau sehen. Die zugehörigen Kos-
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ten für die kommerziellen Kernkraftwerke werden dann innerhalb von Stilllegung und 
Rückbau oder auskunftsgemäß außerhalb der Kernenergierückstellungen bilanziert. 

Die Kosten zum konventionellen Rückbau umfassen nicht in allen Fällen den vollständi-
gen Abriss bis zur sog. „grünen Wiese“. Beispielsweise können in Abhängigkeit von den 
getroffenen Vereinbarungen bzw. erteilten Genehmigungen zum konventionellen Abriss 
Reste des Standortzwischenlagers verbleiben. 

Neben den hier betrachteten 23 kommerziellen Kernkraftwerken sind keine weiteren 
Kernkraftwerke unter Stilllegung und Rückbau berücksichtigt. Hinsichtlich des Mehr-
zweckforschungsreaktors Karlsruhe (MZFR) sind auskunftsgemäß geringe verbleibende 
Rückbaukosten unter die Kostenschätzung zu b) gefasst worden. Für das Versuchsatom-
kraftwerk Kahl (VAK) werden durch die EVU keine Stilllegungs- und Rückbaukosten 
mehr erwartet. 

Insgesamt berücksichtigen die EVU für Stilllegung und Rückbau Kosten auf Basis des 
Preisniveaus 2014 i. H. v. rd. 19,6 Mrd. EUR. 

Aus Sicht der EVU besteht gegenüber den vorstehend beschriebenen Kostenschätzungen 
insgesamt die Chance, dass in Stilllegungs- und Rückbauprojekten gewonnene Erfahrun-
gen zu Kostenoptimierungen führen könnten, die bisher unberücksichtigt sind. 

(2) Einheitliche Neuberechnung 

Angesichts der vorstehend beschriebenen Kostenschätzung haben wir verschiedene 
Schritte zur Vereinheitlichung der Kostenschätzungen der EVU auf Basis des Preisni-
veaus 2014 vorgenommen. 

In den Fällen, in denen ein konventioneller Rückbau aus Sicht der EVU verpflichtend ist, 
dieser aber nicht innerhalb der Kernenergie-Rückstellungen bilanziert wird, haben wir die 
Kosten für den konventionellen Rückbau unter Stilllegung und Rückbau mitberücksich-
tigt. Hierdurch ist ein konventioneller Rückbau für nahezu zwei Drittel der hier betrachte-
ten kommerziellen Kernkraftwerke unter Stilllegung und Rückbau abgebildet. Wie zuvor 
bereits erläutert, muss dieser konventionelle Rückbau allerdings nicht zu einer sog. „grü-
nen Wiese“ führen. 

Für etwa ein weiteres Drittel der kommerziellen Kernkraftwerke, für die sich aus Sicht der 
EVU keine Verpflichtung zum konventionellen Rückbau ergibt, haben wir die Kosten für 
den konventionellen Rückbau lediglich abgeschätzt, jedoch nicht in den Entsorgungskos-
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ten berücksichtigt und geben diese hier lediglich im Rahmen einer Schätzung an. Für un-
sere vereinfachende Schätzung haben wir auf die Schätzungen der o. g. Ingenieurgesell-
schaft zurückgegriffen sowie Analogieschlüsse vorgenommen. Demnach ergeben sich auf 
Basis des Preisniveaus 2014 Kosten von ca. 400 Mio. EUR (nicht diskontiert) für den 
konventionellen Rückbau dieser Kraftwerke. 

In Fällen, in denen uns deutlichere Abweichungen der Annahmen der EVU zu den An-
nahmen der Ingenieursgesellschaft hinsichtlich des zeitlichen Kostenverlaufs aufgefallen 
sind, haben wir die Kostenverläufe der Ingenieurgesellschaft berücksichtigt, um auf diese 
Weise eine Angleichung der einzelnen Vorgehensweisen der EVU zu erreichen. 

Entsorgungskosten für den sog. Mindestreaktivitätskern, die teilweise unter Stilllegung 
und Rückbau gefasst waren, haben wir den Entsorgungskosten unter „b) Behälter, Trans-
porte und Betriebsabfälle“ und „c) Zwischenlagerung“ vereinfachend zugeschlüsselt. 
Hierdurch werden die Entsorgungskosten aus dem Mindestreaktivitätskern dort im Rah-
men der Entsorgung der übrigen Brennelemente betrachtet. 

Soweit Entwicklungskosten und/oder Behältermehrkosten aus dem Behältertyp Mosaik 
II-S unter Stilllegung und Rückbau gefasst waren, haben wir diese vereinheitlichend in die 
Entsorgungskosten unter „b) Behälter, Transporte und Betriebsabfälle“ umgegliedert. Die 

dortige Berücksichtigung entspricht dem Vorgehen mancher EVU. Zwar können diese 
Behältermehrkosten auch Stilllegung und Rückbau betreffen, jedoch lassen sich die damit 
verbundenen Entwicklungskosten durch uns nicht ohne Weiteres zuschlüsseln. Unsere 
Umgliederung ermöglicht es, die Entwicklungskosten und/oder Behältermehrkosten an 
einer Stelle zu berücksichtigen. Wir haben allerdings keinerlei zusätzliche Kostenerhöhun-
gen aus dem Thema Mosaik II-S eingeplant. Sofern manche EVU nur Entwicklungskos-
ten, aber keine zusätzlichen Behälterkosten erwarten, haben wir es dabei belassen. 

Soweit die Stilllegung der Standortzwischenlager erkennbar in anderen Entsorgungskos-
tenkategorien erfasst war, haben wir diese unter Stilllegung und Rückbau umgegliedert. 

Entsprechend dem Vorgehen mancher EVU haben wir abschließend auf die gesamten 
Stilllegungs- und Rückbaukosten einen Gemeinkostenaufschlag für den Verwaltungsauf-
wand in der Zentrale der EVU berücksichtigt. Insofern wurden die Entsorgungskosten 
derjenigen EVU erhöht, die diesen Gemeinkostenaufschlag nicht vorgenommen haben. 

Wie bereits beschrieben, haben wir keine Detailprüfung zu Unterschieden zwischen den 
Schätzungen der Ingenieurgesellschaft vornehmen können. Wir haben vor diesem Hinter-
grund auch keine weiteren Vereinheitlichungen vorgenommen. 
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Unsere einheitliche Neuberechnung ergibt unter Stilllegung und Rückbau insgesamt Kos-
ten auf Basis des Preisniveaus 2014 i. H. v. rd. 19,7 Mrd. EUR. 

b) Behälter, Transporte und Betriebsabfälle 

Rückstellungen werden für bereits abgebrannte sowie im Einsatz befindliche Brennele-
mente und angefallene Betriebsabfälle gebildet. Dies ist beispielsweise bei der Ermittlung 
von Behälter- oder Transportkosten der Fall. Demgegenüber sind zukünftige Entsor-
gungskosten für Brennelemente, die noch nicht im Einsatz sind, sowie Entsorgungskos-
ten für zukünftig entstehende Betriebsabfälle nicht zurück zu stellen. Uns liegen erste 
grobe Schätzungen der EVU vor, wonach diese für zukünftig benutzte Brennelemente 
und entstehende Betriebsabfälle Entsorgungskosten von über 900 Mio. EUR (Preisniveau 
2014, nicht diskontiert) erwarten. Diese Entsorgungskosten sind in den nachfolgenden 
Betrachtungen nicht enthalten. Hierbei ist allerdings auch zu berücksichtigen, dass im Zu-
sammenhang mit dem Abbrand zusätzlicher Brennelemente auch zusätzliche Zahlungs-
ströme generiert werden. 

Zum anderen werden Rückstellungen angesetzt für Verpflichtungen, die auf die EVU 
umgelegt werden – unabhängig von den ggf. tatsächlich anfallenden Mengen. In diesem 
Fall (z. B. bei Kosten für die zentralen Zwischenlager oder die Konditionierungsanlage) 
werden Rückstellungen nach einem festgelegten Kostenschlüssel ermittelt. Insofern sind 
in dieser Kategorie indirekt auch bislang nicht eingesetzte Brennelemente und zukünftige 
radioaktive Mengen berücksichtigt. 

 Zwischen- und Endlagerbehälter 

(1) Annahmen der EVU 

Anhand der zum jeweiligen Stichtag noch zu entsorgenden abgebrannten sowie im Ein-
satz befindlichen Brennelemente wird die benötigte Anzahl an Transport- und Zwischen-
lagerbehältern (z. B. CASTOR V/19) ermittelt. Die benötigte Endlagerbehälteranzahl 
(POLLUX Behälter) ergibt sich aus den bereits zwischengelagerten und den noch zu ent-
sorgenden Brennelementen. 

Darüber hinaus wird ermittelt, wie viele Behälter (z. B. CASTOR HAW28M für hochra-
dioaktiven Abfall) für die Wiederaufarbeitungsmengen benötigt werden. Im Gegensatz 
zur Direkten Endlagerung der Brennelemente ist geplant, die in den Behältern befindli-
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chen HAW-Kokillen nicht in spezielle Endlagerbehälter umzupacken, sondern sie direkt 
der Bohrlochlagerung zuzuführen. 

Während die benötigten Behälter für den Pfad Direkte Endlagerung erworben werden, 
werden die Behälter des Pfades Wiederaufarbeitung gemietet. Für die Ermittlung der Be-
hälterkauf- oder Mietpreise wurden von den EVU teilweise Eingangsrechnungen für be-
reits erworbene bzw. gemietete Behälter, teilweise Preislisten des Lieferanten sowie GNS-
Basisdaten verwendet. 

Es wird erwartet, dass die Kosten für Zwischenlagerbehälter bis 2028 entstehen. Kosten 
für Endlagerbehälter werden von 2054 bis 2098 erwartet. 

(2) Einheitliche Neuberechnung 

Die verwendeten Behälterpreise der einzelnen EVU weichen teilweise (u. a. aufgrund un-
terschiedlicher Spezifikationen oder zeitpunktbedingt unterschiedlicher Vertragspreise) 
leicht voneinander ab. Eine Vereinheitlichung ist aus unserer Sicht nicht erforderlich. 

Bislang nicht berücksichtigt sind Kosteneinsparungspotentiale aus dem sog. DIREGT-
Konzept (Direkte Endlagerung von großen Transport- und Lagerbehältern). Das 
DIREGT-Konzept evaluiert die mögliche direkte Endlagerung von Zwischenlagerbehäl-
tern (CASTORen) anstelle von Investitionen in eine Konditionierungsanlage und Neu-
entwicklung von Endlagerbehältern. 

 Transporte 

(1) Annahmen der EVU 

Da HAW-Mengen aufgrund der aktuellen Regelungen im Standortzwischenlager depo-
niert werden, fallen hierfür im Wesentlichen externe Kosten für die Anlieferung der leeren 
Behälter sowie Kosten für deren Beladung an. Die Höhe der Kosten wurde auf Basis be-
stehender Behälterserviceverträge ermittelt. Hinzu kommen interne Vorbereitungs- und 
Unterstützungskosten der EVU zur Überführung der Brennelemente in die Standortzwi-
schenlager. Die Ermittlung dieser Kosten beruht auf Daten der internen Kostenrechnung 
der EVU. 

Zur Ermittlung der Kosten für den Transport der wärmeentwickelnden Abfälle und der 
Betriebsabfälle von den einzelnen Zwischenlagern (Standortzwischenlager und zentrale 
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Zwischenlager) zur Konditionierungsanlage und zum Endlager wurden die Kosten je Be-
hälter aus den GNS-Basisdaten zugrunde gelegt. 

Die Kostenentstehung wird im Wesentlichen für die Transporte bzw. die Beladung zur 
Zwischenlagerung bis 2028 und für die Transporte zur Konditionierungsanlage bzw. zum 
Endlager von 2054 bis 2098 erwartet. 

(2) Einheitliche Neuberechnung 

Die Erwartungen der EVU hinsichtlich der Transportzeitpunkte weichen – z. B. aufgrund 
der Annahme eines zentralen Eingangslagers – zum Teil voneinander ab. Aus Wesent-
lichkeitsgründen haben wir jedoch keine Vereinheitlichung vorgenommen. 

 Rückführung der Wiederaufarbeitungsmengen 

(1) Annahmen der EVU 

Folgende Aufarbeitungsabfälle wurden bei der Kostenermittlung berücksichtigt: 

- Aus La Hague werden bzw. wurden verglastes Spaltproduktkonzentrat (bereits voll-
ständig in TBL-G), mittelradioaktive Glasprodukte und kompaktierte Abfälle (ur-
sprünglich zementierte Abfälle) zurückgeführt. 

- Aus Sellafield sind ausschließlich HAW-Kokillen zur Rückführung vorgesehen. 

Die Ermittlung der Kosten für Behälter (s. o.) und Transporte von der Wiederaufarbei-
tungsanlage zum Zwischenlager und zum Endlager erfolgt im Wesentlichen auf Basis der 
GNS-Basisdaten. Diese wurden zunächst als Gesamtkosten für die jeweiligen Rückfüh-
rungsabfälle ermittelt und anschließend anhand der Kostenverteilerschlüssel je Abfallart 
auf die einzelnen EVU bzw. Kraftwerke verteilt. 

Die Zwischenlagerung der noch zurückzuführenden Abfälle kann gem. § 9a Abs. 2a AtG 
nicht im ursprünglich vorgesehenen TBL-G erfolgen. Stattdessen ist nun vorgesehen, die-
se in bestimmte Standortzwischenlager zu verbringen. Gleichwohl die EVU der Ansicht 
sind, dass sie für die aus der Planänderung ggf. entstehenden Mehrkosten nicht verant-
wortlich sind und sie diese daher im Ergebnis auch nicht zu tragen haben, wurden sie 
überwiegend, allerdings in unterschiedlichem Umfang in den Rückstellungen berücksich-
tigt. 
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Es wird erwartet, dass die Rückführung der Wiederaufarbeitungsmengen bis 2067 abge-
schlossen ist. 

(2) Einheitliche Neuberechnung 

Zur einheitlichen Darstellung haben wir die unterschiedliche Erfassung von Mehrkosten 
im Sinne eines Erwartungswerts wie folgt harmonisiert: Erwartete Mehrkosten für Lage-
rung und Transporte wurden in Anlehnung an die GNS-Basisdaten in den Rückstellungen 
berücksichtigt. Darüber hinausgehende Kosten für ggf. an diversen Standortzwischenla-
gern einzurichtende Heiße Zellen zur Reparatur undichter Transportbehälter wurden 
nicht erfasst. 

In diesem Zusammenhang besteht einerseits das Risiko, dass die Einrichtung von Heißen 
Zellen erforderlich sein könnte, zumal auch die sonstigen in den Standortzwischenlagern 
befindlichen CASTOR-Behälter betroffen sein könnten. Andererseits besteht aus Sicht 
der EVU die Chance, dass Mehrkosten im Zusammenhang mit der Entscheidung, Wie-
deraufarbeitungsabfälle nicht mehr in Gorleben zwischenzulagern, insgesamt nicht durch 
sie zu tragen sind. 

 Konditionierung 

(1) Annahmen der EVU 

Die Konditionierung der Brennelemente und die Umladung der Wiederaufbereitungs-
mengen erfolgt in der Konditionierungsanlage, welche am Standort des noch festzulegen-
den Endlagers errichtet werden soll. Die anhand der GNS-Basisdaten ermittelten Kosten 
umfassen den Bau, den Betrieb über 40 Jahre und den Rückbau der Konditionierungsan-
lage. Darüber hinaus haben die EVU – in Anlehnung an die GNS-Basisdaten – in unter-
schiedlichem Umfang Finanzierungskosten in ihren Rückstellungen berücksichtigt. Die 
auf die einzelnen Kraftwerke bzw. EVU entfallenden Kosten wurden anhand der anteili-
gen Entsorgungsmengen in Bezug auf die Gesamtmengen ermittelt. 

Die Verteilung der Kosten erstreckt sich über die 8-jährige Bauphase, gefolgt von einer 
40-jährigen Betriebsphase sowie einer Rückbauphase zwischen 5 und 8 Jahren. 
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(2) Einheitliche Neuberechnung 

Um eine Konfusion von Zinseffekten zwischen den (unterschiedlich) geplanten Finanzie-
rungsannahmen und der Diskontierung zu vermeiden, haben wir diese Position um die 
Finanzierungseffekte bereinigt. Die dargestellten Kosten beschränken sich somit auf die 
tatsächlich aus den Verpflichtungen resultierenden Zahlungsflüsse. 

Kosteneinsparungspotentiale aus dem sog. DIREGT-Konzept wurden nicht berücksich-
tigt. 

 Betriebsabfälle 

(1) Annahmen der EVU 

Nicht wärmeentwickelnde laufende radioaktive Betriebsabfälle (z. B. Verdampferkonzent-
rat, Filterschlämme oder Pulverharze) werden in speziellen Behältern ebenfalls in Zwi-
schen- und Endlager verbracht. Die Kosten für den Transport zur Konditionierung, die 
Konditionierung selbst und den Transport zu den Zwischen- bzw. Endlagern wurden den 
GNS-Basisdaten entnommen. 

Wie im vorstehenden Abschnitt dargestellt, erfolgt die Zuordnung der Betriebsabfälle 
nicht einheitlich. So werden beispielsweise bei manchen EVU Abfälle dem Entsorgungs-
schritt „a) Stilllegung und Rückbau“ zugeordnet während andere EVU diese unter den 
Betriebsabfällen in Entsorgungsschritt b) subsumieren. Wie zuvor angemerkt, haben wir 
angesichts der Vielschichtigkeit der Thematik eine Detailprüfung dazu nicht vornehmen 
und vor diesem Hintergrund auch keine Vereinheitlichungen durchführen können. In der 
Folge ergeben sich Unschärfen in der Zuordnung der Betriebsabfälle in die Entsorgungs-
kategorien a) und b). 

Es wird erwartet, dass die Kosten bis spätestens 2040 entstanden sein werden. 

(2) Einheitliche Neuberechnung 

Die Erwartungen der EVU hinsichtlich der zeitlichen Kostenverteilung weichen – z. B. 
aufgrund der Annahme eines zentralen Eingangslagers – zum Teil voneinander ab. Aus 
Wesentlichkeitsgründen haben wir jedoch keine Vereinheitlichung vorgenommen. 
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Die Kosten für die Entsorgungskostenkategorie Behälter, Transporte und Betriebsabfälle 
betragen in Summe rd. 10,3 Mrd. EUR. Unsere einheitliche Neuberechnung führt zu 
Kosten von rd. 9,9 Mrd. EUR. Wie in den übrigen Entsorgungskostenkategorien, sind wir 
dabei dem Vorgehen mancher EVU gefolgt und haben einen Gemeinkostenzuschlag be-
rücksichtigt. 

c) Zwischenlagerung 

Da sowohl die Entscheidung über den Endlagerstandort für wärmeentwickelnde Abfälle 
als auch die Inbetriebnahme des Endlagers Konrad noch ausstehen, müssen sämtliche 
Abfallströme zwischengelagert werden. Für wärmeentwickelnde Abfälle (Brennelemente 
und rückgeführte Wiederaufarbeitungsmengen) stehen grundsätzlich die Transportbehäl-
terlager in Ahaus (TBL-A) und Gorleben (TBL-G) zur Verfügung. Aufgrund der Novel-
lierung des AtG in 2002 wurden darüber hinaus Standortzwischenlager eingeführt, die 
von den EVU selbst errichtet und betrieben werden. Für nicht wärmeentwickelnde Abfäl-
le werden neben den Standortzwischenlagern TBL-A und TBL-G auch die Abfalllager in 
Gorleben (ALG) und in Mitterteich genutzt. 

 Standortzwischenlager 

(1) Annahmen der EVU 

Die Ermittlung der Kosten für die standortnahe Zwischenlagerung basiert auf den inter-
nen Kostenermittlungen der EVU. Diese wurden für jeden Standort separat ermittelt und 
über die erwartete Laufzeit, d. h. bis zur letzten Lieferung an die Endlager hochgerechnet. 
Obwohl Genehmigungen aktuell nur für 40 Jahre vorliegen, werden der Betrieb und die 
Entstehung von Kosten für die Standortzwischenlager bis 2088 unterstellt. Dabei wurden 
neben dem Wegfall von Synergien nach Stilllegung auch zusätzliche Kosten für den autar-
ken Betrieb berücksichtigt. 

(2) Einheitliche Neuberechnung 

Teilweise wurde die Einrichtung eines zentralen Eingangslagers unterstellt. In diesem 
würden Abfälle am Endlagerstandort bis zur Konditionierung zwischengelagert mit der 
Konsequenz, dass sich die Betriebsdauern für die Zwischenlager deutlich reduzieren. In 
der hier abgebildeten Darstellung wurde diese Annahme korrigiert und einheitlich auf den 
bisher festgelegten Entsorgungspfad ohne Eingangslager abgestellt. Es ist allerdings an-
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zumerken, dass ein solches zentrales Eingangslager aufgrund der vorgenannten Effekte zu 
erheblichen Kostenersparnissen führen könnte. Darüber hinaus könnten durch die kürze-
ren Nutzungszeiten der Zwischenlager auch ggf. erforderliche zusätzliche Kosten für 
Heiße Zellen reduziert bzw. vermieden werden, da davon ausgegangen wird, dass das Ri-
siko von Undichtigkeiten im Zeitverlauf zunimmt und schadhafte Behälter dann im Ein-
gangslager in der Konditionierungsanlage repariert werden könnten. 

 Zentrale Zwischenlager 

(1) Annahmen der EVU 

Die Kostenschätzungen für die zentralen Zwischenlager beruhen im Wesentlichen auf 
den GNS-Basisdaten. Diese wurden von den EVU anteilig gem. den dort ebenfalls darge-
stellten Kapazitätsnutzungsverträgen berücksichtigt. Ursprünglich wurden die zentralen 
Zwischenlager zur Lagerung der gesamten Abfälle konzipiert. Aufgrund geänderter Rege-
lungen sind große Teile der radioaktiven Abfälle aktuell jedoch in den Standortzwischen-
lagern zu lagern. Es ist daher davon auszugehen, dass die zentralen Zwischenlager nicht 
vollständig genutzt und die derzeitigen Anteile gemäß Kapazitätsnutzungsvertrag nicht 
den tatsächlichen Nutzungsverhältnissen entsprechen werden. Obgleich Genehmigungen 
aktuell nur für 40 Jahre vorliegen, werden der Betrieb und die Entstehung von Kosten für 
die zentralen Zwischenlager bis 2088 bzw. 2098 unterstellt. 

(2) Einheitliche Neuberechnung 

Wie bei der Ermittlung der Kosten für die Standortzwischenlager wurde auch bei den 
zentralen Zwischenlagern teilweise die Einrichtung eines zentralen Eingangslagers unter-
stellt. Zur Vereinheitlichung haben wir auch diesen Effekt korrigiert. 

Darüber hinaus haben wir eine Korrektur für vereinzelt berücksichtigte Erwartungen über 
Kosteneinsparungen in den zentralen Zwischenlagern vorgenommen. 

Die den EVU belasteten Betriebskosten für die zentralen Zwischenlager enthalten auch 
Finanzierungskosten (Fremdkapitalzinsen, Eigenkapitalverzinsung). Bei der Eigenkapital-
verzinsung ist beachtlich, dass diese den an GNS beteiligten EVU (E.ON, RWE, EnBW 
und Vattenfall D) als Ausfluss ihrer Gesellschafterstellung wieder zufließt. Mangels aus-
reichender Informationen haben wir eine Korrektur der Kosten für die zentralen Zwi-
schenlager um diese Finanzierungseffekte nicht vornehmen können. 
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 Pilotkonditionierungsanlage 

(1) Annahmen der EVU 

Zur Reparatur von schadhaften Brennelemente-Behältern sowie Behältern für Wiederauf-
arbeitungsmengen ist eine Pilotkonditionierungsanlage vorgesehen. Die jährlichen Kosten 
des Vorhaltebetriebs und die Verteilung auf die einzelnen Kraftwerksgesellschaften wur-
den anhand der GNS-Basisdaten ermittelt. Es wird eine Betriebsdauer bis zur Inbetrieb-
nahme der Konditionierungsanlage am Endlagerstandort in 2054 gerechnet. 

(2) Einheitliche Neuberechnung 

Wir haben eine Korrektur für vereinzelt berücksichtigte Erwartungen über Kosteneinspa-
rungen in der Pilotkonditionierungsanlage vorgenommen. 

Die Kosten für die Entsorgungskostenkategorie Zwischenlagerung betragen in Summe rd. 
5,7 Mrd. EUR. Unsere einheitliche Neuberechnung führt zu Kosten von rd. 
5,8 Mrd. EUR. Auch hierbei haben wir, analog zu manchen EVU, insgesamt einen Ge-
meinkostenzuschlag berücksichtigt. 

d) Endlager Schacht Konrad 

(1) Annahmen der EVU 

Die durch die EVU für die Entsorgungskostenkategorie Endlager Schacht Konrad erfass-
ten Kosten umfassen grundsätzlich die Investitionskosten sowie die Betriebs- und Stillle-
gungskosten für das Endlager Schacht Konrad selbst. 

In manchen Fällen werden zusätzlich die Kosten aus der Stiftung Salzgitter unter die Kos-
ten für den Schacht Konrad gefasst. In anderen Fällen werden die Kosten aus der Stiftung 
innerhalb der Kernenergierückstellungen in der Entsorgungskostenkategorie Behälter, 
Transporte und Betriebsabfälle berücksichtigt oder auskunftsgemäß außerhalb der Kern-
energierückstellungen bilanziert. Die Stiftung Salzgitter geht auf einem Stiftungsvertrag 
aus dem Jahr 2011 zurück, der u. a. die EVU zu Zahlungen verpflichtet. 

Die Kostenschätzungen der EVU für Investitions-, Betriebs- und Stilllegungskosten zum 
Endlager Schacht Konrad basieren grundsätzlich auf den von der GNS im Jahr 2014 ver-
öffentlichten „Basisdaten zur Ermittlung von nuklearen Entsorgungsverpflichtungen“ 
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(sog. GNS-Basisdaten). Die dort gezeigten Kosten zum Schacht Konrad beziehen sich auf 
Schätzungen des BfS, die hinsichtlich der Investitionskosten (sog. „Kosten bis zur Um-
rüstung“ und „Kosten der Umrüstung“) durch ein Schreiben im Dezember 2014 noch-
mals aktualisiert wurden. Diese Aktualisierung wurde durch die EVU grundsätzlich bereits 
im Rahmen der Rückstellungen zum 31.12.2014 berücksichtigt. Insgesamt sind zum End-
lager Schacht Konrad gem. GNS-Basisdaten bereits Vorausleistungszahlungen i. H. v. ca. 
1,8 Mrd. EUR erfolgt, so dass die EVU nur die darüber hinaus erwarteten Kosten zum 
Endlager Schacht Konrad heranziehen. 

Die EVU haben gem. der Endlagervorausleistungsverordnung (EndlagerVlV) nur einen 
Teil der Investitions-, Betriebs- und Stilllegungskosten für den Schacht Konrad zu tragen. 
Die Schlüsselung erfolgt auf Basis der Kernkraftwerke. Für die hier betrachteten kom-
merziellen 23 Kernkraftwerke findet im ersten Schritt nahezu ausschließlich der 64,4 % 
Schlüssel gem. EndlagerVlV § 6 Abs. 1 Nr. 1 a) Anwendung. Innerhalb der 64,4 % wer-
den die Kosten auf Basis eines Leistungsschlüssels in Megawatt aufgeteilt. In diesen Leis-
tungsschlüssel gehen auch das Kernkraftwerk Hamm-Uentrop und das DDR-
Kernkraftwerk Lubmin/Greifswald ein, so dass auf die hier betrachteten EVU nur ein 
Teil der 64,4 % entfällt. Zusätzlich sind für bestimmte Kernkraftwerke Kosten aus dem 
mengenbasierten Schlüssel gem. EndlagerVlV § 6 Abs. 1 Nr. 1 c) zu berücksichtigen. 

Angesichts einer Abfallmengenprognose des BfS für das Endlager Konrad im Jahr 2011 
und einer möglichen zukünftigen Umstellung vom o. g. Leistungsschlüssel auf einen 
Mengenschlüssel nehmen manche EVU bereits eine mengenbasierte Schlüsselung der 
Kosten vor oder eine Anpassung des Leistungsschlüssels. Hierdurch sollen mögliche zu-
sätzliche Kosten aus einem Mengenschlüssel bei einzelnen Kernkraftwerken berücksich-
tigt werden. Angesicht der vorgenannten Mengenprognose sehen die EVU allerdings ins-
gesamt die Chance, dass ein mengenbasierter Schlüssel für sie zusammengenommen zu 
einem geringeren Kostenanteil am Endlager Konrad führen könnte. 

Für das Endlager Schacht Konrad erfolgen jährlich Vorausleistungszahlungen der EVU 
an das BfS. In der momentanen rechtlichen Konstruktion umfassen die Zahlungen Um-
satzsteuer und ermöglichen keinen Vorsteuerabzug der EVU. Es sind rechtliche Kon-
struktionen denkbar, die an dieser Stelle einen Vorsteuerabzug für die EVU ermöglichen 
würden und insofern zu einer deutlichen Kosteneinsparung führen könnten. 

Hinsichtlich der zeitlichen Struktur der Zahlungen gibt es für die Investitionskosten Zah-
lungspläne des BfS für die zukünftig zu zahlenden Vorausleistungen. Von dieser zeitlichen 
Struktur wird in manchen Fällen durch die EVU abgewichen. Die Betriebskosten werden 
grundsätzlich mittels der Angaben in den GNS-Basisdaten mit ihrem jährlichen Anteil 
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über 40 Jahre vom Jahr 2023 bis zum Jahr 2062 angesetzt. Zum zeitlichen Anfall der Still-
legungskosten erfolgen in den GNS-Basisdaten keine Angaben. In manchen Fällen wer-
den diese durch die EVU mit den Betriebskosten über 40 Jahre verteilt. In anderen Fällen 
wird von einem Anfall der Stilllegungskosten über die letzten fünf Jahre des Betriebs oder 
vollständig im Jahr 2063 ausgegangen. 

Die Kosten der privaten Ablieferungspflichten für die Stiftung Salzgitter sind ebenfalls in 
den GNS-Basisdaten wiedergegeben. Die Schlüsselung dieser Gesamtkosten i. H. v. 
79 Mio. EUR auf die EVU erfolgt auskunftsgemäß auf Basis eines Mengenschlüssels aus 
dem Stiftungsvertrag. Ob dieser Mengenschlüssel oder vereinfachend der o. g. Leistungs-
schlüssel durch die EVU herangezogen wird, konnte angesichts der vergleichsweise gerin-
gen Gesamtkosten nicht abschließend geklärt werden. Hinsichtlich des zeitlichen Anfalls 
der Kosten wird von den GNS-Basisdaten in manchen Fällen abgewichen, beispielsweise 
hinsichtlich der Zahlung bei Inbetriebnahme des Endlagers Schacht Konrad. 

In manchen Fällen werden die Kosten für das Endlager Schacht Konrad um einen Ge-
meinkostenzuschlag für Verwaltungstätigkeiten in der Zentrale der EVU erhöht. 

Die hier betrachteten EVU berücksichtigen für die Entsorgungskostenkategorie Endlager 
Schacht Konrad insgesamt Kosten auf Basis des Preisniveaus 2014 i. H. v. rd. 
3,82 Mrd. EUR. 

(2) Einheitliche Neuberechnung 

Zur Vereinheitlichung der Kostenschätzung für das Endlager Schacht Konrad haben wir 
auf Basis der GNS-Basisdaten und dem o. g. Schreibens der GNS aus Dezember 2014 die 
zukünftigen Entsorgungskosten für die hier betrachteten EVU zusammengefasst ermit-
telt. 

Hierbei wurde auf den oben beschriebenen Schlüssel gem. EndlagerVlV abgestellt, so 
dass überwiegend ein Leistungsschlüssel zur Anwendung kommt. Im Rahmen unserer Be-
rechnung werden die kommerziellen Kernkraftwerke sowie der Mehrzweckforschungsre-
aktor Karlsruhe (MZFR) und das Versuchsatomkraftwerk Kahl (VAK) berücksichtigt. 

Für den Schacht Konrad wurden die zukünftig anfallenden Vorausleistungen für Investi-
tionskosten auf Basis der Zahlungspläne aus dem o. g. Schreiben der GNS aus Dezember 
2014 berücksichtigt. Die Betriebskosten haben wir mit ihrem jährlichen Anteil über 40 
Jahre vom Jahr 2023 bis zum Jahr 2062 angesetzt. Für die Stilllegungskosten wurde von 
einem Anfall der Kosten über die letzten fünf Jahre bis zum Jahresende 2062 ausgegan-
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gen. Unseres Erachtens erscheint es naheliegend, dass die Stilllegungskosten erst gegen 
Ende des Betriebs anfallen. 

Daneben haben wir die Stiftung Salzgitter innerhalb der Kosten für den Schacht Konrad 
berücksichtigt. In Fällen, in denen die Kosten für die Stiftung Salzgitter durch die EVU in 
anderen Entsorgungskostenkategorien berücksichtigt war, haben wir diese dort eliminiert. 
In Fällen, in denen die Stiftung Salzgitter auskunftsgemäß außerhalb der Kernenergierück-
stellungen bilanziert wird, haben wir diese durch unser Vorgehen im Ergebnis mit in die 
Entsorgungskosten aufgenommen. 

Auch hinsichtlich der Entsorgungskosten für die Entsorgungskostenkategorie Endlager 
Schacht Konrad haben wir abschließend einen einmaligen Gemeinkostenaufschlag für 
den Verwaltungsaufwand in der Zentrale der EVU berücksichtigt. 

Unsere einheitliche Neuberechnung ergibt für die Entsorgungskostenkategorie Endlager 
Schacht Konrad insgesamt Kosten auf Basis des Preisniveaus 2014 i. H. v. rd. 
3,75 Mrd. EUR. 

e) HAW-Endlager 

(1) Annahmen der EVU 

Die zum HAW-Endlager durch die EVU erfassten Kosten berücksichtigen grundsätzlich 
das vorgelagerte Standortauswahlverfahren sowie Kosten für das HAW-Endlager selbst. 
Diese Berücksichtigung des Standortauswahlverfahrens erfolgt, wenngleich manche EVU 
gegen das Standortauswahlgesetz rechtlich vorgehen. 

Die Kostenschätzungen der EVU basieren grundsätzlich auf den GNS-Basisdaten aus 
dem Jahr 2014. Die dort zum Standortauswahlverfahren gezeigten Kosten nehmen Bezug 
auf die Gesetzesbegründung zum Standortauswahlgesetz und umfassen Offenhaltungs-
kosten für den Standort Gorleben, Kosten für die Erkundung weiterer Standorte sowie 
für Behörden. Die Kostenschätzung für das eigentliche HAW-Endlager umfassen Investi-
tions-, Betriebs- und Stilllegungskosten und beziehen sich auf Projektkostenermittlungen 
des BfS zum Endlager Gorleben aus den 1990er Jahren, die mit 3 % p. a. gesteigert wur-
den. Gemäß der GNS-Basisdaten ist die Inbetriebnahme des HAW-Endlagers für das 
Jahr 2054 geplant. Der anschließende Einlagerungszeitraum soll 45 Jahre bis zum Jahr 
2098 umfassen. Für das Endlager Gorleben sind gem. GNS-Basisdaten in der Vergangen-
heit bereits Zahlungen i. H. v. ca. 1,7 Mrd. EUR erfolgt, so dass die EVU nur die darüber 
hinaus erwarteten Kosten für das HAW-Endlager berücksichtigen. 
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Die EVU haben gem. der Endlagervorausleistungsverordnung (EndlagerVlV) die Investi-
tions-, Betriebs- und Stilllegungskosten für das HAW-Endlager lediglich zum Teil zu tra-
gen und gehen für die Kosten des Standortauswahlverfahrens entsprechend vor. Die 
Schlüsselung der Kosten erfolgt, wie beim Schacht Konrad, anhand der Kernkraftwerke. 
Für die hier betrachteten kommerziellen 23 Kernkraftwerke findet im ersten Schritt nahe-
zu ausschließlich der 96,5 % Schlüssel gem. EndlagerVlV § 6 Abs. 1 Nr. 2 a) Anwendung. 
Innerhalb dieser 96,5 % werden die Kosten auf Basis desselben Leistungsschlüssels in 
Megawatt aufgeteilt, der auch beim Schacht Konrad herangezogen wird. Indem in diesen 
Leistungsschlüssel wiederum die Kernkraftwerke Hamm-Uentrop und das DDR-
Kernkraftwerk Lubmin/Greifswald eingehen, entfällt auf die hier betrachteten EVU nur 
ein Teil der 96,5 %. Für bestimmte Kernkraftwerke sind zusätzlich Kosten aus dem men-
genbasierten Schlüssel gem. EndlagerVlV § 6 Abs. 1 Nr. 2 c) zu berücksichtigen. In Aus-
nahmefällen erhöhen die EVU den Schlüssel für ein Kernkraftwerk angesichts abfallmen-
genbasierter Überlegungen. 

Zur zeitlichen Struktur der Zahlungen zeigen die GNS-Basisdaten jährliche Plankosten 
für das Standortauswahlverfahren bis zur geplanten Benennung des HAW-
Endlagerstandorts im Jahr 2031. Ab dem Jahr 2032 bis zum Jahr 2053 sind jährliche Zah-
lungen für Investitionen (ohne Stilllegung) in das eigentliche HAW-Endlager geplant. In 
manchen Fällen wird durch die EVU von dieser zeitlichen Struktur zum Standortaus-
wahlverfahren und zu den Investitionen abgewichen. 

Die Betriebskosten werden von den EVU grundsätzlich mittels der Angaben in den GNS-
Basisdaten mit ihrem jährlichen Anteil über 45 Jahre vom Jahr 2054 bis zum Jahr 2098 
angesetzt. Zum zeitlichen Anfall der Stilllegungskosten machen die GNS-Basisdaten keine 
Angaben. Ähnlich wie bei den Stilllegungskosten zum Schacht Konrad werden diese 
durch einige EVU mit den Betriebskosten über 45 Jahre verteilt. In anderen Fällen wird 
von einem Anfall der Stilllegungskosten über die letzten fünf Jahre des Betriebs oder voll-
ständig im Jahr 2099 ausgegangen. Danach werden von den EVU keine Kosten mehr er-
wartet. 

In manchen Fällen werden von den EVU höhere Betriebskosten als in den GNS-
Basisdaten unterstellt. Der Hintergrund ist, dass sich auf Basis der GNS-Basisdaten für 
den Schacht Konrad implizit höhere durchschnittliche Betriebskosten pro Jahr ergeben 
als für das HAW-Endlager. Diesen Erwartungen wird zum Teil nicht gefolgt und stattdes-
sen die höheren durchschnittlichen Betriebskosten pro Jahr für den Schacht Konrad auf 
das HAW-Endlager übertragen. 
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Manche EVU erhöhen die Kostenschätzung außerdem um einen Gemeinkostenaufschlag 
für Verwaltungsaufwand in der Zentrale des EVU. 

Auch hinsichtlich der Investitions- Betriebs- und Stilllegungskosten zum HAW-Endlager 
sind aus Sicht der EVU rechtliche Konstruktionen denkbar, die einen Vorsteuerabzug 
ermöglichen könnten. Aus Sicht der EVU könnte auch eine mögliche Einlagerung der 
Asse-Abfälle im HAW-Endlager zu einer Veränderung der Kostenschlüssel und möglich-
erweise zu Einsparungen für sie führen. 

Für die Entsorgungskostenkategorie HAW-Endlager berücksichtigen die EVU insgesamt 
Kosten i. H. v. rd. 8,1 Mrd. EUR auf Basis des Preisniveaus 2014. 

(2) Einheitliche Neuberechnung 

Um die Kostenschätzung zum Standortauswahlverfahren und zum HAW-Endlager zu 
vereinheitlichen, haben wir anhand der GNS-Basisdaten die zukünftigen Entsorgungskos-
ten für die EVU zusammengefasst ermittelt. 

Dabei haben wir auf den oben beschriebenen Schlüssel gem. EndlagerVlV abgestellt, so 
dass überwiegend ein Leistungsschlüssel zur Anwendung kommt. In die Berechnung ge-
hen die kommerziellen Kernkraftwerke sowie der Mehrzweckforschungsreaktor Karlsru-
he (MZFR) und das Versuchsatomkraftwerk Kahl (VAK) ein. 

Für das HAW-Endlager wurden die zukünftig anfallenden Kosten aus dem Standortver-
fahren sowie die Investitionskosten anhand der GNS-Basisdaten berücksichtigt. Für die 
Stilllegungskosten wurde von einem Anfall der Kosten über die letzten fünf Jahre bis zum 
Jahresende 2098 ausgegangen. Wie beim Endlager Schacht Konrad ist es unseres Erach-
tens naheliegend, dass die Stilllegungskosten gegen Ende des Betriebs anfallen.  

Die Betriebskosten haben wir gegenüber den GNS-Basisdaten in der Weise erhöht, wie 
dies durch manche EVU vorgenommen wird (s. o.). Wir haben demnach die höhere 
durchschnittliche Betriebskostenschätzung pro Jahr zum Endlager Schacht Konrad über-
tragen, indem wir diese über die 45-jährige Betriebszeit des HAW-Endlagers angesetzt 
haben. Dies bedeutet gegenüber den GNS-Basisdaten eine Erhöhung der Betriebskosten 
für das HAW-Endlager über die Betriebszeit ausgehend von rd. 3.497 Mio. EUR auf ins-
gesamt rd. 3.896 Mio. EUR (Preisniveau 2014, 100 % der Betriebskosten). Wie vorste-
hend bereits erläutert, sind diese Betriebskosten von den hier betrachteten EVU nur an-
teilig auf Basis der EndlagerVlV zu tragen.  
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Auch hinsichtlich der Entsorgungskosten für die Entsorgungskostenkategorie HAW-
Endlager haben wir abschließend einen einmaligen Gemeinkostenaufschlag für den Ver-
waltungsaufwand in der Zentrale der EVU berücksichtigt. 

Für die Entsorgungskostenkategorie HAW-Endlager ergibt unsere einheitliche Neube-
rechnung Kosten auf Basis des Preisniveaus 2014 i. H. v. insgesamt rd. 8,3 Mrd. EUR. 

 Zusammenfassende Darstellung 3.

Angesicht unserer Betrachtungen zu den konkreten Kostenschätzungen der EVU haben 
wir verschiedene Schritte zur Vereinheitlichung vorgenommen. Die aggregierte Kosten-
schätzung der hier betrachteten EVU stellt sich im Vergleich zu unserer einheitlichen 
Neuberechnung wie folgt dar: 

 

Tabelle 13: Entsorgungskosten P2014 laut EVU und einheitlich neuberechnet 

Eine ausführliche Darstellung mit den erwarteten Kostenverläufen über die einzelnen Jah-
re hinweg findet sich in Anlage 1. 

Diese Kostenschätzungen umfassen die am 31.12.2014 bestehenden Verpflichtungen. Der 
konventionelle Rückbau der Kraftwerke „bis auf die grüne Wiese“ ist in Einklang mit den 
Rechnungslegungsvorschriften nur dort berücksichtigt, wo er verpflichtend vorgeschrie-
ben ist. Wir schätzen die zusätzlichen Kosten für einen vollständigen Rückbau grob auf 
ca. 400 Mio. EUR. Bis zur Beendigung der Stromproduktion werden in den Jahren 2015 
bis 2022 weitere Brennelemente verbraucht („abgebrannt“). Die Entsorgungskosten für 

diesen zusätzlichen Abbrand schätzen die EVU grob auf über 900 Mio. EUR. Diese bei-
den Kostenschätzungen dienen lediglich einem vollständigen Bild über künftige Entsor-
gungskosten und wurden von uns im Weiteren nicht in die Betrachtung der Verpflich-
tungen zum 31.12.2014 einbezogen. 

Entsorgungskosten EVU vereinheitlicht

(Preisniveau 2014) Mio. EUR Mio. EUR

a) Stilllegung und Rückbau 19.614 19.719

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle 10.252 9.915

c) Zwischenlagerung 5.653 5.823

d) Endlager Schacht Konrad 3.824 3.750

e) HAW-Endlager 8.109 8.321

Summe 47.451 47.527
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Trotz der diversen behandelten Themen ergeben sich durch unsere Vereinheitlichungen 
und Umgliederungen in der Summe nur vergleichsweise geringe Änderungen gegenüber 
der Kostenschätzung der EVU. 

Der in der unten abgebildeten Grafik dargestellte zeitliche Kostenverlauf anhand der ver-
einheitlichten Kostenschätzung spiegelt die wesentlichen Entsorgungsschritte wieder. In 
den ersten 25 Jahren sind diese durch Stilllegung und Rückbau geprägt. Erst danach erfol-
gen wesentliche Ausgaben für die Endlagerung, die sich dann über fast 50 Jahre erstre-
cken. 

 

Grafik 2: Entsorgungskosten im zeitlichen Verlauf 

 Würdigung und internationaler Vergleich der Entsorgungskosten 4.

Die Tragfähigkeit der oben genannten Kostenermittlungen haben wir nicht im Einzelnen 
geprüft. Im Rahmen unserer Arbeiten haben wir aber keine Erkenntnisse gewonnen, die 
gegen eine grundsätzliche Verwendbarkeit dieser Kostenschätzungen sprechen würden. 
Explizite Kostenzuschläge für unerwartete Mehrkosten sind in der Kostenermittlung 
nicht enthalten. Es sind aber auch nahe liegende mögliche Kostensenkungen, wie z. B. 
Änderungen im Kostenverteilungsschlüssel aufgrund der Asse-Abfälle oder eine Vermei-
dung der Umsatzsteuerdoppelbelastung durch die derzeitige Beitragsregelung der Endla-
ger, nicht in der Kostenplanung enthalten. 
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Die veraltete Grundlage der Kostenermittlung für das HAW-Endlager (die letzte den 
EVU zur Verfügung gestellte Kostenschätzung stammt aus 1998) kann nur als unbefriedi-
gend bezeichnet werden, was jedoch aufgrund des laufenden Standortaus-Wahlverfahrens 
derzeit kaum verbesserbar sein dürfte. Demgegenüber verweisen die EVU darauf, dass in 
den Rückbaukostenschätzungen die Erfahrungen aus bereits erfolgten Rückbautätigkeiten 
verarbeitet sind, so dass diese Kostenschätzungen belastbarer sein sollten. 

Ohne damit den Anschein einer tiefergehenden Prüfung erwecken zu wollen, haben wir 
zur Orientierung die Kostenschätzungen der deutschen EVU verglichen mit Kosten-
schätzungen in anderen Ländern und der Kostenschätzung für den schon weit vorange-
schrittenen Rückbau des Kernkraftwerks Greifswald durch die EWN. Ein solcher Ver-
gleich ist aufgrund unterschiedlicher Kraftwerkstypen, Abfallmengen und Entsorgungs-
konzepte schwierig und kann zu Fehlinterpretationen führen. Insbesondere ist der pau-
schale Vergleich der Kosten je MW nur bei gleichzeitiger Betrachtung der unterschiedli-
chen individuellen Verhältnisse sinnvoll. Zumindest hinsichtlich der Rückbaukosten und 
der HAW-Endlagerkosten bietet er jedoch eine gewisse Orientierung:  
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Quellen: 

Angaben zu Gesamtkapazitäten: Internetseite der IAEA; 

Angaben zu EVU: Diese gutachtliche Stellungnahme; 

Angaben zu EWN: Veröffentlichung des BMUB vom 26.08.2015; 

Angaben zu Frankreich, Belgien, Japan: Cour des Comptes, öffentlicher Bericht: „Die Kosten der Kernenergie“, Januar 2012; 

die Endlagerkostenschätzung für Frankreich hat der Cour des Comptes von ANDRA übernommen, sie wird von den EVU bestritten; 

Angaben zu USA: Durchschnitt über drei Studien, zitiert von Cour des Comptes; 

Angaben zu UK: Nuclear Decommissioning Authority, Annual Report & Accounts March 2015, S. 19; (betrifft nur Endlagerkosten der NDA) 

Angaben zu Schweden: Svensk Kärnbränslehantering AB, Plan 2013, Technical Report TR-14-16, May 2014; 

Angaben zur Schweiz: Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, Stilllegungsfonds für Kernanlagen, 

Faktenblatt Nr. 2 vom 03.06.2015 sowie swissnuclear Kostenstudie 2011, Schätzung der Entsorgungskosten der Schweizer Kernkraftwerke; 

Kostenangaben mit Preisbasis vor 2014 wurden mit 3 % auf 2014 hochinflationiert; 

Kosten in fremder Währung wurden zum 31.12.2014 in Euro umgerechnet. 

Tabelle 14: Internationaler Kostenvergleich 

Es fällt auf, dass die Kostenschätzungen der EVU für den Rückbau in Deutschland in 
EUR je MW mit den Schätzungen in der Schweiz identisch sind und über den Schätzun-
gen in anderen Ländern liegen. Da die Schätzungen in der Schweiz auf denselben Rück-
baukonzepten beruhen wie in Deutschland verwundert die Identität nicht. Die zum Teil 
deutlich geringeren Rückbaukosten in anderen Ländern erscheinen bei näherer Betrach-
tung nachvollziehbar. So sind z. B. in Deutschland auch Rückbaukosten für Zwischenla-
ger in den Rückbaukosten enthalten. In manchen Ländern erfolgt der Rückbau deutlich 
schneller, weil keine Freimessung der Abfallmengen vorgenommen wird (was wie z. B. in 
Frankreich dafür zu deutlich höheren radioaktiven Abfallmengen führt) oder in Deutsch-
land unzulässige Abbruchmethoden angewendet werden (z. B. Gebäudesprengung in den 
USA). 

 Internationaler Vergleich Frankreich UK Schweden Schweiz Belgien USA Japan

EVU EWN

Kommerzielle Reaktoren Anzahl 23 5 70 45 12 5 7 137 62

Gesamtkapazität (IAEA) MW 25.032 2.200 70.120 15.697 11.267 3.485 6.207 125.122 53.720

Rückbaukosten:

Jahr der Studie 2014 2015 2010 2010 2014 2011 2010 2004 2010

Betrachtete Reaktoren Anzahl 23 5 4 15 12 5 7 1 54

Betrachtete Leistung MW 23.755 2.200 3.600 8.723 10.562 3.263 5.926 830 27.537

Leistung je Reaktor MW 1.033 440 900 582 880 653 847 830 510

Kosten Preisbasis 2014

gesamt (in Studie) Mio. € 19.719 4.200 1.299 4.561 2.456 2.708 2.623 476 19.402

Kosten je Reaktor Mio. € 857 840 325 304 205 542 375 476 359

Rückbaukosten je MW Tsd. € 830 1.909 361 523 233 830 443 573 705

Endlagerkosten Preisbasis 2014:

Kosten HAW Endlager Mrd. € 40 13 3 5 66 30

Deutschland
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Die deutlich höheren Rückbaukosten je MW für das Kernkraftwerk Greifswald können 
ansatzweise dadurch erklärt werden, dass es sich hier um russische WWER-Druckwasser-
reaktoren der ersten und zweiten Generation handelt. Die Rückbaukosten je Reaktor lie-
gen in der Nähe der Kosten je EVU-Kraftwerk. Andererseits handelt es sich um Doppel-
blöcke mit gemeinsamem Maschinenhaus, was zu geringeren Rückbaukosten führen soll-
te. Damit widersprechen die Zahlen für Greifswald zwar nicht den Kostenschätzungen 
der EVU, relativieren aber doch die sonst naheliegende Schlussfolgerung, dass diese Kos-
tenschätzungen vergleichsweise hoch seien. 

Des Weiteren fällt auf, dass die Kostenschätzungen für das HAW-Endlager in Frankreich, 
UK, Japan und USA jeweils deutlich höher liegen, während sie in Schweden geringer aus-
fallen. Dies erscheint zum Teil mit höheren Abfallmengen und unterschiedlichen Endla-
gerkonzepten erklärbar. Insbesondere führt die in manchen Ländern vorgesehene Rück-
holbarkeit des Abfalls zu deutlich höheren Kosten als das deutsche Endlagerkonzept. Es 
bleiben aber Zweifel, ob die für Deutschland vergleichsweise niedrige Kostenschätzung 
für das HAW-Endlager nicht auch auf eine veraltete Kostenschätzung zurückzuführen ist. 

Bei einer Gesamtwürdigung ist jedoch zu beachten, dass die EVU in ihren Rückstellungen 
eine Vorsorge für zukünftig erwartete nuklearspezifische Kostensteigerungen bilden und 
diese einen nennenswerten Treiber für die Rückstellungshöhe darstellt (vgl. unten Ab-
schnitt E.III). 

II. Erwartete allgemeine Kostensteigerungen 

 Grundsätzliche Vorgehensweise 1.

Die oben erläuterte und vereinheitlichte Kostenschätzung beruht auf dem Preisniveau des 
Jahres 2014. Es ist davon auszugehen, dass diese Kosten steigen werden. Solche Kosten-
steigerungen können auf der allgemeinen Preissteigerung beruhen. Dieser Effekt wird in 
diesem Abschnitt betrachtet. Kostensteigerungen können aber auch darauf beruhen, dass 
Projekte im Allgemeinen und nuklearbezogene Projekte im Besonderen erfahrungsgemäß 
teurer werden als zunächst geplant. Jener Effekt wird in Abschnitt E.III betrachtet. 

Preise und damit auch Kosten unterliegen einer allgemeinen, inflatorischen Preissteige-
rung. Eine übliche Methode zur Bestimmung der Inflationsrate ist die Messung der Preis-
entwicklung eines sogenannten Warenkorbs. Eine solche Messung ist jedoch nur für Ver-
gangenheitszeiträume möglich. 
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Für die künftige allgemeine Kostenentwicklung kommt es jedoch auf die künftige Inflati-
onsentwicklung an. Relevant sind daher die Erwartungen über zukünftige Inflationsent-
wicklungen. Für deren Prognose gibt es unterschiedliche methodische Ansätze. Als etab-
lierten Ansatz lässt sich die marktbasierte Vorgehensweise der Deutschen Bundesbank 
bezeichnen. Danach lässt sich die Inflationserwartung anhand der Preise inflationsbezo-
gener Finanzinstrumente (inflationsgeschützte Anleihen, Inflationsswaps, Inflationsoptio-
nen) messen. Nach den veröffentlichten Daten der Deutsche Bundesbank lag die mittel- 
bis langfristige Inflationserwartung Ende 2014 bei ca. 1,6 %: 

 

Grafik 3: Termininflationsrate laut Deutsche Bundesbank, 
entnommen aus Monatsbericht Juni 2015, Seite 47 

Die aktuelle Inflationsrate lag Ende 2014 laut Statistischem Bundesamt bei 0,9 %. Dabei 
ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Zusammensetzung des gemessenen Warenkorbs 
nicht repräsentativ für die Zusammensetzung der Entsorgungskosten sein dürfte. So sind 
z. B. die Arbeitskosten laut Statistischem Bundesamt in 2014 um 1,7 % gestiegen. Dies 
spricht dafür, für die Prognose der Entsorgungskosten bereits von 2015 an eine einheitli-
che Preissteigerungsrate in der Größenordnung von 1,6 % anzusetzen. Sehr langfristig 
kann auch angenommen werden, dass sich die Inflationsrate dem Inflationsziel der EZB 
von 2 % annähern wird. Zu einem solchen Szenario haben wir unten in Abschnitt E.IV.3 
Stellung genommen. 
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 Konkrete Annahmen der EVU 2.

Alle EVU gehen in ihren Berechnungen von einer künftigen Kostensteigerung aus. Die 
konkrete Höhe und die Begründungen sind nicht absolut identisch. Weiterhin gehen alle 
EVU auch davon aus, dass sich die Kostensteigerung aus einer allgemeinen inflatorischen 
Steigerung sowie darüber hinausgehender nuklearspezifischer Kostensteigerungen zu-
sammensetzt. Soweit explizit beziffert gehen die EVU von einer allgemeinen Kostenstei-
gerung von 1,6 % aus. Dies entspricht den Inflationserwartungen, die sich aus Marktdaten 
Ende 2014 ableiten lässt. Daher haben wir die Entsorgungsverpflichtungen in unserer 
einheitlichen Neuberechnung mit einer allgemeinen Kostensteigerungsrate von 1,6 % be-
rechnet. 

 Zwischenergebnis 3.

Die Rückbau- und Entsorgungskosten von rd. 47,5 Mrd. EUR erhöhen sich durch den 
Ansatz einer angemessenen allgemeinen jährlichen Kostensteigerungsrate von 1,6 % auf 
rd. 75,7 Mrd. EUR. 

 

Tabelle 15: Entsorgungskosten vereinheitlicht und inflationiert 

III. Risiko weiterer nuklearspezifischer Kostensteigerungen 

 Grundsätzliche methodische Annahmen 1.

Auch bestmögliche Kostenschätzungen können nicht alle Eventualitäten und Risiken an-
tizipieren. Es ist davon auszugehen, dass die Verteilung künftiger Kostenabweichungen 
nicht symmetrisch ist. Hohe Kostensteigerungen sind denkbar und bei manchen Groß-
projekten auch beobachtbar. Hohe Kostensenkungen sind hingegen eher unrealistisch. 

Entsorgungskosten vereinheitlicht Σ 2015-2099

inflationiert Mio. EUR

a) Stilllegung und Rückbau 23.701

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle 18.927

c) Zwischenlagerung 10.705

d) Endlager Schacht Konrad 5.338

e) HAW-Endlager 17.040

Summe 75.711
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Es ist in solchen Fällen grundsätzlich angemessen und in der IFRS-Rechnungslegung 
auch nahegelegt, die Unsicherheit in der Verpflichtungsbewertung zu berücksichtigen, in-
dem die Kostenschätzung um einen Aufschlag erhöht wird. Alternativ – aber nicht der 
Vorgehensweise der EVU entsprechend und deshalb auch nachfolgend nicht betrachtet – 
hätte eine Risikoadjustierung durch Minderung des Abzinsungssatzes um einen Risikoab-
schlag erfolgen können (vgl. Abschnitt E.IV.1). 

 Konkrete Vorgehensweisen der EVU 2.

In ihren Bewertungen folgen die EVU grundsätzlich dieser Überlegung. Dabei nehmen 
sie Bezug auf die tatsächlichen Erfahrungen aus bereits durchgeführten und bereits abge-
schlossenen Rückbauprojekten sowie auf die Entwicklung der Endlagerkostenprognosen. 
Die konkreten Ergebnisse der jeweiligen Betrachtungen der EVU sind nicht identisch, lie-
gen aber in einer nachvollziehbaren Bandbreite. Demnach lagen die Kostensteigerungen 
in Rückbau- und Zwischenlagerprojekten in der Vergangenheit zwischen 2,9 % und 6 % 
und damit stets über der allgemeinen Preissteigerungsrate.  

Wir haben aus den in den jeweiligen Rückstellungsberechnungen der EVU verwendeten, 
über die allgemeine Kostensteigerung hinausgehenden individuellen Kostensteigerungs-
erwartungen einen gewichteten, barwertidentischen Durchschnitt ermittelt. Diese über die 
allgemeine Inflationserwartung hinausgehende zusätzliche nuklearspezifische reale Kos-
tensteigerungsrate beträgt über alle Entsorgungsschritte durchschnittlich 1,97 %.  

 Vereinheitlichte Neuberechnung und Würdigung 3.

Die inflationierten Rückbau- und Entsorgungskosten von rd. 75,7 Mrd. EUR erhöhen 
sich durch den Ansatz einer weiteren, nuklearspezifischen jährlichen Kostensteigerungsra-
te von 1,97 % auf rd. 169,8 Mrd. EUR (Berechnung vgl. Anlage 1). 
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Tabelle 16: Entsorgungskosten vereinheitlicht und eskaliert 

Demnach haben die EVU in ihren Rückstellungsberechnungen die Erwartung abgebildet, 
bis zur Beendigung der Entsorgung im Jahr 2099 über die bis Ende 2014 bereits geleiste-
ten Ausgaben hinaus weitere rd. 169,8 Mrd. EUR auszugeben. Die zeitliche Verteilung 
dieser Kosten ist in Anlage 1 ersichtlich. Grafisch stellt sie sich wie folgt dar: 

 

Grafik 4: Entsorgungskosten vereinheitlicht und eskaliert 

Die Auswirkung der nuklearspezifischen Kostensteigerungsrate auf die Entsorgungskos-
ten ist groß. Sie stellt methodisch den größten Unsicherheitsfaktor in der Bewertung der 
Entsorgungsverpflichtungen dar. Während die Entsorgungskosten (bis auf das HAW-
Endlager), die allgemeine Kostensteigerung sowie die Zinssätze (vgl. unten) konkret und 
mittels etablierter Vorgehensweisen nachvollziehbar sind, beruht der Ansatz der nuklear-

Entsorgungskosten vereinheitlicht Σ 2015-2099

inflationiert & nuklearspezif. Kostensteig. Mio. EUR

a) Stilllegung und Rückbau 30.214

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle 52.840

c) Zwischenlagerung 26.770

d) Endlager Schacht Konrad 9.016

e) HAW-Endlager 50.966

Summe 169.808
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spezifischen Kostensteigerungsrate auf wenigen, möglicherweise nur eingeschränkt reprä-
sentativen Untersuchungen. 

Würdigt man die zusätzliche nuklearspezifische Kostensteigerung im internationalen Ver-
gleich (vgl. unten Tabelle 23), liegt sie eher ungewöhnlich hoch. Andererseits wurde sie 
von den EVU vor dem Hintergrund der bislang gemachten Erfahrungen mit Rückbau-
projekten abgeleitet. Es wäre jedoch angemessen, diese Annahme eingehender und diffe-
renzierter für einzelne Entsorgungsschritte zu analysieren. Aufgrund der Bedeutung dieses 
Kostenfaktors und seiner Unsicherheit haben wir ihn in der folgenden Bewertung der 
Kosten transparent dargestellt und zugleich die Wertrelevanz durch Ableitung einer 
Wertbandbreite deutlich gemacht. 

So haben wir nach Diskussion mit den EVU alternativ zu der für alle Entsorgungsschritte 
einheitlich angesetzten nuklearspezifischen Kostensteigerung („1,97 %“) eine spezifisch 
differenzierende Bewertung durchgeführt. In dieser alternativen Betrachtung wird unter-
stellt, dass die nuklearspezifische Kostensteigerung für Stilllegung und Rückbau (Entsor-
gungsschritt a) von 1,97 % bis 2030 auf 0 % absinkt, da sich aus diesen Entsorgungs-
schritten Lernkurveneffekte ergeben könnten. Weiterhin wird für Behälter, Transporte 
und Betriebsabfälle (Entsorgungsschritt b) sowie Zwischenlagerung (Entsorgungsschritt 
c) eine einheitliche nuklearspezifische Kostensteigerung von 1 % angenommen, da diese 
Entsorgungsschritte in Teilen durch bestehende vertragliche Vereinbarungen unterlegt 
sind. Unter der Annahme, dass für das Endlager Schacht Konrad (Entsorgungsschritt d) 
nach Fertigstellung und Inbetriebnahme des Endlagers in 2023 nur noch laufende Be-
triebskosten anfallen, könnten diese durch die allgemeine inflatorische Entwicklung abge-
bildet sein und nicht zum Erfordernis weiterer nuklearspezifischer Kostensteigerungen 
führen. Gleiches kann man auch für das HAW-Endlager (Entsorgungsschritt e) anneh-
men, das entsprechend der gegenwärtigen Einschätzung in 2054 fertiggestellt sein soll. 
Insgesamt führt diese spezifische Betrachtung zu einer durchschnittlichen nuklearspezifi-
schen Eskalationsrate von gerundet 1 %.  

Die Auswirkungen der verschiedenen Annahmen zur nuklearspezifischen Kostensteige-
rung verdeutlichen wir bei gleichzeitiger Variation des Abzinsungssatzes (dazu Abschnitt 
E.IV.) in Tabelle 21. Aufgrund der Bedeutung dieser Annahme und der damit verbunde-
nen Unsicherheit (insbesondere mit Blick auf Endlagerkosten) wäre es angemessen, diese 
Annahmen hinsichtlich der Wahrscheinlichkeiten von Chancen und Risiken eingehender 
und differenzierter zu analysieren, als dies in dem uns gegebenen Zeitrahmen möglich ist. 
Dies erscheint uns auch deshalb als geboten, weil die Beeinflussbarkeit künftiger Kosten-
steigerungen wie auch Kostenminderungen zwischen EVU und staatlichen Organen 
höchst unterschiedlich verteilt ist. 
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IV. Abzinsung 

 Grundsätzliche Methodik 1.

Die erwarteten Entsorgungskosten fallen über einen sehr langen Zeitraum von 2015 bis 
2099 an. Bei Ermittlung des heutigen Werts dieser erwarteten Zahlungen ist zu berück-
sichtigen, dass in der Zukunft liegenden Zahlungen ein geringerer Wert beigemessen wird 
als heutigen Zahlungen. Der heutige Wert künftiger Zahlungen wird als Barwert bezeich-
net. Zur Bestimmung des Barwerts der Entsorgungsverpflichtungen zum 31.12.2014 sind 
daher die erwarteten künftigen Entsorgungskosten mit angemessenen Zinssätzen zu dis-
kontieren. 

Da es tatsächlich nicht einen einzigen Zinssatz gibt, sondern unterschiedliche Zinssätze 
für die jeweils betrachtete Fragestellung angemessen sein können, stellt sich die Frage, 
welcher Zinssatz für die hier vorzunehmende Verpflichtungsbewertung angemessen ist. 
Für manche Bewertungsanlässe hat dies der Gesetzgeber geregelt.  

In der handelsrechtlichen Bilanzierung sind Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von 
mehr als einem Jahr mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen 
Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abzuzinsen (§ 253 II Satz 1 HGB). 
Abweichend davon dürfen Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen oder 
vergleichbare langfristig fällige Verpflichtungen pauschal mit dem durchschnittlichen 
Marktzinssatz abgezinst werden, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von fünf-
zehn Jahren ergibt (§ 253 II Satz 2 HGB). Diese anzuwendenden Abzinsungssätze werden 
von der Deutschen Bundesbank nach Maßgabe einer Rechtsverordnung ermittelt und 
monatlich bekannt gegeben (§ 253 II Satz 3 HGB). Zum 31.12.2014 wurde von der Deut-
schen Bundesbank für Rückstellungen z.B. mit einer Laufzeit von 15 Jahren ein Zinssatz 
von 4,53 % ermittelt und bekannt gegeben. 

Das Einkommensteuerrecht kennt in § 6 EStG komplexe Regeln für Entsorgungsver-
pflichtungen, der Zinssatz beträgt dort 5,5 %. In Frankreich orientiert sich der Zinssatz 
aufgrund einer Verordnung an Wiederanlagerenditen des dort vorhandenen Deckungs-
vermögens, was EDF konkret zum 31.12.2014 mit einem Zinssatz von 4,6 % umsetzt. 

Diese Regelungen haben jeweils spezifische Zielsetzungen: Die oben genannte Regelung 
des HGB dient ausdrücklich dazu, Ertragsschwankungen zu vermeiden. In einer lang an-
dauernden Niedrigzinsphase werden dadurch Rückstellungserhöhungen zeitlich gestreckt. 
Die Regelung des EStG ist maßgeblich fiskalisch geprägt. Die französische Praxis orien-
tiert sich an der Rendite, die mit dem zweckgebundenen Vermögen erwirtschaftet werden 
kann. Ein solches zweckgebundenes Vermögen ist für Entsorgungsverpflichtungen in 
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Deutschland nicht vorgeschrieben. Diese Zielsetzungen entsprechen daher nicht unserem 
Bewertungsanlass. 

Unser Bewertungsanlass zielt auf eine aktuelle marktorientierte Bewertung ab. Dies ent-
spricht grundsätzlich der Zielsetzung von IAS 37.37, wonach „die bestmögliche Schätzung der 
zur Erfüllung der gegenwärtigen Verpflichtung erforderlichen Ausgabe der Betrag (ist), den das Unter-
nehmen bei vernünftiger Betrachtung zur Erfüllung der Verpflichtung zum Abschlussstichtag oder zur 
Übertragung der Verpflichtung auf einen Dritten zu diesem Termin zahlen müsste.“ Der angemesse-
ne Zins ist also die Rendite, die ein Dritter fordern würde, wenn er die Verpflichtung 
übernehmen würde.  

Diese Renditeforderung ist abhängig von der Laufzeit und den übernommenen Risiken. 
Die Laufzeit von Entsorgungsverpflichtungen ist unstrittig sehr langfristig, was zu den 
unten in Abschnitten E.IV.2. und E.IV.3. erläuterten Schätzproblemen führt. Hinsichtlich 
der Risiken der Entsorgungsverpflichtungen ist zu differenzieren. 

Es besteht das Risiko, dass die tatsächlichen Entsorgungskosten von den geschätzten 
Kosten abweichen. Dieses Risiko kann entweder dadurch in der Verpflichtungsbewertung 
berücksichtigt werden, dass die Kostenschätzungen nach oben angepasst werden, oder 
indem der Zinssatz nach unten angepasst wird. Diese grundsätzliche ökonomische Wür-
digung entspricht auch IAS 37.43: „Eine Risikoanpassung kann den Betrag erhöhen, mit dem eine 

Schuld bewertet wird.“ bzw. IAS 37.47: „Der Abzinsungssatz ist ein Satz vor Steuern, der die aktuel-
len Markterwartungen im Hinblick auf den Zinseffekt sowie die für die Schuld spezifischen Risiken wi-
derspiegelt. Risiken, an die die Schätzungen künftiger Cashflows angepasst wurden, dürfen keine Aus-
wirkung auf den Abzinsungssatz haben.“  

Es besteht aber auch das Risiko, dass der Verpflichtete seiner Entsorgungsverpflichtung 
nicht nachkommt. Dieses Kredit- oder Finanzierungsrisiko ist z. B. in der US-
amerikanischen Rechnungslegung nach SFAS 143.9 rückstellungsmindernd zu berücksich-
tigen. Dies führt zu dem kontraproduktiven Ergebnis, dass nach SFAS 143 bei zwei Un-
ternehmen mit denselben Verpflichtungen das Unternehmen mit der schlechteren Sol-
venz die Rückstellung niedriger bewertet. Wenn aber auch – wie im zweiten Teil unserer 
gutachtlichen Stellungnahme betrachtet – die Frage im Raum steht, ob die Finanzierung 
der Entsorgungsverpflichtungen sichergestellt ist, würde dies konterkariert, wenn mögli-
che Kreditrisiken der EVU den Wert der Entsorgungsverpflichtung mindern würden. 

Vor diesem Hintergrund entspricht es daher der unserem Auftrag zu Grunde liegenden 
Zielsetzung, das Kreditrisiko der EVU bei der Herleitung des Diskontierungssatzes nicht 
zu berücksichtigen. Dieser Ansatz entspricht auch der Methodik des IAS 37, indem dort 
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ausdrücklich allein auf das Risiko der Verpflichtung, nicht hingegen das Risiko des Ver-
pflichteten hingewiesen wird. Daher bleibt das Kreditrisiko der EVU außer Ansatz.  

 Vorgehensweise der EVU 2.

Die EVU verwenden in ihren Geschäftsberichten für die Diskontierung ihrer Entsor-
gungsverpflichtungen zum 31.12.2014 folgende Zinssätze:  

 

Tabelle 17: Diskontierungszinssätze 

Ein EVU ermittelt – anders als die vier anderen – den Barwert der Verpflichtung, indem 
es die erwarteten Kosten jeweils zur Jahresmitte abzinst. Dieses sogenannte „mid-year-
discounting“ ist methodisch genauso vertretbar wie das von den anderen EVU durchge-
führte „end-year-discounting“. Unsere Berechnungen erfolgen entsprechend der mehr-
heitlichen Praxis einheitlich nach der end-year-Methode. Dazu haben wir einen durch-
schnittlichen Zinssatz abgeleitet, der in der Summe zum selben Barwert führt wie bei 
Verwendung der unterschiedlichen EVU-spezifischen Zinssätze. Dieser barwertidentische 
durchschnittliche Zinssatz beträgt 4,58 %. 

Die von den EVU verwendeten Zinssätze basieren auf den Renditen langlaufender deut-
scher Staatsanleihen. Aufgrund der hohen Kreditwürdigkeit der Bundesrepublik Deutsch-
land können diese Renditen als nahezu risikofrei angesehen werden. Die EVU nehmen 
keine zinserhöhende Anpassung für eigene Kreditrisiken vor. Dies entspricht IAS 37 und 
stimmt auch mit unseren oben erläuterten anlassbezogenen methodischen Grundüberle-
gungen überein.  

Für deutsche Staatsanleihen sind am Kapitalmarkt Renditen für Laufzeiten bis maximal 30 
Jahre beobachtbar. Die Entsorgungsverpflichtungen erstrecken sich über einen Zeitraum 
bis voraussichtlich 2099. Da am Markt keine Renditen für solch lange Zeiträume be-
obachtbar sind, stellen alle EVU bei ihrer Zinsableitung auf historische Durchschnitte der 

Diskontierungszinssätze p.a.

E.ON 4,70%

RWE 4,60%

EnBW 4,80%

Vattenfall D 4,00%

SWM 4,38%

Ø Zinssatz 4,58%
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Renditen langfristiger deutscher Staatsanleihen der letzten sieben (HGB) bzw. 15 bis 22 
Jahre ab. 

 Laufzeitadäquate Zinssätze 3.

Anlass unserer Tätigkeit ist jedoch eine aktuelle Beurteilung der Entsorgungsverpflichtun-
gen. Für eine aktuelle Bewertung kann es nicht auf historische, früher einmal beobachtba-
re Zinsen ankommen. Auch nach dem Wortlaut von IAS 37.47 soll der Zinssatz die aktu-
ellen Markterwartungen widerspiegeln. 

Vor allem aber betrachten wir die Kernenergierückstellungen auftragsgemäß aufgegliedert 
in die einzelnen Entsorgungsschritte, begonnen mit der Stilllegung und dem Rückbau 
über die Zwischenlagerung bis hin zur Endlagerung. Diese Aufgliederung entspricht nicht 
der Vorgehensweise, die die EVU für Zwecke der Jahresabschlusserstellung praktizieren; 
hier wird konform mit Bilanzierungsstandards die Rückstellung als einheitliche Verpflich-
tung betrachtet und einer einheitlichen Abzinsung unterzogen. Bei auftragsgemäßer Auf-
gliederung ist festzustellen, dass der Rückbau des letzten Kernkraftwerkes in 30 Jahren 
beendet sein soll. Die Duration (durchschnittliche Kapitalbindungsdauer) der Rückstel-
lung für Stilllegung und Rückbau beträgt rd. 12 Jahre, die Duration für das Endlager Kon-
rad rd. 20 Jahre. Für solche Zeiträume sind am Kapitalmarkt Zinsen beobachtbar. Einer 
Schätzung unter Verwendung Zinsen früherer Jahre bedarf es hierzu nicht. Wir erachten 
es als für unseren Bewertungsanlass geboten, die tatsächlichen Marktzinsen zu verwenden, 
die für zukünftige Zeiträume aktuell verfügbar sind. 

Um die unterschiedliche Laufzeit der Entsorgungsverpflichtungen differenziert zu be-
rücksichtigen, haben wir die Renditen deutscher Staatsanleihen abhängig von ihrer Lauf-
zeit betrachtet. Diese Renditen werden von der Deutschen Bundesbank börsentäglich er-
hoben, mittels einer statistischen Methode („Svensson-Methode“) verstetigt und in einer 
sogenannten Zinsstrukturkurve verdichtet. Zum 30.12.2014 hat die Bundesbank die unten 
in Grafik 5 abgebildete Zinsstrukturkurve ermittelt. 

In einem ersten Schritt haben wir die Barwerte der Entsorgungsverpflichtungen anhand 
dieser Zinsstrukturkurve neu berechnet. Entsprechend der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) für Unternehmensbewertungen vorgeschlagenen Vorgehensweise haben wir 
dabei ab dem dreißigsten Jahr den Zinssatz fest fortgeschrieben. 

Die von der Bundesbank verwendete Schätzmethode dient vordringlich einer bestmögli-
chen Abbildung der Zinsstrukturkurve im kurz- bis mittelfristigen Laufzeitbereich. Die 
dabei verwendete Berechnungsmethodik ist nicht für Zeiträume konzipiert, die – wie im 
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Falle des HAW-Endlagers – erst in ferner Zukunft beginnen und in sehr ferner Zukunft 
enden. Daher haben wir in einem zweiten Schritt die Rückstellungen mit einer Zinsstruk-
turkurve neu berechnet, die ausdrücklich eine sehr langfristige Entwicklung der Zinsen 
berücksichtigt. 

Auch eine solche Schätzung sehr langfristiger Zinsen kann die am Markt beobachtbaren 
Renditen für Laufzeiten bis zu 30 Jahren nicht ignorieren. Fraglich ist jedoch, wie die 
Zinsstrukturkurve sich jenseits dieses Zeitraums weiter entwickelt. Mangels belastbarer 
Marktdaten kann man nur vereinfachend unterstellen, dass sich das Zinsniveau sehr lang-
fristig einem fundamental begründeten nachhaltigen Zinsniveau annähern wird.  

Die Modellierung einer solchen auf den tatsächlichen Marktzinsen aufsetzenden und sich 
einem nachhaltigen Zinssatz annähernden Zinsstrukturkurve haben wir nicht selbst vor-
genommen. Vielmehr haben wir für Zwecke dieses Stresstests die Zinsstrukturkurve ver-
wendet, die die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen (EIOPA, 
Frankfurt am Main) entsprechend der Methodik des EIOPA-Stresstests für Versicherun-
gen zum 31.12.2014 veröffentlicht hat. Auch dieser Stresstest zielt auf die Bewertung sehr 
langfristiger Verpflichtungen (Lebensversicherungen) ab. Diese Methodik ist unseres Er-
achtens die belastbarste Abschätzung langfristiger Zinsen für die die Abzinsung sehr lang-
laufender Verpflichtungen und entspricht grundsätzlich auch der Vorgehensweise der 
Swedish Radiation Safety Authority (SSM) bei der Ableitung der schwedischen Entsor-
gungsgebühren. 

EIOPA und SSM gehen dabei davon aus, dass sich die Zinsen ausgehend von den tat-
sächlichen Marktrenditen für die nächsten 20 Jahre über einem Zeitraum von weiteren 40 
Jahren einem nachhaltigen Zinssatz (ultimate forward rate, UFR) von 4,2 % annähern. 
Die UFR von 4,2 % setzt sich aus einer Inflationserwartung von 2,0 % und einer erwarte-
ten nachhaltigen Realrendite von 2,2 % zusammen. Diese Annahme ist intensiv diskutiert 
worden. Es finden sich Argumente, dass die so geschätzten Zinsen zu niedrig sind, wie 
auch gegenteilige Argumente. Jüngste empirische Studien sprechen für die Annahme, dass 
das fundamentale Realzinsniveau nicht nur kurzfristig, sondern nachhaltig unter den Real-
zinsen früherer Jahrzehnte liegen wird.1  

                                                

1  Council of Economic Advisers, USA: Long Term Interest Rates: A Survey, July 2015; Lukasz Rachel,Thomas 

Smith (Bank of England): http://bankunderground.co.uk/2015/07/27/drivers-of-long-term-global-interest-
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Indem sich der nachhaltige Zinssatz aus einer Realrendite von 2,2 % und einer nachhalti-
gen Inflationserwartung von 2,0 % zusammensetzt, ist er nicht exakt kompatibel mit der 
Inflationserwartung von 1,6 %, die der Entsorgungskostenprognose zu Grunde liegt. Wir 
haben daher in einem dritten Schritt die Rückstellungen unter Verwendung der EIOPA-
Zinsen und einer von 1,6 % ab dem zwanzigsten Jahr auf 2,0 % im sechzigsten Jahr stei-
gende Inflationserwartung neu berechnet. Dies führt zu einer durchschnittlichen erwarte-
ten Inflationsrate von 1,71 %.  

Wir erachten die methodische Grundlage der Zinsstrukturkurve des EIOPA-Stresstests 
mit der Annahme eines langfristigen Realzinses (nochmals klarstellend definiert als No-
minalzins abzgl. Inflationserwartung, siehe etwa auch Definition der Deutschen Bundes-
bank) als die für unseren Bewertungszweck bestmögliche Zinsschätzung. Da wir dabei 
sehr langfristige Zinsprognosen verwenden, mit denen naturgemäß Schätzunsicherheiten 
verbunden sind, haben wir in einem vierten Schritt entsprechend der Zielsetzung eines 
Stresstestes Variationen dieses langfristigen Zinssatzes unter Beibehaltung der grundsätz-
lichen methodischen Vorgehensweise der EIOPA vorgenommen. Dabei haben wir den 
langfristig zu erwartenden Realzins variiert. Dieser Realzins beträgt in dem Basisszenario 
2,2 % (UFR mittel). Langjährige Durchschnittsbetrachtungen zeigen, dass in früheren 
Jahrzehnten Realrenditen bei rund 3,6 % lagen. Eine langfristige Realrendite von unter 1 
% ist hingegen kaum denkbar. Wir haben daher zwei weitere Szenarien mit einem lang-
fristigen Zinssatz (UFR) von 5,6 % (UFR hoch: 2,0 % Inflation plus 3,6 % Realzins) und 
von 3,0 % (UFR niedrig: 2,0 % Inflation plus 1,0 % Realzins) berechnet. 

Die von uns verwendeten EIOPA-Zinsstrukturkurven haben die unten dargestellten Ver-
läufe. Entsprechend der üblichen Praxis haben wir dabei sogenannte spot rates dargestellt, 
die unmittelbar zur Abzinsung verwendet werden können. Diese sind nicht zu verwech-
seln mit sogenannten forward rates. Eine forward rate ist ein heute vereinbarter Zinssatz 
für einen künftigen Zeitraum. Die von EIOPA verwendete UFR von 4,2 % besagt, dass 
der erwartete Zins bei einer künftigen Anlage vom Jahr 2034 beginnend über 40 Jahre auf 
4,2 % ansteigen wird. Dies bedeutet, dass sich der heutige Zinssatz (spot rate) für die Jah-
re ab 2034 als gewichtetes Mittel aus den heute tatsächlich vorhandenen Zinsen für die 

                                                                                                                                        

 

rates-can-weaker-growth-explain-the-fall/ ; Jhuvesh Sobrun, Philip Turner: Bond markets and monetary policy 
dilemmas for the emerging markets, BIZ Working Paper August 2015. 
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ersten 20 Jahre und der künftigen forward rate ableitet. Die Grafiken zeigen auf, dass auf-
grund des anfangs sehr niedrigen Zinsniveaus sich die spot rates nur langsam über viele 
Jahre den jeweiligen UFR annähern: 

 

Grafik 5: Zinsstrukturkurven (spot rates) Bundesbank (Svensson) und EIOPA (Stresstest) 

Neben dieser auf Grundlage der IFRS und betriebswirtschaftlicher Überlegungen vorge-
nommenen Ableitung von Renditen haben wir auch andere denkbare methodische Vor-
gehensweisen zur Ableitung des Abzinsungssatzes betrachtet. 

Eine naheliegende Betrachtung ist die Verwendung der Abzinsungssätze für Rückstellun-
gen nach § 253 II HGB. So beträgt der Zinssatz z. B. für Rückstellungen mit einer Lauf-
zeit von 15 Jahren gemäß Deutscher Bundesbank zum 31.12.2014 4,53 %. Dieser Zins-
satz ist ein Durchschnitt über die letzten sieben Jahre und läuft der tatsächlichen Markt-
entwicklung hinterher. Vor diesem Hintergrund gehen aktuell verfügbare Hochrechnun-
gen von Aktuaren im Durchschnitt davon aus, dass dieser Zinssatz zum 31.12.2020 ca. 
2,26 % betragen wird. 

 Zwischenergebnis 4.

Die EVU haben die Kernenergierückstellungen zum 31.12.2014 jeweils mit einem einheit-
lichen Zinssatz bewertet, der im gewichteten Durchschnitt 4,58 % beträgt. 
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Wir haben für die Entsorgungsverpflichtungen a) bis e) unterschiedliche, laufzeitäquiva-
lente Zinssätze bei Variation der nuklearspezifischen Kostensteigerung angesetzt. 

Dazu haben wir in einem ersten Schritt die von der Deutschen Bundesbank zum 
30.12.2014 geschätzte Zinsstrukturkurve verwendet. In einem zweiten Schritt haben wir 
die Zinsstrukturkurve des EIOPA-Stresstest zum 31.12.2014 herangezogen. In einem 
dritten Schritt haben wir die Inflationserwartung in der Kostenschätzung an die Inflati-
onserwartung in der Zinsschätzung angeglichen. Im vierten Schritt haben wir unter Bei-
behaltung der grundsätzlichen Methodik des EIOPA-Zinses und Betrachtung alternativer 
Annahmen zur nuklearspezifischen Kostensteigerung Variationen der absoluten Höhe der 
UFR vorgenommen. 

Wir haben daher im Ergebnis mit den folgenden durchschnittlichen Zinssätzen die Rück-
stellungen neu berechnet: 

 

Tabelle 18: Durchschnittliche Zinssätze 

Aufgrund der niedrigen tatsächlichen Marktzinsen für die ersten 20 Jahre liegt der durch-
schnittliche Zinssatz für die gesamten Entsorgungsverpflichtungen mit 1,91 % bis 2,83 % 
unterhalb der zukünftigen UFR. Bei der angenommenen Inflationsrate von 1,6 % (ab 
2034 steigend auf 2,0 %) ergibt sich in allen Varianten auch für den angegebenen Durch-
schnittszins ein positiver Realzins. 

  

Ø Zinssatz

Zinsszenario EVU 5,25% flat EIOPA EIOPA EIOPA EIOPA EIOPA EIOPA

UFR hoch UFR hoch UFR mittel UFR mittel UFR niedrig UFR niedrig

Inflation (langfristig) 1,60% 1,60% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

nuklearspez.  Kostensteigerung 1,97% 0 - 1,97% 0 - 1,97% 1,97% 0 - 1,97% 1,97% 0 - 1,97% 1,97%

a) Stilllegung und Rückbau 4,58% 5,25% 1,03% 1,08% 1,02% 1,06% 1,00% 1,04%

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle 4,58% 5,25% 3,16% 3,34% 2,64% 2,76% 2,14% 2,20%

c) Zwischenlagerung 4,58% 5,25% 2,88% 3,05% 2,45% 2,56% 2,02% 2,09%

d) Endlager Schacht Konrad 4,58% 5,25% 2,14% 2,35% 1,87% 2,02% 1,63% 1,73%

e) HAW-Endlager 4,58% 5,25% 3,07% 3,31% 2,59% 2,75% 2,11% 2,21%

Durchschnitt 4,58% 5,25% 2,59% 2,83% 2,26% 2,44% 1,91% 2,03%
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Tabelle 19: Übersicht über die den Szenarien zugrunde liegenden Realzinssätze 

Daneben haben wir Zinssätze nach § 253 II HGB in Höhe von 4,53 % und 2,26 % be-
trachtet, vgl. Abschnitt E.V.3. 

V. Barwert der Entsorgungsverpflichtungen zum 31.12.2014 

Auf der Grundlage der aggregierten Kostenschätzung der EVU und der oben erläuterten 
Zinssätze haben wir die Barwerte der Entsorgungsverpflichtungen für die einzelnen Ent-
sorgungsschritte a) bis e) berechnet. Die jeweiligen Berechnungen sind in den Anlagen 2 
bis 8 wiedergegeben.  

 Bewertung mit Parametern der EVU 1.

In einem ersten Schritt haben wir die Originaldaten der EVU in unser Bewertungsmodell 
übernommen. Diese beruhen auf erwarteten Entsorgungskosten (Preisniveau 2014) von 
47.451 Mio. EUR. Der mit 1,6 % p. a. inflationierte und mit 1,97 % eskalierte Betrag 
ergibt abgezinst mit 4,58 % einen Barwert von 38.288 Mio. EUR. Dieser Barwert stimmt 
mit der Summe der bei den EVU zum 31.12.2014 bilanzierten Rückstellungen überein. 
Unsere Berechnungen auf Basis der unmodifizierten Kostenschätzungen der EVU und 
der Zinssätze der EVU bestätigen damit die grundsätzliche rechnerische Richtigkeit der 
Rückstellungsberechnung der EVU. 

In einem zweiten Schritt haben wir die von uns vereinheitlichte Schätzung der erwarteten 
Entsorgungskosten bewertet. Ausgangsgröße sind die vereinheitlicht abgeleiteten Entsor-
gungskosten (Preisniveau 2014) von 47.527 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der Infla-
tionserwartung von 1,6 % sowie der nuklearspezifischen Kosteneskalation von 1,97 % 
p. a. resultiert ein Betrag von 169.808 Mio. EUR. Abgezinst mit 4,58 % führt dies zu ei-
nem Barwert von 38.482 Mio. EUR. 

Realzins

EVU 5,25% flat

10 Jahre 20 Jahre UFR hoch UFR mittel UFR niedrig UFR mittel

Ø nuklearspez. Kostensteigerung 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

Ø Zinssatz 2,44%

Zinssatz 4,58% 5,25% 0,72% 1,27% 5,60% 4,20% 3,00% 2,44%

Inflationserwartung -1,60% -1,60% -1,60% -1,60% -2,00% -2,00% -2,00% -1,71%

Realzins 2,98% 3,65% -0,88% -0,33% 3,60% 2,20% 1,00% 0,73%

Spot Rates

Einheitlicher Zinssatz

Forward Rate ab dem Jahr 60

Laufzeitspezifische Zinssätze
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Tabelle 20: Entsorgungskosten und Barwert, Parameter EVU 

 Bewertung mit Marktzinsen 2.

Ausgehend von derselben Kostenschätzung von 47.527 Mio. EUR haben wir den Barwert 
der Entsorgungsverpflichtungen mit den in Abschnitt E.III. erläuterten marktorientiert 
abgeleiteten Zinsen berechnet. Da wir dabei keinen einheitlichen Zinssatz für alle Jahre, 
sondern laufzeitspezifische Zinssätze verwenden, haben wir zusätzlich auch bei der Kos-
tensteigerung eine laufzeitspezifische Betrachtung vorgenommen. 

Hinsichtlich der Inflationserwartung haben wir parallel zu der Inflationserwartung im 
Zinssatz einen Anstieg der allgemeinen Inflation in der Kostenschätzung von 1,6 % auf 
2,0 % in sechzig Jahren angenommen. Hinsichtlich der weiteren nuklearspezifischen rea-
len Kostensteigerung haben wir zwei alternative Berechnungen durchgeführt. Neben der 
einheitlichen Eskalationsrate von 1,97 %, die die EVU im Durchschnitt verwenden, ha-
ben wir wie in Abschnitt E.III.3 erläutert spezifische Kostensteigerungen zwischen 0 % 
und 1,97 % - im Durchschnitt rd. 1 % - angenommen. Diese weniger pauschale Berech-
nung haben wir jeweils in einer zweiten Zeile dargestellt und optisch hervorgehoben:  

Entsorgungsverpflichtungen Barwert davon davon

EVU-Berechnung Preisbasis inflationiert eskaliert EVU Preisbasis nuklearspez.

vereinheitlicht und aggregiert 2014 mit 1,60% mit 1,97% 4,58% 2014 Kosten-

Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR + Inflation steigerung

a) Stilllegung und Rückbau 19.719  23.701  30.214  17.784  14.504  3.279  

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle 9.915  18.927  52.840  7.370  4.721  2.649  

c) Zwischenlagerung 5.823  10.705  26.770  4.305  2.589  1.716  

d) Endlager Schacht Konrad 3.750  5.338  9.016  3.137  2.303  834  

e) HAW-Endlager 8.321  17.040  50.966  5.886  3.353  2.533  

Summe 47.527  75.711  169.808  38.482  27.471  11.011  

Entsorgungskosten
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Tabelle 21: Werte der Entsorgungsverpflichtungen bei Variation des Zinssatzes nach der EIOPA-
Methode und Variation der Annahmen zur nuklearspezifischen Kostensteigerung 

Wir weisen darauf hin, dass diese Werte nicht den vollständigen Rückbau „bis zur grünen 

Wiese“ und nicht die Kosten aufgrund des weiteren Abbrands von Brennelementen ent-
halten. Wir schätzen die nicht eskalierten und nicht diskontierten zusätzlichen Kosten für 
einen vollständigen Rückbau grob auf ca. 400 Mio. EUR. Die EVU schätzen die Kosten 
für den zusätzlichen Abbrand grob auf über 900 Mio. EUR. 

Die betrachteten Variationen führen zur einer Bandbreite für den Wert der Entsorgungs-
verpflichtung von rd. 51 Mrd. EUR bis rd. 77 Mrd. EUR. Diese Werte liegen deutlich 
über den bilanzierten Rückstellungsbeträgen und auch über den erwarteten Entsorgungs-
kosten auf Preisbasis 2014. Treiber für diese höhere Bewertung sind die niedrigen Markt-
zinsen in Kombination mit erwarteten nuklearspezifischen realen Kostensteigerungen, die 
zum Teil über der Inflationserwartung liegen. Wir haben daher hinterfragt, welche Rück-
schlüsse sich für diese höheren Bewertungen ergeben, wenn man die Rückstellungen mit 
Parametern bewertet, wie sie z. B. nach HGB oder nach ausländischen Gepflogenheiten 
anzuwenden wären. 

Entsorgungsverpflichtungen
einheitlich

neuberechnet Preisbasis Inflationiert

2014 mit 1,6 - 2% UFR 3,0% UFR 4,2% UFR 5,6%

Mio. EUR Mio. EUR % Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR

1,97% 30.229   26.511   26.462   26.402   

1,97  0% 27.052   23.999   23.966   23.924   

1,97% 57.864   18.184   14.302   11.393   

1,00% 33.577   12.372   10.262   8.639   

1,97% 28.653   10.685   8.824   7.326   

1,00% 17.701   7.442   6.377   5.498   

1,97% 9.147   5.720   5.328   4.932   

1,97  0% 6.271   4.328   4.119   3.905   

1,97% 56.377   16.287   12.581   9.875   

1,97  0% 36.287   12.795   10.517   8.744   

1,97% 182.269   77.387   67.498   59.926   

1,97 - 0% 120.888   60.936   55.241   50.711   

Behälter, Transporte, 

Betriebsbfälle

Zwischenlagerung

Eskaliert

mit 1,97% bzw. 0% - 1,97%

Endlager Schacht Konrad

23.706  

20.199  

11.231  

5.394  

HAW-Endlager

Entsorgungskosten

47.527  78.862  Summe

a)

b)

c)

d)

e)

Stilllegung und Rückbau 19.719  

9.915  

5.823  

3.750  

8.321  18.331  

Barwerte zum 31.12.2014

Langfristiger Zinssatz (UFR):
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 Vergleich Bewertung mit Parametern nach HGB 3.

Verwendet man die oben genannten HGB-Zinssätze zum 31.12.2014 (4,53 %) bzw. 
prognostiziert zum 31.12.2020 (2,26 %) ergeben sich bei gleichzeitiger Variation der An-
nahmen zur nuklearspezifischen Kosteneskalation folgende Bewertungen: 

 

Tabelle 22: Werte der Entsorgungsverpflichtungen unter Verwendung von HGB-Zinssätzen bei Variati-
on der Annahmen zur nuklearspezifischen Kostensteigerung 

Im Ergebnis resultiert aus dieser alternativen Betrachtung eine Bewertungsbandbreite von 
rd. 32,4 Mrd. EUR bis 68,9 Mrd. EUR. Insbesondere zeigt sich, dass die Rückstellungs-
werte nach HGB ceteris paribus die nächsten Jahre deutlich ansteigen und sich den mit 
Marktzinsen bewerteten Rückstellungswerten annähern werden. Die Verwendung der 
zum 31.12.2020 prognostizierten HGB-Zinssätze führt zu vergleichbaren Bewertungser-
gebnissen für die Höhe der Entsorgungsverpflichtung wie die Anwendung der Zinsstruk-
turkurve und Annahme einer UFR von 4,2 %. 

 Internationaler Vergleich 4.

Das in den letzten Jahren gesunkene Zinsniveau mit den daraus resultierenden Konse-
quenzen steigender Verpflichtungsbarwerte ist kein allein deutsches Phänomen. Wir ha-
ben daher ergänzend zu unserer marktzinsorientierten Bewertung betrachtet, wie in ande-
ren europäischen Ländern darauf reagiert wurde. 

a) Frankreich 

In Frankreich werden alle Kernkraftwerke von EDF betrieben. EDF ist gesetzlich ver-
pflichtet, die künftigen Entsorgungskosten in einem zweckgebundenen Fonds anzuspa-
ren. EDF aktiviert diesen Fonds und passiviert korrespondierend Entsorgungsrückstel-

Entsorgungsverpflichtungen

Zinsszenario EVU HGB 2014 HGB 2014 HGB 2020 HGB 2020

Ø Zinssatz 4,58% 4,53% 4,53% 2,26% 2,26%

Ø nuklearspez. Kostensteigerung 1,97% 1,97% 0 - 1,97% 1,97% 0 - 1,97%

Barwerte zum 31.12.2014 Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR

a) Stilllegung und Rückbau 17.784  17.875  16.139  22.924  20.510  

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle 7.370  7.471  5.834  16.662  11.246  

c) Zwischenlagerung 4.305  4.368  3.332  9.526  6.583  

d) Endlager Schacht Konrad 3.137  3.164  2.689  4.991  4.029  

e) HAW-Endlager 5.886  5.982  4.418  14.833  9.598  

Summe 38.482  38.860  32.412  68.936  51.965  
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lungen. Vor diesem Hintergrund verwendet EDF zur Abzinsung der Entsorgungskosten 
den durchschnittlichen Zinssatz langfristiger Staatsanleihen über die letzten zehn Jahre 
zuzüglich einer Kreditrisikoprämie. Daneben hat der französische Staat verordnet, dass 
der verwendete Zinssatz nicht über der Anlagerendite des Fonds und auch nicht über der 
durchschnittlichen 30-jährigen Rendite der letzten vier Jahre plus ein Prozent liegen darf. 

Zum 31.12.2014 hat EDF unter Beibehaltung der Vorgehensweise der Vorjahre einen 
Zinssatz von 4,6 % verwendet. Dieser Zinssatz verstößt gegen die verordneten Auflagen. 
Für diesen Verstoß hat EDF von den französischen Ministerien für Finanzen, für Wirt-
schaft und für Umwelt eine Ausnahmegenehmigung erhalten. 

Die Bewertung der Kernenergierückstellungen seitens EDF ist daher weder inhaltlich 
(Orientierung an einem Fondsmodell) noch formell (faktische staatliche Regulierung des 
Zinssatzes) mit der Situation in Deutschland vergleichbar. 

b) Schweiz 

In der Schweiz werden Kernkraftwerke von mehreren privaten Gesellschaften betrieben, 
die einer staatlichen Regulierung unterliegen. Teil dieser Regulierung ist die Verpflichtung, 
künftige Rückbaukosten und künftige Endlagerkosten in zwei Fonds anzusparen. Die Be-
treiberunternehmen aktivieren ihre Anteile an diesen Fonds und passivieren korrespon-
dierend Entsorgungsrückstellungen. 

Die Berechnungsgrundlagen für die schweizerischen Entsorgungs- und Stilllegungsfonds 
sind durch staatliche Verordnung festgelegt. Diesen Berechnungsmodalitäten folgen die 
Unternehmen grundsätzlich auch in ihren Rückstellungsbewertungen. 

Mit Wirkung zum 01.01.2015 hat der Bundesrat beschlossen, die Renditeerwartung der 
Fonds von 5,0 % auf 3,5 % abzusenken. Parallel wurde auch die erwartete Teuerungsrate 
von 3,0 % auf 1,5 % abgesenkt. Der Bundesrat war der Meinung, dass die allgemeine 
Teuerungsrate von 1,5 % jedoch nicht ausreicht, die künftige Kostensteigerung der Ent-
sorgungskosten abzudecken. Aus diesem Grund berechnen die Fonds einen pauschalen 
Zuschlag von 30 % auf die Stilllegungs- und Entsorgungskosten. Der Zuschlag von 30 % 
soll einer erwarteten zusätzlichen nuklearspezifischen Kostensteigerung von 1,5 % über 
18 Jahre entsprechen. Die Kraftwerksbetreiber haben dem widersprochen und gehen 
rechtlich gegen diesen Zuschlag vor. Da es sich um einen pauschalen staatlichen Zuschlag 
handelt, haben die Kraftwerksbetreiber diesen Zuschlag in ihrer Rückstellungsbilanzie-
rung nicht so übernommen, sondern lediglich konkrete Kostensteigerungen bereits in ih-
rer Kostenschätzung berücksichtigt. 
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c) Schweden 

In Schweden werden Kernkraftwerke von mehreren privaten Gesellschaften betrieben, 
die zur Absicherung ihrer Entsorgungsverpflichtungen einen festgelegten Betrag je pro-
duzierter kWh Strom in einen Fonds anlegen müssen. Die Betreiberunternehmen aktivie-
ren ihre Anteile an diesen Fonds und passivieren daneben Entsorgungsrückstellungen. 

Die Festlegung der in den Fonds zu zahlenden Beträge erfolgt durch die Swedish Radiati-
on Safety Authority (SSM), die sich dabei auf Berechnungsgrundlagen der Svensk Kärn-
bränslehantering AB (SKB) stützt. In der aktuellsten Berechnung aus Oktober 2014 ver-
wendet die SSM die Zinsstrukturkurve der EIOPA mit einer langfristigen UFR von 4,2 %, 
einer Inflationserwartung von 2,0 % und einem langfristigen Realzins von 2,2 %. Zur Be-
rücksichtigung der Zusammensetzung des schwedischen Fonds wird die sich nach 
EIOPA ergebende Rendite um 0,25 % erhöht. Aus den Dokumenten zur letzten Entsor-
gungsgebührenerhöhung ergibt sich, dass in Schweden intensiv diskutiert wurde, wie hoch 
die zusätzliche nuklearspezifische reale Kostensteigerung anzusetzen ist. Die SKB erhöhte 
den Barwert der Kosten um einen Zuschlag von rund 21 % für unvorhergesehene Fakto-
ren und Risiken sowie um einen weiteren Sicherheitszuschlag, der rund 13 % ausmacht.  

Unabhängig von diesen regulatorischen Kalkulationen legen die schwedischen Kernkraft-
werksbetreiber ihren Kernenergierückstellungsberechnungen zum 31.12.2014 Zinssätze 
von 3 % bis 4 % zu Grunde. 

d) Großbritannien 

Aufgrund der längeren Historie staatlicher nuklearer Einrichtungen mit zum Teil militäri-
scher Nutzung ist die Entsorgungssituation in Großbritannien deutlich komplexer. Für 
die Entsorgung der von EDF betriebenen ehemaligen Kernkraftwerke der British Energy 
existiert mit dem Nuclear Liabilities Fund ein staatlicher Fonds, dessen Rückstellungsbe-
wertung sich jedoch nicht nach den Entsorgungskosten, sondern nach dem Wert des 
Fondsvermögens richtet. 

Die staatliche Nuclear Decommissioning Authority ist für die Entsorgung der deutlich 
größeren Anzahl insbesondere älterer nuklearer Standorte verantwortlich. Sie richtet sich 
in ihrer Rückstellungsbewertung nach den staatlichen Vorgaben des HM Treasury, dem 
britischen Finanz- und Wirtschaftsministerium. Die aktuellen Vorgaben (Stand 
01.12.0214) schreiben einen Realzins von – 1,50 % für die Abzinsung der Kosten der 
nächsten fünf Jahre, von – 1,05 % für die Jahre 6 bis 10 und 2,20 % für spätere Jahre vor. 
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e) Zwischenergebnis 

Ein Vergleich mit der Rückstellungsbewertung in anderen Ländern ist schwierig, weil die 
jeweiligen Entsorgungs- und Finanzierungskonzepte individuell unterschiedlich sind. Hin-
sichtlich der Bewertungsparameter fällt auf, dass in Frankreich und in Großbritannien die 
jeweiligen Ministerien unmittelbar auf die zu verwendenden Zinsen Einfluss genommen 
haben bzw. diese vorschreiben. 

In der Schweiz und in Schweden sind die Bewertungen der Entsorgungsverpflichtungen 
seitens der Fonds und seitens der EVU voneinander abgekoppelt. Es fällt auf, dass in bei-
den Ländern zu Absicherung einer ausreichenden Fondsdotierung pauschale Zuschläge 
auf die Rückstellungswerte vorgenommen wurden. 

Die Bewertungspraxis der deutschen EVU unterscheidet sich insoweit von allen vier be-
trachteten Ländern, als dass nur die deutschen EVU explizit die erwartete Kostensteige-
rungsrate um einen Zuschlag über die Inflationserwartung erhöhen. Dies führt im Ergeb-
nis zu ähnlichen Zuschlägen auf die Entsorgungskostenschätzung wie in Schweden und in 
der Schweiz. Überträgt man die Bewertungsparameter der vier betrachteten Länder (für 
Schweden unter Berücksichtigung der dort angegebenen Parameter in EUR) auf die deut-
schen Entsorgungskosten ergeben sich folgende Barwerte der Entsorgungsverpflichtun-
gen: 

 

Tabelle 23: Internationaler Vergleich der Rückstellungsparameter und Darstellung der sich danach erge-
benden Werte der Entsorgungsverpflichtungen in Deutschland 

Internationaler Vergleich

Rückstellungsparameter Frankreich Großbritannien Deut

EDF

2014 bis 2014 ab 2015

1 - 5 6 - 10 ab 11

Zinssatz p.a. 4,6%  5,0%  3,5%  0,7%  1,15%  4,4%  

Inflation p.a. -1,7%  -3,0%  -1,5%  -2,2%  -2,20%  -2,2%  

Realzins p.a. 2,9%  2,0%  2,0%  -1,5%  -1,05%  2,2%  

Risiko weiterer p.a. / -

Kostensteigerungen pauschal -

Barwert (auf D übertragen) 27,8 33,6

Schweiz Schweden

NDA

Zuschlag 30% steigerung, Hinweis auf Risiken

Fonds und EVU

laufzeitspezifisch

keine Angaben zu Kosten-

ca. 35%

ab 2015

SSM

laufzeitspezifisch

4,45%  

UFR

-2,00%  

2,45%  

41,4 59,7

Zuschlag von 
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VI. Sensitivitätsanalyse 

Die in der Schweiz und in Schweden vorgenommenen Zuschläge wie auch die in Ab-
schnitt E.V.2 dargestellten Bewertungsergebnisse verdeutlichen die hohe Relevanz der 
Annahmen hinsichtlich der über die allgemeine Inflation hinausgehenden, nuklearspezifi-
schen realen Kostensteigerung. Wir haben uns daher die Frage gestellt, ob in unseren Be-
rechnungen Zins- und Kostensteigerungsannahmen zueinander in einem Missverhältnis 
stehen. 

Dies ist unseres Erachtens differenziert zu beantworten. Betrachtet man alleine den von 
uns verwendeten Realzins, können wir darin kein Missverhältnis sehen. Je nach betrachte-
tem Szenario nähert sich der Realzins langfristig 1,0 % (3,0 % UFR abzüglich 2 % lang-
fristige Inflationserwartung), 2,2 % (4,2 % UFR) bzw. 3,6 % (5,6 % UFR) an. Ein langfris-
tiger Realzins in dieser Bandbreite ist aus unserer Sicht sehr gut begründbar und plausibel. 

Demgegenüber ist die Annahme einer langfristigen nuklearspezifischen Kostensteige-
rungsrate kritisch zu hinterfragen. Einerseits beruht diese Kostensteigerungsrate auf rela-
tiv wenigen empirischen Daten, hat aber andererseits eine sehr große Hebelwirkung auf 
den Barwert der Entsorgungsverpflichtungen. Wie sehr eine andere Einschätzung der 
nuklearspezifischen Kostensteigerungsrate die Rückstellungen beeinflusst, zeigt folgende 
Grafik, die die Höhe der sich rechnerisch ergebenden Kernenergierückstellung in Abhän-
gigkeit von dem verwendeten Realzins und der angenommenen realen Kostensteigerung 
darstellt: 
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Grafik 6: Rückstellungen in Abhängigkeit von Realzins und nuklearspezifischer realer Kostensteigerung 

Diese Grafik zeigt im Nullpunkt die Entsorgungskosten zum Preisniveau des Jahres 2014 
in Höhe von 47,5 Mrd. EUR. Liegt der Realzins oberhalb der realen Kostensteigerungsra-
te, so ergibt sich ein Rückstellungswert, der unter 47,5 Mrd. EUR liegt. Dies war in der 
Vergangenheit überwiegend der Fall. Die Berechnungen der EVU sowie die Berech-
nungsmethoden in Frankreich, Großbritannien und in der Schweiz beruhen auf diesen 
Annahmen. In den letzten Jahren sind die Realzinsen jedoch deutlich gesunken. Sie liegen 
derzeit bei langfristiger Betrachtung so niedrig, dass sie sich unterhalb der erwarteten rea-
len Kostensteigerung der nuklearen Entsorgungsprojekte bewegen. Aus unserer Sicht gibt 
es keine Anhaltspunkte dafür, dass sich das gesunkene Zinsniveau auf die reale Kosten-
steigerung der Entsorgung auswirken könnte. Aus der Konstellation niedriger Realzinsen 
und nicht gesunkener realer Kostensteigerung ergeben sich Rückstellungen, die oberhalb 
der Entsorgungskosten zum Preisniveau von 2014 liegen. Dies ist der Fall, wenn man mit 
den Parametern der EIOPA bzw. nach der schwedischen Vorgehensweise rechnet. 
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Während sich die von EIOPA bzw. der SSM verwendeten Realzinsen aus den aktuellen 
tatsächlichen Kapitalmarktdaten ableiten, sind aus unserer Sicht die Annahmen hinsicht-
lich der Kostensteigerung weniger unterlegbar. Dabei wäre grundsätzlich zu berücksichti-
gen, dass sich die nuklearspezifische Kostensteigerung sehr unterschiedlich auf die einzel-
nen Entsorgungsschritte a) bis e) auswirkt. So ist die Auswirkung der nuklearspezifischen 
Kostensteigerung auf den Barwert der zeitlich am nächsten liegenden Rückbau- und Still-
legungskosten relativ gering. Für diese Entsorgungsstufe ist die von den EVU verwendete 
Kostensteigerungsrate von 1,97 % aber recht gut durch historische Daten belegt, während 
die Nutzung möglicher Einsparpotentiale bislang nicht empirisch nachgewiesen werden 
konnte. 

Demgegenüber ist die Auswirkung der nuklearspezifischen Kostensteigerung auf den 
Barwert der HAW-Endlagerkosten und der endlagerabhängigen Zwischenlagerungs- und 
Behälterkosten sehr hoch. Für diese Kosten ist jedoch nur eine schmale empirische Basis 
zur Belegung der nuklearspezifischen Kostensteigerungsrate vorhanden, während mögli-
che Einsparpotentiale teilweise sehr konkret sind. Die in der Zukunft tatsächlich einmal 
eintretenden Kostensteigerungen für das HAW-Endlager dürften nach den bisherigen Er-
fahrungen zudem nicht nur auf technische und betriebswirtschaftliche, sondern wesent-
lich auch auf kaum kalkulierbare politische und genehmigungsrechtliche Einflussfaktoren 
zurückzuführen sein. Dies deutet darauf hin, dass für endlagerbezogene Kosten eine ge-
ringere Kostensteigerungsrate angemessen sein könnte. Diesem Befund widerspricht al-
lerdings der internationale Kostenvergleich, der darauf hindeutet, dass die Kostenschät-
zung für das HAW-Endlager in Deutschland eher am unteren Rand einer Schätzbandbrei-
te liegt.  

Es ist festzuhalten, dass die EVU in Ihrer Bewertung der Entsorgungsverpflichtungen für 
Rückstellungszwecke eine Vorsorge für nuklearspezifische Kostensteigerungen getroffen 
haben. Da deren Abschätzung der Höhe nach aus den genannten Gründen besonderer 
Unsicherheit unterliegt und zugleich einen bedeutenden Werttreiber darstellt, haben wir 
die Relevanz und Größenordnung dieser Fragestellung bei Variation des Zinssatzes nach 
der EIOPA-Methode nachfolgend dargestellt. Wir variieren dazu die nuklearspezifischen 
realen Kostensteigerungen in einer Bandbreite von 0,00 % und 1,97 %. 
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Tabelle 24: Werte der Entsorgungsverpflichtungen bei Variation des Zinssatzes nach der EIOPA-
Methode und Variation der Annahmen zur nuklearspezifischen Kostensteigerung 

Grafisch lässt sich der Barwert der Entsorgungsverpflichtungen in Abhängigkeit von dem 
verwendeten Realzins und der angenommenen erwarteten nuklearspezifischen realen 
Kostensteigerung wie folgt darstellen: 

 

Grafik 7: Diskontierte Entsorgungsverpflichtungen in Abhängigkeit vom zugrundeliegenden Realzins 

 

Entsorgungsverpflichtungen

Zinsszenario EVU EIOPA EIOPA EIOPA 5,25% flat HGB HGB

Zinssatz (langfristig) 4,58% UFR hoch UFR mittel UFR niedrig 5,25% 4,53% 2,26%

Inflation (langfristig) 1,60% 2,00% 2,00% 2,00% 1,60% 1,60% 1,60%

Barwerte zum 31.12.2014 Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR

Ø nuklearspez. Kostensteigerung 0,00 % 40.970 43.427 46.433 25.134 27.662 40.899

Ø nuklearspez. Kostensteigerung 0,50 % 44.663 47.908 51.947 26.921 29.852 45.834

Ø nuklearspez. Kostensteigerung 1,00 % 48.994 53.301 58.751 28.976 32.412 51.965

Ø nuklearspez. Kostensteigerung 1,50 % 54.129 59.871 67.258 31.367 35.441 59.683

Ø nuklearspez. Kostensteigerung 1,97 % 38.482 59.926 67.498 77.387 34.017 38.860 68.936
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F. EIGNUNG DER VERMÖGENSWERTE FÜR DIE FINANZIERUNG DER KÜNFTIGEN 
KOSTEN 

Die Finanzierung künftiger Entsorgungskosten kann unterschiedlich geregelt werden. Un-
ternehmen können in einen separaten Fonds einzahlen, der für die Kosten aufkommen 
soll (so z. B. in Schweden). Oder sie können durch Zweckbindung einen internen Fonds 
bilden, der die Finanzierung sichert (so z. B. in Frankreich). Liegt, wie in Deutschland, 
keine externe oder interne Fondsbildung vor, so steht zur Bedienung der künftigen Ent-
sorgungskosten ohne konkrete Zuordnung oder Zweckbindung grundsätzlich der künfti-
ge Nettoeinzahlungsstrom aus dem gesamten Vermögen (ggf. nach Bedienung anderer 
Schulden) der EVU zur Verfügung. 

Wir haben das gesamte, zur Finanzierung der Entsorgungsverpflichtungen grundsätzlich 
zur Verfügung stehende Vermögen der EVU betrachtet. Dieses haben wir in Abstim-
mung mit unserem Auftraggeber wie folgt abgegrenzt: Bei E.ON, RWE und EnBW be-
steht das betrachtete Vermögen aus dem gesamten Vermögen dieser Konzerne in der 
heutigen Struktur. Bei Vattenfall D besteht dieses Vermögen aus dem Vermögen der Vat-
tenfall GmbH, Berlin, und deren Konzerntöchtern. Nicht betrachtet haben wir das ge-
samte Vermögen der Vattenfall AB, Schweden. Bei SWM besteht dieses Vermögen aus 
dem Bruchteilseigentum an dem Kernkraftwerk Isar 2 mit den damit korrespondierenden 
Vermögenswerten und Schulden. Nicht betrachtet haben wir das gesamte Vermögen der 
SWM.  

Auftragsgemäß haben wir hinterfragt, inwieweit die aggregierten Vermögenswerte der 
EVU dazu geeignet sind, die Finanzierung der künftigen Kosten zu gewährleisten. Uns 
standen dazu außer Jahresabschlussinformationen keine unternehmensinternen Informa-
tionen, insbesondere keine internen Planungen der EVU, zur Verfügung. 

Ausgangspunkt einer solchen Betrachtung ist eine aggregierte Bilanz der EVU. Eine sol-
che Bilanz zeigt auf, welche Vermögenswerte vorhanden sind und welche anderen Schul-
den daraus zu bedienen sind. Allerdings vermag eine Bilanz nicht die Frage zu beantwor-
ten, wann welche Einnahmen aus den Vermögenswerten generiert werden und ob diese 
für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet werden können. 

Wir haben daher in einem zweiten Schritt hinterfragt, mit welchen aktuellen Marktwerten 
die Vermögenswerte der EVU bewertet werden können. Diese Marktwerte haben wir aus 
beobachtbaren Marktkapitalisierungen abgeleitet. Anhand von Analystenberichten lassen 
sich die beobachtbaren Marktkapitalisierungen auf einzelne Werte von Geschäftsaktivitä-
ten herunterbrechen. 
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Auch die so abgeleiteten und geschätzten Marktwerte stehen nicht unmittelbar als Fi-
nanzmittel zur Verfügung. Daher haben wir in einem dritten Schritt anhand von Analys-
tenberichten und eigenen Barwertkalkülen mit den Marktwerten korrespondierende, d. h. 
barwertidentische künftige Nettoeinnahmen der Geschäftsaktivitäten geschätzt.  

I. Aggregierte Bilanz der EVU zum 31.12.2014 

Einen ersten Anhaltspunkt für die Abschätzung der zu erwartenden Nettoeinnahmen 
vermittelt eine aggregierte Bilanz der EVU.  

Grundlage für die Erstellung dieser aggregierten Bilanz sind für E.ON, RWE und EnBW 
die veröffentlichten IFRS-Konzernbilanzen zum 31.12.2014. Vattenfall D veröffentlicht 
als 100 %-Tochter der schwedischen Vattenfall AB keinen eigenständigen IFRS-
Konzernabschluss. Uns wurde von der Gesellschaft für diesen Zweck jedoch eine – nicht 
öffentliche und nicht geprüfte – IFRS-Teilkonzernbilanz der Vattenfall D zur Verfügung 
gestellt. Für die SWM wurde das Bruchteilseigentum an dem KKW Isar 2 mit den korres-
pondierenden Vermögenswerten und Schulden zum 31.12.2014 nach HGB berücksich-
tigt.  

Die solchermaßen aggregierte Bilanz der EVU zum 31.12.2014 stellt sich wie folgt dar: 
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Tabelle 25: Aggregierte Konzernbilanz der EVU zum 31.12.2014 

Die EVU verfügen zum 31.12.2014 über ein bilanzielles Aktivvermögen in Höhe von 
rd. 274,3 Mrd. EUR. Hiervon entfallen rd. 98,3 Mrd. EUR auf das Sachanlagevermögen. 
Die langfristigen immateriellen Vermögenswerte in Höhe von rd. 31,4 Mrd. EUR beste-
hen zum weit überwiegenden Teil aus Geschäfts- und Firmenwerten (Goodwill). Die Fi-

Aggregierte Bilanzwerte von E.ON, RWE, EnBW, 

Vattenfall D und SWM zum 31.12.2014 Mio. EUR

Langfristige Vermögenswerte

Langfristige immaterielle Vermögenswerte 31.413
Sachanlagen 98.271
Finanzanlagen 27.375
Derivate 5.152
Langfristige Forderungen und sonstige langfristige Vermögenswerte 6.173
Aktive latente Steuern 10.965
Summe langfristige Vermögenswerte 179.350

Kurzfristige Vermögenswerte

Vorräte 7.456
Derivate 18.349
Kurzfristige Forderungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte 36.751
Liquide Mittel 20.711
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte 11.659
Summe kurzfristige Vermögenswerte 94.925

Summe Aktiva 274.275

Eigenkapital

Eigenkapital der Aktionäre und Gesellschafter 42.973

Anteile der Hybridkapitalgeber 2.705

Anteile der Minderheitsgesellschafter 5.715

Summe bilanzielles Eigenkapital

Langfristige Schulden

Langfristige Finanzverbindlichkeiten 38.269
Langfristige Kernenergierückstellungen 39.071
Langfristige Pensionsrückstellungen 22.684
Sonstige langfristige Rückstellungen 20.005
Derivate 5.127
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 10.528
Passive latente Steuern 8.110
Summe langfristige Schulden 143.795

Kurzfristige Schulden

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 8.664
Kurzfristige Kernenergierückstellungen 1.714
Kurzfristige Pensionsrückstellungen 138
Sonstige kurzfristige Rückstellungen 9.604
Derivate 17.981
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 36.000
Mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten verb. Schulden 4.987
Summe kurzfristige Schulden 79.087

Summe Passiva 274.275

* Vattenfall D geht mit seinem nicht öffentlichen und nicht geprüften 

IFRS-Teilkonzernabschluss ein. Für die SWM wurde das Bruchteilseigentum an dem KKW Isar 2 

mit den korrespondierenden Vermögenswerten und Schulden zum 31.12.2014 nach HGB berücksichtigt.
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nanzanlagen der EVU in Höhe von rd. 27,4 Mrd. EUR bestehen im Wesentlichen aus at-
Equity bilanzierten Beteiligungen, langfristigen Wertpapieren und sonstigen Beteiligungen. 

Dem Aktivvermögen stehen kurz- und langfristige Schulden in Höhe von rd. 222,9 Mrd. 
EUR, Anteile von Minderheitsgesellschaftern in Höhe von rd. 5,7 Mrd. EUR und Anteile 
von Hybridkapitalgebern in Höhe von rd. 2,7 Mrd. EUR gegenüber. Das bilanzielle Ei-
genkapital der Aktionäre und Gesellschafter beläuft sich zum 31.12.2014 somit auf aggre-
giert rd. 43,0 Mrd. EUR.  

Auf Basis der vorstehenden aggregierten Konzernbilanz haben wir das bilanzielle Rein-
vermögen abgeleitet, das zur Abdeckung der aggregierten Kernenergierückstellungen 
zum 31.12.2014 zur Verfügung steht: 

 

Tabelle 26: Aggregiertes bilanzielles Reinvermögen der EVU 

Hierfür haben wir zunächst das bilanzielle operative Vermögen der EVU ermittelt. Ne-
ben dem Sachanlagevermögen und den langfristigen immateriellen Vermögenswerten zäh-
len wir zum operativen Vermögen das unmittelbar mit der Durchführung des Geschäfts-
betriebs der EVU in Verbindung stehende Nettoumlaufvermögen. Dieses besteht auf der 
Aktivseite im Wesentlichen aus Vorräten, Forderungen, derivativen Vermögenswerten, 
aktiven latenten Steuern und sonstigen kurz- und langfristigen Vermögenswerten. Das 
passivische Umlaufvermögen umfasst im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen, derivative Verbindlichkeiten, sonstige (nicht verzinsliche) Rückstellun-
gen, passive latente Steuern und sonstige kurz- und langfristige Verbindlichkeiten. Das 

Aggregierte Bilanzwerte von E.ON, RWE, EnBW,

Vattenfall D und SWM zum 31.12.2014 Mio. EUR

Langfristige immaterielle Vermögenswerte 31.413

Sachanlagen 98.271

Nettoumlaufvermögen -12.096

At-Equity bilanzierte Beteiligungen 10.828

Operatives Vermögen (inkl. at-Equity bilanzierter Beteiligungen) 128.416

Übrige Finanzanlagen 3.362

Liquide Mittel 20.711

Sonstiges Finanzvermögen 16.044

Finanzverbindlichkeiten -46.934

Pensionsrückstellungen -22.821

Sonstige verzinsliche Rückstellungen -9.097

Anteile Minderheitsgesellschafter -5.715

Hybridgesellschafter -2.705

Reinvermögen vor Kernenergierückstellungen 81.261

Kernenergierückstellungen -38.288

Eigenkapital der Aktionäre und Gesellschafter 42.973
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Nettoumlaufvermögen beläuft sich auf rd. - 12,1 Mrd. EUR. Aus Gründen der Konsis-
tenz mit der unten folgenden marktwertorientierten Vermögensanalyse beinhaltet die obi-
ge Darstellung des operativen Vermögens auch die at-Equity bilanzierten Beteiligungen in 
Höhe von rd. 10,8 Mrd. EUR. Das bilanzielle operative Vermögen der EVU beträgt zum 
31.12.2014 aggregiert rd. 128,4 Mrd. EUR. 

Von diesem operativen Vermögen sind die Nettofinanzschulden (inkl. liquider Mittel, 
sonstigem Finanzvermögen, übriger Finanzanlagen und Finanzverbindlichkeiten), die 
Pensionsrückstellungen, die übrigen verzinslichen Rückstellungen (exkl. Kernenergierück-
stellungen (Deutschland)) sowie die Minderheitsgesellschafter und Hybridkapitalgeber zu 
bedienen. Das verbleibende bilanzielle Vermögen beträgt aggregiert rd. 81,3 Mrd. EUR. 
Dieses steht zur Abdeckung der Entsorgungsverpflichtungen zur Verfügung. 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass das aggregierte Reinvermögen bei Ansatz bilanzieller 
Werte zum 31.12.2014 in der Summe ausreicht, um den Wert der Entsorgungsverpflich-
tungen abzudecken, auch wenn man diesen Wert mit dem von uns oben berechneten Be-
trägen ansetzt. 

II. Marktwertorientierte Vermögensanalyse 

Bei der Beantwortung der Frage nach der Eignung des Vermögens für die Finanzierung 
der künftigen Entsorgungskosten ist allerdings zu beachten, dass bilanzielle Werte nur 
sehr eingeschränkt dazu geeignet sind, unmittelbar Aussagen über künftige Nettoeinnah-
men abzuleiten. So ist die bilanzielle Betrachtung einerseits unvollständig, indem z. B. stil-
le Reserven nicht in den bilanziellen Vermögenswerten reflektiert sind. Andererseits läuft 
die Bilanz zum 31.12.2014 der Marktentwicklung im Jahr 2015 hinterher. Entwicklungen 
nach dem Bilanzierungsstichtag (geändertes Zinsniveau, gesunkene Strompreiserwartun-
gen, sonstige Markt- und unternehmensspezifische Entwicklungen) sind darin nicht re-
flektiert. Vor allem aber ermöglicht eine rein bilanzielle Betrachtung keine unmittelbaren 
Aussagen über aktuelle Zahlungserwartungen aus den jeweiligen Geschäftsaktivitäten der 
EVU. 

Aus diesen Gründen haben wir in einem nächsten Schritt eine marktwertorientierte Ver-
mögensanalyse durchgeführt. 
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 Grundsätzliche Vorgehensweise 1.

Eine naheliegende Überlegung wäre, das Vermögen der EVU anhand der Marktwerte der 
einzelnen Vermögenswerte abzubilden. Dies würde eine Bewertung jedes einzelnen Ver-
mögenswertes der EVU mit seinem einzelnen, aus dem Gesamtzusammenhang herausge-
lösten Marktwert erfordern. Eine solche Betrachtung wäre jedoch weder sinnvoll noch 
mit angemessenem Aufwand durchführbar. 

Alternativ dazu wäre eine Betrachtung von zusammenhängenden Gruppen von Vermö-
genswerten denkbar, wie sie die EVU beispielsweise in ihren IFRS-Werthaltigkeitstests 
auf der Ebene sogenannter zahlungsmittelgenerierender Einheiten (CGU) durchführen. 
Dabei werden künftige Zahlungserwartungen zusammengehörender Vermögenswerte mit 
ihrem Barwert bewertet. Für eine solche Betrachtung wäre ein Zugang zu den internen 
Unternehmensplanungen der EVU notwendig gewesen, der uns jedoch nicht zur Verfü-
gung stand. Daher war diese Betrachtung nicht möglich. 

Die drei größten EVU sind allerdings börsennotierte Aktiengesellschaften, so dass für die-
se Unternehmen insgesamt eine belastbare Marktbewertung vorliegt. Daher haben wir ei-
ne auf der Marktkapitalisierung dreier EVU beruhende indirekte Marktwertbetrachtung 
der Vermögenswerte vorgenommen. Hierbei sind wir wie folgt vorgegangen: 

(1) Ableitung eines aggregierten Marktwertes des Eigenkapitals der EVU anhand tat-
sächlicher Marktkapitalisierungen. 

(2) Ableitung eines Marktwerts des aggregierten, zur Abdeckung der Entsorgungsver-
pflichtungen zur Verfügung stehenden Reinvermögens durch Addition der bilanzi-
ellen Kernenergierückstellungen (Deutschland) zum aggregierten Marktwert des Ei-
genkapitals. 

(3) Ableitung des aggregierten Marktwertes des operativen Vermögens.  
(4) Segmentierung des operativen Vermögens der EVU. 
(5) Schätzung von Marktwerten der Vermögenssegmente unter Rückgriff auf öffentlich 

verfügbare Informationen (insbesondere Analystenberichte). 

 Marktwert des operativen Vermögens 2.

E.ON, RWE und EnBW sind börsennotiert. Die Anzahl ihrer Aktien multipliziert mit 
dem Aktienkurs ergibt ihre jeweilige Marktkapitalisierung und somit den Marktwert ihres 
Eigenkapitals. Wir haben die Marktkapitalisierungen für E.ON, RWE und EnBW zum 
Stichtag 18.08.2015 (Schlusskurs) ermittelt. Vattenfall D und die SWM sind nicht börsen-
notiert. Wir haben den Marktwert des Eigenkapitals der Vattenfall D auf Basis von Ana-
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logieschlüssen zu E.ON, RWE und EnBW geschätzt. Die bei diesen Unternehmen vor-
handenen Vermögenswerte sind grundsätzlich gut vergleichbar, sodass wir diesen Analo-
gieschluss für unsere Aufgabenstellung für ausreichend belastbar erachten, zumal Vatten-
fall D das im Vergleich kleinste EVU (außer SWM) darstellt. Den Rückstellungen der 
SWM stehen mit Marktwerten bewertbare Vermögenswerte gegenüber. In der Summe 
ergibt sich so für die EVU zum 18.08.2015 ein Marktwert des Eigenkapitals von 
rd. 44,5 Mrd. EUR. Der Marktwert des Eigenkapitals zu diesem Stichtag weicht somit 
nur geringfügig vom Wert des bilanziellen Eigenkapitals der Aktionäre und Gesellschafter 
zum 31.12.2014 in Höhe von rd. 43,0 Mrd. EUR ab. 

Um den zur Abdeckung der Entsorgungsverpflichtungen verfügbaren Marktwert des 
Reinvermögens zu bestimmen, haben wir auf Basis der öffentlich bekannten bilanzierten 
Kernenergierückstellungen zum 31.12.2014 in Höhe von rd. 38,5 Mrd. EUR zum Markt-
wert des Eigenkapitals vom 18.08.2015 hinzuaddiert. Mit dieser Vorgehensweise ist die 
Annahme verbunden, dass in der Börsenbewertung der bilanzierte Wert der Entsor-
gungsverpflichtungen kursmindernd reflektiert ist. Den weiteren Kursrückgang nach dem 
18.08.2015 haben wir nicht berücksichtigt, u. a. weil die öffentliche Berichterstattung 
vermuten lässt, dass darin die Sorge vor höheren Rückstellungen bereits kursmindernd 
eingeflossen ist. Es ergibt sich damit ein aggregiertes Reinvermögen vor Kernenergie-
rückstellungen auf Basis von Marktwerten von rd. 83,0 Mrd. EUR. 

Rechnet man diesem aggregierten Reinvermögenswert die übrigen Nettoschulden (ver-
zinsliche Rückstellungen und Nettofinanzschulden inkl. übriger Finanzanlagen) hinzu, 
ermittelt sich der geschätzte Marktwert des gesamten operativen Vermögens der EVU: 
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Tabelle 27: Geschätzte Marktwerte  

Da wir den Marktwert des Eigenkapitals auf Basis von Marktbewertungen zum 
18.08.2015 abgeleitet haben und wenige Tage vorher E.ON, RWE und EnBW ihre Halb-
jahresberichte per 30.06.2015 veröffentlicht hatten, hielten wir es für geboten, die übrigen 
verzinslichen Rückstellungen und Nettofinanzschulden soweit verfügbar mit ihrem bilan-
ziellen Wert zum 30.06.2015 – als bestmöglichen Schätzwert des gegenwärtigen Markt-
werts dieser Positionen – anzusetzen. Der retrograd ermittelte aggregierte Marktwert des 
operativen Vermögens der EVU beläuft sich zum 18.08.2015 auf rd. 117,6 Mrd. EUR. 

 Segmentierung des Vermögens der EVU 3.

Auftragsgemäß haben wir in einem weiteren Schritt mittels einer „überblicksartigen grup-
penweisen Darstellung der Vermögenswerte“ deren Eignung für die Finanzierung der 

Entsorgungskosten hinterfragt. Es existieren eine ganze Reihe von aktuellen Unterneh-
mensanalysen und Branchenstudien, welche die Marktbewertungen von EVU durch Ad-
dition der Werte einzelner Geschäftsaktivitäten „sum of the parts“ (SOP) ermitteln. Die 
Analysten nehmen dabei die Segmentierung der Vermögenswerte üblicherweise auf Basis 
der Segmentberichterstattung der jeweiligen EVU vor. In Einzelfällen werden sogar er-
heblich detaillierter heruntergebrochene Bewertungen der verschiedenen geschäftlichen 
Aktivitäten vorgenommen. 

Retrograde Ermittlung des Marktwertes des 

aggregierten operativen Vermögens der EVU Mrd. EUR

Marktwert Eigenkapital 44,5

Kernenergierückstellungen* 38,5

Reinvermögen vor Kernenergierückstellungen 83,0

Übrige Finanzanlagen** -3,3 
Liquide Mittel** -25,9 
Sonstiges Finanzvermögen** -16,2 
Finanzverbindlichkeiten** 46,5
Pensionsrückstellungen** 18,3
Sonstige Rückbauverpflichtungen** 6,6
Anteile Minderheitsgesellschafter** 6,0
Hybridgesellschafter** 2,7

Operatives Vermögen (inkl. at-Equity bilanzierter Beteiligungen) 117,6

* Basis 31.12.2014

**Passivseite per 30.06.2015, w enn verfügbar
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Für die Zwecke einer aggregierten Darstellung der Vermögenswerte war abzuwägen zwi-
schen einer inhaltlich möglichst trennscharfen Segmentierung, die insbesondere auch den 
unterschiedlichen Wachstumsprognosen für die jeweiligen Zahlungsströme Rechnung 
trägt, und der Grundbedingung, dass ein Rückschluss auf Werte einzelner EVU nicht 
möglich sein darf. Wir haben uns in der Abwägung für die folgende Segmentierung des 
operativen Vermögens entschieden: 

1. Konventionelle Stromerzeugung aufgeteilt nach  
a) Stromerzeugung aus Kernkraftwerken 
b) Stromerzeugung aus Kohlekraftwerken 
c) Stromerzeugung aus Gas- und Ölkraftwerken 

2. Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 

3. Vertrieb aufgeteilt nach 
a) Vertrieb Deutschland 
b) Vertrieb Ausland 

4. Sonstiges 

Von einer Aufteilung der konventionellen Stromerzeugung bzw. der drei Subkategorien 
nach In- und Ausland haben wir abgesehen, da hierdurch ggf. Rückschlüsse auf einzelne 
Unternehmen möglich wären. Wir weisen darauf hin, dass ein kleiner Teil des Wertbeitra-
ges bzw. der Free Cash Flows in dem Vermögenssegment „Konventionelle Stromerzeu-
gung“ aus der Erzeugung von Wärme resultieren könnte. Eine diesbezügliche Aufteilung 
war uns auf Basis öffentlicher Quellen nicht möglich. Sofern gesondert ausgewiesen, wur-
de das Fernwärmegeschäft dem Vermögenssegment „Sonstiges“ zugeordnet. 

Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien beinhaltet im Wesentlichen die Strom-
produktion aus Wasserkraft und Windkraft. 

Das nach In- und Ausland separierte Vermögenssegment Vertrieb beinhaltet im Wesentli-
chen das regulierte Netzgeschäft sowie den Strom- und Gasverkauf. 

Das Vermögenssegment Sonstiges umfasst die Bereiche Handel, Exploration & Produkti-
on, Konsolidierung/Konzernkosten, das Fernwärmegeschäft (soweit separat ausgewiesen) 
und sonstige nicht den übrigen Kategorien zuordenbare Vermögenswerte. Aus Wesent-
lichkeits-/Darstellungsgründen bzw. zur Vermeidung von möglichen Rückschlüssen auf 
Werte einzelner EVU wurden die genannten Aktivitäten in einer Position zusammenge-
fasst. 
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Die einzelnen Vermögenssegmente beinhalten die Marktwerte der at-Equity bilanzierten 
Beteiligungen. 

 Marktwerte der Vermögenssegmente 4.

Zur Schätzung der Marktwerte der einzelnen Segmente haben wir den oben abgeleiteten 
Marktwert des operativen Vermögens auf die einzelnen Segmente aufgeteilt. 

Die größeren börsennotierten EVU werden sehr intensiv von namhaften Aktienanalysten 
beobachtet. Diese berichten über ihre Einschätzungen regelmäßig in ausführlichen Ana-
lystenreports und geben damit dem Kapitalmarkt Signale zur Marktbewertung. Einige der 
detaillierteren Berichte enthalten auch Aussagen zu den Prognosen und Werten der Ge-
schäftssegmente der EVU. Wir haben daher die Verteilung des operativen Vermögens auf 
die einzelnen Segmente auf Basis der durchschnittlichen Verteilung aus den aktuellsten 
SOP-Analystenbewertungen vorgenommen. Dabei haben wir für E.ON sieben, für RWE 
acht und für EnBW einen Bericht aus den Monaten Mai bis August 2015 herangezogen. 
Die Berichte sind in Anlage 6 aufgelistet. 

Bei der Bestimmung der Verteilungsschlüssel und somit der Ermittlung der Marktwerte 
für die einzelnen Vermögenssegmente sind wir im Einzelnen wie folgt vorgegangen: 

- Sichtung der Analystenreports von E.ON, RWE und EnBW, die eine SOP-
Bewertung beinhalten, ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der jeweiligen Q1-
Zahlen 2015 im Mai 2015. 

- Inhaltliche Würdigung der SOP-Bewertungen in den Analystenreports insbesondere 
unter Berücksichtigung folgender Faktoren: 

- Aktualität (z. B. Analystenreports, die neueste Marktentwicklungen bereits be-
rücksichtigen, wurde ceteris paribus höheres Gewicht beigemessen). 

- Ausreißerwerte (unplausibel erscheinende Ausreißerwerte erhielten geringeres 
Gewicht). 

- Pauschale Ab-/Zuschläge (z. B. wurde auf den Gesamtwert einer SOP-
Bewertung ein pauschaler Abschlag vorgenommen, um das Kursziel zu ermit-
teln; die Bewertung der einzelnen Vermögenssegmente dieses Analysten wur-
de nicht oder nur entsprechend angepasst berücksichtigt). 

- Behandlung von Beteiligungen (z. B. berücksichtigt ein Teil der Analysten die 
at-Equity bilanzierten Beteiligungen direkt innerhalb der einzelnen Vermö-
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genssegmente, der übrige Teil der Analysten weist die at-Equity bilanzierten 
Beteiligungen separat aus). 

- Ermittlung eines durchschnittlichen Verteilungsschlüssels auf Basis der vorange-
gangenen inhaltlichen Würdigung und der gewählten Segmentierung für E.ON, 
RWE und EnBW. 

- Anwendung dieses Verteilungsschlüssels auf das operative Vermögen von Vatten-
fall D auf Basis von öffentlich verfügbaren Informationen (u. a. Segmentergebnisse, 
Kraftwerkspark, Energieerzeugung, Investitionsvorhaben etc.) und Bildung sinnvol-
ler Analogieschlüsse. 

Wir haben auf dieser Basis aggregierte Marktwerte der Vermögenssegmente abgeleitet. 
Wir weisen darauf hin, dass es sich bei sämtlichen Werten der Vermögenssegmente um 
grobe Schätzwerte handelt, die auf Informationen aus öffentlich verfügbaren Quellen be-
ruhen. Es standen uns keine unternehmensinternen Daten zur Verfügung. Das operative 
Vermögen von rd. 117,6 Mrd. EUR lässt sich demnach wie folgt aufteilen: 

 

Tabelle 28: Aggregierte Vermögenswerte (Marktwerte) der EVU zum 18.08.2015 

Aggregierte SOP-Bewertung von E.ON, RWE, EnBW,

Vattenfall D und SWM zum 18.08.2015 Mrd. EUR

Stromerzeugung Kernkraftwerke 3,6
Stromerzeugung Kohlekraftwerke 10,0
Stromerzeugung Gas- und Ölkraftwerke 1,9

Stromerzeugung konventionell 15,5

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 20,8

Vertrieb Deutschland 49,8
Vertrieb Ausland 28,6

Vertrieb gesamt 78,4

Sonstiges 2,9

Operatives Vermögen (inkl. at-Equity bilanzierter Beteiligungen) 117,6

Übrige Finanzanlagen 3,3
Liquide Mittel 25,9
Sonstiges Finanzvermögen 16,2
Finanzverbindlichkeiten -46,5 
Pensionsrückstellungen -18,3 
Sonstige Rückbauverpflichtungen -6,6 
Anteile Minderheitsgesellschafter -6,0 
Hybridgesellschafter -2,7 

Reinvermögen vor Kernenergierückstellungen 83,0

Kernenergierückstellungen -38,5 

Marktwert Eigenkapital 44,5
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 Gegenüberstellung von Vermögenswerten und Entsorgungsverpflichtungen 5.

Es ist festzustellen, dass die EVU in der Summe über ausreichende Vermögenswerte zur 
Abdeckung der Entsorgungsverpflichtungen verfügen. Diese Feststellung trifft auch zu, 
wenn man die Entsorgungsverpflichtungen mit den von uns in Abschnitt E. berechneten 
Beträgen ansetzt. Das mit den Entsorgungsverpflichtungen inhaltlich korrespondierende 
operative Vermögen der Stromproduktionsbereiche alleine reicht hingegen nicht zur Ab-
deckung der Entsorgungsverpflichtungen aus. 

III. Zahlungsstromorientierte Vermögensanalyse 

Letztlich ist jedoch nicht entscheidend, ob das Vermögen die Rückstellungen abdeckt, 
sondern ob die künftigen Nettoeinnahmen die künftigen Entsorgungsausgaben abde-
cken. Wir haben daher ausgehend von den Analystenprognosen und den Ergebnissen der 
Markbewertung implizite, mit der SOP-Bewertung korrespondierende Nettoeinnahmen 
geschätzt.  

 Grundsätzliche Vorgehensweise 1.

Als Nettoeinnahmen definieren wir die Free Cash Flows (FCF) des operativen Vermö-
gens (= operative Cash Flows nach Steuern abzgl. Investitionen) gemindert um jährliche 
(Netto-) Zahlungsabflüsse für Schuldentilgungen und Zinsen, Bedienung von verzinsli-
chen Rückstellungen (außer Entsorgungskosten), Minderheitenanteile und Dividenden. 
Effekte aus latenten Steuerdifferenzen haben wir vernachlässigt. Dies ergibt den jährli-
chen Betrag, der zur Deckung der Entsorgungskosten zur Verfügung steht: 

Nettoeinnahme = FCF – Kapitaldienst (vor Entsorgungskosten) 

Die Nettoeinnahmen haben wir entsprechend der erwarteten zeitlichen Streckung der 
Entsorgungskosten jährlich für den Zeitraum 2015 bis 2099 geschätzt und den jährlichen 
Entsorgungskosten gegenüberstellt. Darüber hinaus haben wir auch eine Gegenüberstel-
lung der kumulierten (aufaddierten) Nettoeinnahmen und der Entsorgungskosten vor-
genommen. Bei dieser kumulierten Darstellung sind auch die zum heutigen Zeitpunkt zur 
Verfügung stehenden Finanzmittel der EVU berücksichtigt.  

Die Schätzung der Nettoeinnahmen erfolgte konsistent zu unserer SOP-Bewertung. Der 
Barwert, der sich aus der Abzinsung der für ein Vermögenssegment angesetzten FCF mit 
einem angemessenen Kapitalkostensatz (WACC) ergibt, entspricht dem Marktwert dieses 
Vermögenssegments in unserer SOP-Bewertung. 
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 Schätzung erzielbarer Einnahmenüberschüsse 2.

a) Schätzung der operativen freien Cash Flows 

Die Ermittlung der FCF der vier Segmente des operativen Vermögens (konventionelle 
Stromerzeugung, Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, Vertrieb, Sonstiges) erfolg-
te grundsätzlich unter Rückgriff auf die folgenden Informationen und Annahmen: 

- Die segmentbezogenen Marktwerte gemäß SOP-Bewertung dienten uns als Basis. 

- Auf der Grundlage von Analystenberichten und eigenen Analysen haben wir für 
sämtliche Vermögenssegmente mit Ausnahme des Bereichs „Vertrieb Deutschland“ 

gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten (WACC) von 6,0 % (nach Steuern) ver-
wendet. Im deutschen Vertriebsgeschäft wird ein wesentlicher Teil der Ergebnisse 
durch staatlich regulierte Netzentgelte erwirtschaftet. Diese unterliegen einer gerin-
geren Volatilität und somit einem geringeren operativen Risiko als die Ergebnisbei-
träge übriger Unternehmensbereiche. Für das Vermögenssegment Vertrieb 
Deutschland wurde daher ein niedrigerer WACC von 5,25 % angesetzt. 

- Für Vergangenheitsjahre lagen segmentbezogene Ergebniskennziffern und Cash-
Flows vor.  

- Für zukünftige Ergebnis- und Cash-Flow-Prognosen haben wir Analysten-
Prognosen herangezogen, sofern diese verfügbar waren. Diese lagen in der Regel 
für einen Zeitraum von maximal fünf Jahren vor. Zusätzlich wurden öffentlich ver-
fügbare Informationen zu Kraftwerkskapazitäten und Erzeugermengen, zu Investi-
tionsvorhaben der EVU und zu erwarteten Strompreisentwicklungen (inkl. Vorga-
ben des Erneuerbare-Energien-Gesetzes(EEG), zu Einspeiseentgelten und Ab-
schätzung der Effekte aus nachlaufenden Stromterminkontrakten) berücksichtigt. 

- Danach haben wir die freien Cash-Flows für die Jahre jenseits des vorhandenen 
Prognosezeitraums geschätzt. Die Beträge dieser geschätzten Cash-Flows wurden 
so angesetzt, dass der mit den WACC ermittelte Barwert der Cash-Flows aus Prog-
nosejahren und Schätzjahren insgesamt dem SOP-Marktwert entspricht. Dabei ha-
ben wir eine Wachstumsrate von 1 % für nachhaltig fortgeführte Aktivitäten ange-
setzt. 

Die auf dieser Grundlage geschätzten jährlichen FCF des operativen Vermögens sind 
nachfolgend für die Jahre 2015 bis 2099 graphisch dargestellt: 
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Grafik 8: Verlauf der geschätzten jährlichen freien Cash-Flows der EVU  

Die FCF der Stromerzeugung aus Kernkraftwerken sinken nach dem Jahr 2022, dem 
Jahr der Abschaltung des letzten deutschen Kernkraftwerks, deutlich ab. Es verbleiben 
dann lediglich noch Einnahmen aus ausländischen Kernkraftwerken. Für das Jahr 2015 
wird erwartet, dass die EVU noch von in Zeiten höherer Börsenstrompreise abgeschlos-
senen Stromterminkontrakten profitieren, so dass in diesem Jahr höhere Margen und so-
mit höhere FCF als im Folgejahr 2016 zu erwarten sind. Da die EVU in den Jahren 2015 
und 2016 noch durch die Kernbrennstoffsteuer belastet sind, ist im Jahr 2017 von einem 
erneuten Anstieg der FCF auszugehen, wenn die Kernbrennstoffsteuer gemäß derzeitiger 
Gesetzeslage ausläuft.  

Auch in der Stromerzeugung aus Kohlekraftwerken ist zu Beginn noch von etwas höhe-
ren Margen aufgrund der nachlaufenden Stromterminkontrakte auszugehen. Für die fol-
genden Jahrzehnte ist auf Basis von Abschätzungen zu den Zeitpunkt der Schließung von 
inländischen Braunkohle- sowie in- und ausländischen Steinkohlekraftwerken von konti-
nuierlich sinkenden FCF auszugehen.  

Das Vermögenssegment Gas- und Ölkraftwerke leidet im Besonderen unter den natio-
nal und international stark gesunkenen Strompreisen, die zu niedrigen – zum Teil negati-
ven – Erzeugungsmargen führen und in den vergangenen Jahren bereits eine Vielzahl an 
Kraftwerksschließungen nach sich gezogen haben. Von einer signifikanten Verbesserung 
ist auf Basis der gegenwärtigen Gesetzes- und Marktlage auch zukünftig nicht auszugehen, 
so dass die FCF dieses Segments rückläufig erwartet werden. 
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Insgesamt sieht unsere Schätzung vor, dass die EVU ab dem Jahr 2060 keine nennenswer-
ten FCF mehr mit der Stromerzeugung aus konventionellen Kraftwerken erzielen 
werden. Sofern in diesem Zeitraum gleichwohl neue konventionelle Kraftwerke errichtet 
werden sollten, gehen wir davon aus, dass diese lediglich ihre Kapitalkosten verdienen 
werden und keine zur Abdeckung der Entsorgungskosten verfügbaren Nettoeinnahmen 
generieren werden. 

Wasserkraft und Windkraft sind die beiden dominierenden Energiequellen im Vermö-
genssegment Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien der EVU. Daneben werden 
in weitaus geringerem Maße FCF mit der Erzeugung von Strom aus Solarenergie und Bi-
omasse erzielt.  

Während wir im Bereich Wasserkraft von im Zeitablauf relativ stabilen FCF ausgehen, ist 
im Bereich Windenergie ein stärker schwankender Zahlungsstrom zu erwarten. Aufgrund 
der derzeit noch attraktiven – allerdings zeitlich begrenzten – garantierten Einspeisevergü-
tungen für die Stromproduktion aus Windkraft, wurden in den vergangenen und werden 
auch in den nächsten Jahren verstärkt Investitionen in diesem Bereich (insbesondere 
Offshore) getätigt. Zukünftige Investitionen für bereits hinreichend konkretisierte Projek-
te wurden von uns berücksichtigt, sie mindern die FCF in den ersten Jahren der Schätzpe-
riode. In den Folgejahren ist zunächst von einem signifikanten Anstieg der FCF auszuge-
hen. Da die garantierten Einspeiseentgelte nach Ablauf gesetzlich definierter Perioden 
deutlich zurückgehen bzw. die garantierte Vergütung ausläuft, halten wir mittelfristig 
rückläufige FCF für wahrscheinlich. Hierbei fiel auch ins Gewicht, dass die staatliche För-
derung von Neuprojekten im Bereich der erneuerbaren Energien seit Jahren rückläufig ist 
und in absehbarer Zukunft wettbewerbliche Ausschreibungsverfahren an die Stelle gesetz-
lich fixierter Fördersätze treten sollen.  

Das Vermögenssegment Vertrieb hat sich in den letzten Jahren als stabilster Geschäfts-
bereich der EVU erwiesen. Gemäß eindeutigem Analystenkonsens soll sich daran in den 
nächsten Jahren wenig ändern. Zwar ist auch das Netz- und Vertriebsgeschäft nicht frei 
von Risiken. Zum Beispiel könnten weiter sinkende Eigenkapitalverzinsungen im Rahmen 
der Anreizregulierung der Strom- und Gasnetze oder niedrigere Vertriebsmargen zu rück-
läufigen Zahlungsströmen führen. Unklar ist auch, wie sich mögliche Rekommunalisie-
rungsbestrebungen auswirken könnten. Die Entwicklung in den vergangenen Jahren hat 
jedoch gezeigt, dass sich den EVU in diesem Segment Wachstumschancen bieten. Wir 
haben daher im Ergebnis in unserer Projektion einen jährlich moderat steigenden Zah-
lungsstrom sowohl im inländischen als auch im ausländischen Vertriebsgeschäft berück-
sichtigt. Aus unserer Sicht ist jedoch fraglich, ob die Analystenannahme eines stabilen 
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Vertriebsgeschäfts nachhaltig tragfähig ist, wenn die EVU ihre konventionelle Stromer-
zeugungsbasis über die Jahre langsam verlieren. 

Unter dem Vermögenssegment Sonstiges sind aus Gründen der Darstellung und der 
Vertraulichkeit verschiedene weitere Geschäftsaktivitäten der EVU zusammengefasst. 
Neben positiven Werten (z. B. für Exploration & Produktion, Handel, Fernwärme) ver-
bergen sich hierunter auch negative Werte (z. B. Konsolidierung/Konzernkosten). Über 
diese Geschäftsaktivitäten aggregiert ist der Wertbeitrag dieses Vermögenssegment ver-
gleichsweise unwesentlich. Dies trifft in gleicher Weise für die verteilten FCF zu. 

Die Grafik 8 spiegelt den Bedeutungsverlust der konventionellen Stromproduktion wider. 
Dieser Rückgang kann danach nicht durch die erneuerbaren Energien ausgeglichen wer-
den. Die zunehmende Bedeutung des Vertriebs reflektiert den Wandel des Geschäftsmo-
dells der EVU. Diese Entwicklung kann man im Einzelnen und insgesamt kritisch sehen, 
doch sie korrespondiert mit den von uns ausgewerteten Informationen zur Marktbewer-
tung der EVU.  

b) Schätzung der Nettoeinnahmen 

Die Nettoeinnahmen ergeben sich aus den operativen FCF durch den Abzug von Zah-
lungsabflüssen für Schuldentilgungen und Zinsen, Bedienung von verzinslichen Rückstel-
lungen (außer Entsorgungskosten), Minderheitenanteile und Dividenden. Für die Ermitt-
lung der Zahlungsströme dieser Positionen haben wir die folgenden Annahmen getroffen:  

- Vollständige Tilgung der (Brutto-)Finanzverbindlichkeiten (einschließlich Hybrid-
kapital) linear ab dem Jahr 2020 bis zum Jahr 2099. Diese nicht praxisorientierte, 
sondern rein methodische Annahme soll sicherstellen, dass in unserer Betrachtung 
entsprechend unserer Aufgabenstellung konsequent die zur Abdeckung der Entsor-
gungsverpflichtungen verfügbaren Nettomittel abgebildet werden.  

- Zinszahlungen auf (Brutto-)Finanzverbindlichkeiten auf Basis eines marktgerechten 
durchschnittlichen Fremdkapitalkostensatzes von 3 %. 

- Marktadäquate durchschnittliche Verzinsung der periodenspezifisch zur Verfügung 
stehenden liquiden Mittel und des sonstigen Finanzvermögens mit 1 %. Die Ände-
rung dieser Position im Zeitablauf (bis 2099) resultiert aus den periodenspezifischen 
Differenzen zwischen Nettoeinnahmen und Entsorgungskosten. 

- Bedienung der Pensionsrückstellungen über einen Zeitraum von 50 Jahren (bis 
2064) und Annahme einer stichtagskonformen Verzinsung. 
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- Verteilung der Kosten für sonstige Rückbauverpflichtungen über durchschnittlich 
rd. 60 Jahre. 

- Verteilung der Monetarisierung der übrigen Finanzanlagen analog zu den Schulden 
bis zum Jahr 2099.  

- Ergebnisabführungen an Minderheitsgesellschafter auf Basis einer angemessenen 
Beteiligung an den zukünftigen Jahresergebnissen. 

- Dividendenzahlungen in Höhe einer durchschnittlichen Dividendenrendite von 
4,0 % bezogen auf den Marktwert des Eigenkapitals, was in der Summe leicht un-
terhalb der Dividenden für 2014 liegt. 

Den periodenspezifischen FCF des operativen Vermögens stehen somit die in der folgen-
den Grafik illustrierten Nettozahlungsabflüsse (inkl. Dividenden) gegenüber: 

 

Grafik 9: Verlauf der angenommen jährlichen Auszahlungen für Schulden und Kapitaldienst  

Die Zahlungsmittelabflüsse für die Bruttoschulden und Rückstellungen nehmen bis zur 
letzten Tilgungszahlung im Jahr 2099 kontinuierlich ab, so dass gegen Ende des betrachte-
ten Zeitraums signifikante Zahlungsmittelabflüsse nur noch für Dividenden und Minder-
heitsgesellschafter bestehen. 

Die so anhand der erläuterten Annahmen aus Marktpreisen und öffentlich verfügbaren 
Informationen geschätzten künftigen Nettoeinnahmen ergeben sich aus den geschätzten 
FCF des operativen Vermögens abzüglich der Auszahlungen für Schulden und Kapital-
dienst: 
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Grafik 10: Verlauf der geschätzten Nettoeinnahmen 

Aufgrund konkreter Investitionsvorhaben insbesondere für erneuerbare Energien und der 
Entwicklungen im Kernenergiebereich (erst Auslaufen der Kernbrennstoffsteuer Ende 
2016, dann Beendigung des Leistungsbetriebs Ende 2022) schwanken die Nettoeinnah-
men in den ersten Prognosejahren zwischen 2 und 3 Mrd. EUR, fallen danach von einem 
Niveau von rd. 3 Mrd. EUR vornehmlich aufgrund der sinkenden Stromerzeugungsein-
nahmen über rd. 25 Jahren auf ein Niveau von rd. 2 Mrd. EUR und steigen dann schließ-
lich im Wesentlichen parallel zur allgemeinen Preisentwicklung im Vertrieb. 

Diese Schätzung künftiger Nettoeinnahmen dient spezifisch dazu, die Finanzierung der 
künftigen Entsorgungskosten beurteilen zu können. Sie ist weder als Prognose über zu 
erwartende Unternehmensgewinne, Dividenden oder Kursentwicklungen zu verstehen, 
noch kann sie einer solche Prognose dienen.  

 Gegenüberstellung von Nettoeinnahmen und Entsorgungskosten 3.

Ausgangspunkt unserer Überlegungen war die Frage, ob die erwarteten Entsorgungskos-
ten durch künftige Nettoeinnahmen der EVU gedeckt sind. Daher sind die im vorherge-
henden Abschnitt geschätzten und in Grafik 10 dargestellten Nettoeinnahmen den zu er-
wartenden Entsorgungskosten gegenüberzustellen. Die seitens der EVU erwarteten jährli-
chen Entsorgungskosten haben wir in Abschnitt E.I. bis III. abgeleitet und in Grafik 4 
dargestellt. 
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Die Verläufe der geschätzten jährlichen Nettoeinnahmen und der erwarteten jährlichen 
Entsorgungskosten sind in Grafik 11 wiedergegeben: 

 

Grafik 11: Nettoeinnahmen und Entsorgungskosten 

Im Ergebnis übersteigen die geschätzten Nettoeinnahmen die erwarteten Entsorgungs-
kosten in den meisten Jahren und auch im Durchschnitt des betrachteten Zeitraums. In 
einzelnen Jahren ist zu erwarten, dass die Entsorgungskosten über den Nettoeinnahmen 
liegen werden, was aber aus der „Überdeckung“ vorhergehender Jahre ausgeglichen wer-
den kann. Dies ist insbesondere in den Jahren des Beginns und der Beendigung der End-
lagerung der Fall. 

Diese Betrachtung der jährlichen Einnahmen und Ausgaben lässt außer Betracht, dass die 
EVU aber auch über erhebliche Finanzmittel verfügen, die entweder in liquiden Mitteln 
bestehen oder kurzfristig liquidiert werden können und so neben den jährlichen Netto-
einnahmen zur Bezahlung der Entsorgungskosten zur Verfügung stehen. Der heutige Be-
stand an nicht betriebsnotwendigen liquiden Mitteln und sonstigem Finanzvermögen – 
sofern nicht verfügungsbeschränkt – ergänzt als Sockelbetrag die hinzukommenden jähr-
lichen Nettoeinnahmen. 

Über die Jahre kumulieren sich so die geschätzten Nettoeinnahmen und lassen sich den 
kumulierten Entsorgungskosten gegenüberstellen:  
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Grafik 12: Gegenüberstellung kumulierter Nettoeinnahmen und Entsorgungskosten 

Unter Berücksichtigung der vorhandenen Finanzmittel und der marktwertorientiert ge-
schätzten Nettoeinnahmen der EVU ist zu erwarten, dass die künftigen finanziellen Mittel 
der EVU ausreichen, um die jährlichen Ausgaben für die Entsorgungskosten zu tragen. 
Dabei ist zu beachten, dass wir die derzeitige Vermögens- und Geschäftsstruktur der 
EVU abgebildet haben. Diese ist dadurch gekennzeichnet, dass die künftigen Nettoein-
nahmen im Wesentlichen im Vertriebsgeschäft und nicht in der Stromerzeugung generiert 
werden.  
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G. ANGEMESSENE BERÜCKSICHTIGUNG VON UNSICHERHEIT 

I. Grundsätzliche Bedeutung von Unsicherheit 

Nach unserer Analyse in Abschnitt F.III. reichen die geschätzten Nettoeinnahmen der 
EVU insgesamt aus, um die zu erwartenden Entsorgungskosten abzudecken. Nach unse-
ren Analysen in den Abschnitten F.I. und II. deckt das Vermögen der EVU die Entsor-
gungsverpflichtungen auch dann ab, wenn die Verpflichtungen mit von uns geschätzten 
aktuellen Werten bewertet werden. Aus diesen Feststellungen kann jedoch nicht abgeleitet 
werden, dass die Finanzierung der künftigen Entsorgungskosten sicher ist.  

Die Prognosen sowohl der Nettoeinnahmen als auch der Entsorgungskosten sind mit er-
heblichen Schätzunsicherheiten verbunden. Interpretiert man die hier genannten Schätz-
werte als Erwartungswerte, also als Mittelwerte von Wahrscheinlichkeitsverteilungen, 
bedeutet dies, dass bei einer Gleichverteilung von künftigen Chancen und Risiken die 
Entsorgungskosten und auch die Nettoeinnahmen mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % 
zu niedrig, aber ebenso mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % zu hoch angesetzt worden 
sind. Zu einer umfassenden Würdigung der Kernenergierückstellungen würde daher auch 
eine Analyse möglicher alternativer zukünftiger Geschehensverläufe und ihrer Wahr-
scheinlichkeitsverteilung gehören. Eine konkrete Quantifizierung dieser Unsicherheit war 
nicht Gegenstand unseres Auftrags und ist auch nur mit einem deutlichen Mehraufwand 
möglich. 

Da die Auswirkung der Unsicherheit auf die angemessene Finanzierung der Entsorgungs-
kosten jedoch von relevanter Bedeutung ist, erachten wir es als geboten, im Folgenden 
gleichwohl auf die grundsätzlichen Zusammenhänge und abstrakte Lösungsansätze einzu-
gehen.  

II. Unsicherheit der Entsorgungskosten und ihrer Finanzierung 

Grundsätzlich ist zwischen der Unsicherheit in der eigentlichen Kostenschätzung und der 
Unsicherheit in der Schätzung der Einnahmen aus den Vermögenswerten zu unterschei-
den. 

 Unsicherheit in der Überschussprognose 1.

Es besteht das Risiko, dass die künftigen Nettoeinnahmen der EVU unter oder über den 
heutigen Erwartungen liegen werden. Eine Analyse der möglichen Schwankungen und ih-
rer Wahrscheinlichkeiten haben wir nicht vorgenommen. Rein illustrativ zeigen wir im 
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Folgenden die Auswirkungen auf den Verlauf der Nettoeinnahmen auf, wenn diese jähr-
lich mit einer Standardabweichung um +/- 10 %-Punkte schwanken. 

 Unsicherheit in der Kostenprognose 2.

Es besteht das Risiko, dass die künftigen Entsorgungskosten über oder unter den heuti-
gen Erwartungen liegen werden. Eine Analyse der möglichen Schwankungen und ihrer 
Wahrscheinlichkeiten haben wir nicht vorgenommen. Eine besondere Unsicherheit sehen 
wir in der Schätzung der nuklearspezifischen Kostensteigerungsrate, für die die EVU in 
ihren Rückstellungsberechnungen Vorsorge durch Ansatz von durchschnittlich 1,97 % 
getroffen haben. Rein illustrativ zeigen wir im Folgenden die Auswirkungen auf den Ver-
lauf der Entsorgungskosten auf, wenn diese Kostensteigerungsrate jährlich mit einer 
Standardabweichung um +/- 1 %-Punkte schwankt.  

 Risiko einer Unterdeckung 3.

Ausgehend von der erwarteten Entwicklung der Nettoeinnahmen und der Entsorgungs-
kosten, wie sie oben in Grafik 12 dargestellt sind, lässt sich die Auswirkung der Unsicher-
heit grafisch nachvollziehen. Dazu haben wir die Bandbreiten möglicher Nettoeinnah-
men- und Kostenverläufe abgebildet, die sich aus den oben genannten Schwankungen 
von +/- 10 %-Punkte bei den Einnahmen und +/- 1 %-Punkte bei der Kostensteigerung 
ergeben (dabei gehen wir davon aus, dass keine Korrelation zwischen beiden Schwankun-
gen besteht).  

 

Grafik 13: Schwankungsbandbreite Nettoeinnahmen und Entsorgungskosten 
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In dieser Grafik stellen die schraffierten Bereiche die Entwicklungen dar, die mit einer 
Wahrscheinlichkeit von zwei Standardabweichung (= 68,2 %) nicht über – oder unter-
schritten werden. 

Diese – nur illustrativ und beispielhaft zu verstehende – Grafik sagt aus, dass trotz der 
grundsätzlichen Feststellung, wonach die erwarteten Nettoeinnahmen die erwarteten Ent-
sorgungskosten abdecken, spätestens ab dem Jahr 2070 ein sichtbares Risiko einer Unter-
deckung besteht. Das Risiko, dass über die Gesamtdauer der Entsorgung bis zum Jahr 
2099 eine Unterdeckung eintritt, liegt nach dieser Grafik deutlich über 25 %. 

III. Risikoadäquate Finanzierung der Entsorgungskosten 

Die Grafik 13 zeigt illustrativ, aber unseres Erachtens nicht unrealistisch auf, wie groß das 
Risiko einer nicht ausreichenden Finanzierung der Entsorgungsverpflichtungen selbst 
dann ist, wenn derzeit Vermögen und Ertragserwartungen ausreichen, um die Entsor-
gungsverpflichtungen bzw. die erwarteten Entsorgungskosten abzudecken. Fraglich ist, 
mit welchen methodischen Lösungsansätzen eine höhere Absicherung erreicht werden 
kann. Auch dabei ist hinsichtlich der Unsicherheit der Entsorgungskosten und der Unsi-
cherheit ihrer Finanzierung zu unterscheiden. 

Während wir bislang die von uns vorgenommenen Schätzungen als Erwartungswerte in-
terpretiert haben, könnte man aus politischen Erwägungen stattdessen auch die Anforde-
rung stellen, dass die Vorsorge für zukünftige Entsorgungskosten diese mit einer höheren 
Wahrscheinlichkeit als z. B. 50 % (Konfidenzniveau der Entsorgungsverpflichtung) abde-
cken solle. Diese Beurteilung würde c. p. ein höheres Vorsorgevolumen zur Folge haben. 
Lediglich beispielhaft weisen wir darauf hin, dass im Rahmen der schwedischen Schätzung 
der Entsorgungskosten in 2014 neben einer allgemeinen Erhöhung für Risiken von rund 
22 % eine zusätzliche Erhöhung von rd. 13 % sicherstellen soll, dass die Kosten mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 80 % abgesichert sind. Andererseits ist auch zu beachten, dass in 
den oben erläuterten Bewertungen der Entsorgungsverpflichtungen ein Anteil von rund 
einem Drittel für pauschale nuklearspezifische Kostensteigerungen enthalten ist, was zum 
Teil auch als Risikoausgleich interpretiert werden kann. 

Daneben ist für die Ausgestaltung zukünftiger Lösungen zu beurteilen, wie sich Chancen 
und Risiken auf der Finanzierungsseite auf die Beteiligten verteilen. Dies ist zumindest 
dann zu beurteilen, wenn nicht Bargeld oder risikofreie liquide Wertpapiere als Sicherheit 
zur Abdeckung der ausreichend sicher bewerteten Entsorgungsverpflichtungen zur Ver-
fügung stehen. Soll etwa die Finanzierung der Entsorgungsverpflichtungen über einen 
zweckgebundenen Fonds hergestellt werden, der mit risikobehaftetem Vermögen ausge-
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stattet ist, kann sich dieser Fonds in Zukunft als zu gering oder als zu hoch ausgestattet 
herausstellen. Es ist dann zu klären, wer Chancen und Risiken aus zukünftigen Entwick-
lungen, die von den bei Einrichtung des Fonds erwarteten Entwicklungen abweichen, 
trägt bzw. wie ein ökonomischer Ausgleich eines asymmetrischen Risikoprofils erfolgen 
kann.  

In einer umfassenden Würdigung der Finanzierung der Entsorgungskosten wären das an-
gestrebte Konfidenzniveau der Entsorgungsverpflichtung und die Risikoverteilung der da-
für bereit gestellten Finanzierung zu berücksichtigen. Wir sehen es jedoch weder als unse-
re Aufgabe, im Rahmen dieser Stellungnahme zu entscheiden, welcher Grad an Sicherheit 
für die Entsorgungsverpflichtungen und ihre Finanzierung zu fordern ist, noch über eine 
faire Chancen- und Risikoverteilung zu werten. Damit sind unseres Erachtens auch politi-
sche Entscheidungen verbunden, für die wir lediglich eine Informationsgrundlage schaf-
fen können. 

 360

Drucksache 402/16



- 102 - 

 

 

 

 

H. SCHLUSSBEMERKUNG 

Wir erstatten diese gutachtliche Stellungnahme nach bestem Wissen und Gewissen unter 
Beachtung der Berufsgrundsätze, wie sie in den §§ 2 und 43 der Wirtschaftsprüferordnung 
niedergelegt sind, als neutraler und unabhängiger Gutachter. 

 

Düsseldorf, 9. Oktober 2015 
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 Anlage 1 
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Entsorgungskosten vereinheitlicht & eskaliert Σ 2015-2099 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

a) Stilllegung und Rückbau Mio. EUR P2014 19.719 814 917 890 1.116 912 948 833 933 1.171 1.088 1.047 1.013 946 975 941 857 788 618 499 468 376 340 297 290 279 250 84

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%

= Mio. EUR inflationiert 23.701 827 946 933 1.189 988 1.042 931 1.059 1.351 1.275 1.247 1.225 1.162 1.218 1.194 1.104 1.032 823 675 642 524 483 428 424 415 377 130

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 30.214 843 984 990 1.286 1.089 1.172 1.068 1.238 1.611 1.550 1.546 1.549 1.498 1.601 1.601 1.510 1.439 1.170 978 949 790 742 671 679 677 627 220

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle Mio. EUR P2014 9.915 505 410 282 410 359 293 244 255 206 195 175 161 95 98 81 78 80 61 54 50 49 49 49 49 27 27 7

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%

= Mio. EUR inflationiert 18.927 513 423 296 437 389 322 273 290 237 228 208 195 117 123 103 100 105 81 72 69 69 70 71 72 41 41 11

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 52.840 523 440 314 473 428 362 312 339 283 278 258 247 151 161 138 137 146 115 105 102 104 108 112 116 66 69 19

c) Zwischenlagerung Mio. EUR P2014 5.823 133 131 104 105 92 84 84 92 92 92 91 91 92 91 94 89 87 85 85 83 86 84 85 85 86 86 86

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%

= Mio. EUR inflationiert 10.705 135 135 110 112 99 92 93 104 106 107 109 111 113 114 120 115 114 113 114 115 119 119 122 124 128 130 132

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 26.770 138 140 116 121 109 104 107 122 127 131 135 140 146 150 160 158 159 160 166 169 180 183 192 198 208 216 224

d) Endlager Schacht Konrad Mio. EUR P2014 3.750 198 236 235 188 150 124 112 158 67 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%

= Mio. EUR inflationiert 5.338 201 244 246 201 162 136 126 180 78 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75 76 77 78 79 81 82

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 9.016 205 253 261 217 179 153 144 210 93 76 79 82 85 88 91 94 98 101 105 108 112 116 121 125 130 134 139

e) HAW-Endlager Mio. EUR P2014 8.321 32 121 121 121 121 121 121 121 121 178 178 178 178 178 178 178 178 227 74 67 65 133 27 27 27 27 27

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%

= Mio. EUR inflationiert 17.040 33 125 127 129 131 134 136 138 140 209 212 216 219 223 226 230 233 303 101 92 91 189 39 40 40 41 42

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 50.966 34 130 135 140 145 150 156 161 167 254 263 273 282 293 303 314 325 430 146 136 137 291 61 63 66 68 70

Gesamt Mio. EUR eskaliert 169.808 1.743 1.948 1.816 2.237 1.951 1.941 1.787 2.071 2.280 2.289 2.281 2.290 2.162 2.293 2.293 2.212 2.167 1.976 1.499 1.465 1.324 1.439 1.156 1.181 1.147 1.113 672  
 

Entsorgungskosten vereinheitlicht & eskaliert 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070

a) Stilllegung und Rückbau Mio. EUR P2014 18 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%

= Mio. EUR inflationiert 28 0 0 0 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 48 0 0 0 2 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle Mio. EUR P2014 7 7 7 7 48 105 156 207 207 156 105 65 86 106 107 106 106 106 106 106 106 107 106 106 105 105 103 103 103

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%

= Mio. EUR inflationiert 12 12 12 12 80 178 268 361 367 281 193 120 162 203 208 210 213 217 220 224 227 232 234 238 239 243 244 248 251

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 20 21 21 22 149 339 521 715 741 579 405 258 355 453 473 487 504 522 541 561 581 604 623 645 661 684 700 725 751

c) Zwischenlagerung Mio. EUR P2014 86 86 86 86 86 86 86 78 78 78 78 78 76 71 71 71 71 71 71 71 71 68 68 60 60 60 60 60 60

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%

= Mio. EUR inflationiert 134 136 138 140 142 145 147 135 137 140 142 144 144 135 138 140 142 144 147 149 151 149 151 136 138 140 142 145 147

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 232 239 248 257 266 275 285 268 278 288 298 309 315 302 313 324 335 348 360 373 387 388 402 368 381 395 409 424 439

d) Endlager Schacht Konrad Mio. EUR P2014 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 93 93 93 93 93 0 0 0 0 0 0 0 0

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%

= Mio. EUR inflationiert 83 85 86 87 89 90 92 93 95 96 98 99 101 102 104 106 187 190 193 196 199 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 144 149 155 160 166 172 178 185 191 198 205 213 220 228 236 245 441 457 474 491 509 0 0 0 0 0 0 0 0

e) HAW-Endlager Mio. EUR P2014 27 27 27 27 27 70 70 79 274 274 274 209 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%

= Mio. EUR inflationiert 42 43 44 44 45 117 119 137 484 492 500 388 144 147 149 151 154 156 159 161 164 166 169 172 174 177 180 183 186

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 73 76 78 81 84 224 232 272 979 1.014 1.051 831 315 326 338 350 363 376 390 404 418 433 449 465 482 499 517 536 555

Gesamt Mio. EUR eskaliert 517 485 502 520 668 1.027 1.218 1.440 2.188 2.079 1.959 1.610 1.205 1.309 1.360 1.406 1.644 1.703 1.765 1.828 1.894 1.426 1.474 1.478 1.523 1.578 1.626 1.685 1.745  
 

Entsorgungskosten vereinheitlicht & eskaliert 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099

a) Stilllegung und Rückbau Mio. EUR P2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%

= Mio. EUR inflationiert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle Mio. EUR P2014 103 103 103 103 103 103 103 103 103 90 105 104 110 105 107 105 100 104 100 105 100 100 100 69 69 69 69 68 0

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%

= Mio. EUR inflationiert 256 260 264 268 272 277 281 286 290 257 303 307 328 318 331 330 318 336 329 349 339 344 350 246 251 254 258 259 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 778 806 835 866 897 929 963 997 1.033 935 1.122 1.160 1.262 1.248 1.327 1.347 1.324 1.427 1.424 1.543 1.528 1.581 1.637 1.176 1.221 1.262 1.308 1.336 0

c) Zwischenlagerung Mio. EUR P2014 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 15 15 15 13 13 8 8 8 8 8 0

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%

= Mio. EUR inflationiert 149 152 154 157 159 162 164 167 169 172 175 178 181 183 186 189 192 195 50 51 51 46 47 30 30 31 31 32 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 455 471 488 506 524 543 562 583 604 625 648 671 695 720 746 773 801 830 215 223 231 211 219 143 148 153 159 165 0

d) Endlager Schacht Konrad Mio. EUR P2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%

= Mio. EUR inflationiert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e) HAW-Endlager Mio. EUR P2014 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 150 150 150 150 150 0

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%

= Mio. EUR inflationiert 189 192 195 198 201 204 208 211 214 218 221 225 229 232 236 240 244 247 251 255 259 264 268 533 542 550 559 568 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 575 596 618 640 663 687 712 737 764 791 820 849 880 912 945 979 1.014 1.051 1.088 1.128 1.168 1.211 1.254 2.545 2.637 2.732 2.830 2.932 0

Gesamt Mio. EUR eskaliert 1.808 1.874 1.941 2.011 2.084 2.159 2.237 2.317 2.401 2.352 2.589 2.681 2.838 2.881 3.018 3.099 3.139 3.308 2.760 2.928 2.927 3.002 3.110 3.864 4.006 4.147 4.297 4.433 0  
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 Anlage 2 
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Entsorgungsverpfl. vereinheitlicht - Zins EVU Σ 2015-2099 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

a) Stilllegung und Rückbau Mio. EUR eskaliert 30.214 843 984 990 1.286 1.089 1.172 1.068 1.238 1.611 1.550 1.546 1.549 1.498 1.601 1.601 1.510 1.439 1.170 978 949 790 742 671 679 677 627 220

Diskontzins (EVU) % 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58%

= Mio. EUR diskontiert 17.784 806 900 865 1.075 870 896 780 866 1.077 991 945 905 837 855 818 738 672 523 418 388 309 277 240 232 221 196 66

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle Mio. EUR eskaliert 52.840 523 440 314 473 428 362 312 339 283 278 258 247 151 161 138 137 146 115 105 102 104 108 112 116 66 69 19

Diskontzins (EVU) % 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58%

= Mio. EUR diskontiert 7.370 501 402 275 395 342 277 228 237 189 177 158 144 84 86 71 67 68 51 45 42 41 40 40 39 22 21 6

c) Zwischenlagerung Mio. EUR eskaliert 26.770 138 140 116 121 109 104 107 122 127 131 135 140 146 150 160 158 159 160 166 169 180 183 192 198 208 216 224

Diskontzins (EVU) % 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58%

= Mio. EUR diskontiert 4.305 132 128 102 101 87 79 78 85 85 83 82 82 81 80 82 77 74 71 71 69 70 68 68 68 68 67 67

d) Endlager Schacht Konrad Mio. EUR eskaliert 9.016 205 253 261 217 179 153 144 210 93 76 79 82 85 88 91 94 98 101 105 108 112 116 121 125 130 134 139

Diskontzins (EVU) % 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58%

= Mio. EUR diskontiert 3.137 196 232 228 181 143 117 105 147 62 49 48 48 47 47 46 46 46 45 45 44 44 43 43 43 42 42 41

e) HAW-Endlager Mio. EUR eskaliert 50.966 34 130 135 140 145 150 156 161 167 254 263 273 282 293 303 314 325 430 146 136 137 291 61 63 66 68 70

Diskontzins (EVU) % 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58%

= Mio. EUR diskontiert 5.886 32 119 118 117 116 115 114 113 112 162 161 159 158 156 155 153 152 192 62 56 54 108 22 22 21 21 21

Gesamt Mio. EUR diskontiert 38.482 1.667 1.781 1.588 1.870 1.559 1.483 1.306 1.447 1.524 1.463 1.394 1.338 1.208 1.225 1.172 1.081 1.012 883 640 598 517 537 413 403 374 347 201  
 

Entsorgungsverpfl. vereinheitlicht - Zins EVU 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070

a) Stilllegung und Rückbau Mio. EUR eskaliert 48 0 0 0 2 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diskontzins (EVU) % 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58%

= Mio. EUR diskontiert 14 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle Mio. EUR eskaliert 20 21 21 22 149 339 521 715 741 579 405 258 355 453 473 487 504 522 541 561 581 604 623 645 661 684 700 725 751

Diskontzins (EVU) % 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58%

= Mio. EUR diskontiert 6 6 6 6 36 77 114 149 148 110 74 45 59 72 72 71 70 70 69 68 68 67 66 66 64 64 62 62 61

c) Zwischenlagerung Mio. EUR eskaliert 232 239 248 257 266 275 285 268 278 288 298 309 315 302 313 324 335 348 360 373 387 388 402 368 381 395 409 424 439

Diskontzins (EVU) % 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58%

= Mio. EUR diskontiert 66 65 65 64 63 63 62 56 55 55 54 54 53 48 48 47 47 46 46 45 45 43 43 37 37 37 36 36 36

d) Endlager Schacht Konrad Mio. EUR eskaliert 144 149 155 160 166 172 178 185 191 198 205 213 220 228 236 245 441 457 474 491 509 0 0 0 0 0 0 0 0

Diskontzins (EVU) % 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58%

= Mio. EUR diskontiert 41 41 40 40 40 39 39 38 38 38 37 37 37 36 36 36 62 61 60 60 59 0 0 0 0 0 0 0 0

e) HAW-Endlager Mio. EUR eskaliert 73 76 78 81 84 224 232 272 979 1.014 1.051 831 315 326 338 350 363 376 390 404 418 433 449 465 482 499 517 536 555

Diskontzins (EVU) % 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58%

= Mio. EUR diskontiert 21 21 20 20 20 51 51 57 195 193 192 145 53 52 52 51 51 50 50 49 49 48 48 47 47 47 46 46 45

Gesamt Mio. EUR diskontiert 148 132 131 130 159 234 266 300 437 397 357 281 201 209 207 205 229 227 225 223 221 159 157 151 148 147 145 144 142  
 

Entsorgungsverpfl. vereinheitlicht - Zins EVU 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099

a) Stilllegung und Rückbau Mio. EUR eskaliert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diskontzins (EVU) % 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58%

= Mio. EUR diskontiert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle Mio. EUR eskaliert 778 806 835 866 897 929 963 997 1.033 935 1.122 1.160 1.262 1.248 1.327 1.347 1.324 1.427 1.424 1.543 1.528 1.581 1.637 1.176 1.221 1.262 1.308 1.336 0

Diskontzins (EVU) % 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58%

= Mio. EUR diskontiert 61 60 60 59 58 58 57 57 56 49 56 55 57 54 55 54 50 52 50 51 49 48 48 33 32 32 32 31 0

c) Zwischenlagerung Mio. EUR eskaliert 455 471 488 506 524 543 562 583 604 625 648 671 695 720 746 773 801 830 215 223 231 211 219 143 148 153 159 165 0

Diskontzins (EVU) % 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58%

= Mio. EUR diskontiert 35 35 35 34 34 34 33 33 33 33 32 32 32 31 31 31 30 30 7 7 7 6 6 4 4 4 4 4 0

d) Endlager Schacht Konrad Mio. EUR eskaliert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diskontzins (EVU) % 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58%

= Mio. EUR diskontiert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e) HAW-Endlager Mio. EUR eskaliert 575 596 618 640 663 687 712 737 764 791 820 849 880 912 945 979 1.014 1.051 1.088 1.128 1.168 1.211 1.254 2.545 2.637 2.732 2.830 2.932 0

Diskontzins (EVU) % 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58%

= Mio. EUR diskontiert 45 44 44 44 43 43 42 42 42 41 41 40 40 40 39 39 39 38 38 38 37 37 36 71 70 69 69 68 0

Gesamt Mio. EUR diskontiert 141 140 138 137 136 134 133 132 131 122 129 128 129 125 126 123 119 120 96 97 93 91 90 107 107 105 104 103 0  
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EIOPA, UFR hoch 5,6 %

nuklearspezifische Kostensteigerung 0,00%-1,97% Σ 2015-2099 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

a) Stilllegung und Rückbau Mio. EUR P2014 19.719 814 917 890 1.116 912 948 833 933 1.171 1.088 1.047 1.013 946 975 941 857 788 618 499 468 376 340 297 290 279 250 84

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,61% 1,62% 1,63% 1,64% 1,65% 1,66% 1,67%

= Mio. EUR inflationiert 23.706 827 946 933 1.189 988 1.042 931 1.059 1.351 1.275 1.247 1.225 1.162 1.218 1.194 1.104 1.032 823 675 642 524 483 428 425 416 378 130

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,85% 1,73% 1,60% 1,48% 1,36% 1,23% 1,11% 0,99% 0,86% 0,74% 0,62% 0,49% 0,37% 0,25% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

= Mio. EUR eskaliert 27.052 843 983 986 1.277 1.076 1.151 1.041 1.197 1.542 1.468 1.446 1.430 1.363 1.433 1.409 1.305 1.220 972 797 759 619 570 506 502 491 446 154

Diskontzins (EIOPA) % 0,06% 0,08% 0,12% 0,18% 0,26% 0,34% 0,43% 0,53% 0,63% 0,72% 0,82% 0,90% 0,97% 1,02% 1,08% 1,12% 1,16% 1,20% 1,23% 1,27% 1,32% 1,39% 1,48% 1,57% 1,66% 1,76% 1,86%

= Mio. EUR diskontiert 23.924 843 981 983 1.267 1.062 1.127 1.010 1.148 1.458 1.366 1.322 1.285 1.203 1.243 1.199 1.092 1.002 784 632 590 470 421 361 346 325 284 93

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle Mio. EUR P2014 9.915 505 410 282 410 359 293 244 255 206 195 175 161 95 98 81 78 80 61 54 50 49 49 49 49 27 27 7

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,61% 1,62% 1,63% 1,64% 1,65% 1,66% 1,67%

= Mio. EUR inflationiert 20.199 513 423 296 437 389 322 273 290 237 228 208 195 117 123 103 100 105 81 72 69 69 70 71 72 41 41 11

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

= Mio. EUR eskaliert 33.577 518 432 305 455 408 342 292 314 259 252 232 220 133 141 120 117 124 97 87 84 85 87 90 92 52 54 15

Diskontzins (EIOPA) % 0,06% 0,08% 0,12% 0,18% 0,26% 0,34% 0,43% 0,53% 0,63% 0,72% 0,82% 0,90% 0,97% 1,02% 1,08% 1,12% 1,16% 1,20% 1,23% 1,27% 1,32% 1,39% 1,48% 1,57% 1,66% 1,76% 1,86%

= Mio. EUR diskontiert 8.639 518 431 304 452 403 335 283 301 245 235 212 198 117 123 102 98 102 78 69 66 65 64 64 63 35 34 9

c) Zwischenlagerung Mio. EUR P2014 5.823 133 131 104 105 92 84 84 92 92 92 91 91 92 91 94 89 87 85 85 83 86 84 85 85 86 86 86

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,61% 1,62% 1,63% 1,64% 1,65% 1,66% 1,67%

= Mio. EUR inflationiert 11.231 135 135 110 112 99 92 93 104 106 107 109 111 113 114 120 115 114 113 114 115 119 119 122 124 128 130 132

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

= Mio. EUR eskaliert 17.701 136 138 113 116 104 98 100 113 116 119 121 125 128 131 139 135 135 135 138 140 147 148 154 158 164 168 173

Diskontzins (EIOPA) % 0,06% 0,08% 0,12% 0,18% 0,26% 0,34% 0,43% 0,53% 0,63% 0,72% 0,82% 0,90% 0,97% 1,02% 1,08% 1,12% 1,16% 1,20% 1,23% 1,27% 1,32% 1,39% 1,48% 1,57% 1,66% 1,76% 1,86%

= Mio. EUR diskontiert 5.498 136 138 112 116 103 96 97 108 110 110 111 112 113 114 118 113 111 109 109 109 112 109 110 109 109 107 105

d) Endlager Schacht Konrad Mio. EUR P2014 3.750 198 236 235 188 150 124 112 158 67 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,61% 1,62% 1,63% 1,64% 1,65% 1,66% 1,67%

= Mio. EUR inflationiert 5.394 201 244 246 201 162 136 126 180 78 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75 76 77 78 80 81 82

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

= Mio. EUR eskaliert 6.271 205 253 261 217 179 153 144 210 93 75 76 77 78 80 81 82 83 85 86 88 89 90 92 93 95 96 98

Diskontzins (EIOPA) % 0,06% 0,08% 0,12% 0,18% 0,26% 0,34% 0,43% 0,53% 0,63% 0,72% 0,82% 0,90% 0,97% 1,02% 1,08% 1,12% 1,16% 1,20% 1,23% 1,27% 1,32% 1,39% 1,48% 1,57% 1,66% 1,76% 1,86%

= Mio. EUR diskontiert 3.905 205 253 260 216 177 150 140 201 88 69 69 69 69 69 69 69 69 68 68 68 67 67 66 64 63 61 60

e) HAW-Endlager Mio. EUR P2014 8.321 32 121 121 121 121 121 121 121 121 178 178 178 178 178 178 178 178 227 74 67 65 133 27 27 27 27 27

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,61% 1,62% 1,63% 1,64% 1,65% 1,66% 1,67%

= Mio. EUR inflationiert 18.331 33 125 127 129 131 134 136 138 140 209 212 216 219 223 226 230 233 303 101 92 91 189 39 40 40 41 42

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 36.287 34 130 135 140 145 150 156 161 167 254 263 273 282 293 303 314 325 430 146 136 137 291 61 63 66 68 71

Diskontzins (EIOPA) % 0,06% 0,08% 0,12% 0,18% 0,26% 0,34% 0,43% 0,53% 0,63% 0,72% 0,82% 0,90% 0,97% 1,02% 1,08% 1,12% 1,16% 1,20% 1,23% 1,27% 1,32% 1,39% 1,48% 1,57% 1,66% 1,76% 1,86%

= Mio. EUR diskontiert 8.744 34 130 135 139 143 147 151 154 158 236 241 245 249 254 258 263 267 347 116 106 104 214 44 44 44 43 43

Gesamt Mio. EUR diskontiert 50.711 1.736 1.933 1.794 2.189 1.888 1.855 1.681 1.913 2.058 2.017 1.956 1.909 1.752 1.803 1.747 1.635 1.551 1.386 995 938 818 875 644 625 575 529 311  
 

EIOPA, UFR hoch 5,6 %

nuklearspezifische Kostensteigerung 0,00%-1,97% 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070

a) Stilllegung und Rückbau Mio. EUR P2014 18 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inflation % 1,68% 1,69% 1,70% 1,71% 1,72% 1,73% 1,74% 1,75% 1,76% 1,77% 1,78% 1,79% 1,80% 1,81% 1,82% 1,83% 1,84% 1,85% 1,86% 1,87% 1,88% 1,89% 1,90% 1,91% 1,92% 1,93% 1,94% 1,95% 1,96%

= Mio. EUR inflationiert 28 0 0 0 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

= Mio. EUR eskaliert 33 0 0 0 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diskontzins (EIOPA) % 1,95% 2,05% 2,14% 2,23% 2,31% 2,40% 2,48% 2,56% 2,63% 2,70% 2,77% 2,84% 2,90% 2,96% 3,02% 3,08% 3,13% 3,19% 3,24% 3,29% 3,33% 3,38% 3,42% 3,46% 3,50% 3,54% 3,58% 3,61% 3,65%

= Mio. EUR diskontiert 19 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle Mio. EUR P2014 7 7 7 7 48 105 156 207 207 156 105 65 86 106 107 106 106 106 106 106 106 107 106 106 105 105 103 103 103

Inflation % 1,68% 1,69% 1,70% 1,71% 1,72% 1,73% 1,74% 1,75% 1,76% 1,77% 1,78% 1,79% 1,80% 1,81% 1,82% 1,83% 1,84% 1,85% 1,86% 1,87% 1,88% 1,89% 1,90% 1,91% 1,92% 1,93% 1,94% 1,95% 1,96%

= Mio. EUR inflationiert 12 12 12 12 80 180 271 365 372 285 196 123 166 208 213 216 220 224 228 232 237 242 245 250 252 257 258 263 269

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

= Mio. EUR eskaliert 15 16 16 17 111 249 380 517 532 412 286 181 247 313 324 331 340 350 360 371 381 394 403 415 423 435 442 455 469

Diskontzins (EIOPA) % 1,95% 2,05% 2,14% 2,23% 2,31% 2,40% 2,48% 2,56% 2,63% 2,70% 2,77% 2,84% 2,90% 2,96% 3,02% 3,08% 3,13% 3,19% 3,24% 3,29% 3,33% 3,38% 3,42% 3,46% 3,50% 3,54% 3,58% 3,61% 3,65%

= Mio. EUR diskontiert 9 9 9 8 53 114 165 214 209 154 101 61 79 94 93 90 88 85 83 81 79 77 75 73 71 69 66 65 63

c) Zwischenlagerung Mio. EUR P2014 86 86 86 86 86 86 86 78 78 78 78 78 76 71 71 71 71 71 71 71 71 68 68 60 60 60 60 60 60

Inflation % 1,68% 1,69% 1,70% 1,71% 1,72% 1,73% 1,74% 1,75% 1,76% 1,77% 1,78% 1,79% 1,80% 1,81% 1,82% 1,83% 1,84% 1,85% 1,86% 1,87% 1,88% 1,89% 1,90% 1,91% 1,92% 1,93% 1,94% 1,95% 1,96%

= Mio. EUR inflationiert 134 136 139 141 143 146 148 137 139 142 144 147 147 138 141 144 146 149 152 155 157 155 158 142 145 148 151 154 157

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

= Mio. EUR eskaliert 178 182 187 192 197 202 208 194 199 205 210 216 219 208 214 220 227 233 240 247 254 253 261 237 244 251 258 266 274

Diskontzins (EIOPA) % 1,95% 2,05% 2,14% 2,23% 2,31% 2,40% 2,48% 2,56% 2,63% 2,70% 2,77% 2,84% 2,90% 2,96% 3,02% 3,08% 3,13% 3,19% 3,24% 3,29% 3,33% 3,38% 3,42% 3,46% 3,50% 3,54% 3,58% 3,61% 3,65%

= Mio. EUR diskontiert 103 101 99 97 95 93 91 80 78 76 74 73 70 63 61 60 58 57 55 54 53 50 48 42 41 40 39 38 37

d) Endlager Schacht Konrad Mio. EUR P2014 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 93 93 93 93 93 0 0 0 0 0 0 0 0

Inflation % 1,68% 1,69% 1,70% 1,71% 1,72% 1,73% 1,74% 1,75% 1,76% 1,77% 1,78% 1,79% 1,80% 1,81% 1,82% 1,83% 1,84% 1,85% 1,86% 1,87% 1,88% 1,89% 1,90% 1,91% 1,92% 1,93% 1,94% 1,95% 1,96%

= Mio. EUR inflationiert 84 85 86 88 89 91 93 94 96 98 99 101 103 105 107 109 192 196 200 203 207 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

= Mio. EUR eskaliert 100 101 103 105 107 109 110 112 114 116 118 121 123 125 127 130 229 234 238 242 247 0 0 0 0 0 0 0 0

Diskontzins (EIOPA) % 1,95% 2,05% 2,14% 2,23% 2,31% 2,40% 2,48% 2,56% 2,63% 2,70% 2,77% 2,84% 2,90% 2,96% 3,02% 3,08% 3,13% 3,19% 3,24% 3,29% 3,33% 3,38% 3,42% 3,46% 3,50% 3,54% 3,58% 3,61% 3,65%

= Mio. EUR diskontiert 58 56 55 53 51 50 48 46 45 43 42 40 39 38 36 35 59 57 55 53 51 0 0 0 0 0 0 0 0

e) HAW-Endlager Mio. EUR P2014 27 27 27 27 27 70 70 79 274 274 274 209 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

Inflation % 1,68% 1,69% 1,70% 1,71% 1,72% 1,73% 1,74% 1,75% 1,76% 1,77% 1,78% 1,79% 1,80% 1,81% 1,82% 1,83% 1,84% 1,85% 1,86% 1,87% 1,88% 1,89% 1,90% 1,91% 1,92% 1,93% 1,94% 1,95% 1,96%

= Mio. EUR inflationiert 42 43 44 45 45 118 121 139 491 500 508 395 147 150 153 155 158 161 164 167 170 174 177 180 184 187 191 195 198

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

= Mio. EUR eskaliert 73 76 79 82 85 226 234 275 992 1.029 1.068 847 322 328 333 340 346 352 359 366 372 379 387 394 402 409 417 425 434

Diskontzins (EIOPA) % 1,95% 2,05% 2,14% 2,23% 2,31% 2,40% 2,48% 2,56% 2,63% 2,70% 2,77% 2,84% 2,90% 2,96% 3,02% 3,08% 3,13% 3,19% 3,24% 3,29% 3,33% 3,38% 3,42% 3,46% 3,50% 3,54% 3,58% 3,61% 3,65%

= Mio. EUR diskontiert 43 42 42 41 41 103 102 114 389 384 378 284 102 99 95 92 89 86 83 80 77 75 72 69 67 65 63 60 58

Gesamt Mio. EUR diskontiert 232 208 204 200 241 364 406 454 721 657 595 458 290 294 286 277 294 285 276 268 260 202 196 184 178 173 167 163 158  
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EIOPA, UFR hoch 5,6 %

nuklearspezifische Kostensteigerung 0,00%-1,97% 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099

a) Stilllegung und Rückbau Mio. EUR P2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inflation % 1,97% 1,98% 1,99% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

= Mio. EUR inflationiert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

= Mio. EUR eskaliert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diskontzins (EIOPA) % 3,68% 3,71% 3,75% 3,78% 3,81% 3,84% 3,86% 3,89% 3,92% 3,94% 3,97% 3,99% 4,01% 4,03% 4,06% 4,08% 4,10% 4,12% 4,14% 4,16% 4,18% 4,19% 4,21% 4,23% 4,25% 4,26% 4,28% 4,29% 4,31%

= Mio. EUR diskontiert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle Mio. EUR P2014 103 103 103 103 103 103 103 103 103 90 105 104 110 105 107 105 100 104 100 105 100 100 100 69 69 69 69 68 0

Inflation % 1,97% 1,98% 1,99% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

= Mio. EUR inflationiert 274 279 285 290 296 302 308 314 321 286 337 344 368 358 375 375 363 385 378 403 393 400 408 289 295 300 306 308 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

= Mio. EUR eskaliert 483 497 512 528 544 560 577 594 612 551 657 676 731 719 760 767 750 804 797 859 846 870 896 640 661 679 700 711 0

Diskontzins (EIOPA) % 3,68% 3,71% 3,75% 3,78% 3,81% 3,84% 3,86% 3,89% 3,92% 3,94% 3,97% 3,99% 4,01% 4,03% 4,06% 4,08% 4,10% 4,12% 4,14% 4,16% 4,18% 4,19% 4,21% 4,23% 4,25% 4,26% 4,28% 4,29% 4,31%

= Mio. EUR diskontiert 61 60 58 57 56 54 53 52 50 43 49 47 48 45 45 43 40 41 38 39 36 35 34 23 23 22 22 21 0

c) Zwischenlagerung Mio. EUR P2014 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 15 15 15 13 13 8 8 8 8 8 0

Inflation % 1,97% 1,98% 1,99% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

= Mio. EUR inflationiert 160 163 166 170 173 177 180 184 187 191 195 199 203 207 211 215 219 224 57 58 59 54 55 35 36 36 37 38 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

= Mio. EUR eskaliert 282 290 299 308 318 327 337 347 358 368 380 391 403 415 428 440 454 467 121 124 128 116 120 78 80 83 85 88 0

Diskontzins (EIOPA) % 3,68% 3,71% 3,75% 3,78% 3,81% 3,84% 3,86% 3,89% 3,92% 3,94% 3,97% 3,99% 4,01% 4,03% 4,06% 4,08% 4,10% 4,12% 4,14% 4,16% 4,18% 4,19% 4,21% 4,23% 4,25% 4,26% 4,28% 4,29% 4,31%

= Mio. EUR diskontiert 36 35 34 33 33 32 31 30 29 29 28 27 27 26 25 25 24 24 6 6 5 5 5 3 3 3 3 3 0

d) Endlager Schacht Konrad Mio. EUR P2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inflation % 1,97% 1,98% 1,99% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

= Mio. EUR inflationiert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

= Mio. EUR eskaliert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diskontzins (EIOPA) % 3,68% 3,71% 3,75% 3,78% 3,81% 3,84% 3,86% 3,89% 3,92% 3,94% 3,97% 3,99% 4,01% 4,03% 4,06% 4,08% 4,10% 4,12% 4,14% 4,16% 4,18% 4,19% 4,21% 4,23% 4,25% 4,26% 4,28% 4,29% 4,31%

= Mio. EUR diskontiert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e) HAW-Endlager Mio. EUR P2014 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 150 150 150 150 150 0

Inflation % 1,97% 1,98% 1,99% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

= Mio. EUR inflationiert 202 206 211 215 219 223 228 232 237 242 247 252 257 262 267 272 278 283 289 295 301 307 313 625 637 650 663 676 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

= Mio. EUR eskaliert 442 451 460 469 479 488 498 508 518 528 539 550 561 572 583 595 607 619 632 644 657 670 684 1.366 1.393 1.421 1.449 1.478 0

Diskontzins (EIOPA) % 3,68% 3,71% 3,75% 3,78% 3,81% 3,84% 3,86% 3,89% 3,92% 3,94% 3,97% 3,99% 4,01% 4,03% 4,06% 4,08% 4,10% 4,12% 4,14% 4,16% 4,18% 4,19% 4,21% 4,23% 4,25% 4,26% 4,28% 4,29% 4,31%

= Mio. EUR diskontiert 56 54 53 51 49 47 46 44 43 41 40 38 37 36 35 33 32 31 30 29 28 27 26 50 48 46 45 43 0

Gesamt Mio. EUR diskontiert 154 149 145 141 137 133 130 126 123 113 116 113 112 107 105 101 96 95 75 74 70 67 65 76 74 71 69 67 0  
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 Anlage 4 
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EIOPA, UFR hoch 5,6 %

nuklearspezifische Kostensteigerung 1,97% Σ 2015-2099 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

a) Stilllegung und Rückbau Mio. EUR P2014 19.719 814 917 890 1.116 912 948 833 933 1.171 1.088 1.047 1.013 946 975 941 857 788 618 499 468 376 340 297 290 279 250 84

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,61% 1,62% 1,63% 1,64% 1,65% 1,66% 1,67%

= Mio. EUR inflationiert 23.706 827 946 933 1.189 988 1.042 931 1.059 1.351 1.275 1.247 1.225 1.162 1.218 1.194 1.104 1.032 823 675 642 524 483 428 425 416 378 130

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 30.229 843 984 990 1.286 1.089 1.172 1.068 1.238 1.611 1.550 1.546 1.549 1.498 1.601 1.601 1.510 1.439 1.170 978 949 790 742 672 679 678 628 220

Diskontzins (EIOPA) % 0,06% 0,08% 0,12% 0,18% 0,26% 0,34% 0,43% 0,53% 0,63% 0,72% 0,82% 0,90% 0,97% 1,02% 1,08% 1,12% 1,16% 1,20% 1,23% 1,27% 1,32% 1,39% 1,48% 1,57% 1,66% 1,76% 1,86%

= Mio. EUR diskontiert 26.402 843 982 986 1.277 1.075 1.148 1.036 1.187 1.523 1.443 1.414 1.392 1.322 1.389 1.363 1.264 1.183 944 775 738 600 547 479 468 449 399 134

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle Mio. EUR P2014 9.915 505 410 282 410 359 293 244 255 206 195 175 161 95 98 81 78 80 61 54 50 49 49 49 49 27 27 7

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,61% 1,62% 1,63% 1,64% 1,65% 1,66% 1,67%

= Mio. EUR inflationiert 20.199 513 423 296 437 389 322 273 290 237 228 208 195 117 123 103 100 105 81 72 69 69 70 71 72 41 41 11

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 57.864 523 440 314 473 428 362 312 339 283 278 258 247 151 161 138 137 146 115 105 102 104 108 112 116 66 69 19

Diskontzins (EIOPA) % 0,06% 0,08% 0,12% 0,18% 0,26% 0,34% 0,43% 0,53% 0,63% 0,72% 0,82% 0,90% 0,97% 1,02% 1,08% 1,12% 1,16% 1,20% 1,23% 1,27% 1,32% 1,39% 1,48% 1,57% 1,66% 1,76% 1,86%

= Mio. EUR diskontiert 11.393 523 440 313 469 423 355 303 325 267 258 236 222 133 140 118 114 120 93 83 79 79 80 80 80 44 44 12

c) Zwischenlagerung Mio. EUR P2014 5.823 133 131 104 105 92 84 84 92 92 92 91 91 92 91 94 89 87 85 85 83 86 84 85 85 86 86 86

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,61% 1,62% 1,63% 1,64% 1,65% 1,66% 1,67%

= Mio. EUR inflationiert 11.231 135 135 110 112 99 92 93 104 106 107 109 111 113 114 120 115 114 113 114 115 119 119 122 124 128 130 132

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 28.653 138 140 116 121 109 104 107 122 127 131 135 140 146 150 160 158 159 160 166 169 180 183 192 199 208 216 224

Diskontzins (EIOPA) % 0,06% 0,08% 0,12% 0,18% 0,26% 0,34% 0,43% 0,53% 0,63% 0,72% 0,82% 0,90% 0,97% 1,02% 1,08% 1,12% 1,16% 1,20% 1,23% 1,27% 1,32% 1,39% 1,48% 1,57% 1,66% 1,76% 1,86%

= Mio. EUR diskontiert 7.326 138 140 116 120 108 102 104 117 120 121 123 126 128 130 136 132 130 129 131 132 137 135 137 137 138 137 136

d) Endlager Schacht Konrad Mio. EUR P2014 3.750 198 236 235 188 150 124 112 158 67 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,61% 1,62% 1,63% 1,64% 1,65% 1,66% 1,67%

= Mio. EUR inflationiert 5.394 201 244 246 201 162 136 126 180 78 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75 76 77 78 80 81 82

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 9.147 205 253 261 217 179 153 144 210 93 76 79 82 85 88 91 94 98 101 105 108 112 116 121 125 130 134 139

Diskontzins (EIOPA) % 0,06% 0,08% 0,12% 0,18% 0,26% 0,34% 0,43% 0,53% 0,63% 0,72% 0,82% 0,90% 0,97% 1,02% 1,08% 1,12% 1,16% 1,20% 1,23% 1,27% 1,32% 1,39% 1,48% 1,57% 1,66% 1,76% 1,86%

= Mio. EUR diskontiert 4.932 205 253 260 216 177 150 140 201 88 71 72 73 75 76 77 79 80 82 83 84 85 86 86 86 86 85 85

e) HAW-Endlager Mio. EUR P2014 8.321 32 121 121 121 121 121 121 121 121 178 178 178 178 178 178 178 178 227 74 67 65 133 27 27 27 27 27

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,61% 1,62% 1,63% 1,64% 1,65% 1,66% 1,67%

= Mio. EUR inflationiert 18.331 33 125 127 129 131 134 136 138 140 209 212 216 219 223 226 230 233 303 101 92 91 189 39 40 40 41 42

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 56.377 34 130 135 140 145 150 156 161 167 254 263 273 282 293 303 314 325 430 146 136 137 291 61 63 66 68 71

Diskontzins (EIOPA) % 0,06% 0,08% 0,12% 0,18% 0,26% 0,34% 0,43% 0,53% 0,63% 0,72% 0,82% 0,90% 0,97% 1,02% 1,08% 1,12% 1,16% 1,20% 1,23% 1,27% 1,32% 1,39% 1,48% 1,57% 1,66% 1,76% 1,86%

= Mio. EUR diskontiert 9.875 34 130 135 139 143 147 151 154 158 236 241 245 249 254 258 263 267 347 116 106 104 214 44 44 44 43 43

Gesamt Mio. EUR diskontiert 59.926 1.742 1.945 1.810 2.220 1.925 1.901 1.734 1.985 2.155 2.130 2.086 2.058 1.908 1.989 1.953 1.852 1.781 1.594 1.188 1.140 1.006 1.062 826 814 760 709 410  
 

EIOPA, UFR hoch 5,6 %

nuklearspezifische Kostensteigerung 1,97% 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070

a) Stilllegung und Rückbau Mio. EUR P2014 18 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inflation % 1,68% 1,69% 1,70% 1,71% 1,72% 1,73% 1,74% 1,75% 1,76% 1,77% 1,78% 1,79% 1,80% 1,81% 1,82% 1,83% 1,84% 1,85% 1,86% 1,87% 1,88% 1,89% 1,90% 1,91% 1,92% 1,93% 1,94% 1,95% 1,96%

= Mio. EUR inflationiert 28 0 0 0 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 49 0 0 0 3 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diskontzins (EIOPA) % 1,95% 2,05% 2,14% 2,23% 2,31% 2,40% 2,48% 2,56% 2,63% 2,70% 2,77% 2,84% 2,90% 2,96% 3,02% 3,08% 3,13% 3,19% 3,24% 3,29% 3,33% 3,38% 3,42% 3,46% 3,50% 3,54% 3,58% 3,61% 3,65%

= Mio. EUR diskontiert 28 0 0 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle Mio. EUR P2014 7 7 7 7 48 105 156 207 207 156 105 65 86 106 107 106 106 106 106 106 106 107 106 106 105 105 103 103 103

Inflation % 1,68% 1,69% 1,70% 1,71% 1,72% 1,73% 1,74% 1,75% 1,76% 1,77% 1,78% 1,79% 1,80% 1,81% 1,82% 1,83% 1,84% 1,85% 1,86% 1,87% 1,88% 1,89% 1,90% 1,91% 1,92% 1,93% 1,94% 1,95% 1,96%

= Mio. EUR inflationiert 12 12 12 12 80 180 271 365 372 285 196 123 166 208 213 216 220 224 228 232 237 242 245 250 252 257 258 263 269

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 20 21 22 22 150 342 526 724 751 588 412 263 362 463 484 500 519 539 560 582 605 631 652 677 696 723 742 771 802

Diskontzins (EIOPA) % 1,95% 2,05% 2,14% 2,23% 2,31% 2,40% 2,48% 2,56% 2,63% 2,70% 2,77% 2,84% 2,90% 2,96% 3,02% 3,08% 3,13% 3,19% 3,24% 3,29% 3,33% 3,38% 3,42% 3,46% 3,50% 3,54% 3,58% 3,61% 3,65%

= Mio. EUR diskontiert 12 12 11 11 72 157 229 299 295 219 146 88 115 140 139 136 134 131 129 127 125 124 121 119 116 114 111 109 108

c) Zwischenlagerung Mio. EUR P2014 86 86 86 86 86 86 86 78 78 78 78 78 76 71 71 71 71 71 71 71 71 68 68 60 60 60 60 60 60

Inflation % 1,68% 1,69% 1,70% 1,71% 1,72% 1,73% 1,74% 1,75% 1,76% 1,77% 1,78% 1,79% 1,80% 1,81% 1,82% 1,83% 1,84% 1,85% 1,86% 1,87% 1,88% 1,89% 1,90% 1,91% 1,92% 1,93% 1,94% 1,95% 1,96%

= Mio. EUR inflationiert 134 136 139 141 143 146 148 137 139 142 144 147 147 138 141 144 146 149 152 155 157 155 158 142 145 148 151 154 157

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 232 240 249 258 268 278 288 271 281 292 303 315 321 309 320 333 346 359 373 387 402 405 421 386 401 417 433 451 468

Diskontzins (EIOPA) % 1,95% 2,05% 2,14% 2,23% 2,31% 2,40% 2,48% 2,56% 2,63% 2,70% 2,77% 2,84% 2,90% 2,96% 3,02% 3,08% 3,13% 3,19% 3,24% 3,29% 3,33% 3,38% 3,42% 3,46% 3,50% 3,54% 3,58% 3,61% 3,65%

= Mio. EUR diskontiert 135 133 132 130 129 127 125 112 110 109 107 106 102 93 92 90 89 87 86 85 83 80 78 68 67 66 65 64 63

d) Endlager Schacht Konrad Mio. EUR P2014 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 93 93 93 93 93 0 0 0 0 0 0 0 0

Inflation % 1,68% 1,69% 1,70% 1,71% 1,72% 1,73% 1,74% 1,75% 1,76% 1,77% 1,78% 1,79% 1,80% 1,81% 1,82% 1,83% 1,84% 1,85% 1,86% 1,87% 1,88% 1,89% 1,90% 1,91% 1,92% 1,93% 1,94% 1,95% 1,96%

= Mio. EUR inflationiert 84 85 86 88 89 91 93 94 96 98 99 101 103 105 107 109 192 196 200 203 207 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 145 150 155 161 167 173 180 187 194 201 209 217 225 233 242 252 455 472 490 510 529 0 0 0 0 0 0 0 0

Diskontzins (EIOPA) % 1,95% 2,05% 2,14% 2,23% 2,31% 2,40% 2,48% 2,56% 2,63% 2,70% 2,77% 2,84% 2,90% 2,96% 3,02% 3,08% 3,13% 3,19% 3,24% 3,29% 3,33% 3,38% 3,42% 3,46% 3,50% 3,54% 3,58% 3,61% 3,65%

= Mio. EUR diskontiert 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 70 69 68 117 115 113 112 110 0 0 0 0 0 0 0 0

e) HAW-Endlager Mio. EUR P2014 27 27 27 27 27 70 70 79 274 274 274 209 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

Inflation % 1,68% 1,69% 1,70% 1,71% 1,72% 1,73% 1,74% 1,75% 1,76% 1,77% 1,78% 1,79% 1,80% 1,81% 1,82% 1,83% 1,84% 1,85% 1,86% 1,87% 1,88% 1,89% 1,90% 1,91% 1,92% 1,93% 1,94% 1,95% 1,96%

= Mio. EUR inflationiert 42 43 44 45 45 118 121 139 491 500 508 395 147 150 153 155 158 161 164 167 170 174 177 180 184 187 191 195 198

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 73 76 79 82 85 226 234 275 992 1.029 1.068 847 322 334 347 360 374 388 403 419 435 452 470 489 508 528 549 570 593

Diskontzins (EIOPA) % 1,95% 2,05% 2,14% 2,23% 2,31% 2,40% 2,48% 2,56% 2,63% 2,70% 2,77% 2,84% 2,90% 2,96% 3,02% 3,08% 3,13% 3,19% 3,24% 3,29% 3,33% 3,38% 3,42% 3,46% 3,50% 3,54% 3,58% 3,61% 3,65%

= Mio. EUR diskontiert 43 42 42 41 41 103 102 114 389 384 378 284 102 101 99 98 96 95 93 92 90 89 87 86 85 83 82 81 80

Gesamt Mio. EUR diskontiert 302 271 268 264 324 474 536 602 871 787 705 551 392 404 399 392 436 429 422 415 409 292 287 274 268 264 258 254 250  
 

Drucksache 402/16



 

 

EIOPA, UFR hoch 5,6 %

nuklearspezifische Kostensteigerung 1,97% 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099

a) Stilllegung und Rückbau Mio. EUR P2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inflation % 1,97% 1,98% 1,99% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

= Mio. EUR inflationiert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diskontzins (EIOPA) % 3,68% 3,71% 3,75% 3,78% 3,81% 3,84% 3,86% 3,89% 3,92% 3,94% 3,97% 3,99% 4,01% 4,03% 4,06% 4,08% 4,10% 4,12% 4,14% 4,16% 4,18% 4,19% 4,21% 4,23% 4,25% 4,26% 4,28% 4,29% 4,31%

= Mio. EUR diskontiert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle Mio. EUR P2014 103 103 103 103 103 103 103 103 103 90 105 104 110 105 107 105 100 104 100 105 100 100 100 69 69 69 69 68 0

Inflation % 1,97% 1,98% 1,99% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

= Mio. EUR inflationiert 274 279 285 290 296 302 308 314 321 286 337 344 368 358 375 375 363 385 378 403 393 400 408 289 295 300 306 308 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 834 867 902 938 976 1.015 1.056 1.098 1.142 1.038 1.250 1.298 1.418 1.407 1.502 1.531 1.510 1.635 1.637 1.781 1.771 1.839 1.912 1.379 1.437 1.492 1.551 1.591 0

Diskontzins (EIOPA) % 3,68% 3,71% 3,75% 3,78% 3,81% 3,84% 3,86% 3,89% 3,92% 3,94% 3,97% 3,99% 4,01% 4,03% 4,06% 4,08% 4,10% 4,12% 4,14% 4,16% 4,18% 4,19% 4,21% 4,23% 4,25% 4,26% 4,28% 4,29% 4,31%

= Mio. EUR diskontiert 106 105 103 101 100 98 97 96 94 81 92 91 94 88 89 86 80 82 78 81 76 75 73 50 50 49 48 47 0

c) Zwischenlagerung Mio. EUR P2014 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 15 15 15 13 13 8 8 8 8 8 0

Inflation % 1,97% 1,98% 1,99% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

= Mio. EUR inflationiert 160 163 166 170 173 177 180 184 187 191 195 199 203 207 211 215 219 224 57 58 59 54 55 35 36 36 37 38 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 487 507 527 548 570 593 617 641 667 694 722 751 781 812 845 879 914 951 248 257 268 246 256 168 174 181 189 196 0

Diskontzins (EIOPA) % 3,68% 3,71% 3,75% 3,78% 3,81% 3,84% 3,86% 3,89% 3,92% 3,94% 3,97% 3,99% 4,01% 4,03% 4,06% 4,08% 4,10% 4,12% 4,14% 4,16% 4,18% 4,19% 4,21% 4,23% 4,25% 4,26% 4,28% 4,29% 4,31%

= Mio. EUR diskontiert 62 61 60 59 58 57 57 56 55 54 53 53 52 51 50 49 49 48 12 12 11 10 10 6 6 6 6 6 0

d) Endlager Schacht Konrad Mio. EUR P2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inflation % 1,97% 1,98% 1,99% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

= Mio. EUR inflationiert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diskontzins (EIOPA) % 3,68% 3,71% 3,75% 3,78% 3,81% 3,84% 3,86% 3,89% 3,92% 3,94% 3,97% 3,99% 4,01% 4,03% 4,06% 4,08% 4,10% 4,12% 4,14% 4,16% 4,18% 4,19% 4,21% 4,23% 4,25% 4,26% 4,28% 4,29% 4,31%

= Mio. EUR diskontiert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e) HAW-Endlager Mio. EUR P2014 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 150 150 150 150 150 0

Inflation % 1,97% 1,98% 1,99% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

= Mio. EUR inflationiert 202 206 211 215 219 223 228 232 237 242 247 252 257 262 267 272 278 283 289 295 301 307 313 625 637 650 663 676 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 617 641 667 694 721 750 781 812 844 878 914 950 988 1.028 1.069 1.112 1.157 1.203 1.251 1.302 1.354 1.408 1.465 2.984 3.104 3.229 3.358 3.493 0

Diskontzins (EIOPA) % 3,68% 3,71% 3,75% 3,78% 3,81% 3,84% 3,86% 3,89% 3,92% 3,94% 3,97% 3,99% 4,01% 4,03% 4,06% 4,08% 4,10% 4,12% 4,14% 4,16% 4,18% 4,19% 4,21% 4,23% 4,25% 4,26% 4,28% 4,29% 4,31%

= Mio. EUR diskontiert 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 67 66 65 64 64 63 62 61 60 59 58 57 56 109 107 105 104 102 0

Gesamt Mio. EUR diskontiert 247 243 239 236 232 229 225 222 219 204 213 210 211 204 203 198 191 191 152 153 145 142 140 165 162 160 158 154 0  
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 Anlage 5 
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EIOPA, UFR mittel 4,2 %

nuklearspezifische Kostensteigerung 0,00%-1,97% Σ 2015-2099 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

a) Stilllegung und Rückbau Mio. EUR P2014 19.719 814 917 890 1.116 912 948 833 933 1.171 1.088 1.047 1.013 946 975 941 857 788 618 499 468 376 340 297 290 279 250 84

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,61% 1,62% 1,63% 1,64% 1,65% 1,66% 1,67%

= Mio. EUR inflationiert 23.706 827 946 933 1.189 988 1.042 931 1.059 1.351 1.275 1.247 1.225 1.162 1.218 1.194 1.104 1.032 823 675 642 524 483 428 425 416 378 130

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,85% 1,73% 1,60% 1,48% 1,36% 1,23% 1,11% 0,99% 0,86% 0,74% 0,62% 0,49% 0,37% 0,25% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

= Mio. EUR eskaliert 27.052 843 983 986 1.277 1.076 1.151 1.041 1.197 1.542 1.468 1.446 1.430 1.363 1.433 1.409 1.305 1.220 972 797 759 619 570 506 502 491 446 154

Diskontzins (EIOPA) % 0,06% 0,08% 0,12% 0,18% 0,26% 0,34% 0,43% 0,53% 0,63% 0,72% 0,82% 0,90% 0,97% 1,02% 1,08% 1,12% 1,16% 1,20% 1,23% 1,27% 1,31% 1,36% 1,42% 1,49% 1,55% 1,61% 1,68%

= Mio. EUR diskontiert 23.966 843 981 983 1.267 1.062 1.127 1.010 1.148 1.458 1.366 1.322 1.285 1.203 1.243 1.199 1.092 1.002 784 632 590 471 423 366 352 335 294 98

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle Mio. EUR P2014 9.915 505 410 282 410 359 293 244 255 206 195 175 161 95 98 81 78 80 61 54 50 49 49 49 49 27 27 7

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,61% 1,62% 1,63% 1,64% 1,65% 1,66% 1,67%

= Mio. EUR inflationiert 20.199 513 423 296 437 389 322 273 290 237 228 208 195 117 123 103 100 105 81 72 69 69 70 71 72 41 41 11

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

= Mio. EUR eskaliert 33.577 518 432 305 455 408 342 292 314 259 252 232 220 133 141 120 117 124 97 87 84 85 87 90 92 52 54 15

Diskontzins (EIOPA) % 0,06% 0,08% 0,12% 0,18% 0,26% 0,34% 0,43% 0,53% 0,63% 0,72% 0,82% 0,90% 0,97% 1,02% 1,08% 1,12% 1,16% 1,20% 1,23% 1,27% 1,31% 1,36% 1,42% 1,49% 1,55% 1,61% 1,68%

= Mio. EUR diskontiert 10.262 518 431 304 452 403 335 283 301 245 235 212 198 117 123 102 98 102 78 69 66 65 65 65 65 36 35 10

c) Zwischenlagerung Mio. EUR P2014 5.823 133 131 104 105 92 84 84 92 92 92 91 91 92 91 94 89 87 85 85 83 86 84 85 85 86 86 86

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,61% 1,62% 1,63% 1,64% 1,65% 1,66% 1,67%

= Mio. EUR inflationiert 11.231 135 135 110 112 99 92 93 104 106 107 109 111 113 114 120 115 114 113 114 115 119 119 122 124 128 130 132

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

= Mio. EUR eskaliert 17.701 136 138 113 116 104 98 100 113 116 119 121 125 128 131 139 135 135 135 138 140 147 148 154 158 164 168 173

Diskontzins (EIOPA) % 0,06% 0,08% 0,12% 0,18% 0,26% 0,34% 0,43% 0,53% 0,63% 0,72% 0,82% 0,90% 0,97% 1,02% 1,08% 1,12% 1,16% 1,20% 1,23% 1,27% 1,31% 1,36% 1,42% 1,49% 1,55% 1,61% 1,68%

= Mio. EUR diskontiert 6.377 136 138 112 116 103 96 97 108 110 110 111 112 113 114 118 113 111 109 109 109 112 110 111 111 112 111 110

d) Endlager Schacht Konrad Mio. EUR P2014 3.750 198 236 235 188 150 124 112 158 67 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,61% 1,62% 1,63% 1,64% 1,65% 1,66% 1,67%

= Mio. EUR inflationiert 5.394 201 244 246 201 162 136 126 180 78 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75 76 77 78 80 81 82

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

= Mio. EUR eskaliert 6.271 205 253 261 217 179 153 144 210 93 75 76 77 78 80 81 82 83 85 86 88 89 90 92 93 95 96 98

Diskontzins (EIOPA) % 0,06% 0,08% 0,12% 0,18% 0,26% 0,34% 0,43% 0,53% 0,63% 0,72% 0,82% 0,90% 0,97% 1,02% 1,08% 1,12% 1,16% 1,20% 1,23% 1,27% 1,31% 1,36% 1,42% 1,49% 1,55% 1,61% 1,68%

= Mio. EUR diskontiert 4.119 205 253 260 216 177 150 140 201 88 69 69 69 69 69 69 69 69 68 68 68 68 67 66 66 65 64 63

e) HAW-Endlager Mio. EUR P2014 8.321 32 121 121 121 121 121 121 121 121 178 178 178 178 178 178 178 178 227 74 67 65 133 27 27 27 27 27

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,61% 1,62% 1,63% 1,64% 1,65% 1,66% 1,67%

= Mio. EUR inflationiert 18.331 33 125 127 129 131 134 136 138 140 209 212 216 219 223 226 230 233 303 101 92 91 189 39 40 40 41 42

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 36.287 34 130 135 140 145 150 156 161 167 254 263 273 282 293 303 314 325 430 146 136 137 291 61 63 66 68 71

Diskontzins (EIOPA) % 0,06% 0,08% 0,12% 0,18% 0,26% 0,34% 0,43% 0,53% 0,63% 0,72% 0,82% 0,90% 0,97% 1,02% 1,08% 1,12% 1,16% 1,20% 1,23% 1,27% 1,31% 1,36% 1,42% 1,49% 1,55% 1,61% 1,68%

= Mio. EUR diskontiert 10.517 34 130 135 139 143 147 151 154 158 236 241 245 249 254 258 263 267 347 116 106 105 216 44 45 45 45 45

Gesamt Mio. EUR diskontiert 55.241 1.736 1.933 1.794 2.189 1.888 1.855 1.681 1.913 2.058 2.017 1.956 1.909 1.752 1.803 1.747 1.635 1.551 1.386 995 938 820 881 652 638 591 549 326  
 

EIOPA, UFR mittel 4,2 %

nuklearspezifische Kostensteigerung 0,00%-1,97% 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070

a) Stilllegung und Rückbau Mio. EUR P2014 18 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inflation % 1,68% 1,69% 1,70% 1,71% 1,72% 1,73% 1,74% 1,75% 1,76% 1,77% 1,78% 1,79% 1,80% 1,81% 1,82% 1,83% 1,84% 1,85% 1,86% 1,87% 1,88% 1,89% 1,90% 1,91% 1,92% 1,93% 1,94% 1,95% 1,96%

= Mio. EUR inflationiert 28 0 0 0 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

= Mio. EUR eskaliert 33 0 0 0 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diskontzins (EIOPA) % 1,74% 1,80% 1,86% 1,92% 1,98% 2,04% 2,09% 2,14% 2,19% 2,24% 2,28% 2,33% 2,37% 2,41% 2,45% 2,49% 2,53% 2,56% 2,60% 2,63% 2,66% 2,69% 2,72% 2,75% 2,77% 2,80% 2,83% 2,85% 2,87%

= Mio. EUR diskontiert 20 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle Mio. EUR P2014 7 7 7 7 48 105 156 207 207 156 105 65 86 106 107 106 106 106 106 106 106 107 106 106 105 105 103 103 103

Inflation % 1,68% 1,69% 1,70% 1,71% 1,72% 1,73% 1,74% 1,75% 1,76% 1,77% 1,78% 1,79% 1,80% 1,81% 1,82% 1,83% 1,84% 1,85% 1,86% 1,87% 1,88% 1,89% 1,90% 1,91% 1,92% 1,93% 1,94% 1,95% 1,96%

= Mio. EUR inflationiert 12 12 12 12 80 180 271 365 372 285 196 123 166 208 213 216 220 224 228 232 237 242 245 250 252 257 258 263 269

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

= Mio. EUR eskaliert 15 16 16 17 111 249 380 517 532 412 286 181 247 313 324 331 340 350 360 371 381 394 403 415 423 435 442 455 469

Diskontzins (EIOPA) % 1,74% 1,80% 1,86% 1,92% 1,98% 2,04% 2,09% 2,14% 2,19% 2,24% 2,28% 2,33% 2,37% 2,41% 2,45% 2,49% 2,53% 2,56% 2,60% 2,63% 2,66% 2,69% 2,72% 2,75% 2,77% 2,80% 2,83% 2,85% 2,87%

= Mio. EUR diskontiert 9 9 9 9 59 128 188 247 244 182 121 74 97 118 117 115 114 112 111 110 108 107 105 104 102 101 98 97 96

c) Zwischenlagerung Mio. EUR P2014 86 86 86 86 86 86 86 78 78 78 78 78 76 71 71 71 71 71 71 71 71 68 68 60 60 60 60 60 60

Inflation % 1,68% 1,69% 1,70% 1,71% 1,72% 1,73% 1,74% 1,75% 1,76% 1,77% 1,78% 1,79% 1,80% 1,81% 1,82% 1,83% 1,84% 1,85% 1,86% 1,87% 1,88% 1,89% 1,90% 1,91% 1,92% 1,93% 1,94% 1,95% 1,96%

= Mio. EUR inflationiert 134 136 139 141 143 146 148 137 139 142 144 147 147 138 141 144 146 149 152 155 157 155 158 142 145 148 151 154 157

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

= Mio. EUR eskaliert 178 182 187 192 197 202 208 194 199 205 210 216 219 208 214 220 227 233 240 247 254 253 261 237 244 251 258 266 274

Diskontzins (EIOPA) % 1,74% 1,80% 1,86% 1,92% 1,98% 2,04% 2,09% 2,14% 2,19% 2,24% 2,28% 2,33% 2,37% 2,41% 2,45% 2,49% 2,53% 2,56% 2,60% 2,63% 2,66% 2,69% 2,72% 2,75% 2,77% 2,80% 2,83% 2,85% 2,87%

= Mio. EUR diskontiert 110 108 107 106 105 104 103 92 91 90 89 88 86 78 77 77 76 75 74 73 72 69 68 59 59 58 57 57 56

d) Endlager Schacht Konrad Mio. EUR P2014 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 93 93 93 93 93 0 0 0 0 0 0 0 0

Inflation % 1,68% 1,69% 1,70% 1,71% 1,72% 1,73% 1,74% 1,75% 1,76% 1,77% 1,78% 1,79% 1,80% 1,81% 1,82% 1,83% 1,84% 1,85% 1,86% 1,87% 1,88% 1,89% 1,90% 1,91% 1,92% 1,93% 1,94% 1,95% 1,96%

= Mio. EUR inflationiert 84 85 86 88 89 91 93 94 96 98 99 101 103 105 107 109 192 196 200 203 207 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

= Mio. EUR eskaliert 100 101 103 105 107 109 110 112 114 116 118 121 123 125 127 130 229 234 238 242 247 0 0 0 0 0 0 0 0

Diskontzins (EIOPA) % 1,74% 1,80% 1,86% 1,92% 1,98% 2,04% 2,09% 2,14% 2,19% 2,24% 2,28% 2,33% 2,37% 2,41% 2,45% 2,49% 2,53% 2,56% 2,60% 2,63% 2,66% 2,69% 2,72% 2,75% 2,77% 2,80% 2,83% 2,85% 2,87%

= Mio. EUR diskontiert 62 60 59 58 57 56 55 54 52 51 50 49 48 47 46 45 77 75 73 72 70 0 0 0 0 0 0 0 0

e) HAW-Endlager Mio. EUR P2014 27 27 27 27 27 70 70 79 274 274 274 209 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

Inflation % 1,68% 1,69% 1,70% 1,71% 1,72% 1,73% 1,74% 1,75% 1,76% 1,77% 1,78% 1,79% 1,80% 1,81% 1,82% 1,83% 1,84% 1,85% 1,86% 1,87% 1,88% 1,89% 1,90% 1,91% 1,92% 1,93% 1,94% 1,95% 1,96%

= Mio. EUR inflationiert 42 43 44 45 45 118 121 139 491 500 508 395 147 150 153 155 158 161 164 167 170 174 177 180 184 187 191 195 198

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

= Mio. EUR eskaliert 73 76 79 82 85 226 234 275 992 1.029 1.068 847 322 328 333 340 346 352 359 366 372 379 387 394 402 409 417 425 434

Diskontzins (EIOPA) % 1,74% 1,80% 1,86% 1,92% 1,98% 2,04% 2,09% 2,14% 2,19% 2,24% 2,28% 2,33% 2,37% 2,41% 2,45% 2,49% 2,53% 2,56% 2,60% 2,63% 2,66% 2,69% 2,72% 2,75% 2,77% 2,80% 2,83% 2,85% 2,87%

= Mio. EUR diskontiert 45 45 45 45 45 116 116 131 455 454 453 345 126 123 121 118 115 113 110 108 106 103 101 99 97 95 93 91 89

Gesamt Mio. EUR diskontiert 246 223 221 219 267 410 463 524 842 777 714 556 356 366 361 355 381 375 368 362 356 280 275 263 257 253 248 244 241  
 

Drucksache 402/16



 

 

EIOPA, UFR mittel 4,2 %

nuklearspezifische Kostensteigerung 0,00%-1,97% 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099

a) Stilllegung und Rückbau Mio. EUR P2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inflation % 1,97% 1,98% 1,99% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

= Mio. EUR inflationiert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

= Mio. EUR eskaliert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diskontzins (EIOPA) % 2,90% 2,92% 2,94% 2,96% 2,98% 3,00% 3,02% 3,04% 3,06% 3,07% 3,09% 3,11% 3,12% 3,14% 3,15% 3,17% 3,18% 3,19% 3,21% 3,22% 3,23% 3,24% 3,26% 3,27% 3,28% 3,29% 3,30% 3,31% 3,32%

= Mio. EUR diskontiert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle Mio. EUR P2014 103 103 103 103 103 103 103 103 103 90 105 104 110 105 107 105 100 104 100 105 100 100 100 69 69 69 69 68 0

Inflation % 1,97% 1,98% 1,99% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

= Mio. EUR inflationiert 274 279 285 290 296 302 308 314 321 286 337 344 368 358 375 375 363 385 378 403 393 400 408 289 295 300 306 308 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

= Mio. EUR eskaliert 483 497 512 528 544 560 577 594 612 551 657 676 731 719 760 767 750 804 797 859 846 870 896 640 661 679 700 711 0

Diskontzins (EIOPA) % 2,90% 2,92% 2,94% 2,96% 2,98% 3,00% 3,02% 3,04% 3,06% 3,07% 3,09% 3,11% 3,12% 3,14% 3,15% 3,17% 3,18% 3,19% 3,21% 3,22% 3,23% 3,24% 3,26% 3,27% 3,28% 3,29% 3,30% 3,31% 3,32%

= Mio. EUR diskontiert 95 94 93 92 91 90 89 88 87 75 86 85 88 83 84 81 76 79 75 77 73 72 71 49 48 48 47 46 0

c) Zwischenlagerung Mio. EUR P2014 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 15 15 15 13 13 8 8 8 8 8 0

Inflation % 1,97% 1,98% 1,99% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

= Mio. EUR inflationiert 160 163 166 170 173 177 180 184 187 191 195 199 203 207 211 215 219 224 57 58 59 54 55 35 36 36 37 38 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

= Mio. EUR eskaliert 282 290 299 308 318 327 337 347 358 368 380 391 403 415 428 440 454 467 121 124 128 116 120 78 80 83 85 88 0

Diskontzins (EIOPA) % 2,90% 2,92% 2,94% 2,96% 2,98% 3,00% 3,02% 3,04% 3,06% 3,07% 3,09% 3,11% 3,12% 3,14% 3,15% 3,17% 3,18% 3,19% 3,21% 3,22% 3,23% 3,24% 3,26% 3,27% 3,28% 3,29% 3,30% 3,31% 3,32%

= Mio. EUR diskontiert 55 55 54 54 53 52 52 51 51 50 49 49 48 48 47 47 46 46 11 11 11 10 10 6 6 6 6 6 0

d) Endlager Schacht Konrad Mio. EUR P2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inflation % 1,97% 1,98% 1,99% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

= Mio. EUR inflationiert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

= Mio. EUR eskaliert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diskontzins (EIOPA) % 2,90% 2,92% 2,94% 2,96% 2,98% 3,00% 3,02% 3,04% 3,06% 3,07% 3,09% 3,11% 3,12% 3,14% 3,15% 3,17% 3,18% 3,19% 3,21% 3,22% 3,23% 3,24% 3,26% 3,27% 3,28% 3,29% 3,30% 3,31% 3,32%

= Mio. EUR diskontiert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e) HAW-Endlager Mio. EUR P2014 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 150 150 150 150 150 0

Inflation % 1,97% 1,98% 1,99% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

= Mio. EUR inflationiert 202 206 211 215 219 223 228 232 237 242 247 252 257 262 267 272 278 283 289 295 301 307 313 625 637 650 663 676 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

= Mio. EUR eskaliert 442 451 460 469 479 488 498 508 518 528 539 550 561 572 583 595 607 619 632 644 657 670 684 1.366 1.393 1.421 1.449 1.478 0

Diskontzins (EIOPA) % 2,90% 2,92% 2,94% 2,96% 2,98% 3,00% 3,02% 3,04% 3,06% 3,07% 3,09% 3,11% 3,12% 3,14% 3,15% 3,17% 3,18% 3,19% 3,21% 3,22% 3,23% 3,24% 3,26% 3,27% 3,28% 3,29% 3,30% 3,31% 3,32%

= Mio. EUR diskontiert 87 85 83 82 80 78 76 75 73 72 70 69 67 66 64 63 62 60 59 58 57 56 54 104 102 100 98 96 0

Gesamt Mio. EUR diskontiert 237 234 230 227 223 220 217 214 210 197 205 202 203 196 196 191 184 185 146 147 141 137 135 159 156 153 151 147 0  
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 Anlage 6 
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EIOPA, UFR mittel 4,2 %, 

nuklearspezifische Kostensteigerung 1,97% Σ 2015-2099 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

a) Stilllegung und Rückbau Mio. EUR P2014 19.719 814 917 890 1.116 912 948 833 933 1.171 1.088 1.047 1.013 946 975 941 857 788 618 499 468 376 340 297 290 279 250 84

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,61% 1,62% 1,63% 1,64% 1,65% 1,66% 1,67%

= Mio. EUR inflationiert 23.706 827 946 933 1.189 988 1.042 931 1.059 1.351 1.275 1.247 1.225 1.162 1.218 1.194 1.104 1.032 823 675 642 524 483 428 425 416 378 130

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 30.229 843 984 990 1.286 1.089 1.172 1.068 1.238 1.611 1.550 1.546 1.549 1.498 1.601 1.601 1.510 1.439 1.170 978 949 790 742 672 679 678 628 220

Diskontzins (EIOPA) % 0,06% 0,08% 0,12% 0,18% 0,26% 0,34% 0,43% 0,53% 0,63% 0,72% 0,82% 0,90% 0,97% 1,02% 1,08% 1,12% 1,16% 1,20% 1,23% 1,27% 1,31% 1,36% 1,42% 1,49% 1,55% 1,61% 1,68%

= Mio. EUR diskontiert 26.462 843 982 986 1.277 1.075 1.148 1.036 1.187 1.523 1.443 1.414 1.392 1.322 1.389 1.363 1.264 1.183 944 775 738 601 551 485 477 462 414 141

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle Mio. EUR P2014 9.915 505 410 282 410 359 293 244 255 206 195 175 161 95 98 81 78 80 61 54 50 49 49 49 49 27 27 7

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,61% 1,62% 1,63% 1,64% 1,65% 1,66% 1,67%

= Mio. EUR inflationiert 20.199 513 423 296 437 389 322 273 290 237 228 208 195 117 123 103 100 105 81 72 69 69 70 71 72 41 41 11

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 57.864 523 440 314 473 428 362 312 339 283 278 258 247 151 161 138 137 146 115 105 102 104 108 112 116 66 69 19

Diskontzins (EIOPA) % 0,06% 0,08% 0,12% 0,18% 0,26% 0,34% 0,43% 0,53% 0,63% 0,72% 0,82% 0,90% 0,97% 1,02% 1,08% 1,12% 1,16% 1,20% 1,23% 1,27% 1,31% 1,36% 1,42% 1,49% 1,55% 1,61% 1,68%

= Mio. EUR diskontiert 14.302 523 440 313 469 423 355 303 325 267 258 236 222 133 140 118 114 120 93 83 79 79 80 81 81 45 45 12

c) Zwischenlagerung Mio. EUR P2014 5.823 133 131 104 105 92 84 84 92 92 92 91 91 92 91 94 89 87 85 85 83 86 84 85 85 86 86 86

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,61% 1,62% 1,63% 1,64% 1,65% 1,66% 1,67%

= Mio. EUR inflationiert 11.231 135 135 110 112 99 92 93 104 106 107 109 111 113 114 120 115 114 113 114 115 119 119 122 124 128 130 132

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 28.653 138 140 116 121 109 104 107 122 127 131 135 140 146 150 160 158 159 160 166 169 180 183 192 199 208 216 224

Diskontzins (EIOPA) % 0,06% 0,08% 0,12% 0,18% 0,26% 0,34% 0,43% 0,53% 0,63% 0,72% 0,82% 0,90% 0,97% 1,02% 1,08% 1,12% 1,16% 1,20% 1,23% 1,27% 1,31% 1,36% 1,42% 1,49% 1,55% 1,61% 1,68%

= Mio. EUR diskontiert 8.824 138 140 116 120 108 102 104 117 120 121 123 126 128 130 136 132 130 129 131 132 137 136 139 139 142 142 143

d) Endlager Schacht Konrad Mio. EUR P2014 3.750 198 236 235 188 150 124 112 158 67 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,61% 1,62% 1,63% 1,64% 1,65% 1,66% 1,67%

= Mio. EUR inflationiert 5.394 201 244 246 201 162 136 126 180 78 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75 76 77 78 80 81 82

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 9.147 205 253 261 217 179 153 144 210 93 76 79 82 85 88 91 94 98 101 105 108 112 116 121 125 130 134 139

Diskontzins (EIOPA) % 0,06% 0,08% 0,12% 0,18% 0,26% 0,34% 0,43% 0,53% 0,63% 0,72% 0,82% 0,90% 0,97% 1,02% 1,08% 1,12% 1,16% 1,20% 1,23% 1,27% 1,31% 1,36% 1,42% 1,49% 1,55% 1,61% 1,68%

= Mio. EUR diskontiert 5.328 205 253 260 216 177 150 140 201 88 71 72 73 75 76 77 79 80 82 83 84 86 86 87 88 88 89 89

e) HAW-Endlager Mio. EUR P2014 8.321 32 121 121 121 121 121 121 121 121 178 178 178 178 178 178 178 178 227 74 67 65 133 27 27 27 27 27

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,61% 1,62% 1,63% 1,64% 1,65% 1,66% 1,67%

= Mio. EUR inflationiert 18.331 33 125 127 129 131 134 136 138 140 209 212 216 219 223 226 230 233 303 101 92 91 189 39 40 40 41 42

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 56.377 34 130 135 140 145 150 156 161 167 254 263 273 282 293 303 314 325 430 146 136 137 291 61 63 66 68 71

Diskontzins (EIOPA) % 0,06% 0,08% 0,12% 0,18% 0,26% 0,34% 0,43% 0,53% 0,63% 0,72% 0,82% 0,90% 0,97% 1,02% 1,08% 1,12% 1,16% 1,20% 1,23% 1,27% 1,31% 1,36% 1,42% 1,49% 1,55% 1,61% 1,68%

= Mio. EUR diskontiert 12.581 34 130 135 139 143 147 151 154 158 236 241 245 249 254 258 263 267 347 116 106 105 216 44 45 45 45 45

Gesamt Mio. EUR diskontiert 67.498 1.742 1.945 1.810 2.220 1.925 1.901 1.734 1.985 2.155 2.130 2.086 2.058 1.908 1.989 1.953 1.852 1.781 1.594 1.188 1.140 1.008 1.069 836 830 782 736 430  
 

EIOPA, UFR mittel 4,2 %, 

nuklearspezifische Kostensteigerung 1,97% 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070

a) Stilllegung und Rückbau Mio. EUR P2014 18 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inflation % 1,68% 1,69% 1,70% 1,71% 1,72% 1,73% 1,74% 1,75% 1,76% 1,77% 1,78% 1,79% 1,80% 1,81% 1,82% 1,83% 1,84% 1,85% 1,86% 1,87% 1,88% 1,89% 1,90% 1,91% 1,92% 1,93% 1,94% 1,95% 1,96%

= Mio. EUR inflationiert 28 0 0 0 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 49 0 0 0 3 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diskontzins (EIOPA) % 1,74% 1,80% 1,86% 1,92% 1,98% 2,04% 2,09% 2,14% 2,19% 2,24% 2,28% 2,33% 2,37% 2,41% 2,45% 2,49% 2,53% 2,56% 2,60% 2,63% 2,66% 2,69% 2,72% 2,75% 2,77% 2,80% 2,83% 2,85% 2,87%

= Mio. EUR diskontiert 30 0 0 0 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle Mio. EUR P2014 7 7 7 7 48 105 156 207 207 156 105 65 86 106 107 106 106 106 106 106 106 107 106 106 105 105 103 103 103

Inflation % 1,68% 1,69% 1,70% 1,71% 1,72% 1,73% 1,74% 1,75% 1,76% 1,77% 1,78% 1,79% 1,80% 1,81% 1,82% 1,83% 1,84% 1,85% 1,86% 1,87% 1,88% 1,89% 1,90% 1,91% 1,92% 1,93% 1,94% 1,95% 1,96%

= Mio. EUR inflationiert 12 12 12 12 80 180 271 365 372 285 196 123 166 208 213 216 220 224 228 232 237 242 245 250 252 257 258 263 269

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 20 21 22 22 150 342 526 724 751 588 412 263 362 463 484 500 519 539 560 582 605 631 652 677 696 723 742 771 802

Diskontzins (EIOPA) % 1,74% 1,80% 1,86% 1,92% 1,98% 2,04% 2,09% 2,14% 2,19% 2,24% 2,28% 2,33% 2,37% 2,41% 2,45% 2,49% 2,53% 2,56% 2,60% 2,63% 2,66% 2,69% 2,72% 2,75% 2,77% 2,80% 2,83% 2,85% 2,87%

= Mio. EUR diskontiert 12 12 12 12 80 176 261 345 344 259 175 107 142 174 175 174 173 173 172 172 172 172 170 170 168 167 165 164 164

c) Zwischenlagerung Mio. EUR P2014 86 86 86 86 86 86 86 78 78 78 78 78 76 71 71 71 71 71 71 71 71 68 68 60 60 60 60 60 60

Inflation % 1,68% 1,69% 1,70% 1,71% 1,72% 1,73% 1,74% 1,75% 1,76% 1,77% 1,78% 1,79% 1,80% 1,81% 1,82% 1,83% 1,84% 1,85% 1,86% 1,87% 1,88% 1,89% 1,90% 1,91% 1,92% 1,93% 1,94% 1,95% 1,96%

= Mio. EUR inflationiert 134 136 139 141 143 146 148 137 139 142 144 147 147 138 141 144 146 149 152 155 157 155 158 142 145 148 151 154 157

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 232 240 249 258 268 278 288 271 281 292 303 315 321 309 320 333 346 359 373 387 402 405 421 386 401 417 433 451 468

Diskontzins (EIOPA) % 1,74% 1,80% 1,86% 1,92% 1,98% 2,04% 2,09% 2,14% 2,19% 2,24% 2,28% 2,33% 2,37% 2,41% 2,45% 2,49% 2,53% 2,56% 2,60% 2,63% 2,66% 2,69% 2,72% 2,75% 2,77% 2,80% 2,83% 2,85% 2,87%

= Mio. EUR diskontiert 143 143 143 143 143 143 143 129 129 129 128 128 126 116 116 116 115 115 115 114 114 110 110 97 97 96 96 96 96

d) Endlager Schacht Konrad Mio. EUR P2014 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 93 93 93 93 93 0 0 0 0 0 0 0 0

Inflation % 1,68% 1,69% 1,70% 1,71% 1,72% 1,73% 1,74% 1,75% 1,76% 1,77% 1,78% 1,79% 1,80% 1,81% 1,82% 1,83% 1,84% 1,85% 1,86% 1,87% 1,88% 1,89% 1,90% 1,91% 1,92% 1,93% 1,94% 1,95% 1,96%

= Mio. EUR inflationiert 84 85 86 88 89 91 93 94 96 98 99 101 103 105 107 109 192 196 200 203 207 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 145 150 155 161 167 173 180 187 194 201 209 217 225 233 242 252 455 472 490 510 529 0 0 0 0 0 0 0 0

Diskontzins (EIOPA) % 1,74% 1,80% 1,86% 1,92% 1,98% 2,04% 2,09% 2,14% 2,19% 2,24% 2,28% 2,33% 2,37% 2,41% 2,45% 2,49% 2,53% 2,56% 2,60% 2,63% 2,66% 2,69% 2,72% 2,75% 2,77% 2,80% 2,83% 2,85% 2,87%

= Mio. EUR diskontiert 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 88 88 88 88 88 87 152 151 151 151 150 0 0 0 0 0 0 0 0

e) HAW-Endlager Mio. EUR P2014 27 27 27 27 27 70 70 79 274 274 274 209 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

Inflation % 1,68% 1,69% 1,70% 1,71% 1,72% 1,73% 1,74% 1,75% 1,76% 1,77% 1,78% 1,79% 1,80% 1,81% 1,82% 1,83% 1,84% 1,85% 1,86% 1,87% 1,88% 1,89% 1,90% 1,91% 1,92% 1,93% 1,94% 1,95% 1,96%

= Mio. EUR inflationiert 42 43 44 45 45 118 121 139 491 500 508 395 147 150 153 155 158 161 164 167 170 174 177 180 184 187 191 195 198

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 73 76 79 82 85 226 234 275 992 1.029 1.068 847 322 334 347 360 374 388 403 419 435 452 470 489 508 528 549 570 593

Diskontzins (EIOPA) % 1,74% 1,80% 1,86% 1,92% 1,98% 2,04% 2,09% 2,14% 2,19% 2,24% 2,28% 2,33% 2,37% 2,41% 2,45% 2,49% 2,53% 2,56% 2,60% 2,63% 2,66% 2,69% 2,72% 2,75% 2,77% 2,80% 2,83% 2,85% 2,87%

= Mio. EUR diskontiert 45 45 45 45 45 116 116 131 455 454 453 345 126 126 125 125 125 124 124 124 124 123 123 123 122 122 122 122 121

Gesamt Mio. EUR diskontiert 320 290 290 290 359 533 610 694 1.017 931 845 669 482 504 504 502 565 564 562 561 559 405 403 390 387 386 383 382 381  
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EIOPA, UFR mittel 4,2 %, 

nuklearspezifische Kostensteigerung 1,97% 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099

a) Stilllegung und Rückbau Mio. EUR P2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inflation % 1,97% 1,98% 1,99% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

= Mio. EUR inflationiert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diskontzins (EIOPA) % 2,90% 2,92% 2,94% 2,96% 2,98% 3,00% 3,02% 3,04% 3,06% 3,07% 3,09% 3,11% 3,12% 3,14% 3,15% 3,17% 3,18% 3,19% 3,21% 3,22% 3,23% 3,24% 3,26% 3,27% 3,28% 3,29% 3,30% 3,31% 3,32%

= Mio. EUR diskontiert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle Mio. EUR P2014 103 103 103 103 103 103 103 103 103 90 105 104 110 105 107 105 100 104 100 105 100 100 100 69 69 69 69 68 0

Inflation % 1,97% 1,98% 1,99% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

= Mio. EUR inflationiert 274 279 285 290 296 302 308 314 321 286 337 344 368 358 375 375 363 385 378 403 393 400 408 289 295 300 306 308 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 834 867 902 938 976 1.015 1.056 1.098 1.142 1.038 1.250 1.298 1.418 1.407 1.502 1.531 1.510 1.635 1.637 1.781 1.771 1.839 1.912 1.379 1.437 1.492 1.551 1.591 0

Diskontzins (EIOPA) % 2,90% 2,92% 2,94% 2,96% 2,98% 3,00% 3,02% 3,04% 3,06% 3,07% 3,09% 3,11% 3,12% 3,14% 3,15% 3,17% 3,18% 3,19% 3,21% 3,22% 3,23% 3,24% 3,26% 3,27% 3,28% 3,29% 3,30% 3,31% 3,32%

= Mio. EUR diskontiert 164 164 163 163 163 162 162 162 162 141 163 162 170 162 166 162 154 160 154 160 153 152 152 105 105 105 105 103 0

c) Zwischenlagerung Mio. EUR P2014 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 15 15 15 13 13 8 8 8 8 8 0

Inflation % 1,97% 1,98% 1,99% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

= Mio. EUR inflationiert 160 163 166 170 173 177 180 184 187 191 195 199 203 207 211 215 219 224 57 58 59 54 55 35 36 36 37 38 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 487 507 527 548 570 593 617 641 667 694 722 751 781 812 845 879 914 951 248 257 268 246 256 168 174 181 189 196 0

Diskontzins (EIOPA) % 2,90% 2,92% 2,94% 2,96% 2,98% 3,00% 3,02% 3,04% 3,06% 3,07% 3,09% 3,11% 3,12% 3,14% 3,15% 3,17% 3,18% 3,19% 3,21% 3,22% 3,23% 3,24% 3,26% 3,27% 3,28% 3,29% 3,30% 3,31% 3,32%

= Mio. EUR diskontiert 96 96 95 95 95 95 95 95 94 94 94 94 94 94 93 93 93 93 23 23 23 20 20 13 13 13 13 13 0

d) Endlager Schacht Konrad Mio. EUR P2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inflation % 1,97% 1,98% 1,99% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

= Mio. EUR inflationiert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diskontzins (EIOPA) % 2,90% 2,92% 2,94% 2,96% 2,98% 3,00% 3,02% 3,04% 3,06% 3,07% 3,09% 3,11% 3,12% 3,14% 3,15% 3,17% 3,18% 3,19% 3,21% 3,22% 3,23% 3,24% 3,26% 3,27% 3,28% 3,29% 3,30% 3,31% 3,32%

= Mio. EUR diskontiert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e) HAW-Endlager Mio. EUR P2014 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 150 150 150 150 150 0

Inflation % 1,97% 1,98% 1,99% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

= Mio. EUR inflationiert 202 206 211 215 219 223 228 232 237 242 247 252 257 262 267 272 278 283 289 295 301 307 313 625 637 650 663 676 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 617 641 667 694 721 750 781 812 844 878 914 950 988 1.028 1.069 1.112 1.157 1.203 1.251 1.302 1.354 1.408 1.465 2.984 3.104 3.229 3.358 3.493 0

Diskontzins (EIOPA) % 2,90% 2,92% 2,94% 2,96% 2,98% 3,00% 3,02% 3,04% 3,06% 3,07% 3,09% 3,11% 3,12% 3,14% 3,15% 3,17% 3,18% 3,19% 3,21% 3,22% 3,23% 3,24% 3,26% 3,27% 3,28% 3,29% 3,30% 3,31% 3,32%

= Mio. EUR diskontiert 121 121 121 121 120 120 120 120 119 119 119 119 119 118 118 118 118 118 117 117 117 117 117 228 227 227 227 226 0

Gesamt Mio. EUR diskontiert 381 380 379 379 378 377 377 376 375 354 376 375 382 374 378 374 365 370 298 304 293 290 289 346 345 345 344 342 0  
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 Anlage 7 
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EIOPA, UFR niedrig 3,0 %

nuklearspezifische Kostensteigerung 0,00%-1,97% Σ 2015-2099 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

a) Stilllegung und Rückbau Mio. EUR P2014 19.719 814 917 890 1.116 912 948 833 933 1.171 1.088 1.047 1.013 946 975 941 857 788 618 499 468 376 340 297 290 279 250 84

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,61% 1,62% 1,63% 1,64% 1,65% 1,66% 1,67%

= Mio. EUR inflationiert 23.706 827 946 933 1.189 988 1.042 931 1.059 1.351 1.275 1.247 1.225 1.162 1.218 1.194 1.104 1.032 823 675 642 524 483 428 425 416 378 130

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,85% 1,73% 1,60% 1,48% 1,36% 1,23% 1,11% 0,99% 0,86% 0,74% 0,62% 0,49% 0,37% 0,25% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

= Mio. EUR eskaliert 27.052 843 983 986 1.277 1.076 1.151 1.041 1.197 1.542 1.468 1.446 1.430 1.363 1.433 1.409 1.305 1.220 972 797 759 619 570 506 502 491 446 154

Diskontzins (EIOPA) % 0,06% 0,08% 0,12% 0,18% 0,26% 0,34% 0,43% 0,53% 0,63% 0,72% 0,82% 0,90% 0,97% 1,02% 1,08% 1,12% 1,16% 1,20% 1,23% 1,27% 1,30% 1,34% 1,38% 1,42% 1,46% 1,50% 1,54%

= Mio. EUR diskontiert 23.999 843 981 983 1.267 1.062 1.127 1.010 1.148 1.458 1.366 1.322 1.285 1.203 1.243 1.199 1.092 1.002 784 632 590 472 425 369 357 342 303 102

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle Mio. EUR P2014 9.915 505 410 282 410 359 293 244 255 206 195 175 161 95 98 81 78 80 61 54 50 49 49 49 49 27 27 7

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,61% 1,62% 1,63% 1,64% 1,65% 1,66% 1,67%

= Mio. EUR inflationiert 20.199 513 423 296 437 389 322 273 290 237 228 208 195 117 123 103 100 105 81 72 69 69 70 71 72 41 41 11

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

= Mio. EUR eskaliert 33.577 518 432 305 455 408 342 292 314 259 252 232 220 133 141 120 117 124 97 87 84 85 87 90 92 52 54 15

Diskontzins (EIOPA) % 0,06% 0,08% 0,12% 0,18% 0,26% 0,34% 0,43% 0,53% 0,63% 0,72% 0,82% 0,90% 0,97% 1,02% 1,08% 1,12% 1,16% 1,20% 1,23% 1,27% 1,30% 1,34% 1,38% 1,42% 1,46% 1,50% 1,54%

= Mio. EUR diskontiert 12.372 518 431 304 452 403 335 283 301 245 235 212 198 117 123 102 98 102 78 69 66 65 65 65 66 36 36 10

c) Zwischenlagerung Mio. EUR P2014 5.823 133 131 104 105 92 84 84 92 92 92 91 91 92 91 94 89 87 85 85 83 86 84 85 85 86 86 86

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,61% 1,62% 1,63% 1,64% 1,65% 1,66% 1,67%

= Mio. EUR inflationiert 11.231 135 135 110 112 99 92 93 104 106 107 109 111 113 114 120 115 114 113 114 115 119 119 122 124 128 130 132

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

= Mio. EUR eskaliert 17.701 136 138 113 116 104 98 100 113 116 119 121 125 128 131 139 135 135 135 138 140 147 148 154 158 164 168 173

Diskontzins (EIOPA) % 0,06% 0,08% 0,12% 0,18% 0,26% 0,34% 0,43% 0,53% 0,63% 0,72% 0,82% 0,90% 0,97% 1,02% 1,08% 1,12% 1,16% 1,20% 1,23% 1,27% 1,30% 1,34% 1,38% 1,42% 1,46% 1,50% 1,54%

= Mio. EUR diskontiert 7.442 136 138 112 116 103 96 97 108 110 110 111 112 113 114 118 113 111 109 109 109 112 110 112 112 114 114 114

d) Endlager Schacht Konrad Mio. EUR P2014 3.750 198 236 235 188 150 124 112 158 67 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,61% 1,62% 1,63% 1,64% 1,65% 1,66% 1,67%

= Mio. EUR inflationiert 5.394 201 244 246 201 162 136 126 180 78 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75 76 77 78 80 81 82

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

= Mio. EUR eskaliert 6.271 205 253 261 217 179 153 144 210 93 75 76 77 78 80 81 82 83 85 86 88 89 90 92 93 95 96 98

Diskontzins (EIOPA) % 0,06% 0,08% 0,12% 0,18% 0,26% 0,34% 0,43% 0,53% 0,63% 0,72% 0,82% 0,90% 0,97% 1,02% 1,08% 1,12% 1,16% 1,20% 1,23% 1,27% 1,30% 1,34% 1,38% 1,42% 1,46% 1,50% 1,54%

= Mio. EUR diskontiert 4.328 205 253 260 216 177 150 140 201 88 69 69 69 69 69 69 69 69 68 68 68 68 67 67 66 66 65 65

e) HAW-Endlager Mio. EUR P2014 8.321 32 121 121 121 121 121 121 121 121 178 178 178 178 178 178 178 178 227 74 67 65 133 27 27 27 27 27

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,61% 1,62% 1,63% 1,64% 1,65% 1,66% 1,67%

= Mio. EUR inflationiert 18.331 33 125 127 129 131 134 136 138 140 209 212 216 219 223 226 230 233 303 101 92 91 189 39 40 40 41 42

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 36.287 34 130 135 140 145 150 156 161 167 254 263 273 282 293 303 314 325 430 146 136 137 291 61 63 66 68 71

Diskontzins (EIOPA) % 0,06% 0,08% 0,12% 0,18% 0,26% 0,34% 0,43% 0,53% 0,63% 0,72% 0,82% 0,90% 0,97% 1,02% 1,08% 1,12% 1,16% 1,20% 1,23% 1,27% 1,30% 1,34% 1,38% 1,42% 1,46% 1,50% 1,54%

= Mio. EUR diskontiert 12.795 34 130 135 139 143 147 151 154 158 236 241 245 249 254 258 263 267 347 116 106 105 217 45 45 46 46 47

Gesamt Mio. EUR diskontiert 60.936 1.736 1.933 1.794 2.189 1.888 1.855 1.681 1.913 2.058 2.017 1.956 1.909 1.752 1.803 1.747 1.635 1.551 1.386 995 938 821 885 658 647 604 565 337  
 

EIOPA, UFR niedrig 3,0 %

nuklearspezifische Kostensteigerung 0,00%-1,97% 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070

a) Stilllegung und Rückbau Mio. EUR P2014 18 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inflation % 1,68% 1,69% 1,70% 1,71% 1,72% 1,73% 1,74% 1,75% 1,76% 1,77% 1,78% 1,79% 1,80% 1,81% 1,82% 1,83% 1,84% 1,85% 1,86% 1,87% 1,88% 1,89% 1,90% 1,91% 1,92% 1,93% 1,94% 1,95% 1,96%

= Mio. EUR inflationiert 28 0 0 0 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

= Mio. EUR eskaliert 33 0 0 0 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diskontzins (EIOPA) % 1,58% 1,62% 1,65% 1,69% 1,72% 1,75% 1,78% 1,81% 1,84% 1,87% 1,89% 1,92% 1,94% 1,97% 1,99% 2,01% 2,03% 2,05% 2,07% 2,09% 2,11% 2,13% 2,14% 2,16% 2,18% 2,19% 2,21% 2,22% 2,23%

= Mio. EUR diskontiert 21 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle Mio. EUR P2014 7 7 7 7 48 105 156 207 207 156 105 65 86 106 107 106 106 106 106 106 106 107 106 106 105 105 103 103 103

Inflation % 1,68% 1,69% 1,70% 1,71% 1,72% 1,73% 1,74% 1,75% 1,76% 1,77% 1,78% 1,79% 1,80% 1,81% 1,82% 1,83% 1,84% 1,85% 1,86% 1,87% 1,88% 1,89% 1,90% 1,91% 1,92% 1,93% 1,94% 1,95% 1,96%

= Mio. EUR inflationiert 12 12 12 12 80 180 271 365 372 285 196 123 166 208 213 216 220 224 228 232 237 242 245 250 252 257 258 263 269

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

= Mio. EUR eskaliert 15 16 16 17 111 249 380 517 532 412 286 181 247 313 324 331 340 350 360 371 381 394 403 415 423 435 442 455 469

Diskontzins (EIOPA) % 1,58% 1,62% 1,65% 1,69% 1,72% 1,75% 1,78% 1,81% 1,84% 1,87% 1,89% 1,92% 1,94% 1,97% 1,99% 2,01% 2,03% 2,05% 2,07% 2,09% 2,11% 2,13% 2,14% 2,16% 2,18% 2,19% 2,21% 2,22% 2,23%

= Mio. EUR diskontiert 10 10 10 10 64 141 208 276 276 208 140 86 114 141 141 140 140 140 140 140 140 141 140 140 138 138 136 136 136

c) Zwischenlagerung Mio. EUR P2014 86 86 86 86 86 86 86 78 78 78 78 78 76 71 71 71 71 71 71 71 71 68 68 60 60 60 60 60 60

Inflation % 1,68% 1,69% 1,70% 1,71% 1,72% 1,73% 1,74% 1,75% 1,76% 1,77% 1,78% 1,79% 1,80% 1,81% 1,82% 1,83% 1,84% 1,85% 1,86% 1,87% 1,88% 1,89% 1,90% 1,91% 1,92% 1,93% 1,94% 1,95% 1,96%

= Mio. EUR inflationiert 134 136 139 141 143 146 148 137 139 142 144 147 147 138 141 144 146 149 152 155 157 155 158 142 145 148 151 154 157

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

= Mio. EUR eskaliert 178 182 187 192 197 202 208 194 199 205 210 216 219 208 214 220 227 233 240 247 254 253 261 237 244 251 258 266 274

Diskontzins (EIOPA) % 1,58% 1,62% 1,65% 1,69% 1,72% 1,75% 1,78% 1,81% 1,84% 1,87% 1,89% 1,92% 1,94% 1,97% 1,99% 2,01% 2,03% 2,05% 2,07% 2,09% 2,11% 2,13% 2,14% 2,16% 2,18% 2,19% 2,21% 2,22% 2,23%

= Mio. EUR diskontiert 115 114 114 114 114 114 114 103 103 103 103 103 101 94 94 94 93 93 93 93 93 90 90 80 80 80 79 79 79

d) Endlager Schacht Konrad Mio. EUR P2014 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 93 93 93 93 93 0 0 0 0 0 0 0 0

Inflation % 1,68% 1,69% 1,70% 1,71% 1,72% 1,73% 1,74% 1,75% 1,76% 1,77% 1,78% 1,79% 1,80% 1,81% 1,82% 1,83% 1,84% 1,85% 1,86% 1,87% 1,88% 1,89% 1,90% 1,91% 1,92% 1,93% 1,94% 1,95% 1,96%

= Mio. EUR inflationiert 84 85 86 88 89 91 93 94 96 98 99 101 103 105 107 109 192 196 200 203 207 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

= Mio. EUR eskaliert 100 101 103 105 107 109 110 112 114 116 118 121 123 125 127 130 229 234 238 242 247 0 0 0 0 0 0 0 0

Diskontzins (EIOPA) % 1,58% 1,62% 1,65% 1,69% 1,72% 1,75% 1,78% 1,81% 1,84% 1,87% 1,89% 1,92% 1,94% 1,97% 1,99% 2,01% 2,03% 2,05% 2,07% 2,09% 2,11% 2,13% 2,14% 2,16% 2,18% 2,19% 2,21% 2,22% 2,23%

= Mio. EUR diskontiert 64 64 63 62 62 61 61 60 59 59 58 57 57 56 56 55 95 94 93 92 91 0 0 0 0 0 0 0 0

e) HAW-Endlager Mio. EUR P2014 27 27 27 27 27 70 70 79 274 274 274 209 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

Inflation % 1,68% 1,69% 1,70% 1,71% 1,72% 1,73% 1,74% 1,75% 1,76% 1,77% 1,78% 1,79% 1,80% 1,81% 1,82% 1,83% 1,84% 1,85% 1,86% 1,87% 1,88% 1,89% 1,90% 1,91% 1,92% 1,93% 1,94% 1,95% 1,96%

= Mio. EUR inflationiert 42 43 44 45 45 118 121 139 491 500 508 395 147 150 153 155 158 161 164 167 170 174 177 180 184 187 191 195 198

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

= Mio. EUR eskaliert 73 76 79 82 85 226 234 275 992 1.029 1.068 847 322 328 333 340 346 352 359 366 372 379 387 394 402 409 417 425 434

Diskontzins (EIOPA) % 1,58% 1,62% 1,65% 1,69% 1,72% 1,75% 1,78% 1,81% 1,84% 1,87% 1,89% 1,92% 1,94% 1,97% 1,99% 2,01% 2,03% 2,05% 2,07% 2,09% 2,11% 2,13% 2,14% 2,16% 2,18% 2,19% 2,21% 2,22% 2,23%

= Mio. EUR diskontiert 47 48 48 49 49 127 128 147 514 519 524 403 149 147 146 144 143 141 140 138 137 135 134 132 131 130 128 127 126

Gesamt Mio. EUR diskontiert 257 235 235 235 290 449 512 586 953 889 825 650 421 438 436 433 471 468 466 463 461 366 364 352 349 347 344 343 341  
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EIOPA, UFR niedrig 3,0 %

nuklearspezifische Kostensteigerung 0,00%-1,97% 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099

a) Stilllegung und Rückbau Mio. EUR P2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inflation % 1,97% 1,98% 1,99% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

= Mio. EUR inflationiert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

= Mio. EUR eskaliert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diskontzins (EIOPA) % 2,25% 2,26% 2,27% 2,28% 2,29% 2,31% 2,32% 2,33% 2,34% 2,35% 2,36% 2,37% 2,38% 2,38% 2,39% 2,40% 2,41% 2,42% 2,43% 2,43% 2,44% 2,45% 2,45% 2,46% 2,47% 2,47% 2,48% 2,49% 2,49%

= Mio. EUR diskontiert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle Mio. EUR P2014 103 103 103 103 103 103 103 103 103 90 105 104 110 105 107 105 100 104 100 105 100 100 100 69 69 69 69 68 0

Inflation % 1,97% 1,98% 1,99% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

= Mio. EUR inflationiert 274 279 285 290 296 302 308 314 321 286 337 344 368 358 375 375 363 385 378 403 393 400 408 289 295 300 306 308 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

= Mio. EUR eskaliert 483 497 512 528 544 560 577 594 612 551 657 676 731 719 760 767 750 804 797 859 846 870 896 640 661 679 700 711 0

Diskontzins (EIOPA) % 2,25% 2,26% 2,27% 2,28% 2,29% 2,31% 2,32% 2,33% 2,34% 2,35% 2,36% 2,37% 2,38% 2,38% 2,39% 2,40% 2,41% 2,42% 2,43% 2,43% 2,44% 2,45% 2,45% 2,46% 2,47% 2,47% 2,48% 2,49% 2,49%

= Mio. EUR diskontiert 136 136 136 136 136 136 136 136 136 119 138 138 145 138 142 139 132 137 132 138 132 132 132 92 92 92 92 90 0

c) Zwischenlagerung Mio. EUR P2014 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 15 15 15 13 13 8 8 8 8 8 0

Inflation % 1,97% 1,98% 1,99% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

= Mio. EUR inflationiert 160 163 166 170 173 177 180 184 187 191 195 199 203 207 211 215 219 224 57 58 59 54 55 35 36 36 37 38 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

= Mio. EUR eskaliert 282 290 299 308 318 327 337 347 358 368 380 391 403 415 428 440 454 467 121 124 128 116 120 78 80 83 85 88 0

Diskontzins (EIOPA) % 2,25% 2,26% 2,27% 2,28% 2,29% 2,31% 2,32% 2,33% 2,34% 2,35% 2,36% 2,37% 2,38% 2,38% 2,39% 2,40% 2,41% 2,42% 2,43% 2,43% 2,44% 2,45% 2,45% 2,46% 2,47% 2,47% 2,48% 2,49% 2,49%

= Mio. EUR diskontiert 79 79 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 20 20 20 18 18 11 11 11 11 11 0

d) Endlager Schacht Konrad Mio. EUR P2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inflation % 1,97% 1,98% 1,99% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

= Mio. EUR inflationiert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

= Mio. EUR eskaliert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diskontzins (EIOPA) % 2,25% 2,26% 2,27% 2,28% 2,29% 2,31% 2,32% 2,33% 2,34% 2,35% 2,36% 2,37% 2,38% 2,38% 2,39% 2,40% 2,41% 2,42% 2,43% 2,43% 2,44% 2,45% 2,45% 2,46% 2,47% 2,47% 2,48% 2,49% 2,49%

= Mio. EUR diskontiert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e) HAW-Endlager Mio. EUR P2014 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 150 150 150 150 150 0

Inflation % 1,97% 1,98% 1,99% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

= Mio. EUR inflationiert 202 206 211 215 219 223 228 232 237 242 247 252 257 262 267 272 278 283 289 295 301 307 313 625 637 650 663 676 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

= Mio. EUR eskaliert 442 451 460 469 479 488 498 508 518 528 539 550 561 572 583 595 607 619 632 644 657 670 684 1.366 1.393 1.421 1.449 1.478 0

Diskontzins (EIOPA) % 2,25% 2,26% 2,27% 2,28% 2,29% 2,31% 2,32% 2,33% 2,34% 2,35% 2,36% 2,37% 2,38% 2,38% 2,39% 2,40% 2,41% 2,42% 2,43% 2,43% 2,44% 2,45% 2,45% 2,46% 2,47% 2,47% 2,48% 2,49% 2,49%

= Mio. EUR diskontiert 125 123 122 121 120 119 118 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 195 193 191 190 188 0

Gesamt Mio. EUR diskontiert 340 339 338 337 336 335 334 332 331 313 331 329 335 328 330 326 318 323 259 264 255 251 250 298 296 294 292 289 0  
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 Anlage 8 
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EIOPA, UFR niedrig 3,0 %

nuklearspezifische Kostensteigerung 1,97% Σ 2015-2099 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

a) Stilllegung und Rückbau Mio. EUR P2014 19.719 814 917 890 1.116 912 948 833 933 1.171 1.088 1.047 1.013 946 975 941 857 788 618 499 468 376 340 297 290 279 250 84

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,61% 1,62% 1,63% 1,64% 1,65% 1,66% 1,67%

= Mio. EUR inflationiert 23.706 827 946 933 1.189 988 1.042 931 1.059 1.351 1.275 1.247 1.225 1.162 1.218 1.194 1.104 1.032 823 675 642 524 483 428 425 416 378 130

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 30.229 843 984 990 1.286 1.089 1.172 1.068 1.238 1.611 1.550 1.546 1.549 1.498 1.601 1.601 1.510 1.439 1.170 978 949 790 742 672 679 678 628 220

Diskontzins (EIOPA) % 0,06% 0,08% 0,12% 0,18% 0,26% 0,34% 0,43% 0,53% 0,63% 0,72% 0,82% 0,90% 0,97% 1,02% 1,08% 1,12% 1,16% 1,20% 1,23% 1,27% 1,30% 1,34% 1,38% 1,42% 1,46% 1,50% 1,54%

= Mio. EUR diskontiert 26.511 843 982 986 1.277 1.075 1.148 1.036 1.187 1.523 1.443 1.414 1.392 1.322 1.389 1.363 1.264 1.183 944 775 738 602 553 490 484 472 426 146

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle Mio. EUR P2014 9.915 505 410 282 410 359 293 244 255 206 195 175 161 95 98 81 78 80 61 54 50 49 49 49 49 27 27 7

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,61% 1,62% 1,63% 1,64% 1,65% 1,66% 1,67%

= Mio. EUR inflationiert 20.199 513 423 296 437 389 322 273 290 237 228 208 195 117 123 103 100 105 81 72 69 69 70 71 72 41 41 11

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 57.864 523 440 314 473 428 362 312 339 283 278 258 247 151 161 138 137 146 115 105 102 104 108 112 116 66 69 19

Diskontzins (EIOPA) % 0,06% 0,08% 0,12% 0,18% 0,26% 0,34% 0,43% 0,53% 0,63% 0,72% 0,82% 0,90% 0,97% 1,02% 1,08% 1,12% 1,16% 1,20% 1,23% 1,27% 1,30% 1,34% 1,38% 1,42% 1,46% 1,50% 1,54%

= Mio. EUR diskontiert 18.184 523 440 313 469 423 355 303 325 267 258 236 222 133 140 118 114 120 93 83 79 79 80 81 82 46 47 13

c) Zwischenlagerung Mio. EUR P2014 5.823 133 131 104 105 92 84 84 92 92 92 91 91 92 91 94 89 87 85 85 83 86 84 85 85 86 86 86

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,61% 1,62% 1,63% 1,64% 1,65% 1,66% 1,67%

= Mio. EUR inflationiert 11.231 135 135 110 112 99 92 93 104 106 107 109 111 113 114 120 115 114 113 114 115 119 119 122 124 128 130 132

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 28.653 138 140 116 121 109 104 107 122 127 131 135 140 146 150 160 158 159 160 166 169 180 183 192 199 208 216 224

Diskontzins (EIOPA) % 0,06% 0,08% 0,12% 0,18% 0,26% 0,34% 0,43% 0,53% 0,63% 0,72% 0,82% 0,90% 0,97% 1,02% 1,08% 1,12% 1,16% 1,20% 1,23% 1,27% 1,30% 1,34% 1,38% 1,42% 1,46% 1,50% 1,54%

= Mio. EUR diskontiert 10.685 138 140 116 120 108 102 104 117 120 121 123 126 128 130 136 132 130 129 131 132 137 136 140 142 145 147 148

d) Endlager Schacht Konrad Mio. EUR P2014 3.750 198 236 235 188 150 124 112 158 67 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,61% 1,62% 1,63% 1,64% 1,65% 1,66% 1,67%

= Mio. EUR inflationiert 5.394 201 244 246 201 162 136 126 180 78 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75 76 77 78 80 81 82

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 9.147 205 253 261 217 179 153 144 210 93 76 79 82 85 88 91 94 98 101 105 108 112 116 121 125 130 134 139

Diskontzins (EIOPA) % 0,06% 0,08% 0,12% 0,18% 0,26% 0,34% 0,43% 0,53% 0,63% 0,72% 0,82% 0,90% 0,97% 1,02% 1,08% 1,12% 1,16% 1,20% 1,23% 1,27% 1,30% 1,34% 1,38% 1,42% 1,46% 1,50% 1,54%

= Mio. EUR diskontiert 5.720 205 253 260 216 177 150 140 201 88 71 72 73 75 76 77 79 80 82 83 84 86 87 88 89 90 91 92

e) HAW-Endlager Mio. EUR P2014 8.321 32 121 121 121 121 121 121 121 121 178 178 178 178 178 178 178 178 227 74 67 65 133 27 27 27 27 27

Inflation % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,61% 1,62% 1,63% 1,64% 1,65% 1,66% 1,67%

= Mio. EUR inflationiert 18.331 33 125 127 129 131 134 136 138 140 209 212 216 219 223 226 230 233 303 101 92 91 189 39 40 40 41 42

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 56.377 34 130 135 140 145 150 156 161 167 254 263 273 282 293 303 314 325 430 146 136 137 291 61 63 66 68 71

Diskontzins (EIOPA) % 0,06% 0,08% 0,12% 0,18% 0,26% 0,34% 0,43% 0,53% 0,63% 0,72% 0,82% 0,90% 0,97% 1,02% 1,08% 1,12% 1,16% 1,20% 1,23% 1,27% 1,30% 1,34% 1,38% 1,42% 1,46% 1,50% 1,54%

= Mio. EUR diskontiert 16.287 34 130 135 139 143 147 151 154 158 236 241 245 249 254 258 263 267 347 116 106 105 217 45 45 46 46 47

Gesamt Mio. EUR diskontiert 77.387 1.742 1.945 1.810 2.220 1.925 1.901 1.734 1.985 2.155 2.130 2.086 2.058 1.908 1.989 1.953 1.852 1.781 1.594 1.188 1.140 1.009 1.074 843 842 798 757 446  
 

EIOPA, UFR niedrig 3,0 %

nuklearspezifische Kostensteigerung 1,97% 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070

a) Stilllegung und Rückbau Mio. EUR P2014 18 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inflation % 1,68% 1,69% 1,70% 1,71% 1,72% 1,73% 1,74% 1,75% 1,76% 1,77% 1,78% 1,79% 1,80% 1,81% 1,82% 1,83% 1,84% 1,85% 1,86% 1,87% 1,88% 1,89% 1,90% 1,91% 1,92% 1,93% 1,94% 1,95% 1,96%

= Mio. EUR inflationiert 28 0 0 0 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 49 0 0 0 3 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diskontzins (EIOPA) % 1,58% 1,62% 1,65% 1,69% 1,72% 1,75% 1,78% 1,81% 1,84% 1,87% 1,89% 1,92% 1,94% 1,97% 1,99% 2,01% 2,03% 2,05% 2,07% 2,09% 2,11% 2,13% 2,14% 2,16% 2,18% 2,19% 2,21% 2,22% 2,23%

= Mio. EUR diskontiert 31 0 0 0 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle Mio. EUR P2014 7 7 7 7 48 105 156 207 207 156 105 65 86 106 107 106 106 106 106 106 106 107 106 106 105 105 103 103 103

Inflation % 1,68% 1,69% 1,70% 1,71% 1,72% 1,73% 1,74% 1,75% 1,76% 1,77% 1,78% 1,79% 1,80% 1,81% 1,82% 1,83% 1,84% 1,85% 1,86% 1,87% 1,88% 1,89% 1,90% 1,91% 1,92% 1,93% 1,94% 1,95% 1,96%

= Mio. EUR inflationiert 12 12 12 12 80 180 271 365 372 285 196 123 166 208 213 216 220 224 228 232 237 242 245 250 252 257 258 263 269

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 20 21 22 22 150 342 526 724 751 588 412 263 362 463 484 500 519 539 560 582 605 631 652 677 696 723 742 771 802

Diskontzins (EIOPA) % 1,58% 1,62% 1,65% 1,69% 1,72% 1,75% 1,78% 1,81% 1,84% 1,87% 1,89% 1,92% 1,94% 1,97% 1,99% 2,01% 2,03% 2,05% 2,07% 2,09% 2,11% 2,13% 2,14% 2,16% 2,18% 2,19% 2,21% 2,22% 2,23%

= Mio. EUR diskontiert 13 13 13 13 87 193 289 386 389 296 202 125 168 208 212 212 214 216 218 220 222 225 226 228 227 229 228 231 233

c) Zwischenlagerung Mio. EUR P2014 86 86 86 86 86 86 86 78 78 78 78 78 76 71 71 71 71 71 71 71 71 68 68 60 60 60 60 60 60

Inflation % 1,68% 1,69% 1,70% 1,71% 1,72% 1,73% 1,74% 1,75% 1,76% 1,77% 1,78% 1,79% 1,80% 1,81% 1,82% 1,83% 1,84% 1,85% 1,86% 1,87% 1,88% 1,89% 1,90% 1,91% 1,92% 1,93% 1,94% 1,95% 1,96%

= Mio. EUR inflationiert 134 136 139 141 143 146 148 137 139 142 144 147 147 138 141 144 146 149 152 155 157 155 158 142 145 148 151 154 157

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 232 240 249 258 268 278 288 271 281 292 303 315 321 309 320 333 346 359 373 387 402 405 421 386 401 417 433 451 468

Diskontzins (EIOPA) % 1,58% 1,62% 1,65% 1,69% 1,72% 1,75% 1,78% 1,81% 1,84% 1,87% 1,89% 1,92% 1,94% 1,97% 1,99% 2,01% 2,03% 2,05% 2,07% 2,09% 2,11% 2,13% 2,14% 2,16% 2,18% 2,19% 2,21% 2,22% 2,23%

= Mio. EUR diskontiert 150 151 152 154 155 157 158 145 146 147 148 150 149 139 140 141 142 144 145 146 148 144 146 130 131 132 133 135 136

d) Endlager Schacht Konrad Mio. EUR P2014 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 93 93 93 93 93 0 0 0 0 0 0 0 0

Inflation % 1,68% 1,69% 1,70% 1,71% 1,72% 1,73% 1,74% 1,75% 1,76% 1,77% 1,78% 1,79% 1,80% 1,81% 1,82% 1,83% 1,84% 1,85% 1,86% 1,87% 1,88% 1,89% 1,90% 1,91% 1,92% 1,93% 1,94% 1,95% 1,96%

= Mio. EUR inflationiert 84 85 86 88 89 91 93 94 96 98 99 101 103 105 107 109 192 196 200 203 207 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 145 150 155 161 167 173 180 187 194 201 209 217 225 233 242 252 455 472 490 510 529 0 0 0 0 0 0 0 0

Diskontzins (EIOPA) % 1,58% 1,62% 1,65% 1,69% 1,72% 1,75% 1,78% 1,81% 1,84% 1,87% 1,89% 1,92% 1,94% 1,97% 1,99% 2,01% 2,03% 2,05% 2,07% 2,09% 2,11% 2,13% 2,14% 2,16% 2,18% 2,19% 2,21% 2,22% 2,23%

= Mio. EUR diskontiert 93 94 95 96 97 98 99 100 100 101 102 103 104 105 106 107 188 189 191 193 194 0 0 0 0 0 0 0 0

e) HAW-Endlager Mio. EUR P2014 27 27 27 27 27 70 70 79 274 274 274 209 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

Inflation % 1,68% 1,69% 1,70% 1,71% 1,72% 1,73% 1,74% 1,75% 1,76% 1,77% 1,78% 1,79% 1,80% 1,81% 1,82% 1,83% 1,84% 1,85% 1,86% 1,87% 1,88% 1,89% 1,90% 1,91% 1,92% 1,93% 1,94% 1,95% 1,96%

= Mio. EUR inflationiert 42 43 44 45 45 118 121 139 491 500 508 395 147 150 153 155 158 161 164 167 170 174 177 180 184 187 191 195 198

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 73 76 79 82 85 226 234 275 992 1.029 1.068 847 322 334 347 360 374 388 403 419 435 452 470 489 508 528 549 570 593

Diskontzins (EIOPA) % 1,58% 1,62% 1,65% 1,69% 1,72% 1,75% 1,78% 1,81% 1,84% 1,87% 1,89% 1,92% 1,94% 1,97% 1,99% 2,01% 2,03% 2,05% 2,07% 2,09% 2,11% 2,13% 2,14% 2,16% 2,18% 2,19% 2,21% 2,22% 2,23%

= Mio. EUR diskontiert 47 48 48 49 49 127 128 147 514 519 524 403 149 150 152 153 154 156 157 158 160 161 163 164 166 167 169 171 172

Gesamt Mio. EUR diskontiert 334 306 309 312 390 584 675 777 1.150 1.064 976 781 569 602 609 613 698 705 711 717 724 531 534 522 524 529 531 536 541  
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EIOPA, UFR niedrig 3,0 %

nuklearspezifische Kostensteigerung 1,97% 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099

a) Stilllegung und Rückbau Mio. EUR P2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inflation % 1,97% 1,98% 1,99% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

= Mio. EUR inflationiert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diskontzins (EIOPA) % 2,25% 2,26% 2,27% 2,28% 2,29% 2,31% 2,32% 2,33% 2,34% 2,35% 2,36% 2,37% 2,38% 2,38% 2,39% 2,40% 2,41% 2,42% 2,43% 2,43% 2,44% 2,45% 2,45% 2,46% 2,47% 2,47% 2,48% 2,49% 2,49%

= Mio. EUR diskontiert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle Mio. EUR P2014 103 103 103 103 103 103 103 103 103 90 105 104 110 105 107 105 100 104 100 105 100 100 100 69 69 69 69 68 0

Inflation % 1,97% 1,98% 1,99% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

= Mio. EUR inflationiert 274 279 285 290 296 302 308 314 321 286 337 344 368 358 375 375 363 385 378 403 393 400 408 289 295 300 306 308 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 834 867 902 938 976 1.015 1.056 1.098 1.142 1.038 1.250 1.298 1.418 1.407 1.502 1.531 1.510 1.635 1.637 1.781 1.771 1.839 1.912 1.379 1.437 1.492 1.551 1.591 0

Diskontzins (EIOPA) % 2,25% 2,26% 2,27% 2,28% 2,29% 2,31% 2,32% 2,33% 2,34% 2,35% 2,36% 2,37% 2,38% 2,38% 2,39% 2,40% 2,41% 2,42% 2,43% 2,43% 2,44% 2,45% 2,45% 2,46% 2,47% 2,47% 2,48% 2,49% 2,49%

= Mio. EUR diskontiert 235 237 240 242 245 247 249 252 254 224 262 264 281 270 280 277 266 279 271 287 277 279 282 197 200 201 203 202 0

c) Zwischenlagerung Mio. EUR P2014 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 15 15 15 13 13 8 8 8 8 8 0

Inflation % 1,97% 1,98% 1,99% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

= Mio. EUR inflationiert 160 163 166 170 173 177 180 184 187 191 195 199 203 207 211 215 219 224 57 58 59 54 55 35 36 36 37 38 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 487 507 527 548 570 593 617 641 667 694 722 751 781 812 845 879 914 951 248 257 268 246 256 168 174 181 189 196 0

Diskontzins (EIOPA) % 2,25% 2,26% 2,27% 2,28% 2,29% 2,31% 2,32% 2,33% 2,34% 2,35% 2,36% 2,37% 2,38% 2,38% 2,39% 2,40% 2,41% 2,42% 2,43% 2,43% 2,44% 2,45% 2,45% 2,46% 2,47% 2,47% 2,48% 2,49% 2,49%

= Mio. EUR diskontiert 137 139 140 141 143 144 146 147 149 150 152 153 155 156 158 159 161 162 41 41 42 37 38 24 24 24 25 25 0

d) Endlager Schacht Konrad Mio. EUR P2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inflation % 1,97% 1,98% 1,99% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

= Mio. EUR inflationiert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diskontzins (EIOPA) % 2,25% 2,26% 2,27% 2,28% 2,29% 2,31% 2,32% 2,33% 2,34% 2,35% 2,36% 2,37% 2,38% 2,38% 2,39% 2,40% 2,41% 2,42% 2,43% 2,43% 2,44% 2,45% 2,45% 2,46% 2,47% 2,47% 2,48% 2,49% 2,49%

= Mio. EUR diskontiert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e) HAW-Endlager Mio. EUR P2014 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 150 150 150 150 150 0

Inflation % 1,97% 1,98% 1,99% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

= Mio. EUR inflationiert 202 206 211 215 219 223 228 232 237 242 247 252 257 262 267 272 278 283 289 295 301 307 313 625 637 650 663 676 0

Nuklearspezif. Kostensteigerung % 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

= Mio. EUR eskaliert 617 641 667 694 721 750 781 812 844 878 914 950 988 1.028 1.069 1.112 1.157 1.203 1.251 1.302 1.354 1.408 1.465 2.984 3.104 3.229 3.358 3.493 0

Diskontzins (EIOPA) % 2,25% 2,26% 2,27% 2,28% 2,29% 2,31% 2,32% 2,33% 2,34% 2,35% 2,36% 2,37% 2,38% 2,38% 2,39% 2,40% 2,41% 2,42% 2,43% 2,43% 2,44% 2,45% 2,45% 2,46% 2,47% 2,47% 2,48% 2,49% 2,49%

= Mio. EUR diskontiert 174 176 177 179 181 183 184 186 188 190 192 194 196 198 199 201 203 205 207 209 212 214 216 427 431 435 439 444 0

Gesamt Mio. EUR diskontiert 546 552 557 563 568 574 579 585 591 564 606 611 631 624 637 638 630 647 526 544 530 530 535 648 655 661 667 671 0  
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 Anlage 9 
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Entsorgungsverpflichtungen

Zinsszenario EVU EIOPA EIOPA EIOPA 5,25% flat HGB HGB

Zinssatz (langfristig) 4,58% UFR hoch UFR mittel UFR niedrig 5,25% 4,53% 2,26%

Inflation (langfristig) 1,60% 2,00% 2,00% 2,00% 1,60% 1,60% 1,60%

Barwerte zum 31.12.2014 Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR

Ø nuklearspez. Kostensteigerung 0,00 %

a) Stilllegung und Rückbau 21.041 21.077 21.105 13.614 14.574 18.352

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle 6.835 7.739 8.882 4.247 4.762 8.024

c) Zwischenlagerung 4.229 4.744 5.352 2.260 2.617 4.705

d) Endlager Schacht Konrad 3.409 3.588 3.763 2.116 2.318 3.307

e) HAW-Endlager 5.456 6.279 7.332 2.898 3.392 6.511

Summe 40.970 43.427 46.433 25.134 27.662 40.899

Ø nuklearspez. Kostensteigerung 0,50 %

a) Stilllegung und Rückbau 22.261 22.302 22.334 14.302 15.331 19.393

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle 7.639 8.848 10.399 4.607 5.240 9.420

c) Zwischenlagerung 4.803 5.475 6.278 2.510 2.940 5.535

d) Endlager Schacht Konrad 3.717 3.936 4.150 2.259 2.491 3.640

e) HAW-Endlager 6.243 7.347 8.786 3.243 3.850 7.846

Summe 44.663 47.908 51.947 26.921 29.852 45.834

Ø nuklearspez. Kostensteigerung 1,00 %

a) Stilllegung und Rückbau 23.571 23.617 23.654 15.036 16.139 20.510

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle 8.639 10.262 12.372 5.045 5.834 11.246

c) Zwischenlagerung 5.498 6.377 7.442 2.809 3.332 6.583

d) Endlager Schacht Konrad 4.071 4.339 4.603 2.422 2.689 4.029

e) HAW-Endlager 7.216 8.705 10.681 3.663 4.418 9.598

Summe 48.994 53.301 58.751 28.976 32.412 51.965

Ø nuklearspez. Kostensteigerung 1,50 %

a) Stilllegung und Rückbau 24.976 25.029 25.072 15.818 17.003 21.708

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle 9.895 12.081 14.964 5.587 6.580 13.654

c) Zwischenlagerung 6.345 7.500 8.916 3.171 3.812 7.917

d) Endlager Schacht Konrad 4.482 4.810 5.132 2.609 2.916 4.485

e) HAW-Endlager 8.431 10.451 13.174 4.182 5.131 11.919

Summe 54.129 59.871 67.258 31.367 35.441 59.683

Ø nuklearspez. Kostensteigerung 1,97 %

a) Stilllegung und Rückbau 17.784 26.402 26.462 26.511 16.608 17.875 22.924

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle 7.370 11.393 14.302 18.184 6.224 7.471 16.662

c) Zwischenlagerung 4.305 7.326 8.824 10.685 3.585 4.368 9.526

d) Endlager Schacht Konrad 3.137 4.932 5.328 5.720 2.810 3.164 4.991

e) HAW-Endlager 5.886 9.875 12.581 16.287 4.790 5.982 14.833

Summe 38.482 59.926 67.498 77.387 34.017 38.860 68.936  
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Ø Zinssatz

Zinsszenario EVU EIOPA EIOPA EIOPA

UFR hoch UFR mittel UFR niedrig

Barwerte zum 31.12.2014

Ø nuklearspez. Kostensteigerung 0,00 %

a) Stilllegung und Rückbau 1,02% 1,01% 1,00%

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle 2,94% 2,49% 2,05%

c) Zwischenlagerung 2,70% 2,32% 1,95%

d) Endlager Schacht Konrad 2,13% 2,32% 1,62%

e) HAW-Endlager 2,89% 2,48% 2,05%

Durchschnitt 2,33% 2,07% 1,78%

Ø nuklearspez. Kostensteigerung 0,50 %

a) Stilllegung und Rückbau 1,04% 1,02% 1,01%

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle 3,05% 2,57% 2,09%

c) Zwischenlagerung 2,79% 2,39% 1,99%

d) Endlager Schacht Konrad 2,19% 1,91% 1,65%

e) HAW-Endlager 3,00% 2,55% 2,10%

Durchschnitt 2,46% 2,17% 1,85%

Ø nuklearspez. Kostensteigerung 1,00 %

a) Stilllegung und Rückbau 1,05% 1,03% 1,02%

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle 3,16% 2,64% 2,14%

c) Zwischenlagerung 2,88% 2,45% 2,02%

d) Endlager Schacht Konrad 2,25% 1,95% 1,68%

e) HAW-Endlager 3,11% 2,63% 2,14%

Durchschnitt 2,58% 2,26% 1,91%

Ø nuklearspez. Kostensteigerung 1,50 %

a) Stilllegung und Rückbau 1,06% 1,04% 1,02%

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle 3,25% 2,70% 2,14%

c) Zwischenlagerung 2,97% 2,51% 2,02%

d) Endlager Schacht Konrad 2,30% 1,99% 1,68%

e) HAW-Endlager 3,21% 2,69% 2,14%

Durchschnitt 2,71% 2,35% 1,97%

Ø nuklearspez. Kostensteigerung 1,97 %

a) Stilllegung und Rückbau 4,58% 1,08% 1,06% 1,04%

b) Behälter, Transporte, Betriebsabfälle 4,58% 3,34% 2,76% 2,20%

c) Zwischenlagerung 4,58% 3,05% 2,56% 2,09%

d) Endlager Schacht Konrad 4,58% 2,35% 2,02% 1,73%

e) HAW-Endlager 4,58% 3,31% 2,75% 2,21%0,00%

Durchschnitt 4,58% 2,83% 2,44% 2,03%  
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Übersicht der betrachteten Analystenberichte1)

Herausgeber Datum Titel

EnBW

Commerzbank 12.05.2015 "Q1 results better than expected - Gains from securities disposals"

E.ON

Commerzbank 24.08.2015 "Spin-off on track - Energy politics and commodity prices still inert"

Deutsche Bank 12.08.2015 "H1 Results - First Take"

HSBC 03.07.2015 "E.ON Company Report"

Kepler Chevreux 20.05.2015 "Minimum Summer"

Morgan Stanley 12.05.2015 "E.ON: What Drives Spin-Off Value Creation?"

Macquarie Research 11.05.2015 "EPS Momentum"

RBC Capital Markets 08.05.2015 "E.ON SE - The joy of anticipation"

RWE

Deutsche Bank 14.08.2015 "H1 Review: further EPS and TP cut"

HSBC 03.07.2015 "RWE Company Report"

Commerzbank 02.07.2015 "No climate change fee - Upgrading to buy"

Macquarie Research 02.07.2015 "Capacity payments are game changer"

Liberum 27.05.2015 "R(w)etreat"

Kepler Chevreux 20.05.2015 "Maximum Summer"

Société Generale 14.05.2015 "Q1 results: focus on net debt"

RBC Capital Markets 13.05.2015 "Cutting estimates, remains one to avoid"

1) Bei mehreren verfügbaren Berichten ist jeweils der aktuellste Bericht aufgeführt.  
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der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Nachhaftung für Rückbau- und
Entsorgungskosten im Kernenergiebereich (Rückbau- und
Entsorgungskostennachhaftungsgesetz - Rückbau- und
EntsorgungskostennachhaftungsG)

A. Problem und Ziel

Die Betreiber von Kernkraftwerken sind gemäß Atomgesetz verpflichtet, die Kosten für die
Stilllegung und den Rückbau der Kernkraftwerke und die Entsorgung des von ihnen
erzeugten radioaktiven Abfalls einschließlich der Endlagerung zu tragen. Nach dem
schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie zur Stromerzeugung bis zum Jahr 2022
entfallen einerseits die Einnahmen aus dem Betrieb der Kernkraftwerke und andererseits
entstehen die Kosten für Stilllegung, Rückbau und Entsorgung. Diese aus dem Vermögen
der Betreiber zu tragenden Kosten werden in einem Zeitraum von mehreren Jahrzehnten
anfallen.

Derzeit sind die Betreiber von Kernkraftwerken in Konzerne eingegliederte
Betreibergesellschaften. Sie sind weitgehend durch Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsverträge innerhalb der Konzerne finanziell derart abgesichert, dass
wirtschaftlich das gesamte Konzernvermögen zur Tragung der Kosten für Stilllegung,
Rückbau und Entsorgung haftet. Es gibt jedoch keine gesetzlichen Regelungen, die
sicherstellen, dass diese Situation fortbesteht. Das geltende Recht gestattet grundsätzlich
die Kündigung von Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträgen und
gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungen mit der Folge einer Begrenzung dieser
Haftung auf Teile des wirtschaftlichen Konzernvermögens. Wenn diese Möglichkeiten
künftig genutzt werden sollten und es in der Folge zu einer Zahlungsunfähigkeit von
Betreibergesellschaften kommt, sind erhebliche finanzielle Risiken für die öffentlichen
Haushalte nicht ausgeschlossen.

Ziel des Gesetzentwurfs ist es daher, durch eine Neuregelung eine langfristige
Nachhaftung jedes Unternehmens, das eine Betreibergesellschaft von Kernkraftwerken
beherrscht, für die Kosten der Stilllegung und des Rückbaus dieser Kernkraftwerke und
die Entsorgung der radioaktiven Abfälle zu gewährleisten und somit die Risiken für die
öffentlichen Haushalte zu reduzieren.

Fristablauf: 26.11.15

besonders eilbedürftige Vorlage gemäß Artikel 76 Absatz 2 Satz 4 GG
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B. Lösung

Der vorliegende Gesetzentwurf führt eine gesetzliche Nachhaftung von herrschenden
Unternehmen für von ihnen beherrschte Betreibergesellschaften ein für die Kosten von
Stilllegung und Rückbau ihrer Kernkraftwerke sowie Entsorgung einschließlich
Endlagerung der radioaktiven Abfälle. Den Folgen möglicher gesellschaftsrechtlicher
Umstrukturierungen und Beendigungen von Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsverträgen innerhalb der Konzerne wird durch diese gesetzliche
Sonder-Regelung für den Nuklearbereich entgegengewirkt. Wir werden im weiteren
Verfahren klären, ob es Umgehungstatbestände des Gesetzes gibt und diese
gegebenenfalls ausschließen.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Für Bund, Länder und Kommunen entstehen durch dieses Gesetz keine
Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand an.

E. Erfüllungsaufwand

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Für die Wirtschaft entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand.

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Für die Verwaltung entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand.

F. Weitere Kosten

Auswirkungen auf Einzelpreise und das allgemeine Preisniveau, insbesondere das

Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.
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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Nachhaftung für Rückbau- und
Entsorgungskosten im Kernenergiebereich (Rückbau- und
Entsorgungskostennachhaftungsgesetz - Rückbau- und
EntsorgungskostennachhaftungsG)

Bundesrepublik Deutschland

Die Bundeskanzlerin

An den
Präsidenten des Bundesrates
Herrn Ministerpräsidenten
Volker Bouffier

Sehr geehrter Herr Präsident,

Berlin, 15. Oktober 2015

hiermit übersende ich gemäß Artikel 76 Absatz 2 Satz 4 des Grundgesetzes den

von der Bundesregierung beschlossenen

Entwurf eines Gesetzes zur Nachhaftung für Rückbau- und

Entsorgungskosten im Kernenergiebereich (Rückbau- und

Entsorgungskostennachhaftungsgesetz – Rückbau- und

EntsorgungskostennachhaftungsG)

mit Begründung und Vorblatt.

Fristablauf: 26.11.15

besonders eilbedürftige Vorlage gemäß Artikel 76 Absatz 2 Satz 4 GG
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Der Gesetzentwurf ist besonders eilbedürftig, um den Abschluss des

Gesetzgebungsverfahrens bis zum Ende des Jahres 2015 zu realisieren.

Federführend ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Angela Merkel
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Entwurf eines Gesetzes zur Nachhaftung für Rückbau- und Ent-
sorgungskosten im Kernenergiebereich

(Rückbau- und Entsorgungskostennachhaftungsgesetz – Rückbau-
und EntsorgungskostennachhaftungsG)

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

Nachhaftung

(1) Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen öffentlich-rechtlichen Zahlungsver-
pflichtungen eines Betreibers von im Inland belegenen Anlagen zur Spaltung von Kern-
brennstoffen zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität (Betreiber), die für die Stillle-
gung und den Rückbau dieser Anlagen nach § 7 Absatz 3 des Atomgesetzes sowie für
die geordnete Beseitigung der radioaktiven Abfälle nach § 9a Absatz 1 Satz 1 des Atom-
gesetzes entstehen, insbesondere die Verbindlichkeiten aus den §§ 21a und 21b des
Atomgesetzes, der Endlagervorausleistungsverordnung sowie aus Kapitel vier des Stand-
ortauswahlgesetzes, haften herrschende Unternehmen der jeweils anspruchsberechtigten
Körperschaft neben dem Betreiber, wenn dieser diese Zahlungsverpflichtungen bei Fällig-
keit nicht erfüllt. Satz 1 gilt auch für Entgelte, die anstelle dieser öffentlich-rechtlichen Zah-
lungsverpflichtungen erhoben werden.

(2) Nimmt eine Behörde im Wege der Verwaltungsvollstreckung eine Handlung vor
oder lässt sie durch einen Dritten eine Handlung vornehmen, zu der der Betreiber auf-
grund des zweiten Abschnitts des Atomgesetzes oder einer hierauf beruhenden Rechts-
verordnung verpflichtet ist, und erfüllt der Betreiber seine Kostentragungspflicht aus der
Vollstreckungshandlung nicht, so kann die Behörde die aus dieser Handlung entstehen-
den Kosten dem herrschenden Unternehmen neben dem Betreiber auferlegen. Dies gilt
insbesondere hinsichtlich der Pflichten der Betreiber zum Rückbau aus § 7 Absatz 3 des
Atomgesetzes sowie hinsichtlich der Entsorgungspflichten bis zur Endlagerung (insbe-
sondere Konditionierung, Zwischenlagerung und Transport von radioaktiven Abfällen), der
Ablieferung an ein Endlager nach § 9a Absatz 2 des Atomgesetzes und der Endlagerung
nach § 9a Absatz 3 des Atomgesetzes.

(3) Können Zahlungsverpflichtungen nach Absatz 1 nicht mehr entstehen oder dem
Betreiber auferlegt werden, weil der Betreiber als Rechtsträger erloschen ist, so kann die
anspruchsberechtigte Behörde die Zahlungsverpflichtungen den herrschenden Unter-
nehmen in dem Umfang auferlegen, in dem diese dem erloschenen Betreiber hätten auf-
erlegt werden können, wenn er noch fortbestehen würde. Nimmt eine Behörde an Stelle
eines erloschenen Betreibers eine Handlung vor oder lässt sie durch einen Dritten eine
Handlung vornehmen, zu der der erloschene Betreiber zur Erfüllung seiner Verpflichtun-
gen aufgrund des zweiten Abschnitts des Atomgesetzes oder einer hierauf beruhenden
Rechtsverordnung verpflichtet gewesen wäre oder hätte verpflichtet werden können,
wenn er noch fortbestehen würde, so kann die Behörde die aus dieser Handlung entste-
henden Kosten dem herrschenden Unternehmen auferlegen.
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(4) Wenn nach diesem Gesetz ein herrschendes Unternehmen neben einem Betrei-
ber haftet, so haftet das herrschende Unternehmen wie ein Bürge, der auf die Einrede der
Vorausklage verzichtet hat.

§ 2

Beherrschung eines Betreibers

(1) Herrschende Unternehmen im Sinne dieses Gesetzes sind Unternehmen, denen
unmittelbar oder mittelbar mindestens die Hälfte der Anteile an einem Betreiber gehört,
oder denen mindestens die Hälfte der Stimmrechte der Gesellschafter eines Betreibers
zusteht oder die unabhängig davon in sonstigen Fällen allein oder gemeinsam einen be-
herrschenden Einfluss auf einen Betreiber ausüben können. Für die Berechnung des Teils
der Anteile oder der Stimmrechte gelten die § 16 Absatz 2 und 3 des Aktiengesetzes ent-
sprechend. Anteile und Stimmrechte Dritter werden entsprechend § 16 Absatz 4 des Akti-
engesetzes zugerechnet.

(2) Jeder persönlich haftende Gesellschafter eines Betreibers oder eines diesen be-
herrschenden Unternehmens in der Rechtsform einer Personenhandelsgesellschaft gilt
als herrschendes Unternehmen, sofern er nicht nachweist, dass er keine der in Absatz 1
genannten Voraussetzungen erfüllt.

(3) Die Eigenschaft als herrschendes Unternehmen im Sinne dieses Gesetzes ent-
fällt nicht dadurch, dass der Betreiber als Rechtsträger erlischt.

§ 3

Fortbestand der Nachhaftung in besonderen Fällen

(1) Die Haftung nach § 1 erlischt nicht dadurch, dass die Eigenschaft als herrschen-
des Unternehmen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes endet.

(2) Die Übertragung der Haftung nach § 1 auf einen Dritten hat keine befreiende
Wirkung.

§ 4

Zeitliche Beschränkung der Haftung

Die Haftung nach § 1 endet zu dem Zeitpunkt, zu dem die ablieferungspflichtigen Stoffe
des Betreibers vollständig an eine Anlage des Bundes zur Endlagerung radioaktiver Abfäl-
le abgeliefert wurden und diese verschlossen ist.

§ 5

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Das Gesetz bestimmt eine subsidiäre Haftung von Unternehmen, die die Betreibergesell-
schaften der Kernkraftwerke in Deutschland beherrschen für die finanziellen Verpflichtun-
gen dieser Betreibergesellschaften bis zum Abschluss von Stilllegung und Rückbau ihrer
Kernkraftwerke sowie Entsorgung und Endlagerung der radioaktiven Abfälle. Den Folgen
gesellschaftsrechtlicher Umstrukturierungen oder Beendigungen von Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsverträgen innerhalb der Konzerne für den Umfang des wirtschaftlich
haftenden Vermögens wird durch diese gesetzliche Sonder-Regelung für den Nuklearbe-
reich entgegengewirkt. Sie begrenzt dadurch die finanziellen Risiken der öffentlichen
Haushalte insbesondere bei einer Insolvenz der Betreibergesellschaft im Hinblick auf die
Erfüllung ihrer Verpflichtung, die Kosten der Stilllegung und des Rückbaus der Kernkraft-
werke und der Entsorgung der radioaktiven Abfälle zu tragen.

Das geltende Recht basiert auf der Annahme dauerhafter Lebensfähigkeit der Betreiber-
gesellschaft, d.h. der dauerhaften Werthaltigkeit und Ertragskraft des den Rückstellungen
gegenüberstehenden Aktivvermögens, um die Stilllegungs- und Rückbau- sowie Entsor-
gungsverpflichtungen zu erfüllen. Weitergehende gesetzliche Vorkehrungen zur Gewähr-
leistung der Erfüllung der vorgenannten Verpflichtungen durch die Betreibergesellschaft
bestehen nicht.

Derzeit sind die Betreibergesellschaften jedoch in Konzerne eingegliederte Gesellschaf-
ten. Sie sind weitgehend durch Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträge inner-
halb der Konzerne finanziell derart abgesichert, dass bei wirtschaftlicher Betrachtung nicht
nur das Vermögen der Betreibergesellschaft, sondern das gesamte Konzernvermögen der
herrschenden Unternehmen zur Tragung dieser Kosten haftet. Die Erfüllung der Stillle-
gungs- und Rückbau- sowie Entsorgungsverpflichtungen hat wegen der Gefahren der
Radioaktivität und der hohen mit diesen Verpflichtungen verbundenen Kosten eine große
Bedeutung für die Allgemeinheit. Deshalb besteht ein öffentliches Interesse daran, neben
der Haftung der Betreibergesellschaften auch wirtschaftlich eine fortdauernde Haftung
derjenigen Unternehmen für die vorstehend genannten Verpflichtungen zu erreichen, die
die Betreibergesellschaften beherrschen.

Die derzeitige Rechtslage bietet jedoch nur begrenzten Schutz vor einer Verkleinerung
des Haftungsvermögens. So ist gemäß § 303 Aktiengesetz eine konzernrechtliche Nach-
haftung der Muttergesellschaften der Betreibergesellschaften im Fall der Beendigung ei-
nes Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages für ihre Verbindlichkeiten nur sehr
eingeschränkt gewährleistet. Einerseits ist der Anspruch lediglich auf Sicherungsleistung
gerichtet und nicht auf Kostenübernahme. Andererseits ist die Dauer der Nachhaftung
nach Rechtsprechung und Literatur begrenzt. Zudem besteht ein solcher Anspruch der
Gläubiger einer Betreibergesellschaft nur gegen die der Betreibergesellschaft unmittelbar
übergeordnete Konzerngesellschaft mit der der Beherrschungs- und Gewinnabführungs-
vertrag bestand. Bei zwei- oder mehrstufigen Konzernverhältnissen besteht somit kein
unmittelbarer Anspruch gegen die Gesellschaft an der Konzernspitze, die zur Erfüllung
ihrer Verpflichtungen bei wirtschaftlicher Betrachtung auf das gesamte Konzernvermögen
der herrschenden Unternehmen zurückgreifen könnte.
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Für den Fall einer umwandlungsrechtlichen Abspaltung gelten gemäß § 133 Umwand-
lungsgesetz vergleichbare Regelungen.

Ein Zeitraum der Nachhaftung von fünf Jahren greift ferner für die vorstehend genannten
Verpflichtungen erheblich zu kurz. Bereits der Rückbau eines Kernkraftwerks beansprucht
in der Regel einen deutlich längeren Zeitraum. Mit der Verfügbarkeit eines Endlagers für
hoch-radioaktive Wärme entwickelnde Abfälle, in das die abgebrannten Brennelemente
aus den Kernkraftwerken einzulagern sind, wird frühestens um das Jahr 2050 gerechnet.
Für die anschließende Einlagerung und den Verschluss des Endlagers ist mit Jahrzehnten
zu rechnen.

Durch das Gesetz soll deshalb sichergestellt werden, dass bis zum Verschluss des End-
lagers eine Nachhaftung aller die Betreibergesellschaften beherrschenden Unternehmen
für deren Stilllegungs- und Rückbau- sowie Entsorgungsverpflichtungen besteht.

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Dieses Gesetz ordnet eine dauerhafte Nachhaftung der die Betreibergesellschaften be-
herrschenden Unternehmen für deren Stilllegungs- und Rückbau- sowie Entsorgungsver-
pflichtungen an und sichert dadurch bei wirtschaftlicher Betrachtung das gesamte Kon-
zernvermögen der herrschenden Unternehmen als Haftungsmasse. Die finanziellen Inte-
ressen des Staates sind damit so lange gewahrt, wie die am Konzern beteiligten Gesell-
schaften nicht insgesamt insolvent werden.

Kern des Regelungsinhalts ist die Nachhaftung aller eine Betreibergesellschaft beherr-
schenden Unternehmen für öffentlich-rechtliche Verbindlichkeiten und anstelle dieser er-
hobener Entgelte gemäß § 1 Absatz 1 sowie für die Kosten einer Ersatzvornahme gemäß
§ 1 Absatz 2. Ergänzende Regelungen gelten der näheren Bestimmung der Beherrschung
eines Betreibers gemäß § 2, dem Fortbestand der Haftung in besonderen Fällen bei Erlö-
schen der Beherrschung und dem Ausschluss der Übertragbarkeit der Haftung auf Dritte
gemäß § 3 und der zeitlichen Beschränkung der Haftung bis zum Verschluss des Endla-
gers gemäß § 4.

Allerdings bleibt vorrangig die Betreibergesellschaft selbst verpflichtet. Die Nachhaftung
ist deshalb solange die Betreibergesellschaft besteht

• akzessorisch, das heißt sie hängt, solange die Betreibergesellschaft besteht, da-
von ab, dass eine entsprechende Verpflichtung der Betreibergesellschaft selbst
existiert und

• subsidiär, das heißt sie greift nur dann ein, wenn eine Betreibergesellschaft ihre
Verpflichtungen selbst nicht erfüllt.

III. Alternativen

Alternativen bestehen nicht.

IV. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich aus Artikel 73 Absatz 1 Nummer
14 des Grundgesetzes.

Der größte Teil der Regelungen betrifft die Stilllegung und den Rückbau der Kernkraftwer-
ke und die Entsorgung der radioaktiven Abfälle und damit die Erzeugung und Nutzung der
Kernenergie zu friedlichen Zwecken. Die Regelung ist somit Gegenstand der ausschließli-
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chen Gesetzgebungskompetenz des Bundes gemäß Artikel 73 Absatz 1 Nummer 14 des
Grundgesetzes.

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen
Verträgen

Die Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und mit völkerrechtlichen Ver-
trägen ist gegeben. Eine Verletzung der Niederlassungsfreiheit gemäß Art. 49 AEUV ist
nicht erkennbar. Die potentielle Haftungserstreckung auch auf Unternehmen mit Sitz im
Ausland, die eine Betreibergesellschaft beherrschen, ist Ausdruck der unterschiedslosen
Geltung der Regelung.

VI. Gesetzesfolgen

Wesentliche Folge des Gesetzes ist die subsidiäre Haftung von herrschenden Unterneh-
men für die finanziellen Verbindlichkeiten von Betreibergesellschaften für ihre Verpflich-
tungen zur Stilllegung und zum Rückbau von Kernkraftwerken und zur Entsorgung der
radioaktiven Abfälle. Damit haftet wirtschaftlich das gesamte Konzernvermögen der herr-
schenden Unternehmen für die Erfüllung der vorgenannten Verpflichtungen, unabhängig
insbesondere von gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungen oder Beendigungen von
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträgen und auch für den Fall des Erlöschens
einer Betreibergesellschaft.

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Eine Vereinfachung oder Aufhebung von Verwaltungsverfahrensvorschriften erfolgt durch
dieses Gesetz nicht.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung ist von diesem Gesetz nicht betroffen.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Durch die Absicherung der Stilllegungs- und Rückbau- sowie Entsorgungsverpflichtungen
der Betreibergesellschaften wird das Risiko von Belastungen der öffentlichen Haushalte
verringert. Die Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen der Betreibergesellschaften wird
durch Festlegung zusätzlicher Haftungsschuldner mit eigenem Vermögen besser abgesi-
chert; gleiches gilt für die Tragung der Kosten etwa erforderlich werdender staatlicher Er-
satzvornahmen. Finanzielle Belastungen der öffentlichen Haushalte sind nicht erkennbar.

4. Erfüllungsaufwand

Die Nachhaftung ist eine subsidiäre Haftung der Unternehmen, die eine Betreibergesell-
schaft beherrschen, für deren Stilllegungs- und Rückbau- sowie Entsorgungsverpflichtun-
gen. Sie ist somit – bis auf den Sonderfall des Erlöschens einer Betreibergesellschaft –
stets vom Umfang der Haftung der Betreibergesellschaft abhängig und begründet deshalb
keine neuen, zusätzlichen Kosten für die Wirtschaft. Zusätzliche staatliche Aufgaben wer-
den nicht begründet.

5. Weitere Kosten

Direkte oder indirekte Kosten für die Wirtschaft, insbesondere für mittelständische Unter-
nehmen, sind wegen der grundsätzlichen Subsidiarität der Nachhaftung nicht zu erwarten.
Ein Einfluss dieses Gesetzes auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, wird nicht erwartet.
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6. Weitere Gesetzesfolgen

Keine.

VII. Befristung; Evaluation

Das Gesetz sieht in § 4 eine Befristung der Haftung bis zum Verschluss des Endlagers
vor. Eine sichere Einschätzung, wann ein Endlager für die aus den Kernkraftwerken ent-
standenen nuklearen Abfälle verschlossen werden kann, ist gegenwärtig aber noch nicht
möglich. Deshalb ist eine darüber hinausgehende Begrenzung der Geltungsdauer des
Gesetzes abzulehnen.

B. Besonderer Teil

Zu § 1:

Die Norm ist Rechtsgrundlage für die Nachhaftung von Unternehmen, die im Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieses Gesetzes eine Betreibergesellschaft eines Kernkraftwerks unmit-
telbar oder mittelbar beherrschen. Die Regelung schafft damit einen subsidiären Zah-
lungsanspruch der zuständigen öffentlich-rechtlichen Körperschaft gegenüber allen der
Betreibergesellschaft übergeordneten Konzerngesellschaften sowie ergänzend einen ei-
genständigen Zahlungsanspruch für den Fall des Erlöschens der Betreibergesellschaft.

Von diesem Zahlungsanspruch werden alle gegenwärtigen und zukünftigen öffentlich-
rechtlichen Zahlungsverpflichtungen der Betreibergesellschaften erfasst, die der Finanzie-
rung der Stilllegung und des Rückbaus der Kernkraftwerke und der Entsorgung der radio-
aktiven Abfälle dienen. Dies können einerseits originäre Zahlungsverpflichtungen (wie
etwa Gebühren und Beiträge nach §§ 21 a und b Atomgesetz, Umlagen nach §§ 21
Standortauswahlgesetz, Endlagervorausleistungen nach der Endlagervorausleistungsver-
ordnung oder anstelle der vorgenannten Zahlungspflichten erhobene Entgelte) sein, ande-
rerseits aber auch Kosten, die einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft entstehen, weil sie
die Pflichten aus dem Atomrecht anstelle der Betreibergesellschaften im Wege der Er-
satzvornahme durchführen muss.

Die Haftung greift nur dann, wenn die Betreibergesellschaft ihren Pflichten, beispielsweise
aufgrund von Insolvenz, nicht mehr nachkommt oder erloschen ist. Die atomrechtlichen
Pflichten der Betreibergesellschaft werden durch das Gesetz nicht berührt.

Absatz 1 enthält in Satz 1 die zentrale Regelung des Gesetzes und normiert durch eine
Generalklausel eine umfassende Haftung des einen Betreiber von Kernkraftwerken be-
herrschenden Unternehmens gegenüber der jeweils anspruchsberechtigten öffentlich-
rechtlichen Körperschaft für alle Kosten des Rückbaus der Kernkraftwerke und der Ent-
sorgung der radioaktiven Abfälle. Diese Zahlungspflichten werden nicht abschließend
aufgezählt, so dass auch gegebenenfalls künftig eingeführte Zahlungspflichten erfasst
werden. Anknüpfungspunkt sind vielmehr die im zweiten Abschnitt des Atomgesetzes
vorgesehenen Schritte der Stilllegung und des Rückbaus der Kernkraftwerke und der Ent-
sorgung der radioaktiven Abfälle. Die derzeit bestehenden Zahlungspflichten, Gebühren
und Beiträge nach dem Atomgesetz, Vorausleistungen auf Beiträge nach der Endlagervo-
rausleistungsverordnung sowie die Umlage nach dem Standortauswahlgesetz werden
lediglich beispielhaft genannt. Satz 1 enthält zudem eine Definition des Betreiberbegriffs.
Wer herrschendes Unternehmen im Sinne des § 1 ist, ergibt sich aus § 2. Satz 2 erstreckt
die Haftung auch auf Entgelte, die anstelle der von Satz 1 erfassten öffentlich-rechtlichen
Beiträge und Gebühren erhoben werden.
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Absatz 2 stellt klar, dass das herrschende Unternehmen auch für die Kosten einer Ersatz-
vornahme haftet, die der Erfüllung von Verpflichtungen aus dem zweiten Abschnitt des
Atomgesetzes dient. Bei den hier adressierten Pflichten handelt es sich originär nicht um
Zahlungspflichten gegenüber dem Staat, sondern um Handlungspflichten der Betreiber-
gesellschaften aus dem Atomrecht. Beispielhaft genannt sind Pflichten zu Stilllegung und
Rückbau der Kernkraftwerke sowie zu Konditionierung, Zwischenlagerung und Transport
von radioaktiven Abfällen. Aus diesen Pflichten entstehen erst dann Zahlungspflichten
gegenüber der betroffenen öffentlich-rechtlichen Körperschaft, wenn eine Behörde die
Handlungspflicht im Wege der Ersatzvornahme durchsetzt, beispielsweise weil die Betrei-
bergesellschaft insolvent ist. Diese Kostentragungspflicht wird in gleicher Weise abgesi-
chert wie die originären, in Absatz 1 genannten Zahlungspflichten.

Absatz 3 trifft ergänzende Regelungen für den Fall des Erlöschens eines Betreibers. Satz
1 erstreckt die Nachhaftung auch auf Zahlungspflichten gemäß Absatz 1, die wegen Erlö-
schens eines Betreibers nicht mehr entstehen oder diesem, obwohl entstanden, wegen
zwischenzeitlichen Erlöschens nicht mehr auferlegt werden können. Satz 2 betrifft den
Fall, dass eine Handlungspflicht eines Betreibers nicht entsteht, weil er erloschen ist. In
diesem Fall muss die zuständige Behörde die Handlungspflicht erfüllen. Das herrschende
Unternehmen haftet gemäß Satz 2 in gleicher Weise, wie es bei Fortbestehen des Betrei-
bers nach Absatz 2 für die Kosten einer Ersatzvornahme gehaftet hätte. Die Regelung soll
insbesondere den Insolvenzfall erfassen. Es besteht ein nicht auszuschließendes Risiko,
dass eine Betreibergesellschaft nach Abschluss des Insolvenzverfahrens im Handelsre-
gister gelöscht wird und damit kein originär Verpflichteter im Sinne der Absätze 1 und 2
mehr existiert. Die Haftung des beherrschenden Unternehmens besteht gemäß dieser
Regelung daher auch dann, wenn die eigentliche gesicherte Verbindlichkeit mangels Exis-
tenz der Betreibergesellschaft als Schuldnerin nicht mehr zur Entstehung gelangt.

Absatz 4 regelt das Verhältnis zwischen Betreibergesellschaft und herrschendem Unter-
nehmen sowie mehrerer herrschender Unternehmen untereinander. Dieses richtet sich
nach den Vorschriften für die Bürgschaft gemäß §§ 765ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs
in dem Fall, dass der Bürge auf die Einrede der Vorausklage gemäß § 771 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs verzichtet hat (so genannte selbstschuldnerische Bürgschaft). Das
herrschende Unternehmen ist damit der öffentlich-rechtlichen Körperschaft gegenüber zur
Zahlung verpflichtet, ohne dass diese zuvor vergeblich die Zwangsvollstreckung in das
Vermögen der Betreibergesellschaft versucht haben muss. Die Betreibergesellschaft
selbst bleibt zunächst weiterhin verpflichtet, wird jedoch durch Zahlung des herrschenden
Unternehmens befreit. Das herrschende Unternehmen hat einen Rückgriffsanspruch ge-
gen die Betreibergesellschaft. Mehrere herrschende Unternehmen haften der öffentlich-
rechtlichen Körperschaft gegenüber als Gesamtschuldner.

Zu § 2:

In § 2 ist geregelt, wer als herrschendes Unternehmen im Sinne des Gesetzes anzusehen
ist. Die Norm definiert in Absatz 1 den Begriff des herrschenden Unternehmens und trifft
in Absatz 2 eine ergänzende Regelung für Personenhandelsgesellschaften. Absatz 3 re-
gelt schließlich den Fall des Erlöschens des Betreibers.

Absatz 1 Satz 1 stellt für den Beherrschungstatbestand darauf ab, dass ein Unternehmen
mindestens die Hälfte der Anteile oder der Stimmrechte an einer Betreibergesellschaft
innehat oder auf andere Weise allein oder gemeinschaftlich die Betreibergesellschaft be-
herrscht. Leitgedanke ist dabei, dass ein Unternehmen, das Einfluss auf die Geschäftstä-
tigkeit einer Betreibergesellschaft nehmen kann, auch einer dauerhaften Nachhaftung
unterliegen soll. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass ein Unternehmen,
das die Mehrheit der Kapitalanteile oder Stimmrechte an einer Betreibergesellschaft hält,
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maßgeblichen Einfluss auf die Möglichkeiten der Betreibergesellschaft haben dürfte, für
ihre atomrechtlichen Verpflichtungen Vorsorge zu treffen.

Der Begriff des herrschenden Unternehmens wird in § 2 Absatz 1 Satz 1 selbständig für
die Zwecke der Rückbau- und Entsorgungskostennachhaftung definiert, doch wird an
etablierte Regelungen angeknüpft, für Mehrheitsbesitz und Mehrheitsbeteiligung an § 16
Absatz 1 Aktiengesetz, für sonstige Fälle der Ausübung eines beherrschenden Einflusses
auf die Betreibergesellschaft an § 17 Absatz 1 Aktiengesetz sowie für Fälle der gemein-
samen Beherrschung an § 36 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen. Im Unterschied zu § 16 Absatz 1 Aktiengesetz reicht allerdings die Hälfte
der Anteile oder der Stimmrechte für eine Beherrschung im Sinne dieses Gesetzes aus.
Auf diese Weise wird der Fall erfasst, dass eine Betreibergesellschaft jeweils zur Hälfte
zwei Gesellschaftern gehört, die nicht, etwa durch Vereinbarungen, gemeinsam einen
beherrschenden Einfluss ausüben. Auch in diesen Fällen dürfte wegen des faktischen
Zwangs zur Einigung beim Betrieb eines Kernkraftwerks und es gleichgerichteten Interes-
ses der Gesellschafter ein einer gemeinsamen Beherrschung vergleichbarer Einfluss der
Gesellschafter auf eine Betreibergesellschaft bestehen.

Satz 2 knüpft für die Berechnung des Teils der Anteile oder Stimmrechte an die Regelun-
gen des § 16 Absatz 2 und 3 Aktiengesetz an. Durch die Regelung des Satz 3 werden
auch Fälle mittelbarer Beherrschung erfasst, indem an die Regelung des § 16 Absatz 4
Aktiengesetz angeknüpft wird. Auf diese Weise ist auch die Gesellschaft an der Konzern-
spitze mittelbar herrschendes Unternehmen, so dass wirtschaftlich das gesamte Konzern-
vermögen der herrschenden Unternehmen der Haftung nach § 1 unterliegt.

Absatz 2 Alternative 1 enthält eine ergänzende Regelung für den Fall, dass eine Betrei-
bergesellschaft in der Form einer Personenhandelsgesellschaft organisiert ist. Jeder per-
sönlich haftende Gesellschafter gilt dabei als herrschendes Unternehmen. Die Behörde
kann als Haftungsschuldner nach § 1 auf den persönlich haftenden Gesellschafter zu-
rückgreifen, denn dieser dürfte im Regelfall eine seiner Haftung entsprechende umfas-
sende Einflussmöglichkeit auf die Betreibergesellschaft haben. Zudem hat der persönlich
haftende Gesellschafter die Möglichkeit, die in Absatz 2 getroffene Vermutung der Behör-
de gegenüber zu wiederlegen.

Durch die zweite Alternative des Absatzes 2 wird sichergestellt, dass auch bei in einer
Konzernhierarchie über der Betreibergesellschaft liegenden Gesellschaften das jeweils
herrschende Unternehmen in die Haftung einbezogen werden kann.

Absatz 3 adressiert den Sachverhalt, in dem ein Betreiber nicht fortbesteht und ist somit
vergleichbar mit dem in § 1 Absatz 3 zu Grunde gelegten Sachverhalt. Auch für diesen
Fall soll die Haftung der herrschenden Unternehmen gewährleistet sein.

Zu § 3:

§ 3 Absatz 1 sieht vor, dass die einmal begründete Haftung nach § 1 auch dann fortbe-
steht, wenn das Beherrschungsverhältnis endet. Entsprechend dem Zweck des Gesetzes
soll durch gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungen der Umfang des für die atomrechtli-
chen Verpflichtungen der Betreibergesellschaft haftenden Vermögens nicht verringert
werden können. Aber auch in anderen Fällen, etwa bei einem Verkauf der Betreiberge-
sellschaft, soll es zu keiner Verringerung des der Haftung unterliegenden Vermögens
kommen können.

§ 3 Absatz 2 bestimmt zudem, dass die Übertragung der Haftung nach § 1 auf einen Drit-
ten für das herrschende Unternehmen, das die Haftung überträgt, keine befreiende Wir-
kung hat. Dies ist insbesondere erforderlich, damit im Falle einer nach dem Umwandungs-
recht grundsätzlich zulässigen Übertragung auch öffentlich-rechtlicher Verbindlichkeiten
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auf einen anderen Rechtsträger eine Enthaftung des bisher haftenden Unternehmens zu
verhindern. Auf diese Weise kann eine Verringerung des der Haftung unterliegenden
Vermögens vermieden werden.

Im Ergebnis können die Bestimmungen des § 3 eine kumulative Haftung mehrerer Unter-
nehmen neben der Betreibergesellschaft zur Folge haben, etwa im Falle einer umwand-
lungsrechtlichen Abspaltung eine Haftung sowohl des übertragenden als auch des über-
nehmenden Unternehmens, oder im Falle eines Verkaufs der Betreibergesellschaft so-
wohl des Verkäufers als auch des Erwerbers. Damit wird dem Zweck des Gesetzes – der
Sicherung des bestehenden Konzernvermögens der herrschenden Unternehmen als Haf-
tungsmasse – Rechnung getragen, ohne die unternehmerische Freiheit des bisher herr-
schenden Unternehmens über das notwendige Maß hinaus zu beeinträchtigen. Denn das
bisher herrschende Unternehmen, das als Folge der Regelung des § 1 Absatz 4 als Ge-
samtschuldner neben dem neuen herrschenden Unternehmen haftet, hat es selbst in der
Hand, im Rahmen der Transaktion durch Einräumung von Rückgriffsansprüchen das
neue herrschende Unternehmen im Innenverhältnis von der Nachhaftung freizustellen.

Zu § 4:

Erfasst von der Nachhaftung werden grundsätzlich sämtliche gegenwärtigen und zukünf-
tigen Zahlungsverbindlichkeiten der Betreibergesellschaften. Die Frist zur Nachhaftung
gemäß § 1 wird jedoch durch § 4 zeitlich beschränkt. Sie endet nach Einlagerung der ra-
dioaktiven Abfälle der Betreibergesellschaft in einem Endlager und dessen Verschluss.

Zu § 5:

§ 5 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.
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. . .

„Verantwortung und Sicherheit – Ein neuer Entsorgungskonsens“

Zusammenfassung des Abschlussberichtes der Kommission zur Überprüfung der

Finanzierung des Kernenergieausstiegs

Die Bundesregierung hat am 14. Oktober 2015 die Einsetzung einer Kommission zur

Überprüfung der Finanzierung des Kernenergieausstiegs (KFK) beschlossen. Im Ein-

setzungsbeschluss heißt es: „Es ist erklärtes Ziel der Bundesregierung, in Deutschland

die Sicherheit des Restbetriebs der Kernkraftwerke, ihre Stilllegung und ihren Rückbau

sowie die Zwischen- und Endlagerung der radioaktiven Abfälle in technischer wie in fi-

nanzieller Hinsicht auch langfristig zu gewährleisten. Dabei geht die Bundesregierung

von dem Grundsatz aus, dass die Kosten von den Verursachern getragen werden. [...]

Die Kommission soll im Auftrag der Bundesregierung prüfen, wie die Sicherstellung der

Finanzierung von Stilllegung und Rückbau der Kernkraftwerke sowie Entsorgung der

radioaktiven Abfälle so ausgestaltet werden kann, dass die Unternehmen auch langfris-

tig wirtschaftlich in der Lage sind, ihre Verpflichtungen aus dem Atombereich zu erfül-

len.“ Mit dem Bericht vom 27. April 2016 erfüllt die KFK diesen Auftrag.

Die Ausgangslage ist von der schwierigen wirtschaftlichen Situation der Betreiber von

Kernkraftwerken und den finanziellen Risiken für Staat und Gesellschaft geprägt. Diese

Risiken bestehen zum einen im Insolvenzrisiko der Betreiber und zum anderen in deren

Versuchen, durch einen Umbau der Unternehmen die Haftung für die nukleare Entsor-

gung zu mindern. Das Ziel der Handlungsempfehlungen der KFK ist es, diese Risiken

zu minimieren. Handlungsbedarf besteht dabei sowohl aus Sicht der Betreiber als auch

aus Sicht der Gesellschaft. Die schlechteste Option für beide Seiten wäre nichts zu tun.

Es ist vielmehr geboten, die Finanzen für die Entsorgung der radioaktiven Abfälle bes-

ser zu sichern und diese Sicherung vom wirtschaftlichen Schicksal der Betreiber lang-

fristig abzukoppeln. Dabei hat sich die KFK von den beiden in der Diskussion befindli-

chen gegensätzlichen Modelle abgewendet: auf der einen Seite die Errichtung einer

privatrechtlichen Stiftung wegen der damit verbundenen unzulässigen Enthaftung der

Betreiber zu Lasten der Gesellschaft, die dem Verursacherprinzip widersprechen wür-

de; auf der anderen Seite die Errichtung eines öffentlichen Fonds bei unbegrenzter

Nachhaftung der Betreiber wegen der damit einhergehenden Überforderung der Unter-

nehmen.

Stattdessen schlägt die Kommission eine neue Finanzsicherung vor: künftig soll derje-

nige die finanzielle Sicherungspflicht haben, der auch die Pflicht zur Handlung in der

Kette der nuklearen Entsorgung hat. Diese Zusammenführung von Handlungs- und Fi-

nanzierungssicherungsverantwortung ist unter dem Gesichtspunkt eines Gleichlaufs

von Steuerung, Verantwortung und Haftung angemessen. Konkret sollen die Aufgaben

der Zwischen- und Endlagerung des radioaktiven Abfalls und die dafür notwendigen

Mittel dem Staat zur Sicherung übertragen werden. Für die verbleibenden Aufgaben,

also insbesondere der Stilllegung und des Rückbaus der Kernkraftwerke und die Ver-

packung des radioaktiven Abfalls zur Zwischenlagerung, sollen die Aufgaben und die

Finanzsicherung bei den Unternehmen verbleiben.

Anlage 3a 
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Im Einzelnen bedeutet dies:

- Die Aufgaben der Zwischenlagerung, der Herstellung von Endlagergebinden

der Abfälle aus der Wiederaufarbeitung sowie der Transporte aus den Zwi-

schenlagern zum Endlager sollen auf den Staat übertragen werden sollen. Die

für die finanzielle Sicherung notwendigen finanziellen Mittel i. H. v. 4,7 Mrd.

EUR zuzüglich eines Risikozuschlags sollen ebenfalls auf den Staat übertragen

werden.

- Die finanziellen Mittel für die Auswahl, den Bau, den Betrieb und die Stilllegung

der nuklearen Endlager sollen auf den Staat übertragen werden. Dabei handelt

es sich um Werte i. H. v. 12,5 Mrd. EUR zuzüglich eine Risikozuschlags.

- Übertragen werden sollen demnach 17,2 Mrd. EUR. Der Risikozuschlag in Hö-

he von rund 35 % schließt die Lücke zwischen Rückstellungen und Kosten.

- Diese Mittel in einer Gesamthöhe von 23,3 Mrd. EUR sollen in einen neu zu er-

richtenden öffentlich-rechtlichen Fonds eingebracht werden. Mit der schrittwei-

sen Zahlung des Risikozuschlags werden die Betreiber enthaftet.

- Auf der anderen Seite verbleiben für Rückbau, Stilllegung und Verpackung so-

wohl eine unbeschränkte Haftung als auch die Chancen für Kosteneinsparun-

gen bei die Unternehmen; das anzupassende Rückbau- und Entsorgungskos-

tennachhaftungsgesetz soll verabschiedet werden, um diese Haftung abzusi-

chern. Die verbleibenden und noch zu bildenden Rückstellungen sollen transpa-

renter und damit überprüfbarer ausgewiesen werden. Ein behördliches Aus-

kunftsrecht soll geschaffen werden.

- Die KFK empfiehlt darüber hinaus, das bisherige Wahlrecht zwischen sicherem

Einschluss und direktem Rückbau abzuschaffen und den direkten Rückbau

verbindlich vorzuschreiben. Ergänzend sollen Bund und Länder dafür Sorge

tragen, dass die Stilllegungs- und Rückbaugenehmigungen schneller und effizi-

enter erteilt werden.

- Schließlich empfiehlt die Kommission, dass die mit der nuklearen Entsorgung

im Zusammenhang stehenden Klagen von den Unternehmen fallen gelassen

werden.

Die vorgeschlagene Zusammenführung der Handlungs- und finanziellen Sicherungs-

pflichten stellt die Grundlage für einen neuen Entsorgungskonsens her. Dieser Konsens

stellt einen Gewinn von Sicherheit für die Unternehmen und die Gesellschaft dar. Es

besteht damit die Chance, den Streit um die Nutzung der Kernenergie endgültig zu be-

enden.
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Das Bundeskabinett hat am 14. Oktober 2015 eineKommission zur Überprü-
fung der Finanzierung des Kernenergieausstiegs(KFK) eingesetzt. Sie soll
Empfehlungen erarbeiten, wie die Sicherstellung der Finanzierung von Still-
legung, Rückbau und Entsorgung so ausgestaltet werden kann, dass die Un-
ternehmen auch langfristig wirtschaftlich in der Lage sind, ihre
Verpflichtungen aus dem Atombereich zu erfüllen.

Hiermit legen wir unseren Abschlussbericht vor.

Berlin, den 27. April 2016
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1 Auftrag und Interesse

Deutschland hat – mit Zustimmung aller im Bundestag vertretenen Parteien –
die geordnete Beendigung der Nutzung der Atomenergie zur Stromerzeugung
beschlossen. Der Atomkonsens von 2001 und dasGesetz zur geordneten Be-
endigung der Kernenergienutzung zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität
(AtG) von 2002, erneuert in 2011, bilden zusammen mit demErneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG), dem Energiewirtschaftsgesetz sowie umfassende Re-
gelungen zur Beschleunigung des Stromleitungsausbaus in Deutschland den
Rahmen für die Energiewende. Die Kernkraftwerke werden die Stromerzeu-
gung schrittweise bis Ende 2022 einstellen.

Der Ausstieg aus der Atomenergie hat die Bedingungen für die Entsorgung des
radioaktiven Abfalls – den Rückbau, die Verpackung in Behältern, die notwen-
dige Zwischenlagerung sowie die Endlagerung – gravierend verändert.

Zum einen wurde die einzulagernde Menge des radioaktiven Abfalls gegen-
über den Zeiten des unbefristeten Betriebs genauer kalkulierbar und be-
grenzt. Durch die Begrenzung von Laufzeiten verkürzte sich jedoch auch die
Zeit, in denen für die geringer gewordene Menge hoch-, mittel- und schwach-
aktiven Mülls Vermögenswerte erwirtschaftet werden können.

Mit dem Atomausstieg, den schnell wachsenden Erneuerbaren Energien und
der fortschreitenden Integration in den europäischen Binnenmarkt veränder-
ten sich die Marktbedingungen für die Betreiber der Atomkraftwerke. Es tra-
ten nicht nur neue Akteure auf den Markt der Stromerzeugung. In Folge des
Überangebots und zuletzt gerade durch den Preisverfall an den internationa-
len Brennstoffmärkten fielen die Börsenpreise für Strom drastisch. Dies trifft
gerade die Betreiber der Atomkraftwerke mit ihrem hohen Anteil in der kon-
ventionellen Stromerzeugung.

1.1 Auftrag der Kommission

Vor diesem Hintergrund hat die Bundesregierung die Einsetzung einerKom-
mission zur Überprüfung der Finanzierung des Kernenergieausstiegs(KFK) be-
schlossen. Im Einsetzungsbeschluss vom 14. Oktober 2015 heißt es:

„Die Kommission soll im Auftrag der Bundesregierung prüfen, wie die
Sicherstellung der Finanzierung von Stilllegung und Rückbau der Kern-
kraftwerke sowie Entsorgung der radioaktiven Abfälle so ausgestaltet
werden kann, dass die Unternehmen auch langfristig wirtschaftlich in
der Lage sind, ihre Verpflichtungen aus dem Atombereich zu erfüllen.“

„Es ist erklärtes Ziel der Bundesregierung, in Deutschland die Sicherheit
des Restbetriebs der Kernkraftwerke, ihre Stilllegung und ihren Rück-
bau sowie die Zwischen- und Endlagerung der radioaktiven Abfälle in
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technischer wie in finanzieller Hinsicht auch langfristig zu gewährleis-
ten. Dabei geht die Bundesregierung von dem Grundsatz aus, dass die
Kosten von den Verursachern getragen werden.“

1

1.2 Kosten und Rückstellungen

Die Kosten für die Entsorgung werden in Preisen von 2014
2

auf 47,5 Mrd. €
3

geschätzt. In diesen Kostenschätzung nicht enthalten sind geschätzte zusätzli-
che Kosten für einen vollständigen Rückbau von400 Mio. € sowie 900 Mio. €
Entsorgungskosten für nicht abgebrannte Brennelemente.

4

Nach Maßgabe des geltenden Rechts liegt die Pflicht zur finanziellen Absiche-
rung bei den Betreibern

5
. Die Betreiber haben für die Kosten zum Zeitpunkt

ihrer Fälligkeit Rückstellungen gebildet. Diese betrugen 201438,3 Mrd. €
6
. Mit

ihnen sollen die Kosten für

a. die Stilllegung und den Rückbau von Kernkraftwerken

b. die Verpackung
7

von bestrahlten Brennelementen und radioaktiven
Abfällen aus der Wiederaufarbeitung (WAA-Abfälle) sowie die Verpa-

1
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/einsetzung-einer-kommission-zur-
ueberpruefung-der-finanzierung-des-
kernenergieausstiegs,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf.

2
In diesem Bericht wird – außer wenn es anders vermerkt ist – immer mit den Preisen des
Jahres 2014 gearbeitet. Hierfür liegen testierte Bilanzen der Unternehmen vor. Diese waren
Grundlage der Gutachtlichen Stellungnahme zur Bewertung der Rückstellungen im Kernener-
giebereich der WirtschaftsprüfungsgesellschaftWarth & Klein Grant ThorntonAG vom 09. Ok-
tober 2015, erstellt im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (im
Folgenden mit Warth&Klein zitiert). Die Zahlen dieser Stellungnahme wurden von uns zugrun-
de gelegt, da sie auf einer für alle Betreiber vereinheitlichten Kostenschätzung beruhen. Bei
einer möglichen Übertragung von Mittelnsind aber die Kosten zu den aktuellen Preisen zum
Zeitpunkt der Übertragungzu berücksichtigen. Dies ist bei der Bewertung von Zahlen zu be-
rücksichtigen.

3
Warth&Klein, S. 8.

4
Warth&Klein, S. 9. Damit lägen die Kosten in Preisen von 2014insgesamt bei 48,8 Mrd. €. Im
Fall einer Übertragung von Kosten sowie bei der künftigen Bildung von Rückstellungen müssen
diese Kosten zusätzlich berücksichtigt werden.

5
In diesem Bericht werden unter dem Begriff Betreiber die Unternehmen zusammengefasst, die
in der Bundesrepublik Deutschland Atomkraftwerke betreiben. Es handelt sich hierbei um Be-
treibergesellschaften, die in die KonzerneE.ON SE, RWE AG, EnBW Energie Baden-
Württemberg AG, Vattenfall GmbH und die Stadtwerke München GmbH (SWM) integriert sind.

6
Warth&Klein, S. 5.

7
Unter Verpackung von bestrahlten Brennelementen und radioaktiven Abfällen aus der Wie-
deraufarbeitung (WAA-Abfälle) wird im Folgenden die Beladung von Transport- und Lagerbe-
hältern verstanden. Unter Verpackung von sonstigen radioaktiven Abfällen – LAW/MAW
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ckung von sonstigen radioaktiven Abfällen – LAW/MAW (einschließlich
der Betriebsabfälle) -, erforderliche Behälter für Zwischen- und Endla-
gerung, Transporte sowie die Rückführung der radioaktiven Abfälle aus
der Wiederaufarbeitung;

c. die Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen;

d. die Endlagerung von radioaktiven Abfällen (LAW/MAW) mit vernach-
lässigbarer Wärmeentwicklung im Schacht Konrad

8
;

e. die Endlagerung von bestrahlten Brennelementen und WAA-Abfällen
(hochradioaktiven Wärme entwickelnden Abfällen (HAW)) in einem
HAW-Endlager einschließlich der Kosten der Suche und Auswahl eines
Standortes für das HAW-Endlager.

abgebildet werden.

Rückstellungen werden für Verbindlichkeiten gebildet, die hinsichtlich ihrer
Höhe oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Gläubiger der nuklearen Entsor-
gungsverpflichtungen sind Gesellschaft und Staat. Die Betreiber sichern so
gegenüber Staat, Gesellschaft und Steuerzahlern, dass sie die aus der gewerb-
lichen Nutzung der Atomenergie entstandenen Mengen an radioaktivem Ab-
fall sicher und ohne Gefahr für Mensch und Umwelt entsorgen können.
Rückstellungen werden wie Fremdkapital auf der Passivseite der Bilanz abge-
bildet.

1.3 Gemeinsame Verantwortung und geteilte Handlungspflichten
der Betreiber und des Staates

Der Einstieg in die Atomenergie geschah in engem Zusammenwirken zwischen
Staat und Unternehmen. Diegemeinsame politische Verantwortungfür den
Einstieg zeigte sich zum einen in massiven staatlichen Vorleistungen im Be-
reich der Forschung und Entwicklung. Sie beruhte aber auch auf einer klaren
Aufteilung der daraus resultierenden Handlungs- und Rechtspflichten. Der
Möglichkeit mit dem Betrieb von Atomanlagen Geld zu verdienen, stand für
die Betreiber die Pflicht gegenüber, die Kosten der nuklearen Entsorgung zu
tragen.

Die Betreiber von Atomkraftwerken sind zur schadlosen Verwertung oder
ordnungsgemäßen Beseitigung der anfallenden radioaktiven Reststoffe sowie

(einschließlich der Betriebsabfälle (LAW/MAW) – wird die Konditionierung und das Einbringen
in für das Endlager fachgerecht verpackte Behälter verstanden.

8
Weitere Abfälle sind bestrahlte Brennelemente sowie radioaktive Abfälle aus der Wiederauf-
arbeitung.
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der aus- oder abgebauten radioaktiven Anlagenteile als radioaktive Abfälle im
Wege der direkten Endlagerung verpflichtet (§ 9a Abs. 1 S. 1 AtG).

Errichtung und Betrieb von Endlagern sind auf Grund des besonderen Gefähr-
dungspotentials der bestrahlten Brennelemente, der WAA-Abfälle und der
sonstigen radioaktiven Abfälle sowie der erforderlichen langen Zeiträume
staatliche Aufgaben (§ 9a Abs. 3 S. 1 AtG). Den Staat trifft dabei nur die Erfül-
lungsverantwortung, die Finanzierungsverantwortung für den notwendigen
Aufwand liegt anteilig bei den Verursachern der radioaktiven Abfälle (§§ 21a,
21b AtG, § 21 StandAG). Die staatliche (Erfüllungs-)Aufgabe der Errichtung
insbesondere eines Endlagers für hochradioaktive Abfälle umfasst die Stand-
ortsuche und -auswahl für ein solches Endlager nach dem Standortauswahlge-
setz. Die staatliche (Erfüllungs-) Aufgabe umfasst überdies die Errichtung, den
sicheren Betrieb und Verschluss der Endlager.

Stilllegung und Rückbau der Atomkraftwerke sind hingegen ausschließlich
Aufgabe der Betreiber. Die Betreiber unterliegen zudem einer Ablieferungs-
pflicht, sie müssen die einlagerungsfähigen radioaktiven Abfälle an staatliche
Endlager abliefern (§ 9a Abs. 1b, 1c, 2a AtG). Das heißt, die Betreiber sind ne-
ben der Stilllegung und dem eigentlichen Rückbau der Anlagen zur Verwah-
rung der radioaktiven Abfälle in Zwischenlagern bis zur Ablieferung an
staatliche Endlager, zur Konditionierung der Abfälle entsprechend den für das
jeweilige Endlager definierten Annahmebedingungen einschließlich der Be-
reitstellung der erforderlichen Behälter sowie schließlich zum Transport zu
staatlichen Endlagern verpflichtet. Auch die bestrahlten Brennelemente und
WAA-Abfälle müssen von den Betreibern bis zur Ablieferung an ein Endlager
zwischengelagert und ggf. vor einer Einlagerung entsprechend den Annahme-
bedingungen konditioniert und verpackt werden.

Anders ausgedrückt: Die Erfüllungsverantwortung des Staates beginnt – nach
Suche, Auswahl und Errichtung – ‚am Tor‘ der Endlager.

Das gesetzlich verankerte Verursacherprinzip verpflichtet den Staat die Finan-
zierungsvorsorge für die nukleare Entsorgung abzusichern. Der Staat hat das
Interesse, die dauerhafte Insolvenzfestigkeit und den dauerhaften Schutz der
dafür zurückgestellten Mittel vor unzureichender Liquidität sicherzustellen.

1.4 Wirtschaftliche Situation der Betreiber

Notwendige Voraussetzung für die Umsetzung des Verursacherprinzips in der
oben skizzierten Form ist, dass zur Fälligkeit der Verbindlichkeiten der Gläubi-
ger oder ein Rechtsnachfolger vorhanden und zahlungsfähig ist. In einer
Marktwirtschaft soll es keine Staatsgarantien für das Überleben von privaten
Unternehmen geben. Dass die Betreiber jedoch wirtschaftlich in der Lage sind,
ihre Verpflichtungen aus dem Atombereich zu erfüllen, ist Voraussetzung für
die Umsetzung des Verursacherprinzips.

Die Betreiber weisen in ihrer gesellschaftsrechtlichen Verfassung sowie in der
Eigentümerstruktur beachtliche Unterschiede auf. Sie reichen von rein staatli-
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chen Eigentümern über gemischte Formen öffentlichen und privaten Besitzes
bis zu Unternehmen, die institutionellen Investoren gehören und sich in
Streubesitz befinden.

Nicht nur die börsennotierten Unternehmen, sondern alle Betreiber sind
durch die Veränderungen auf dem Energiemarkt in einer schwierigeren Situa-
tion als vor dem Beginn der Energiewende. Damals hatten sie eine dominante
Stellung im Markt der Stromerzeugung.

Mit der Verschuldung und gesunkenen Marktanteilen verschlechterte sich die
Bewertung der Betreiber durch die Ratingagenturen. Dieses verteuert die
Fremdfinanzierung und damit den Zugang zu dem Kapital, das für Investitio-
nen notwendig ist.

Die Ungewissheit über künftige, sehr langfristige finanzielle Pflichten bei der
Entsorgung radioaktiven Abfalls erschwert den Zugang zu den Kapitalmärkten
zusätzlich.

Hinzu kommen Probleme für sämtliche langfristige Rückstellungen der Unter-
nehmen, die sich aus der anhaltenden Niedrigzinsphase ergeben. So haben
fast alle Betreiber ihre Rückstellungen wie z.B. für Pensionen erhöhen müs-
sen.

Während der Arbeit der KFK haben einzelne Betreiber erklärt, wegen der
schwierigen wirtschaftlichen Lage ihren Eigentümern in 2016 keine oder nur
eine drastisch geminderte Dividende zu zahlen. In den Jahren zuvor waren,
trotz Verlusten, bei einigen Unternehmen noch Dividendenzahlungen in Milli-
ardenhöhe erfolgt.

1.5 Situation der Beschäftigten

In den Betreiberunternehmen arbeiten derzeit 210 000 Beschäftigte. Die an-
gespannte wirtschaftliche Lage der Unternehmen hat bereits zum Verlust von
vielen Arbeitsplätzen bei den Betreibern geführt. Ein weiterer Arbeitsplatzab-
bau erscheint nicht ausgeschlossen. Um einen geordneten Ausstieg aus der
Kernenergie umzusetzen, ist die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen und ihrer
Arbeitsplätze von herausgehobener Wichtigkeit.

Stilllegung, Rückbau und Entsorgung der Kernkraftwerke müssen fachrecht
und nach höchsten Sicherheitsstandards erfolgen. Dafür sind gut ausgebildete
Fachkräfte in ausreichender Anzahl während des gesamten Abwicklungspro-
zesses unerlässlich. Es muss Rechtssicherheit für die betroffenen Beschäftig-
ten geschaffen werden und die Beschäftigungsstandards müssen fortgeführt
werden.

 Vor diesem Hintergrund schlägt die Kommission vor, dass bei der Um-

setzung des angestrebten Entsorgungskonsenses zwischen Bundesre-

gierung und Betreiberunternehmen eine verbindliche Vereinbarung

Drucksache 402/16



ABSCHLUSSBERICHT DER KFK

SEITE 10

zur Absicherung der betroffenen Beschäftigten abgeschlossen wird.

Darin sind folgende Eckpunkte zu vereinbaren:

o Begleitung der Transformationsprozesse der Kernkraftunterneh-
men von Betriebs- zu Rückbaugesellschaften durch die vorhande-
nen gewerkschaftlichen und betrieblichen Vertretungsorgane;

o Sicherung der Arbeitsplätze und des zukünftigen beruflichen Status
der Beschäftigten durch den Einsatz von eigenem Personal bei Still-
legung, Restbetrieb und Rückbau der Kernkraftwerke sowie beim
Betrieb der Zwischenlager

9
;

o Erhalt des Qualifikationsniveaus durch rechtzeitige Nachbesetzung
(Demographie) in der der Belegschaft und Vereinbarung von ni-
veaugleichen Bedingungen im Rahmen kollektivrechtlicher Rege-
lungen (Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen) bei der
Neueinstellung von Beschäftigten;

o Beschäftigungsangebot und Besitzstandswahrung für die Beschäf-
tigten bei institutionellen und eigentumsrechtlichen Veränderun-
gen;

o Übernahmegarantie sowie Beibehaltung von Kollektivvereinbarun-
gen bei etwaigen Betriebsübergängen nach;

o § 613 a Absatz 1 BGB (andernfalls materieller oder finanzieller
Nachteilsausgleich für die Beschäftigten).

1.6 Risiken für Staat und Gesellschaft

Die Risiken für Staat und Gesellschaft liegen weniger in einer möglichen Insol-
venz der Betreiber. Insolvenz wurde bei den früher „Versorger“ genannten
Unternehmen lange für undenkbar gehalten. Heute ist sie ein mögliches, aber
nicht das wahrscheinlichste Risiko für die Sicherung der Kosten der Entsor-
gung radioaktiven Abfalls.

So gab es Versuche einzelner Betreiber, durch einen Umbau ihrer Unterneh-
men die Haftung für die nukleare Entsorgung zu mindern. Deshalb hat das
Bundeskabinett am 14. Oktober 2015 parallel zur Einsetzung der KFK denGe-
setzentwurf zur Nachhaftung für Rückbau- und Entsorgungskosten im Kern-
energiebereich

10
beschlossen. Das Gesetz wird zurzeit im Deutschen

Bundestag beraten.

9
Dies schließt gleichwohl nicht aus, dass im Rahmen der Rückbauarbeiten für einzelne Gewerke
Fachfirmen hinzugezogen werden können.

10
Deutscher Bundestag Drucksache 18/6615.
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Jenseits dessen kann der dauerhafte Abfluss von Dividenden die Unsicherheit
erhöhen, dass die Verpflichtungen zur nuklearen Entsorgung in der Zukunft
noch ausreichend werthaltig unterlegt sind.

Es bedarf also einer anderen, einer besseren Absicherung der Mittel der Be-
treiber, die für eine Entsorgung des radioaktiven Abfalls benötigt werden.

1.7 Risikominderung

Diese bessere Sicherung ist auch jenseits solcher Entwicklungen notwendig.

Die gutachtliche Stellungnahme vonWarth&Klein – umgangssprachlich als
Stresstest bezeichnet – bescheinigt den Betreibern einen Marktwert des vor-
handenen Reinvermögens von83,0 Mrd. €. Der Marktwert des Eigenkapitals
der Betreiber beträgt nach Abzug der Kernenergierückstellungen44,5 Mrd. €.

„Auch das anhand von Marktpreisen bewertete Reinvermögen ist aus-
reichend hoch, um den Wert der Entsorgungsverpflichtungen abzude-
cken ….“

11

Damit aber sind die Rückstellungen nur aktuell gesichert. Auf der langen Stre-
cke von der Stilllegung über den Rückbau, die Verpackung

12
, die Zwischen-

und die Endlagerung ist letztlich nicht entscheidend, ob das Vermögen die
Rückstellungen abdeckt,

„…sondern ob die künftigen Nettoeinnahmen die künftigen Entsor-
gungsausgaben abdecken.“

13

Diese Erwartung haben zwar auch die Gutachter bejaht. Daraus könne aber,

„...nicht abgeleitet werden, dass die Finanzierung der künftigen Ent-
sorgungskosten sicher ist.

Die Prognosen sowohl der Nettoeinnahmen als auch der Entsorgungs-
kosten sind mit erheblichen Schätzunsicherheiten verbunden.“

14

Die Feststellung, dass

„…die Entsorgungskosten und auch die Nettoeinnahmen mit einer
Wahrscheinlichkeit von 50 % zu niedrig, aber ebenso mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 50 % zu hoch angesetzt worden sind.“

15

11
Warth&Klein, S. 17.

12
Zum Begriff der Verpackung siehe Fußnote 7.

13
Warth&Klein, S. 18.

14
Warth&Klein, S. 19.
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belegt, dass wir es mit schwer einschätzbaren Entwicklungenzu tun haben. Es
ist notwendig, mit den daraus resultierenden Risiken umzugehen.

Die von uns vorgeschlagenen Maßnahmen sollen die Risiken bei der Sicherung
der Finanzen so weit wie möglich mindern.

So weit wie möglich zu mindern heißt nicht, jedes Risiko vermeiden zu kön-
nen. Es geht um Risikominderung. Völlige Risikovermeidung ist nicht möglich.

Dies liegt unter anderem an den langen Zeiträumen, für die diese Mittel zu
sichern sind. Nach den Planungen der Bundesregierung soll

- das Endlager Konrad für schwach- und mittelaktive Abfälle voraussicht-
lich im Jahr 2022 in Betrieb gehen;

- der Standort für ein Endlager für hochaktive Abfälle 2031 bestimmt
sein und

- dieses Endlager um das Jahr 2050 in Betrieb gehen.
16

Auch wenn eine Reihe von Kommissionsmitgliedern diese Zeitpläne für sehr
optimistisch hält, sind sie recht lang. Beim Einstieg in die friedliche Nutzung
der Kernenergie gingen alle Beteiligten von einer wesentlich früheren Bereit-
stellung der Endlager aus. Dementsprechend sind auch die staatlichen Pla-
nungen erfolgt.

Frühere Versuche, die Mittel für die nukleare Entsorgung losgelöst von den
Unternehmen zu sichern, wurden viele Jahre von den Betreibern abgelehnt.
Das galt für Vorschläge eines öffentlichen-rechtlichen Fonds ebenso wie für
einen von den Betreibern zu bildenden Zweckverband.

1.8 Fazit: Auftrag und Interesse

Ohne eine bessere Sicherung der Finanzen für die Entsorgung droht eine Situ-
ation, in der ein hoher Anteil der Kosten aus dem Betrieb von Atomkraftwer-
ken durch die Gesellschaft zu tragen sein würde, obwohl mit diesen Anlagen
über die Jahrzehnte ihres Betriebes gerade in Zeiten höherer Strompreise Mil-
liarden durch die Betreiber verdient wurden. Die Stromkunden haben über die
Preise die Entsorgung schon einmal bezahlt.

15
Ebd.

16
Vgl. Programm für eine verantwortungsvolle und sichere Entsorgung bestrahlter Brennelemen-
te und radioaktiver Abfälle (Nationales Entsorgungsprogramm), Deutscher Bundestag Druck-
sache 18/5980.
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Es kann dahingestellt bleiben, ob ein Ausfall bei der Endlagerung den Bund
und beim Rückbau durch die notwendige Ersatzvornahme die Länder träfe. Es
kann offenbleiben, ob letztere dann auf Erstattung drängen könnten. In jedem
Fall träfe es die Steuerzahler.

Es ist unser Ziel, das Risiko eines Ausfalls für die Steuerzahler zu vermindern
und das Verursacherprinzip durchzusetzen, damit Staat wie Betreiber ihrer
Verantwortung bei der nuklearen Entsorgung gerecht werden.
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2 Business as Usual – was passiert, wenn nichts passiert

Hierfür ist Handeln geboten. Wie notwendig eine bessere Sicherung ist, zeigt
ein Blick auf ein Business As Usual Szenario. Was passiert, wenn nichts pas-
siert?

2.1 Weltweiter Trend: Klimaschutz & Erneuerbare

Für die Frage ob künftige Erlöse die künftigen Kosten decken, ist ein Blick auf
das Geschäftsumfeld entscheidend. In welchen Märkten sollen und können
die Betreiber künftig erfolgreich wirtschaften?

Einen globalen Rahmen hat die Klimakonferenz von Paris 2015 gesetzt. Die
Vertragsstaaten beschlossen umfangreiche Maßnahmen zu ergreifen, damit
die globale Erwärmung „deutlich unter 2° C“ bleibt.

Im Vorfeld zur Klimakonferenz von Paris hat die Europäische Union Klima-
schutzziele für 2030 beschlossen. Bis dahin sollen die Treibhausgasemissionen
um 40 % sinken, der Anteil Erneuerbarer Energien am Energieverbrauch soll
auf 27 % gesteigert werden und die Energieeffizienz soll um mindestens 27 %
gesteigert werden.

17

Schwerpunkt der Tätigkeit der Betreiber ist jedoch die Bundesrepublik
Deutschland. Treibhausgase sollen in Deutschland 2020 um 40 %, 2030 um
55 % und 2040 um 70 % gesenkt werden. 2050 sollen sie um 80 % bis 95 %
gegenüber 1990 gesenkt worden sein.

18

Energiewende und Klimaschutz erfordern eine massive Dekarbonisierung der
Energiewirtschaft und insbesondere der Stromerzeugung. Auch um dies zu
erreichen, soll der Anteil Erneuerbarer Energien am Energieverbrauch massiv
gesteigert werden, von 18 % in 2020 auf 60 % in 2050. Dafür muss die Strom-
erzeugung aus Erneuerbaren Energien von heute ca. 32 % auf über 80 % in
2050 gesteigert werden.

19

Das stürmische Wachstum Erneuerbarer Energien in Deutschland hat Lernkur-
ven befördert und massive Kostensenkungen bewirkt. Die Kosten für eine Ki-
lowattstunde Photovoltaikstrom konnten innerhalb des letzten Jahrzehnts um

17
Klimaschutz in Zahlen,
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/klimaschutz_in_zahlen
_bf.pdf, S. 13. Das Ziel zur Energieeffizienz kann 2020 auf 30 % erhöht werden.

18
Klimaschutz in Zahlen, S. 18.

19
Ebd.

Drucksache 402/16



ABSCHLUSSBERICHT DER KFK

SEITE 15

75 %
20

, die Kosten für Windstrom an Land seit Anfang der 2000er Jahre um
80 % reduziert werden.

Diese Entwicklung hat die Weltmärkte verändert. 2014 wurden erstmalig
mehr erneuerbare als fossile Kapazitäten installiert.

21
Und der Trend hält an.

Wind, Sonne und Wasser werden immer wettbewerbsfähiger. Schätzungen
zufolge sollen die Erneuerbaren in diesem Jahr um 37 % wachsen.

22

2.2 Schwieriges Umfeld

Die veränderten Marktbedingungen erfordern von den Betreibern einen Um-
bau ihres Geschäftsmodells. Dieses haben alle Betreiber erkannt – nach An-
sicht einer Reihe von Kommissionsmitgliedern jedoch sehr spät und nach ei-
einer Reihe von Umwegen.

Alle Betreiber investieren verstärkt in Offshore Windanlagen. Netze, Vertrieb
und Handel werden bei ihnen künftig gegenüber der konventionellen Strom-
erzeugung eine größere Rolle spielen.

Bei der Neuausrichtung der Unternehmen sind die Betreiber unterschiedlich
weit vorangekommen. Doch die Neuaufstellung der Unternehmen erfordert
massive Investitionen. Dieser Umbauprozess ist einer Reihe von Risiken aus-
gesetzt.

Verbindlichkeiten, die hinsichtlich ihrer Höhe und Fälligkeit ungewiss sind –
wie für radioaktiven Abfall aber auch für Pensionen – sind ein solches Risiko,
insbesondere aufgrund ihrer Langfristigkeit. Verschärft wird dies Problem
durch das aus der derzeitigen Niedrigzinsphase erwachsende Zinsrisiko für alle
langfristigen Rückstellungen.

Einige Betreiber haben zudem mit den Risiken aus einem möglichen Ende der
Braunkohle zu kämpfen. In den Braunkohlealtlasten liegen weitere nicht voll-
ständig kalkulierbare Risiken.

20
https://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-pdf-
dateien/studien-und-konzeptpapiere/aktuelle-fakten-zur-photovoltaik-in-deutschland.pdf
(S. 8).

21
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-14/fossil-fuels-just-lost-the-race-against-
renewables.

22
http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-04-08/renewable-energy-installations-to-
rise-37-by-2015-bnef-says.
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Das ist der Hintergrund warumMoody‘s aktuell prüft, ob nicht zehn große
europäische Energieversorger noch einmal herabgestuft werden müssen –
darunter auch einzelne Betreiber deutscher Atomkraftwerke.

23

Das würde den Zugang der Unternehmen zu den Finanzmärkten weiter ver-
teuern und die notwendige und von den Unternehmen gewollte Umstellung
hin zu mehr Erneuerbaren, Stromhandel und Infrastruktur erschweren. In ih-
rer Folge würde sich die Krise einzelner Betreiber verschärfen und das Risiko
eines Ausfalls der Mittel für die nukleare Entsorgung erhöhen.

2.3 Fazit

Nichtstun ist weder im Interesse der Gesellschaft noch der Betreiber. Es muss
gehandelt werden.

 Die Finanzen für die Entsorgung des radioaktiven Abfalls müssen
besser als bisher gesichert werden.

 Es ist notwendig die finanzielle Sicherung der nuklearen Entsor-
gung vom wirtschaftlichen Schicksal der Betreiber langfristig abzu-
koppeln.

Dass Handlungsbedarf besteht, wird von kaum einer Seite bestritten.

Langjährige Gegner der Nutzung der Atomenergie wie einst vehemente Ver-
fechter einer Laufzeitverlängerung drängen auf eine Änderung im System der
finanziellen Sicherung – und haben dies der KFK auch vorgetragen. Andernfalls
besteht die Gefahr, dass am Ende die Steuerzahler auf den Kosten der nuklea-
ren Entsorgung sitzen bleiben – während gleichzeitig das Überleben einzelner
Betreiber wegen der Ungewissheit auch über die nuklearen Kosten gefährdet
wäre.

23
http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/Moody-s-prueft-zehn-europaeische-
Energieunternehmen-auf-Abstufung-4734508.

Drucksache 402/16



ABSCHLUSSBERICHT DER KFK

SEITE 17

3 Zwei Modelle: Enthaftung oder Nachhaftung

Die gemachten Vorschläge zur besseren Sicherung der Finanzen und der Ab-
koppelung der Sicherung von den Betreibern lassen sich in zwei Modellen un-
terscheiden. Schlagwortartig lauteten sieStiftung oder Fonds.

Die Gegenüberstellung von Stiftung und Fonds ist in die Irre führend. Die bei-
den Vorschläge unterscheiden sich weniger in Rechtsform oder Trägerschaft.
Die Vorschläge unterscheiden sich auch hinsichtlich der einzubringenden
Vermögenswerte: Auf der einen Seite (Fonds) nur Barwerte auf der anderen
Seite (Stiftung) auch Aktien der Betreiber. Die wesentliche Differenz liegt aber
im Umgang mit der Haftung für die vorhandenen Risiken.

Zutreffender müsste die AlternativeEnthaftung oder Nachhaftung genannt
werden.

3.1 Übertragung des Risikos in privatrechtliche Stiftung

Bei dem Modell, das die Betreiber gemeinsam der Kommission angetragen
haben, stand die RAG-Stiftung Pate, mit der die Ewigkeitslasten der Steinkohle
abgedeckt werden.

Hiernach hätten die Betreiber Vermögenswerte in Höhe der Kernenergie-
Rückstellungen – etwa bis zum Ende der Laufzeit der Kernkraftwerke 2022 –
einer Stiftung zu übertragen, die dann für den Rückbau, die Verpackung sowie
die Zwischen- und Endlagerung des radioaktiven Abfalls verantwortlich ge-
worden wäre. Die Entsorgung des radioaktiven Abfalls wäre über alle Stufen in
einer Hand erfolgt.

Mit der Übertragung wären die Betreiber jeden Risikos bei der Entsorgung
ledig geworden. Sie wären komplett enthaftet worden. Dies würde zu einem
deutlich erleichterten Zugang zu den Finanzmärkten durch ein besseres Rating
führen. Sie hofften so auf steigende Kurse.

Die Stiftung sollte die eingelegten Vermögenswerte anlegen und versuchen,
durch eine angemessene Verzinsung dieses Kapital so zu vermehren, das es
am Ende die notwendigen Kosten deckt. Haften würde sie allerdings nur mit
dem eingelegten Vermögen. Alle nicht in den Rückstellungen abgebildeten
Risiken würden im Fall ihres Eintritts Gesellschaft und Staat, also die Steuer-
zahler, aufzubringen haben. Auch ein Verfehlen des Renditeziels der Stiftung
ginge zu Lasten von Staat und Gesellschaft.

3.2 Enthaftung zu Lasten Gesellschaft

Das der Kommission vorgestellte Modell Stiftung samt Enthaftung begegnet
nach unserer Auffassung einer Reihe von Einwänden:

 Zins- wie mögliche Kostenrisiken liegen komplett bei Gesellschaft und
Staat.
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 Eine Reihe von Kommissionsmitgliedern wandte sich dagegen, die bis-
her staatliche Aufgabe der Endlagerung an eine private Gesellschaft zu
übertragen. Sie plädierten angesichts der Gefährlichkeit des radioakti-
ven Abfalls dafür, diese in staatlicher Hand als eine im Kern hoheitliche
Aufgabe zu belassen.

 Die komplette Übertragung von Vermögenswerten in Höhe sämtlicher
Rückstellungen gefährdet die Unternehmen. Die Übertragung von Un-
ternehmensanteilen scheidet daher aus. Sie liefe auf eine Verstaatli-
chung der Unternehmen hinaus.

 Faktisch fehlen 15 Jahre Einzahlungen in eine Stiftung, da trotz des
Atomausstiegs vom Gesetzgeber sowie von den Betreibern in den letz-
ten Jahre auf das System der Rückstellungen gesetzt wurde.

Aus diesen Gründen können wir die Umsetzung des Modells einer Stiftung mit
Enthaftung nicht empfehlen.

3.3 Rückstellungen in öffentlich-rechtlichen Fonds

Die Idee eines öffentlich-rechtlichen Fonds bildet die Situation der beiden
Schweizer Entsorgungsfonds ab. Danach würden auch hier die Unternehmen
Vermögen in Höhe ihrer gesamten Kernenergie-Rückstellungen in diesen
Fonds einbringen. Auch hier müsste der Fonds eine angemessene Verzinsung
erwirtschaften, die über der Inflation und der nuklearen Kostensteigerung
liegt.

Der Fonds haftet zunächst nur mit dem eingebrachten Vermögen. Reicht die-
ses aber nicht aus, sind die Betreiber in der Nachhaftung und haben nachzu-
zahlen.

In diesem Modell sind die Mittel für die Entsorgung des radioaktiven Abfalls
beim Staat gesichert. Auch hier erfolgen Rückbau, Verpackung, Zwischen- und
Endlagerung aus einer Hand. Das Zins- und Kostenrisiko wird verursacherge-
recht bei den Betreibern belassen.

3.4 Überforderung Betreiber ohne Gewinn für Gesellschaft

Das Modell Fonds mit Nachhaftung führt – unabhängig von der Möglichkeit
und der Art der Ausgestaltung einer möglichen gesetzlichen Verpflichtung zur
Überführung von Rückstellungen in den Fond – zu einer Überforderung der
Betreiber ohne Gewinn für die Gesellschaft:

 Die komplette Übertragung von Vermögenswerten in Höhe sämtlicher
Rückstellungen gefährdet die Unternehmen. Die Übertragung von Un-
ternehmensanteilen scheidet daher aus. Sie liefe auf eine Verstaatli-
chung der Unternehmen hinaus.
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 Faktisch fehlen 15 Jahre Einzahlungen in einen Fonds, da trotz des
Atomausstiegs vom Gesetzgeber wie den Betreibern die letzten Jahre
auf das System der Rückstellungen gesetzt wurde.

 Die fortdauernde Haftung würde den Zugang zu den Finanzmärkten
nicht erleichtern. Damit würde die Krise der Unternehmen sich fortset-
zen.

 Nachhaftung funktioniert nur, wenn die Schuldner auch langfristig
noch greifbar sind. Bei der anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Si-
tuation der Betreiber droht die theoretisch verursachergerechte Haf-
tung praktisch leer zu laufen.

Aus diesen Gründen können wir die Umsetzung des Modells eines Fonds mit
unbegrenzter Nachhaftung nicht empfehlen.

3.5 Fazit

Weder eine komplette Enthaftung noch eine unbegrenzte Nachhaftung sind in
der Lage, die Mittel für die Entsorgung des radioaktiven Abfalls besser zu si-
chern. Weder reine Privatisierung noch reine Verstaatlichung funktionieren.

Wir plädieren für einen anderen Ansatz. Es geht dabei um Risikobegrenzung
durch eine neue Finanzsicherung.

 Dafür müssen Handlungspflichten neu aufgeteilt werden.

 Künftig folgt die Finanzsicherung den Handlungspflichten.

 Gerade die Mittel für die langfristigen Risiken werden dem Staat über-
tragen und von diesem gesichert.

Finanzsicherung ist nicht Finanzierungspflicht. Die Finanzierungspflicht der
Verursacher für den notwendigen Aufwand bleibt bestehen.
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4 Risikobegrenzung und Finanzsicherung

Nach Auffassung der Kommission soll künftig derjenige die finanzielle Siche-
rungspflicht haben, der auch die Pflicht zur Handlung in der Kette der nuklea-
ren Entsorgung hat. Das ist unter dem Gesichtspunkt eines Gleichlaufs von
Steuerung, Verantwortung und Haftung angemessen.

Soweit dieses nicht (mehr) die Verursacher sind, müssen die dafür notwendi-
gen Mittel dem Staat zur Sicherung übertragen werden.

Die übertragenen Mittel müssen die Kosten- und Zins-Risiken umfassend ab-
decken. Umgekehrt verweisen die Betreiber auf verschiedene Abzugspositio-
nen und Kostensenkungspotenziale, die sich aus der Übernahme der Mittel
durch den Staat ergeben. Diese wünschen sie mindernd in Ansatz zu bringen.

Die in den Unternehmen verbleibenden, nicht übertragenen Mittel für die
Erfüllung der bei den Betreibern verbleibenden Verpflichtungen müssen der
Höhe nach ausreichend sein. Sie müssen künftig transparenter und überprüf-
barer gesichert werden.

Rückbau, Verpackung, Zwischen- und Endlagerung müssen nach Beendigung
des Leistungsbetriebs zügig und effizient angegangen werden – auch um Kos-
ten und damit Risiken zu mindern.

4.1 Höhe des Risikos

Die der Kommission vorgelegte Gutachtliche Stellungnahme vonWarth&Klein
(Stresstest) listet Gesamtkosten in Preisen von 2014 In Höhe von47,5 Mrd. €

24

auf.

Hierbei entfallen auf die Posten

a. die Stilllegung und den Rückbau von Kernkraftwerken19,7 Mrd. €

b. die Verpackung von bestrahlten Brennelementen und radioaktiven Ab-
fällen aus der Wiederaufarbeitung (WAA-Abfälle) sowie die Verpa-
ckung von sonstigen radioaktiven Abfällen – LAW/MAW (einschließlich
der Betriebsabfälle) –, erforderliche Behälter für Zwischen- und Endla-
gerung, Transporte sowie die Rückführung der radioaktiven Abfälle aus
der Wiederaufarbeitung 9,9 Mrd. €.

24
Warth&Klein, S. 8.
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c. die Zwischenlagerung von bestrahlten Brennelementen, WAA-Abfällen
und sonstigen radioaktiven Abfällen (einschließlich der Betriebsabfälle)
5,8 Mrd. €

d. die Endlagerung von radioaktiven Abfällen (LAW/MAW) mit vernach-
lässigbarer Wärmeentwicklung im Schacht Konrad sowie

e. die Endlagerung von bestrahlten Brennelementen und WAA-Abfällen
(HAW) in einem HAW-Endlager einschließlich der Kosten der Suche,
Auswahl und Bau eines Standortes für das HAW-Endlager12,1 Mrd.

25

In diesen Kostenschätzung nicht enthalten sind geschätzte zusätzliche Kosten
für einen eventuell notwendigen vollständigen Rückbau der Gebäude von400
Mio. € sowie bis zu 900 Mio. € für die Entsorgung bisher noch unbestrahlter
Brennelemente.

26

Die Gesamtkosten in Preisen von 2014 betragen demnach48,8 Mrd €.

In den Anhörungen von Behörden, Unternehmen, Nichtregierungsorganisati-
onen der Kommission sind diese Kostenabschätzungen als begründet und im
Großen und Ganzen realistisch bewertet worden. Auch ein Vergleich mit Kos-
tenabschätzungen aus dem Ausland

27
belegt, dass diese plausibel sind.

Die Kommission hat sich vor diesem Hintergrund entschieden, die Kostenab-
schätzung des Stresstests zur Grundlage ihrer Arbeit zu machen.

4.2 Vorsorge für die Risiken?

Die Entsorgungskosten sollen durch die gebildeten Rückstellungen gesichert
werden. Den sehr langfristigen Risikoabschätzungen liegen Annahmen bezüg-
lich der Inflation sowie möglicher nuklearer Kostensteigerungen zu Grunde.

25
Ebd. Die Posten für die heute schon staatliche Aufgabe der Endlagerung von schwach-, mittel-
und hochaktiven radioaktiven Abfall wurden zusammengefasst.

26
Warth&Klein, S. 8 f. Damit lägen die Kosten in Preisen von 2014insgesamt bei 48,8 Mrd. €.
Diese zusätzlichen Kosten wurden in den weiteren Betrachtungen nicht berücksichtigt. Im Fall
einer Übertragung von Kosten wie bei der künftigen Bildung von Rückstellungen müssen diese
Kosten jedoch berücksichtigt werden.

27
Frankreich hat erst zum Jahreswechsel die Kosten für die Nukleare Entsorgung um 50 % her-
aufgesetzt: http://www.deutschlandfunk.de/frankreich-geplantes-atommuell-endlager-
kaempft-mit.697.de.html?dram:article_id=344611. Ein Bericht der Europäischen Kommission
zu den Investitionen im Nuklearbereich belegt massiv unterschiedliche Abschätzung der anfal-
lenden Kosten in Europa. Während in Deutschland mit Abrisskosten pro Reaktorblock von gut
1 Mrd. € gerechnet wird, sind dies in Tschechien 0,3 Mrd.€. Siehe Commission Staff Working
Document Accompanying the document Communication from the Commission Nuclear Illustra-
tive Programme (PINC) vom 04.04.2016, S. 34. Zu internationalen Kostenschätzungen siehe
auch Warth&Klein, S. 52 (allerdings ohne Tschechien).
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Die Betreiber kalkulieren mit einer durchschnittlichen jährlichen Inflationsrate
von 1,6 %. Nukleare Kostensteigerungen werden von den Betreibern mit jähr-
lich zusätzlichen 1,97 % veranschlagt.

28
Unter diesen Annahmen werden die

von den Betreibern zu tragenden Kosten auf169,8 Mrd. € in den jeweils ak-
tuellen Preisen bis zum Jahre 2099 geschätzt.

29

Wird dieser Betrag, mit einem Faktor von4,58 % pro Jahr abgezinst, so ergibt
sich der Rückstellungsbetrag von38,3 Mrd. €.

30

Die Rückstellungen decken schon heute gut 80 % der Kosten in Preisen von
heute. Im internationalen Vergleich erscheinen sie der Kommission angemes-
sen. Sie liegen über denen Großbritanniens, deutlich über denen Frankreichs,
knapp unter denen der Schweiz sowie unter denen Schwedens. Allerdings
muss hier angemerkt werden, dass für die Berechnung der Rückstellungen
allesamt höhere, teilweise doppelt so hohe, Realzinserwartungen zugrunde
gelegt wurden als in Deutschland.

31

Unter den Rahmenbedingungen der Vergangenheit erscheinen die Annahmen
zu Verzinsung und Kostensteigerung der Kommission vertretbar.

Gleichwohl weist der Stresstest darauf hin, dass die aktuell anhaltende Nied-
rigzinsphase Risiken für die Rückstellungen birgt. Niedrigere Zinsen können
die Erhöhung von Rückstellungen nötig machen. Einzelne Betreiber haben bei
ihren nuklearen Rückstellungen schon solche Erhöhungen vorgenommen.

Der Stresstest variiert unterschiedliche Zinssätze und Inflationserwartungen.
Unabhängig von der Bilanzierungsart heißt es:

„Im Ergebnis resultiert aus dieser alternativen Berechnung eine Bewer-
tungsbandbreite von rd. 32,4 Mrd. EUR bis rd. 68,9 Mrd. EUR.“

32

Die Bandbreite von gut 100 % gegenüber dem niedrigsten Wert ist erheblich.
Die tatsächlichen erfolgten Rückstellungen liegen mit 38,3 Mrd.€ im unteren
Drittel dieser Bandbreite.

In den Anhörungen der Kommission haben Vertreter der Betreiber darauf
hingewiesen, dass mit der Annahme eines nuklearspezifischen Realzinses von
1 % die deutschen Rückstellungen sehr konservativ gerechnet seien. Zum an-

28
Warth&Klein, S. 9.

29
Ebd., S. 56.

30
Ebd., S. 5.

31
Ebd., S. 15.

32
Ebd., S. 14.
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deren wandten sie gegen die Berechnungen ein, dass gerade in Zeiten niedri-
ger Zinsen mit einer niedrigen Inflation zu rechnen sei.

Dieser Einwand ist naheliegend. Aber auch wenn Zinssenkungen nicht 1:1 zur
Erhöhung von Rückstellungen führen, werden sie nicht ohne Effekt für Rück-
stellungen bleiben, wie die Prämien für inflationsgesicherte Anleihen für die
nächsten fünf Jahre zeigen. Die Rückstellungen werden höher ausfallen müs-
sen. Dies belegen auch die angehobenen Rückstellungen für Pensionen sowie
für die nukleare Entsorgung bei einzelnen Betreibern. Gleiches gilt für das
Kapital eines Fonds.

Nach Ansicht der Kommission liegt hier ein Risiko, das bei einer Übertragung
von Mitteln ebenso zu berücksichtigen ist, wie bei der Sicherung von Rückstel-
lungen in den Unternehmen.

Ein weiteres Risiko liegt nach Ansicht der Kommission in der Annahme einer
nuklearspezifischen Kostensteigerung von 1,97 %. Aufgrund der langen Zeit-
räume bis nach 2050 ist diese Annahme mit erheblichen Unsicherheiten ver-
bunden. Auch dieses zusätzliche Risiko muss berücksichtigt werden.

4.3 Risikobegrenzung durch neue Finanzsicherung

Die Kommission spricht sich dafür aus, künftig

 die Aufgabe des Rückbaus bei den Unternehmen zu belassen, die
Rückstellungen dafür aber transparent zu machen und damit besser zu
sichern;

 die Verpackung von bestrahlten Brennelementen und radioaktiven Ab-
fällen aus der Wiederaufarbeitung (WAA-Abfälle) sowie die Verpa-
ckung von sonstigen radioaktiven Abfällen – LAW/MAW (einschließlich
der Betriebsabfälle) – während des Rückbaus bei den Unternehmen zu
belassen, die Rückstellungen dafür aber transparent besser zu sichern;

 die Zwischenlagerung durch die Betreiber an den Staat zu übertragen,
und die dafür notwenigen Mittel risikoadäquat zu übertragen

 die Endlagerung beim Staat zu belassen, aber die dafür notwendigen
Mittel risikoadäquat zu übertragen

Der Neuaufteilung von Handlungspflichten folgt die Pflicht zur finanziellen
Sicherung.

33

33
Diese Neuaufteilung entspricht nicht den Kostenaufteilungen a-e in diesem Bericht.
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4.4 Stilllegung und Rückbau

 Die Kommission schlägt vor: Auch künftig sollen die Betreiber für Still-
legung und Rückbau zuständig sein.

Die Kommission sieht hier überwiegende Vorteile. Die Unternehmen kennen
die Anlagen und vor allem verfügen sie über eigenes, qualifiziertes Personal,
das den Rückbau bewältigen kann. Die Arbeitnehmer haben eine Arbeits-
platzperspektive am Ort und in ihren Unternehmen für viele Jahre.

Die Vorteile Wissenserhalt und Arbeitsplatzsicherung gingen verloren, würden
die Unternehmen von ihrer Möglichkeit Gebrauch machen und auf einen si-
cheren Einschluss für die Anlagen über Jahre hinweg setzen. Dies würde kurz-
fristig Kosten sparen, am Ende aber nicht preiswerter werden.

 Die Kommission schlägt vor, das Atomgesetz zu ändern
34

und die
Pflicht der Betreiber zum unverzüglichen Rückbau ihrer Kernkraftwer-
ke unter Beachtung der Erfordernisse des Strahlenschutzes gesetzlich
festzuschreiben.

 Die Kommission schlägt vor, dass sich die Betreiberunternehmen mit
der Bundesregierung in einer Vereinbarung dazu verpflichten, den
Rückbau selber mit ihrem eigenen Personal durchzuführen und hierbei
zusagen, die tariflichen und betrieblichen Vereinbarungen auch künftig
einzuhalten.

 Die Kommission schlägt vor, das anzupassende Rückbau- und Entsor-
gungskostennachhaftungsgesetz zu verabschieden, um die Haftung
während Stilllegung und Rückbau zu sichern.

Das Kostenrisiko für Stilllegung und Rückbau ist im Jahr 2014 mit 19,7 Mrd.€
geschätzt worden. Dieses Risiko bleibt bei den Unternehmen. Es gilt eine un-
begrenzte Nachhaftung.

 Die Kommission schlägt vor, die Rückstellungen von zurzeit17,8
Mrd. €

35
bei den Betreibern zu belassen.

 Die Betreiber müssen zudem weitere Rückstellungen für geschätzte
Verpflichtungen in Höhe von rund 400 Mio.€ bilden, wenn sie zu ei-
nem unverzüglichen Rückbau bis zur ‚grünen Wiese‘ verpflichtet sind.

36

34
Änderung § 7 Abs. 3 AtG. Ausnahmen aus Gründen des Strahlenschutzes sind nur mit Geneh-
migung der Atomaufsicht möglich.

35
Warth&Klein, S. 14. Der Betrag gibt den Stand vom 31.12.2014 wieder. Er kann heute anders
sein.

36
Ebd., S. 34 f.
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Die Betreiber sind gemäß den gültigen Bilanzierungsvorschriften gehalten, in
Form von Rückstellungen ausreichend Vorsorge zu treffen für die Stilllegung,
den Rückbau der Kernkraftwerke sowie die Entsorgung der radioaktiven Abfäl-
le. Diesen Rückstellungen stehen Aktiva in unterschiedlich liquider Form ge-
genüber.

 Die Kommission schlägt vor, die Betreiber zu verpflichten, über die
derzeitigen geprüften Jahresabschlüsse und Geschäftsberichte hinaus
Transparenz darüber zu schaffen, inwieweit die künftigen Auszahlun-
gen für Rückbau und Stilllegung nicht nur der Höhe nach gedeckt sind,
sondern auch zum benötigten Zeitpunkt liquide vorliegen werden und,
wie im Fall einer möglichen sich abzeichnenden zeitlichen Inkongru-
enz, diese rechtzeitig überwunden wird. Die bilanzielle Darstellung der
Rückstellungen soll zudem nach dem Vorbild des Stresstest-
Gutachtens differenziert Auskunft über die verschiedenen Bereiche
der atomrechtlichen Verpflichtungen (Stilllegung und Rückbau, Verpa-
ckung, Behälter, Zwischen- und Endlagerung) geben. Darüber hinaus
soll eine staatliche Behörde, ein Auskunftsrecht über die zugrunde ge-
legten Kostenschätzungen erhalten.

Der Vorschlag greift eine Praxis auf, die einzelne Betreiber heute schon so
handhaben bzw. durch den Stresstest erstmalig gezeigt wurde. Er vermeidet
gleichzeitig die Nachteile eines – der Kommission auch vorgeschlagenen –
internen Fonds, der aufgrund seiner Anlagebeschränkungen zu sehr viel höhe-
ren Rückstellungen führen würde.

37

Das behördliche Auskunftsrecht erhöht die Transparenz, ohne das System der
Aufsicht durch Wirtschaftsprüfer in Frage zu stellen. Gleichzeitig schafft es die
Möglichkeit, bei Fehlentwicklungen politisch gegenzusteuern und indirekt den
Abschlussprüfer auf mögliche Unstimmigkeiten hinzuweisen.

 Die Kommission schlägt vor, die Genehmigungsverfahren zu beschleu-
nigen und stärker zu standardisieren.

4.5 Verpackung, erforderliche Behälter, Transport

 Die Kommission schlägt vor, dass die Betreiber auch künftig für die
Verpackung von bestrahlten Brennelementen und radioaktiven Abfäl-
len aus der Wiederaufarbeitung (WAA-Abfälle) sowie die Verpackung
von sonstigen radioaktiven Abfällen – LAW/MAW (einschließlich der
Betriebsabfälle) – zuständig sind.

Der Vorschlag ergibt sich aus dem vorher Gesagten. Es gibt einen engen sach-
lichen Zusammenhang zwischen Stilllegung und Umladung der bestrahlten

37
BBH, S. 90.
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Brennelemente in Transport- und Lagerbehälter sowie dem Rückbau und der
Verpackung der sonstigen radioaktiven Abfälle – LAW/MAW (einschließlich
Betriebsabfälle). Auch hier überwiegen die Faktoren Effizienz und Wissenser-
halt.

Die bestrahlten Brennelemente und radioaktiven Abfälle aus der Wiederauf-
arbeitung (WAA-Abfälle) in ihren Transport- und Lagerbehältern ebenso wie
die verpackten und produktkontrollierten sonstigen radioaktiven Abfälle –
LAW/MAW (einschließlich der Betriebsabfälle) – müssen dann in von den Be-
treibern gegebenenfalls zu errichtende Zwischenlager und später in das ent-
sprechende Endlager verbracht werden.

 Die Kommission schlägt vor, dass künftig der Staat für die Transporte
aus den Zwischenlagern in das entsprechende Endlager und im Falle
der bestrahlten Brennelemente und WAA-Abfälle für die ggf. notwen-
dige Herstellung HAW-Endlager-gängiger Gebinde zuständig sein soll.

Die Gesamtkosten für die Verpackung von bestrahlten Brennelementen und
radioaktiven Abfällen aus der Wiederaufarbeitung (WAA-Abfälle) sowie die
Verpackung von sonstigen radioaktiven Abfällen – LAW/MAW (einschließlich
der Betriebsabfälle) –, erforderliche Behälter für Zwischen- und Endlagerung,
Transporte sowie die Rückführung von radioaktiven Abfällen aus der
Wiederaufarbeitung wurden in Preisen von 2014 auf9,9 Mrd. € geschätzt.
Von diesen Kosten sind die Kosten für die ggf. erforderliche Herstellung HAW-
Endlager-gängiger Gebinde ebenso wie die Kosten für die Transporte in das
entsprechende Endlager abzuziehen.

 Die Kommission schlägt vor, Rückstellungen von3,5 Mrd. €
38

bei den
Betreibern zu belassen.

 Die Betreiber müssen zudem weitere Rückstellungen für geschätzte
Verpflichtungen in Höhe von rund900 Mio. € für noch unbestrahlte
Brennelemente bilden, wenn diese eingesetzt und abgebrannt wer-
den.

39

Die Betreiber müssen gehalten werden, Vorsorge zu treffen für die Folgen
einer anhaltenden Niedrigzinsphase, welche eine Erhöhung ihrer Rückstellung
für die Verpackung der bestrahlten Brennelemente und radioaktiven Abfälle
aus der Wiederaufarbeitung (WAA-Abfälle) und der sonstigen radioaktiven

38
Der Betrag gibt den Stand vom 31.12.2014 wieder. Er kann heute anders sein.

39
Ebd., S. 36.
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Abfälle – LAW/MAW (einschließlich der Betriebsabfälle) – zur Folge haben
kann.

40

 Die Kommission schlägt vor, das anzupassende Rückbau- und Entsor-
gungskostennachhaftungsgesetz zu verabschieden, um die Haftung
während der Verpackung der bestrahlten Brennelemente, WAA-
Abfälle und der sonstigen radioaktiven Abfälle zu sichern.

Für die verbleibenden Mittel gelten die gleichen neuen Transparenzregeln
und Überprüfungsrechte wie für die Rückbau-Rückstellungen.

4.6 Zwischenlagerung

 Die Kommission schlägt vor, dass der Staat durch eine Änderung des
Atomgesetzes mit der Ablieferung fachgerecht konditionierter Brenn-
elemente

41
im Zwischenlager sowie der Ablieferung fachgerecht ver-

packter Behälter
42

für schwach- und mittelaktiven Abfall im
Bereitstellungslager die Verantwortung für die Zwischenlagerung und
ihre finanzielle Absicherung übernimmt.

 Die Kommission schlägt vor, dass die Betreiber durch Gesetz verpflich-
tet werden, an den Standorten Zwischenlager für hochaktiven sowie
Bereitstellungslager für schwach- und mittelaktiven Abfall zu errichten.
Der Betrieb dieser Lager wird vom Staat übernommen.

Bisher sind die Betreiber zur Verwahrung bestrahlter Brennelemente, WAA-
Abfälle und der sonstigen radioaktiven Abfälle in Zwischenlagern bis zur Ablie-
ferung an staatliche Endlager, zur Konditionierung sowie schließlich zum
Transport zu staatlichen Endlagern verpflichtet.

Die Zwischenlagerung findet schon während des Leistungsbetriebs statt. Mit
dem Ende des Rückbaus hängt die Dauer der Lagerung von der Verfügbarkeit
der Endlager für schwach- und mittelaktive sowie für hochaktive Abfälle ab.
Beide Endlager werden vom Staat geplant, standortbestimmt, gebaut und
betrieben.

40
Warth&Klein, S. 13. Die Gutachter sehen hier eine Bewertungsbandbreite von 5,0 Mrd.€ bis
18,2 Mrd. €.

41
Die Konditionierung erfolgt inCASTOR-Behältern.

42
Fachgerecht bedeutet, dass die Abfälle den Vorgaben des § 74 Strahlenschutzverordnung
sowie den Anforderungen an endzulagernde radioaktive Abfällevom Dezember 2014
(http://www.endlager-
kon-
rad.de/SharedDocs/Downloads/Konrad/DE/fachunterlagen/endlagerungsbedingungen_konra
d.pdf?__blob=publicationFile&v=7) entsprechen müssen. Die Betreiber haben einen Anspruch
darauf, so fachgerecht verpackte Behälter den Bereitstellungslagern zu überlassen, unabhän-
gig von späteren Änderungen solcher Bedingungen.
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Nach Auffassung der Kommission macht es Sinn, die Zwischenlager in staatli-
che Verantwortung zu geben.Entscheidend ist hierbei ein klarer Verantwor-
tungsübergang.

43
Dem trägt dieser Vorschlag Rechnung.

Bei der Herstellung endlagergerechter Abfallgebinde sind jetzt die geltenden
Endlagerungsbedingungen Konrad, die sich aus dem rechtskräftigen Planfest-
stellungsbeschluss ergeben, zugrunde zu legen. Mit der fachgerechten Verpa-
ckung können diese Gebinde in ein vom Bund oder im Auftrag des Bundes
betriebenes Bereitstellungslager eingelagert werden. Die Kommission erwar-
tet, dass alle Beteiligten ggf. noch offene Fragen des praktikablen Vollzugs
zeitnah klären. Die Verantwortung für die Abfälle geht mit dem Zeitpunkt der
Aufnahme im Bereitstellungslager an den Bund über. Für – weder ersichtliche
noch zu erwartende – Änderungen der Endlagerungsbedingungen Konrad da-
nach haftet der Bund. Die Betreiber können für nachträgliche Änderungen der
Standards billigerweise nicht herangezogen werden.

Alle noch nicht in bundeseigenen Zwischen- und Bereitstellungslagern befind-
lichen Abfälle wären von den Betreibern entsprechend den gültigen Endlage-
rungsbedingungen zu behandeln. Die Handlungs- und Finanzverantwortung
fachgerecht verpackter Abfälle geht mit Ablieferung im Zwischenlager bezie-
hungsweise dem Bereitstellungslager an den Bund über.

 Die Kommission schlägt vor, den Barwert der Rückstellungen für die
Zwischenlagerung von 4,7 Mrd. €

44
plus dem Risikozuschlag

45
an den

Staat zu übertragen. Mit der vollständigen Übertragung der Mittel so-
wie der erfolgten Zahlung des Risikozuschlags endet die Haftung der
Betreiber für die Zwischenlagerung.Bis zur erfolgten vollständigen
Zahlung des Risikozuschlags haften die Betreiber für über die übertra-
genen Mittel hinausgehende Kosten.

46

43
Bislang könnten erst ein Prozent der schwach-und mittelradioaktiven Abfälle in Konrad einge-
lagert werden, die fachgerecht verpackt sind. Hierzu gehören Abfälle etwa vonSiemens.

44
Der Barwert errechnet sich aus den Kosten sowie einem definierten nuklearspezifischen Real-
zins (= Abzinsung – (Inflation + nuklearspezifische Kostensteigerung). Dieser nuklearspezifi-
sche Realzins muss einheitlich vorgegeben werden, da die Betreiber unterschiedlich
bilanzieren. Hier wurde er wie in der vereinheitlichten Berechnung der Rückstellungen mit ei-
nem 1 % gerechnet. So betrug der Barwert am 31.12.14 für die Zwischenlagerung 4,7 Mrd.€.
Der Barwert ist für den Zeitpunkt der Übertragung nach dieser Methode neu zu berechnen
und anzupassen.

45
Zur Höhe und Zahlungsweise des Risikozuschlags siehe das Kapitel4.8 Risikozuschlag und
Enthaftung

46
Siehe ebd.
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 Die Kommission schlägt vor, im Atomgesetz festzulegen, welche Bun-
des-Körperschaft für den Betrieb der Zwischenlager zuständig ist.

47

4.7 Endlagerung

 Die Kommission schlägt vor, die finanzielle Sicherung für Auswahl, Bau,
Betrieb und Stilllegung der nuklearen Endlager dem Staat zu übertra-
gen.

Errichtung und Betrieb von Endlagern sind auf Grund des besonderen Gefähr-
dungspotentials der radioaktiven Abfälle und der erforderlichen langen Zeit-
räume staatliche Aufgabe (§ 9a Abs. 3 S. 1 AtG). Den Staat trifft dabei bisher
nur die Erfüllungsverantwortung. Die Finanzierungsverantwortung liegt antei-
lig bei den Verursachern der radioaktiven Abfälle (§§ 21a, 21b AtG, § 21 Stan-
dAG). Die staatliche (Erfüllungs)Aufgabe der Errichtung insbesondere eines
Endlagers für hochradioaktive Abfälle umfasst die Standortsuche und
-auswahl für ein solches Endlager nach dem StandAG. Die staatliche (Erfül-
lungs)Aufgabe umfasst überdies die Errichtung, den Betrieb und den sicheren
Verschluss der Endlager.

Angesichts des langen Zeitraumes droht aus dieser Erfüllungsverantwortung
auch eine staatliche Finanzierungsverantwortung zu werden. Deshalb ist es
notwendig, dass der Staat die Sicherung der von den Verursachern aufzubrin-
genden Mittel für die Aufgaben der Endlager übernimmt.

Die Kommission hat mit Interesse gesehen, dass es ähnliche Modelle in
Schweden wie der Schweiz gibt. Letztere hat einen gesonderten Entsorgungs-
fonds.

 Die Kommission schlägt vor, den Barwert der Rückstellungen in Höhe
von 12,5 Mrd. €

48
plus dem Risikozuschlag

49
an den Staat zu übertra-

gen. Mit der vollständigen Übertragung der Mittel sowie der erfolgten
Zahlung des Risikozuschlags endet die Haftung der Betreiber für die
Zwischenlagerung. Bis zur erfolgten vollständigen Zahlung des Risiko-

47
Die Frage der Organisation der Endlagerung sowie der Standards der Endlagersuche für hoch-
aktiven Abfall ist auch Gegenstand derKommission Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe
gemäß § 3 Standortauswahlgesetz. Sie wird ihren Bericht zur Mitte 2016 vorlegen.

48
Der Barwert errechnet sich aus den Kosten sowie einem definierten nuklearspezifischen Real-
zins (= Abzinsung – (Inflation + nuklearspezifische Kostensteigerung). Dieser nuklearspezifi-
sche Realzins muss einheitlich vorgegeben werden, da die Betreiber unterschiedlich
bilanzieren. Hier wurde er wie in der vereinheitlichten Berechnung der Rückstellungen mit ei-
nem 1 % gerechnet. So betrug der Barwert am 31.12.14 für die Endlagerung 12,5 Mrd.€. Der
Barwert ist für den Zeitpunkt der Übertragung nach dieser Methode neu zu berechnen und an-
zupassen.

49
Zur Höhe und Zahlungsweise des Risikozuschlags siehe das Kapitel4.8 Risikozuschlag und
Enthaftung
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zuschlags haften die Betreiber für über die übertragenen Mittel hin-
ausgehende Kosten.

50

4.8 Risikozuschlag und Enthaftung

Trotz einer heute schon veranschlagten nuklearen Kostensteigerung von
knapp 2 % übernimmt der Staat mit der Finanzsicherung für die Zwischen- und
Endlagerung relevante Risiken. Dies gilt hinsichtlich der Verzinsung des über-
tragenen Kapitals – aber auch für über diese Veranschlagung hinausgehende
Kosten.

Schon im bisherigen System der Rückstellungen hafteten die Unternehmen
für Kostensteigerungen aufgrund des sich fortentwickelnden Stands von Wis-
senschaft und Technik – wie ihnen auf der anderen Seite daraus resultierende
mögliche Kosteneinsparungen zu Gute kamen. Diese ungewissen Chancen wie
Risiken ändern sich nicht durch die Übertragung an einen Fonds.

Im Bereich der Endlagerung sind die Kosten- und Zinsrisiken wegen der Lang-
fristigkeit besonders schwer abzuschätzen. Die Verzinsungen der Vergangen-
heit können in einer lang anhaltenden Niedrigzinsphase für die Zukunft etwa
nicht mehr erwartet werden.

Übernimmt der Staat solche Risiken, müssten sie angemessen abgedeckt wer-
den. Die Kommission sieht in einem Risikoaufschlag auf den Barwert der heu-
te erfolgten Rückstellungen, der sowohl die Zins- wie Kostensrisiken abbildet,
sowie einer darauf folgenden Enthaftung der Betreiber eine sachgerechte
Lösung. Diese Regelung vermeidet auch eventuelle beihilferechtliche Proble-
me.

 Die Kommission schlägt vor, zur Sicherung der Mittel für die Zwischen-
lagerung und Auswahl, Bau, Betrieb und Stilllegung der nuklearen End-
lager, die bisherigen Rückstellungen in Höhe von17,2 Mrd. €

51

unmittelbar - und bis spätestens zum Ende des Leistungsbetriebs 2022
einen Risikoaufschlag von rund 35 % auf den Barwert der übertrage-
nen Rückstellungen in einen öffentlich-rechtlichen Fonds zu überfüh-
ren. Der Aufschlag schließt die Lücke zwischen Rückstellungen und
Kosten. Die Zahlung erfolgt nach den aufgezinsten Barwerten zum
Zeitpunkt der Zahlung unter Zugrundelegung der Barwertberechnung
der Übertragung der Rückstellungen.

50
Siehe ebd.

51
Der Barwert errechnet sich aus den angenommen Kosten sowie einem definierten nuklearspe-
zifischen Realzins (= Abzinsung – (Inflation + nuklearspezifische Kostensteigerung). Bei einem
nuklearspezifischen Realzins von 1 % betrug der Barwert am 31.12.14 für die übertragenen
Aufgaben 17,2 Mrd.€.
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 Die Kommission schlägt vor, dass mit der vollständigen Übertragung
der Mittel sowie der erfolgten Zahlung des vollen Risikozuschlags die
Haftung der Betreiber für Zwischenlagerung und Endlagerung endet.
Sie werden – betreiberscharf – enthaftet. Bis zur erfolgten vollständi-
gen Zahlung des Risikozuschlags haften die Betreiber für über die
übertragenen Mittel hinausgehende Kosten nach.

Die hier vorgeschlagene Regelung versucht den Interessen des Staates wie der
Betreiber gerecht zu werden.

Die Betreiber haben von einer Enthaftung bei den Endlagern stärker noch als
bei den Zwischenlagern einen ökonomischen Vorteil in der Bewertung ihrer
Unternehmen und beim Zugang zu den Finanzmärkten.

Die Zahlung des Risikoaufschlags hat Auswirkungen auf das Eigenkapital der
Unternehmen – wie es auf der anderen Seite mit möglichen Steuerminderun-
gen für die Unternehmen verbunden sein kann.

In Kenntnis der unterschiedlichen wirtschaftlichen Situation der Betreiber
eröffnet die Kommission den Betreibern daher die Möglichkeit, eine Enthaf-
tung schrittweise gegen eine schrittweise Zahlung des Risikozuschlags zu er-
reichen.

 Die Kommission schlägt vor, den Betreibern zu ermöglichen, die Ent-
haftung auch schrittweise

52
durch Zahlung bis zur Beendigung des Leis-

tungsbetriebs der Anlagen erreichen zu können.
53

Die Zahlung erfolgt
nach den aufgezinsten Barwerten

54
zum Zeitpunkt der Zahlung unter

Zugrundelegung der Barwertberechnung der Übertragung der Rück-
stellungen.

55
Die Enthaftung erfolgt betreiberscharf.

 Die Kommission empfiehlt der Bundesregierung mit den Betreibern,
die die Option der schrittweisen Enthaftung wählen, eineearn-out-
Vereinbarung abzuschließen, die die Bezahlung des Risikozuschlags an
die Erwirtschaftung von Erträgen koppelt – ohne dass neue Rückstel-
lungsnotwendigkeiten entstehen. Solange bis 2022 die vollständige
Zahlung des Risikoaufschlags nicht erfolgt ist, müssen die Unterneh-

52
Würde ein Unternehmen bis zu einem bestimmten Jahr nur die Hälfte des Risikozuschlags
bezahlen, würde es für 50 % der zusätzlichen Kosten nachhaften.

53
Mit der Beendigung des Leistungsbetriebs muss die Frage Enthaftung oder Nachhaftung ge-
klärt sein.

54
Der Barwert setzt sich zusammen aus den Kosten sowie einem definierten nuklearspezifischen
Realzins (= Abzinsung – (Inflation + nuklearspezifische Kostensteigerung).

55
Bisher haben die Unternehmen mit einem Realzins von knapp 3 % sowie einer durchschnittli-
chen Inflation von 1,6 % abgezinst. Für die einzelnen Tranchen würde diese Methode für den
Zeitpunkt der Zahlung zu entsprechend höheren Beträgen führen.
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men die Nachhaftung abdeckende Rückstellungen bilden. Hierfür haf-
ten Mütter für ihre Töchter. Abspaltungen bleiben ihren Müttern ver-
pflichtet. Dieser Sachverhalt ist im Konzernnachhaftungsgesetz ab-
abzubilden.

Gegen eine vollständige Einzahlung von23,3 Mrd. €
56

würden die Risiken für
die Zwischen- und Endlagerung auf den Staat übergehen, der diese Mittel
künftig in einem öffentlich-rechtlichen Fonds sichert. Im Gegenzug zur voll-
ständigen Zahlung würden die Betreiber aus der Nachhaftung für die Zwi-
schen- und Endlagerung entlassen. Die Nachhaftung für Rückbau und
Behältern bleibt bei den Betreibern.

Die Sicherung der Mittel für Zwischen- und Endlagerung in einem öffentlich-
rechtlichen Fonds koppelt sie von der langfristigen Erlössituation der Betrei-
ber ab und mindert so deutlich das Ausfallrisiko gegenüber der bisherigen
Sicherung durch Rückstellungen.

4.9 Entsorgungskonsens und Ende des Streits um den Ausstieg

Mit einem neuen Entsorgungskonsens besteht die Chance endgültig den Streit
um die Nutzung der Kernenergie zu beenden. Zurzeit sind eine Reihe von
Rechtsstreitigkeiten zwischen den Betreibern und verschiedenen staatlichen
Stellen vor Verwaltungs-, Zivil- und dem Bundesverfassungsgericht sowie vor
einer Schiedsstelle anhängig. Um eine dauerhafte Lösung zu erreichen, wäre
die Beilegung der Rechtsstreite gleichwohl wünschenswert.

 Die Kommission unterstreicht vor diesem Hintergrund, dass die gebil-

deten Rückstellungen – ob das korrespondierende Vermögen in den

Unternehmen verbleibt oder dem Staat übertragen wird – in jedem

Fall zweckgebundene sind. Sie dienen der finanziellen Absicherung für

die Kosten zur Entsorgung des radioaktiven Abfalls. Sie stehen für ei-

nen Ausgleich aus anderen Rechtsansprüchen nicht zur Verfügung.

Mit dem vorgelegten Entsorgungskonsens werden allerdings eine Reihe von
Fragen der Finanzierung und Verantwortung der nuklearen Entsorgung einer
Lösung zugeführt.

 Die Kommission erwartet von Betreibern, dass die damit im Zusam-
menhang stehenden Klagen fallen gelassen werden.

Die von den Betreibern angestrebte Neuaufstellung ihrer Unternehmen wird
durch einen anhaltenden Rechtsstreit über die Atomenergie eher verhindert
als befördert.

56
In den Barwerten von 2014. Die Zahlung erfolgt nach den aufgezinsten Barwerten zum Zeit-
punkt der Zahlung unter Zugrundelegung der Barwertberechnung der Übertragung der Rück-
stellungen.
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4.10 Fazit: Verantwortung und Sicherheit – ein neuer
Entsorgungskonsens

Die vorgeschlagene Zusammenführung der Handlungs- und finanziellen Siche-
rungspflichten stellt die Grundlage für einen neuen Entsorgungskonsens her,
der zudem europarechtskonform ausgestaltet werden wird.

Er schafft durch eine Risikobegrenzung mehr Sicherheit.

 Die Kosten für Rückbau, Stilllegung und Verpackung sowie die Rück-
führung von radioaktiven Abfällen aus der Wiederaufarbeitung (WAA-
Abfälle) – rund die Hälfte der Entsorgungskosten – müssen künftig in
den Unternehmen besser gesichert werden. Sie werden transparenter
und damit überprüfbar ausgewiesen.

 Es gibt für Rückbau, Stilllegung und Verpackung eine unbeschränkte
Nachhaftung für die Unternehmen. Es gibt eine Risikobegrenzung
durch die zeitliche Limitierung bis zum vollendeten Rückbau. Dies
macht das Risiko für die Unternehmen kalkulierbar. Der unverzügliche
Rückbau wird zur gesetzlichen Pflicht.

 Die Kosten für Zwischen- und Endlagerung – die andere Hälfte der Ent-
sorgungskosten – werden künftig staatlich gesichert.

 Dafür werden die Mittel der Betreiber dem Staat übertragen. Das Risi-
ko für den Staat wird begrenzt durch einen risikogerechten Aufschlag.
Die Enthaftung der Betreiber aus der Nachhaftungkann schrittweise
durch eine gestaffelte Zahlung des Risikozuschlags erfolgen.

57

 Dieser Konsens stellt einen Gewinn von Sicherheit für die Unterneh-
men und die Gesellschaft dar.

57
Zu Höhe und Modalitäten des Risikozuschlags siehe 4.8Risikozuschlag und Enthaftung
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5 Der Entsorgungsfonds

Die Zuführung an den Staat verpflichtet diesen, das Geld für die sichere Ent-
sorgung zweckgebunden zu sichern.

5.1 Übertragung an den Staat

Die zu übertragenden Mittel müssen die künftigen Kosten für die Zwischen-
und Endlagerung abdecken.

 Die Kommission schlägt vor, gesetzlich
58

festzulegen, dass die Mittel
dem Staat in geldlicher Form zugeführt werden. Die Zuführung muss
zu den Kosten des Jahres der Zuführung erfolgen, also entsprechend
verzinst werden.

59

Die Zuführung soll in einen öffentlich-rechtlichen Fonds erfolgen.

5.2 Fonds oder Sondervermögen

Ein öffentlich-rechtlicher Fonds kann in der Rechtsform eines Sondervermö-
gens des Bundes errichtet werden. Beispiele für derartige Sondervermögen
sind der Energie- und Klimafonds, der „Vorsorgefonds der sozialen Pflegever-
sicherung“ und der durch das Restrukturierungsfondsgesetz geschaffene Rest-
rukturierungsfonds der Banken.

Ein öffentlich-rechtlicher Fonds kann auch in der Rechtsform einer öffentlich-
rechtlichen Stiftung errichtet werden. Diese Möglichkeit unterscheidet sich
von der Variante des reinen Sondervermögens im Wesentlichen dadurch, dass
die Verwaltung des Fonds nicht durch eine bereits vorhandene Bundesbehör-
de, sondern durch eine neu zu errichtende öffentlich-rechtliche Stiftung er-
folgt. Öffentlich-rechtliche Stiftungen werden vom Staat durch Gesetz
errichtet. Das Nähere wird durch eine Satzung geregelt.

 Die Kommission empfiehlt durch Gesetz
60

einen öffentlich-rechtlichen
Fonds zu errichten.

58
Etwa in einem Gesetz zur Errichtung einer öffentlich-rechtlichen Stiftung zur Sicherstellung der
Finanzierung des Kernenergieausstiegs.

59
Bei der Ermittlung des Barwerts ist die gleiche Berechnung zu verwenden wie bei Bildung der
Rückstellungen. Es ist also ein nuklearspezifischer Realzins von 3 % anzuwenden.

60
Ein Gesetz zur Errichtung einer öffentlich-rechtlichen Stiftung zur Sicherstellung der Finanzie-
rung des Kernenergieausstiegskönnte unter anderem die folgenden Eckpunkte enthalten:

- Errichtung einer rechtsfähigen Stiftung des öffentlichen Rechts und Einrichtung eines öf-
fentlich-rechtlichen Fonds bei dieser öffentlich-rechtlichen Stiftung.

- Das von der Stiftung zu verwaltende Vermögen (öffentlich-rechtlicher Fonds) sollte vom
Stiftungsvermögen (das im Wesentlichen für die Verwaltung erforderlich ist) als solchem
getrennt werden.
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Der Fonds könnte schlank ausgestaltet werden und müsste seine Kosten
selbst erwirtschaften. Gerade die Frage der Auszahlungen dieses sich am Ende
auflösenden Fonds könnte ohne Konflikte zwischen unterschiedlichen Res-
sortzuständigkeiten aus einer Hand erfolgen. Ein solcher Fonds wäre vor allem
gegenüber sachfremden Begehrlichkeiten und Eingriffen besser geschützt als
ein Sondervermögen.

- Widmung des Stiftungsvermögens für den Zweck der dauerhaften Sicherung und Verwal-
tung der Finanzmittel für Stilllegung und Rückbau der Atomkraftwerke und die geordnete
Beseitigung radioaktiver Abfälle im Wege der direkten Endlagerung.

- Benennung der zur Befüllung des Fonds Verpflichteten und Etablierung entsprechender
gesetzlicher Zahlungspflichten (Sonderabgaben) samt Normierung etwaiger Nachschuss-
pflichten.

- Verankerung der Möglichkeit einer sukzessiven Einzahlung; Benennung des Zeitpunktes,
zu dem spätestens das voraussichtlich erforderliche Gesamtvolumen in den öffentlich-
rechtlichen Fonds eingezahlt sein muss.

- Festlegung von Regeln zur ordnungsgemäßen und nachhaltigen Verwaltung des Fonds
durch die Stiftung. Steuerung über Zielvereinbarungen hinsichtlich eines Realzinsziels und
der Grundsätze der Anlagepolitik.

- Bestimmung der Organe der Stiftung
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6 Anhang

6.1 Einsetzungsbeschluss

Einsetzung einer

„Kommission zur Überprüfung
der Finanzierung des Kernenergieausstiegs (KFK)“

1. Kernenergieausstieg sicher gestalten

Die Bundesregierung und der Deutsche Bundestag haben beschlossen, die
Nutzung der Kernenergie in Deutschland geordnet zu beenden. Die Kern-
kraftwerke werden die Stromerzeugung schrittweise bis Ende 2022 ein-
stellen. Mit Blick auf die Entsorgung der radioaktiven Abfälle sieht das
Standortauswahlgesetz vor, in einem wissenschaftsbasierten und trans-
parenten Verfahren einen Standort für die Endlagerung insbesondere der
hoch radioaktiven Abfälle zu suchen. Das Standortauswahlverfahren wird
durch die „Kommission Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe“ vorberei-
tet, die hierzu gemäß dem Standortauswahlgesetz einen Bericht sowie
Handlungsempfehlungen erarbeitet.

Es ist erklärtes Ziel der Bundesregierung, in Deutschland die Sicherheit
des Restbetriebs der Kernkraftwerke, ihre Stilllegung und ihren Rückbau
sowie die Zwischen- und Endlagerung der radioaktiven Abfälle in techni-
scher wie in finanzieller Hinsicht auch langfristig zu gewährleisten. Dabei
geht die Bundesregierung von dem Grundsatz aus, dass die Kosten von
den Verursachern getragen werden. Gleichzeitig will die Bundesregierung
sicherstellen, dass die verantwortlichen Unternehmen langfristig wirt-
schaftlich in der Lage sind, ihre Verpflichtungen aus dem Atombereich zu
erfüllen. Die Bundesregierung wird daher eine „Kommission zur Überprü-
fung der Finanzierung des Kernenergieausstiegs (KFK)“ einsetzen, die bis
Ende Januar 2016 Handlungsempfehlungen erarbeiten soll.

2. „Kommission zur Überprüfung der Finanzierung des Kernenergieausstiegs

(KFK)“

Die Kommission soll im Auftrag der Bundesregierung prüfen, wie die Si-
cherstellung der Finanzierung von Stilllegung und Rückbau der Kernkraft-
werke sowie Entsorgung der radioaktiven Abfälle so ausgestaltet werden
kann, dass die Unternehmen auch langfristig wirtschaftlich in der Lage
sind, ihre Verpflichtungen aus dem Atombereich zu erfüllen. Hierzu
nimmt die KFK auch zu verschiedenen in der Diskussion befindlichen Mo-
dellen zur zukünftigen Ausgestaltung der Finanzierung der Stilllegung und
des Rückbaus der Kernkraftwerke sowie der Entsorgung des radioaktiven
Abfalls, inklusive der Zwischen- und Endlagerung vergleichend Stellung.
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Die KFK berücksichtigt hierbei u.a. die Ergebnisse der durch das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie in Auftrag gegebenen Überprü-
fung der Rückstellungen im Kernenergiebereich („Stresstest“). Die
Kommission legt dem Staatssekretärsausschuss Kernenergie bis Ende Ja-
nuar 2016 eine Empfehlung vor.

3. Mitglieder

Zu Mitgliedern der Kommission werden berufen:

- Beust, Ole von (Ko-Vorsitzender)

- Fuchs, Michael

- Gaßner, Hartmut

- Griefahn, Monika

- Grillo, Ulrich

- Günther, Regine

- Hennenhöfer, Gerald

- Hoffmann, Reiner

- Holm-Müller, Prof. Karin

- Meister, Bischof Ralf

- Milbradt, Prof. Dr. Georg

- Nüßlein, Dr. Georg

- Platzeck, Matthias (Ko-Vorsitzender)

- Probst, Simone

- Schnappauf, Dr. Werner

- Trittin, Jürgen (Ko-Vorsitzender)

- Vogt, Ute

- Wedel, Hedda von

- Zenke, Dr. Ines
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4. Unterstützung durch die Bundesregierung

Die KFK wird fachlich und organisatorisch durch einen ressortübergrei-
fenden Arbeitsstab beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
bestehend aus Vertretern des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie, des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reak-
torsicherheit, des Bundesministeriums der Finanzen und des Bundesmi-
nisteriums für Verkehr und digitale Infrastruktur unterstützt. Vertreter
der genannten Ministerien nehmen an den Sitzungen der Kommission
teil. Vertreter des Bundeskanzleramtes haben Gaststatus.

5. Verfahren

Die KFK legt ihre Arbeitsergebnisse in einem schriftlichen Bericht nieder,
der Ende Januar 2016 dem Staatssekretärsausschuss Kernenergie über-
geben wird. Die Bundesregierung veröffentlicht den Bericht.

Die Kommission soll vor Abgabe des Berichts den betroffenen Kreisen im
Rahmen von Anhörungen Gelegenheit zur Stellungnahme geben.

Die Mitglieder der Kommission erhalten eine Aufwandsentschädigung.

Im Übrigen regelt die Kommission organisatorische Fragen in eigener
Verantwortung.
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6.2 Anhörung von Betreibern, Sachverständigen, Zivilgesellschaft

6.2.1 Betreiber

EnBW Energie Baden-Württemberg AG, vertreten durch:

- Dr. Hans-Josef Zimmer (Sprecher), Mitglied des Vorstands und Chief
Technical Officer (CTO);

- Thomas Kusterer (Sprecher), Mitglied des Vorstands und Chief Financi-
al Officer (CFO);

- Dr. Guido Kraß, Leiter Bereich Recht Erzeugung;

- Dr. Andreas Renner, Leiter Politik, Wirtschaft und Gesellschaft;

- Dirk Janz, Wirtschaftsprüfer KPMG.

E.ON SE, vertreten durch:

- Dr. Leonhard Birnbaum (Sprecher), Mitglied des Vorstands und Chief
Regions Officer;

- Michael Sen (Sprecher), Mitglied des Vorstands und Finanzvorstand
(Chief Financial Officer);

- Dr. Guido Knott, Vorsitzender der Geschäftsführung E.ON Kernkraft
GmbH;

- Dr. Mario Pohlmann, Leiter Energierecht;

- Andreas Röper, Leiter Rechnungswesen;

- Markus Dittmann, Wirtschaftsprüfer PWC.

RWE AG, vertreten durch:

- Dr. Rolf Martin Schmitz (Sprecher), stv. Vorstandsvorsitzender und
Vorstand operative Steuerung (COO);

- Dr. Bernhard Günther (Sprecher), Finanzvorstand (CFO);

- Dr. Ulrich Rust, Leiter Rechtsabteilung RWE Generation;

- Dr. Thomas Beermann, Leiter Kernenergie- und Bergbaurückstellun-
gen/Projekte;

- Stephanie Schunck, Leiterin Kommunikation und Energiepolitik RWE
Generation;

- Michael Reuther, Wirtschaftsprüfer PWC.
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6.2.2 Zivilgesellschaft, Sachverständige

Angehörte Personen
(in alphabetischer Reihenfolge)

Organisation Anhörung

Prof. Dr. Hans-Wolfgang Arndt

emeritiert, bis 2012 Lehrstuhl für öffent-
liches Recht und Steuerrecht

Universität Mann-
heim

5. KFK-Sitzung
v. 17.12.2015

Dr. Ralf Bartels

Abteilungsleiter Energiewende/
Nachhaltigkeit

Industriegewerk-
schaft Bergbau,
Chemie, Energie (IG
BCE), Hannover

5. KFK-Sitzung
v. 17.12.2015

Thorben Becker

Leiter Atompolitik in der Bundesge-
schäftsstelle des BUND

Bund für Umwelt
und Naturschutz
Deutschland e.V.
(BUND)

5. KFK-Sitzung
v. 17.12.2015

Rudolf Böck

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater,
Partner

Becker Büttner
Held, München

2. KFK-Sitzung
v. 16.11.2015

Tobias Büchler

Chartered Financial Analyst (CFA),
Associate, EMEA Corporate Ratings

Standard & Poor’s
Credit Market Ser-
vices Europe Ltd.
(Niederlassung
Deutschland)

4. KFK-Sitzung
v. 01.12.2015

Vattenfall AB, vertreten durch:

- Stefan Dohler (Sprecher), Mitglied Executive Group Management, Sen-
ior Vice President Markets;

- Axel Pinkert (Sprecher), Mitglied der Geschäftsführung Vattenfall
GmbH, Bereich Finanzen;

- Dr. Andreas Metzenthin, Leiter Recht Deutschland;

- Alexander Jung, Generalbevollmächtigter Berlin/ Leiter Public Affairs
and Media Relations Deutschland;

- Gunnar Glöckner, Wirtschaftsprüfer Ernst & Young.
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Angehörte Personen
(in alphabetischer Reihenfolge)

Organisation Anhörung

Dr. Alexander Budzinski

Manager

Warth & Klein Grant
Thornton AG Wirt-
schaftsprüfungsge-
sellschaft,
Düsseldorf

2. KFK-Sitzung
v. 16.11.2015

Dr. Olaf Däuper

Rechtsanwalt, Partner

Becker Büttner
Held, Berlin

2. KFK-Sitzung
v. 16.11.2015

Dr. Alexander Dietzel

Rechtsanwalt

Becker Büttner
Held, Berlin

2. KFK-Sitzung
v. 16.11.2015

Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio

Professor für öffentliches Recht, Richter
des Bundesverfassungsgerichts a.D.

Rheinische Fried-
rich-Wilhelms-
Universität Bonn

5. KFK-Sitzung
v. 17.12.2015

Mario Dürr

Bürgermeister Gemeinde Neckarwestheim,
Vorsitzender ASKETA

Arbeitsgemeinschaft
der Standortge-
meinden kerntech-
nischer Anlagen in
Deutschland
(ASKETA)

5. KFK-Sitzung
v. 17.12.2015

Dr. Hermann Falk

Geschäftsführer

Bundesverband Er-
neuerbare Energie
e.V. (BEE), Berlin

5. KFK-Sitzung
v. 17.12.2015

Swantje Fiedler

stv. Geschäftsführerin, Leiterin Energie-
politik

Forum Ökologisch
Soziale Marktwirt-
schaft (FÖS), Berlin

4. KFK-Sitzung
v. 01.12.2015

Dr. Ulrich Grosch

Leiter der Abteilung Zahlungsbilanz,
Wechselkurs und Kapitalmarktanalyse

Deutsche Bundes-
bank, Frankfurt am
Main

6. KFK-Sitzung
v. 12.01.2016

Prof. Dr. Georg Hermes

Professor für öffentliches Recht, Fach-
bereich Rechtswissenschaft

Goethe-Universität
Frankfurt am Main

5. KFK-Sitzung
v. 17.12.2015
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Angehörte Personen
(in alphabetischer Reihenfolge)

Organisation Anhörung

Dr. Dieter Heuskel

Senior Partner und Managing Director

The Boston Consult-
ing Group (BCG),
Düsseldorf

4. KFK-Sitzung
v. 01.12.2015

Prof. Dr. Wolfgang Irrek

Studiengangsleitung Wirtschaftsingeni-
eurwesen-Energiesysteme

Hochschule Ruhr-
West (HRW),

Mülheim an der
Ruhr

4. KFK-Sitzung
v. 01.12.2015

Norbert Islinger

Betriebsrat des Kernkraftwerks Isar 2

E.ON Kernkraft
GmbH, Niederaich-
bach

5. KFK-Sitzung
v. 17.12.2015

Prof. Dr. Martin Jonas

Senior Partner

Warth & Klein Grant
Thornton AG Wirt-
schaftsprüfungsge-
sellschaft,
Düsseldorf

2. KFK-Sitzung
v. 16.11.2015

Wolfram König

Präsident

Bundesamt für
Strahlenschutz (BfS),
Salzgitter

4. KFK-Sitzung
v. 01.12.2015

Christopher Kuplent

Investment Analyst, European Energy,
Global Equity Research

Bank of America
Merrill Lynch
(BAML), London

4. KFK-Sitzung
v. 01.12.2015

Hildegard Müller

Vorsitzende Hauptgeschäftsführung
und Mitglied des Präsidiums

Bundesverband der
Energie- und Was-
serwirtschaft e.V.
(BDEW), Berlin

5. KFK-Sitzung
v. 17.12.2015

Tobias Münchmeyer

Sprecher

Greenpeace e.V.,
Hamburg

5. KFK-Sitzung
v. 17.12.2015

Simon Christian Pfender

Manager

Warth & Klein Grant
Thornton AG Wirt-
schaftsprüfungsge-
sellschaft,
Düsseldorf

2. KFK-Sitzung
v. 16.11.2015
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Angehörte Personen
(in alphabetischer Reihenfolge)

Organisation Anhörung

Prof. Dr. Dorothea Schäfer

Forschungsdirektorin Finanzmärkte,
Abteilung Makroökonomie

Deutsches Institut
für Wirtschaftsfor-
schung (DIW), Berlin

4. KFK-Sitzung
v. 01.12.2015

Dr. Michael Siemann

Leiter der Bereiche Entsorgung radio-
aktiver Abfälle und Strahlenschutz

OECD, Nuclear En-
ergy Agency (NEA),
Paris

4. KFK-Sitzung
v. 01.12.2015

Heinz Smital

Sprecher

Greenpeace e.V.,
Hamburg

5. KFK-Sitzung
v. 17.12.2015

Dr. Jelena Stapf

Diplom-Volkswirtin, Zahlungsbilanz-,
Wechselkurs und Kapitalmarktanalyse

Deutsche Bundes-
bank, Frankfurt am
Main

6. KFK-Sitzung
v. 12.01.2016

Jochen Stay

Sprecher

.ausgestrahlt e.V.,
Hamburg

5. KFK-Sitzung
v. 17.12.2015

Walter Steinmann

Direktor

Bundesamt für
Energie (BfE), Bern

4. KFK-Sitzung
v. 01.12.2015

Prof. Dr. Joachim Wieland

Rektor, Lehrstuhl für öffentliches Recht,
Finanz- und Steuerrecht

Universität Speyer 5. KFK-Sitzung
v. 17.12.2015

Dr. Benedikt Wolfers

Rechtsanwalt und Partner

Freshfields Bruck-
haus Deringer, Ber-
lin

5. KFK-Sitzung
v. 17.12.2015

Dr. Cornelia Ziehm

Rechtsanwältin

5. KFK-Sitzung
v. 17.12.2015
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6.3 Vorgelegte Gutachten und Stellungnahmen

Prof. Dr. Hans-Wolfgang Arndt, Stellungnahme zum Gutachten der Kanzlei
Becker Büttner Held, 14.03.2015

Prof. Dr. Hans-Wolfgang Arndt, Gesetzliche Entsorgungs- und Stilllegungs-
pflichten der Kernkraftwerksbetreiber – Zur Zulässigkeit eines System-
wechsels von Rückstellungen zu anderen gesetzlichen
Sicherungsalternativen, 26.05.2014

.ausgestrahlt e.V., Stellungnahme zur Anhörung der Atom-Finanzkommission
des Bundeswirtschaftsministeriums, 17.12.2015

Becker Büttner Held, Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater, Partner-
gesellschaft, Finanzielle Vorsorge im Kernenergiebereich – Etwaige Risi-
ken des Status quo und mögliche Reformoptionen, 10.12.2014

The Boston Consulting Group GmbH, Lösung der Nuklearproblematik in
Deutschland, Oktober 2015

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V., Stellungnahme des BUND
in der Anhörung der KFK am 17.12.2015 – Verursacherprinzip darf nicht
aufgeweicht werden, 17.12.2015

Deutsche Bundesbank, Schriftliche Stellungnahme der Deutschen Bundesbank
vom 08.01.2016 anlässlich der Sitzung der Kommission zur Überprüfung
der Finanzierung des Kernenergieausstiegs (KFK) am 12. Januar 2016 zur
Frage der Höhe des Diskontierungssatzes, 08.01.2016

Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio, Verfassungsrechtliche Grenzen für einen System-
wechsel im deutschen System der Kernenergierückstellungen, März
2015

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V., Atomrückstellungen für Still-
legung, Rückbau und Entsorgung – Kostenrisiken und Reformvorschläge
für eine verursachergerechte Finanzierung, 10.10.2014

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Stilllegung und Entsorgung Kernenergie –
Rechtsgutachten zur finanziellen Vorsorge für Stilllegung, Rückbau und
Entsorgung in der Kernenergiewirtschaft, 11.11.2015

Gaßner, Groth, Siederer & Coll. Partnerschaft von Rechtsanwälten mit be-
schränkter Berufshaftung, Sicherung der Atomrückstellungen durch
Übertragung in einen öffentlich-rechtlichen Fonds, 11.09.2015

Prof. Dr. Georg Hermes, Verfassungsfragen einer langfristigen und sicheren
Finanzierung des Rückbaus und der Entsorgung von Kernkraftwerken –
Kurzfassung der Stellungnahme im Rahmen der Sachverständigen-
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anhörung der Kommission zur Überprüfung des Finanzierung des Kern-
energieausstiegs am 17.12.2015, 17.12.2015

Initiative AtomErbe Obrigheim und AG AtomErbe Neckarwestheim mit Bund
der Bürgerinitiativen Mittlerer Neckar, Aktionsbündnis Energiewende
Heilbronn, BUND-Regionalverband Heilbronn-Franken und weitere, Was
kostet das atomare Erbe, wer muss dafür zahlen? Warum sind echter
Strahlenschutz und sofortiger Ausstieg unverzichtbar?, 11.01.2016

Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Gutachtli-
che Stellungnahme zur Bewertung der Rückstellungen im Kernenergie-
bereich, 09.10.2015

Prof. Dr. Joachim Wieland, Finanzierungsvorsorge für den Rückbau von Kern-
kraftwerken, 17.12.2015

Dr. Cornelia Ziehm, Sicherstellung der Finanzierungsvorsorge für den Rückbau
der Atomkraftwerke und die Entsorgung radioaktiver Abfälle, Juli 2015
(aktualisiert im Oktober 2015)

6.4 Protokolle

3. Öffentliche Sitzung am 25.11.15:

ttp://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/P-R/protokoll-3-kfk-
sitzung,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf

4. Öffentliche Sitzung am 01.12.15:

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/P-R/protokoll-4-kfk-
sitzung,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf

5. Öffentliche Sitzung vom 17.12.15

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/P-R/protokoll-5-kfk-
sitzung,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf

Drucksache 402/16



ABSCHLUSSBERICHT DER KFK

SEITE 46

6.5 Abkürzungsverzeichnis

AtG Gesetz über die friedliche Verwendung der Kern-
energie und den Schutz gegen ihre Gefahren
(Atomgesetz)

BBH Becker Büttner Held Rechtsanwälte Wirtschafts-
prüfer Steuerberater Partnergesellschaft

BGB Bürgerliches Gesetzbuch

BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

ebd. ebenda

EEG Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien
(Erneuerbare-Energien-Gesetz)

EVU Energieversorgungsunternehmen

ggf. gegebenenfalls

GW Gigawatt

HAW High Active Waste – hochradioaktiver Abfall

KFK Kommission zur Überprüfung der Finanzierung
des Kernenergieausstiegs

LAW Low Active Waste – schwachradioaktiver Abfall

MAW Medium Active Waste – mittelradioaktiver Abfall

Mio. Millionen

Mrd. Milliarden

S. Seite

StandAG Gesetz zur Suche und Auswahl eines Standortes
für ein Endlager für Wärme entwickelnde radio-
aktive Abfälle (Standortauswahlgesetz)

vgl. vergleiche

WAA Wiederaufarbeitungsanlage

Warth & Klein Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft
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6.6 Arbeitsprogramm

Datum Veranstaltung

05.11.2015 1. (konstituierende) Sitzung der KFK, Berlin

Beschlussfassung zu Organisations- und Verfahrensfragen

16.11.2015 2. Sitzung der KFK, Berlin

Anhörung der Gutachter der Bundesregierung:

-Becker, Büttner, Held; sowie

-Warth & Klein

25.11.2015 3. Sitzung der KFK, Berlin

Anhörung der Kernkraftwerksbetreiber (EnBW, E.ON, RWE und
Vattenfall)

01.12.2015 4. Sitzung der KFK, Berlin

Anhörung von Sachverständigen und Mitgliedern der Zivilge-
sellschaft

17.12.2015 5. Sitzung der KFK, Berlin

Anhörung von Sachverständigen und Mitgliedern der Zivilge-
sellschaft

11.01.2016 Exkursion nach Obrigheim zur Besichtigung des dortigen KKW-
Rückbaus

12.01.2016 6. Sitzung der KFK, Raunheim

Anhörung der Deutschen Bundesbank,

Diskussion über bisherige Erkenntnisse und beabsichtigte Emp-
fehlungen

12.02.2016 7. Sitzung der KFK, Berlin

Diskussion über Gliederung und Inhalte des Abschlussberichtes

23.02.2016 8. Sitzung der KFK, Berlin

Diskussion über den Entwurf des Abschlussberichtes

26.02.2016 1. Besprechung der Ko-Vorsitzenden mit den Vorstandsvorsit-
zenden der Kernkraftwerkbetreibern (EnBW, E.ON, RWE und
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Vattenfall), Berlin

29.02.2016 9. Sitzung der KFK, Berlin

Diskussion über den Entwurf des Abschlussberichtes

22.03.2016 10. Sitzung der KFK, Berlin

Anhörung der Gutachter von Warth & Klein,

Diskussion über den Entwurf des Abschlussberichtes

12.04.2016 2. Besprechung der Ko-Vorsitzenden mit den Vorstandsvorsit-
zenden der Kernkraftwerkbetreiber (EnBW, E.ON, RWE und
Vattenfall), Berlin

13.04.2016 11. Sitzung der KFK, Berlin

Diskussion über den Entwurf des Abschlussberichtes

25.04.2016 3. Besprechung der Ko-Vorsitzenden mit den Vorstandsvorsit-
zenden der Kernkraftwerkbetreibern (EnBW, E.ON, RWE und
Vattenfall), Berlin

27.04.2016 12. Sitzung der KFK, Berlin

Beschlussfassung des Abschlussberichtes
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